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Fabrik- und Werl«stattgebäude

Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder und Berlin - Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
>>> Nichtwohngebäude, die unmittelbar der Gewinnung und Verteilung von Eneryie und Wasser, der Produk-

tion bzw. Reparatur von Waren oder der Abfallbeseitigrrng dienen.

Zu denFabrik- und Werkstattgebäuden zählen außer den Gebäuden, die für die Gewinnung und Verteilung von

Elektrizität,Gas und FernwärÄe bestimmt sin4 den Gebäuden und Anlagen zur Wassergewinnung und -

ve(eilung der Abwasser und Abfallbeseitigung Schlachthöfen und -häusern in denen Tiere gegen Entgelt ge-

tötet, auslenommen oder zerlegt werden, auch die sonstigen Fabrik und Werkstangebäude, die der Fertigung
oder Repäratur von Gütern bzw. Waren dienen. Mit einbezogen sind die dazugehörigen Kesselanlagen, Ma-
schinen'häuser, Laboratoriumsgebäude, Hallen usw. sowie auch die Werlstattgebäude der Polizei, des Bundes-
gr:er-, Feuer- und zivilen Bevölkerungsschutzes.

Nicht mit einbezogen in die Fabrik- und Werkstattgebäude werden >>> landwirtschaftliche Betriebsgebäude,
sofern sie nicht ali Gebäude eines landwirtschaftlichen Nebenbetriebes gelten, Warenlagergebäude, freistehen-
de Konstruktionen, die keinen Nutzraum enthalten, sowie Schacht- und Stollenbauten des Bergbaus.

Facharbeiter

1.1 Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

1.2 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1977; für die neuen Länder md Berlin - Ost ab l99ll92

Begriffsinhalt:
Personen, die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum >>> Betrieb stehen und die aufgrund einer abge-
schlossenen Lehre oder durch Fachkenntnisse, die in mehrjähriger Tätigkeit erworben wurden, mit allen fubei-
ten eines bestimmten Arbeitsgebietes vertraut sind und beschäftigt werden können.

Facharbeiter sind Personen, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt wer-
den, die als besonders schwierig verantwortungsvoll oder vielgestaltig anzusehen sind.

Für die Zuordnung zu den Facharbeitern ist es unerheblich, ob ein Beschäftigter in der Angestellten- oder Ar-
beiterrentenversicherung versichert ist.

Zu den Fächarbeitern rechnen im einzelnen:
Poliere, Schachtmeister und Meister, Werkpoliere, Bauvorarbeiter, Spezialbaufacharbeiter, gehobene Baufach-
arbeiter, wie Maurer, Betonbauer, Zimmerer, Isolierer, Gipser, nicht jedoch Arbeiter mit angelernten Spezial-
tätigkeiten; ferner Baufacharbeiter, die ihre Berufsausbildung in Form der Stufenausbildung mit der ersten
Snrfe abgeschlossen haben, Baumaschinen-Fachmeister und -Vorarbeiter, Baumaschinenführer sowie die
Gruppe der Baumaschinenwarte und Kraftfahrer.
Nach dem Anhang zum Bundesrahmentarifoertrag für drq Baugewerbe umfaßt diese Gliederung die Berufs'
gruppen I - IV 3, V l, M I - M III undM IV 1.

Für die Zuordnung der Beschäftigten zu den verschiedenen Gruppen wird in Zweifelsfällen nicht die Tarif-
gruppe, nach der sie bezahlt werden, sondern diö Art der Tätigkeit (die Tätigkeitsmerkmale) zugnrnde gelegt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis zum 30.6.1978 rechneten zu den Facharbeitern die in der Rentenversicherung der Angestellten versiche-
rungspflichtigen Poliere, Schachtmeister und Meister sowie die in den Tarifverträgen für das Baugewerbe fest-
gelegten Berufsgruppen I - III c. Dazu zählen Hilfspoliere, Hilfsmeister, Fachvorarbeiter (TariIberufsgruppe I
und II), Maurer, Betonbauer, Zimmerer, übrige Baufacharbeiter wie Dachdecker, Isolierer, Gipser, Stukkateure
usw. sowie sonstige Facharbeiter nach Berufsgnrppe III a- c (2.8. Kran- und Baggeführer). Die Vergleichbar-
keit der Ergebnisse ist aber durch diese Anderung der Berufsgruppen nicht beeinträchtigt worden.
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Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

Unterschiede zwischen Zahtenüber Arbeiter in der Volks- und Berufszählung 1970 und den Zahlen über Fach-

arbeiter in den o.g. Statistiken für das Baugewerbe ergeben sich u.a. auch daraus, daß Facharbeiter in mehreren

Betrieben beschlitigt sein und aesnAU mehrfach erfallt und nachgewiesen werden können. In der Volks- und

Berufszählung teZO wira jeder fubeiter nur einmal erfaßt, da die einzelne Person und nicht der Betrieb die Er-
hebungseinheit ist.

2. Beschäftigtenstatistik
Daterrnachwei s: ab 197 4

Begriffsinhalt:
Facharbeiter sind >>> Beschäftigte, die aufgrund ihrer Lehr-/ Anlernausbildungbzw. auch ohne abgeschlosse-

ne Lehr- und Anlernausbildung aber durch ihre Berufspraxis als solche beschäftigt werden. Zu den Facharbei-

tern zählen auch Meister/ Poliere, sofern sie in der Arbeiterrentenversicherung pflichWersichert sind. Meister/
poliere sind Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Prtifung bzw. ihrer benrflichen Qualifrkation als solche einge'
setzt sind.

Begriffsbeziehungen:
Während zu den Facharbeitern P.rron.n mit abgeschlossener Lehre oder mit durch mehrjfirige Tätigkeit er-
worbenen Kenntnissen zählen, rechnen zu den >>> Fachwerkern und Werkern (Monatlicher Baubericht, Mo
natsbericht einschl. Fertigteilbau) vor allem Arbeiter, die angelernte Spezialtätigkeiten ausüben oder bestimm-
te Tätigkeitsmerkmale solcher Tätigkeiten erfüllen sowie Arbeiter, die einfache Bauarbeiten verrichten.

Zu den >>> Arbeitern (Volks- und Berufszählung 1970, Beschäftigtenstatistik Arbeitsstättenzählung 1970,
Monatlicher Industriebericht, Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätwersorgungsunternehmen, Erhebung
bei den Gawersorgungsunternehmen, Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes) rech-
nen neben den Facharbeitern u.a. auch angelernte und ungelernte Arbeiter sowie Hilfsarbeiter.

Für die Zuordnung von Personen zu den fubeitern ist in der Volks- und Berufszählung 1970 die Art der ausge-
übten Tätigkeit und nicht, wie in den anderen oben genaqnten Statistiken, die Beitragspflicht zur Arbeiterren-
tenversicherung maßgebend.

Facheinzelhandelsunternehmen mit 1 bis 4 Verkaufsstellen
(übrige Betriebsformen)

Ei nzelha ndelsstatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Unternehmen des Einzelhandels mit weniger als fünf Veikaufsstellen, sofern sie weder
>>> Konsumgenossenschaften (einschl. der sonstigen Verbraucherorganisationen) noch
>>> Versandhandelsunternehmen oder >>> Warenhausunternehmen sind.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte
Abschlüsse aufzustellen hat. Hierzu zählen auch rechtlich selbständige Tochtergesellschaften. Die Unterneh-
men werden in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschl. bereichsfremder Teile und Tätigkeiten, aber ohne land- und
forsmrirtschaftliche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen im Ausland.
Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn seine wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin
besteht, Handelsware zu beziehen und in eigene6 Namen entweder an private Haushalte oder in einer sonst nur
im Einzelhandel üblichen Form oder in kleinen Mengen an andere als Wiederverkäufer abzusetzen. Die Waren
dürfen dabei nicht oder nur in handelsüblichem Maße be- oder verarbeitet werden. Nicht zum Einzelhandel
zählen die rechtlich unselbständigen offenen Verkaufsstellen der Industrie.
Zu den übrigen Betriebsformen gehören im wesentlichen die Unternehmen des Facheinzelhandels mit weniger
als fünf Einzelhandelwerkaufsstellen sowie die Unternehmen des Marll-, Straf]en- und Hausiererhandels.

Dazu rechnen auch sonstige Verbraucherorganisationen, sofern sie andere Sortimente als "Waten verschiede-
ner Art" und "Nahrungs- und Genußmittel verschiedener Art" führen und weder zu den Versandhandelsunter-
nehmen noch zu den Filialunternehmen gehören.
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Anderungen im Zcitablauf:
Bis einschl. 1g6g wurden Facheinzelhandelsunternehmen mit I bis 4 verkaufsstellen als "übrige Betriebsfor-

men" der Unternehmen des Facheinzelhandels nachgewiesen'

Begriffsbeziehungen:
Die übrigen Betriebsformen unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen des Einzelhandels durch die

Rechtsform des Unternehmens, die Vertriebsform, die Unternehmensglöße und die Anzahl der Verkaufsstellen'

Im einzelnen bestehen i;rt *; Zusammenhanie: Schätzt ein Unternihmen des Eidzelhandels sich selbst als

Konsumgenossensctratäei als sonstige Veöräuctrerorganisation ein-, so gilt es in der Einzelhandelsstatistik'

unabhängig von seinen sonstigen Merfmalen, als Konsrimgenossenschaft' Erzieltvon den verbleibenden Un-

ternehmen eines seinen umsatz überwiegend a*.n a.n ve-rsand von waren auf Bestellung so gilt es als ver-

sandhandelsunternehmen. Betreibt eineJder danach verbleibenden unternehmen Einzelhandel mit waren ver-

schiedener Art in der H;;t;.ht rg Nichtnahrungsminel und beschäftigt in mindestens einer Niederlassung

mindestens 25 personen und erzieti-in dieser(n) Niederlassung(en)-mindestens 50 o/o seines Gesamtumsatzes, so

gilt es als Warenhausunternehmen. Unterhält eines der danach verbleibenden Unternehmen fünf oder mehr

Verkaufsstellen, so gilt es als >>> Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr verkaufsstellen

(Filialunternehmen). Die danach verbleibenden unternehmen des Einzelhandels werden als Facheinzelhan-

delsunternehmen mit I bis 4 Verkaufsstellen (übrige Betriebsformen) zusammengefaflt.

Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstellen
(Filialunternehmen)

Einzelhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Unternehmen des Einzelhandels mit fünf oder mehr Verkaufsstellen, sofern sie weder

>>> Konsumgenossenschaften (einschl. der sonstigen Verbraucherorganisationen) noch

>>> Versandhandelsunternehmen oder >>> warenhausunternehmen sind.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte

Abschlüsse aufzustellen hat. Hiera.r zählen auch rechilich selbständige Tochtergesellschaften' Die unterneh-

men werden in ihrer Gesamtheit erfafjt, einschl. bereichsfremder Teiie und Tätigkeiten, aber ohne land- und

forstwirtschaftliche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen im Ausland'

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn seine wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin

besteht, Handelsware zu beziehen und in eigen"* Namen entweder an private Haushalte oder in einer sonst nur

im Einzelhandet üblichen Form oder in kleinen Mengen an andere als wiederverkäufer abzusetzen. Die waren

dürfen dabei nicht oder nur in handelsüblichem Maß; be- oder verarbeitet werden. Nicht zum Einzelhandel

zählen die rechtlich unselbständigen offenen Verkaufsstellen der Industrie'

Als Verkaufsstelle gilt jede >>> Arbeitsstätte eines Unternehmens des Einzelhandels, in der Einzelhandelstä-

tigfteit ausgeübt wird.
AIs Arbeitsstäne wird eine räumliche Einheit (Grundstück oder abgegrenze Räumlichkeit) aufgefaßt, in der

mindestens eine person oder - unter einheitlicher Leitung - mehrerä Personen regelmäßig erwerbstätig sind'

Zu denFilialunternehmen rechnen auch sonstige Verbraucherorganisationen, sofern sie andere Sortimente füh-

ren als ,,Waren verschiedener Art" und "Nahru-ngs- und Genußmittel verschiedener Art" und fünf oder mehr

Verkaufsstellen unterhalten.

Anderungen im Zeitablauf: "

Bis einschl. 1969 wurden Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstellen als Filialunterneh-

men nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Die Filialunternehmen unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen des Einzelhandels durch die

Rechtsform des Unternehmens, die Vertriebsform, das Warensortiment und die Anzahl der Verkaufsstellen' Im

einzelnen bestehen folgende Zusammenhänge: Scirata ein Unternehmen des Einzelhandels sich selbst als Kon-

sumgenossenschaft oder als sonstige Verbraucherorganisation ein, so gilt es in der Einzelhandelsstatistih un-

abhängig von seinen sonstigen Me-rkmalen, als Koniumgenossenschaft. Etzieltvon den verbleibenden Unter-

nehmen eines seinen umsaä überwiegend durch den Veisand von Waren auf Bestellung so gilt es als Ver-
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sandhandelsunternehmen. Betreibt eines der danach verbleibenden Unternehmen Einzelhandel mit Waren ver-

schiedener Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel und beschäftigt in mindestens einer Niederlassung

mindestens 25 personen und erzieti-in dieser(n) Niederlassung(en) mindestens 50 oÄ seines Gesamtumsatzes, so

git ., ar >>> Warenhausunternehmen. Unterhät eines der danach verbleibenden Unternehmen fünf oder

äehr Einzelhandelwerkaufsstellen, so gilt es als Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstel-

len (Filialunternehmen). Die danach r.rbteibenden Unternehmen des Einzelhandels werden als

>>jFacheinzelhandelzunternehmen mit I bis 4 Verkaufsstellen (übrige Betriebsformen) zusammengefafSt.

FachgYmnasien

Statistik des berufl ichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die mit der >>> Hochschulreife abschließen (berufsbezogene Gymnasien)'

Der Besuch eines Fachrymnasiums setzt den >>> Realschulabschluß oder einen gleichwertigen Abschluß vor-

aus. Die Fachrymnasieiwerden in der Regel in Vollzeifform geführt. Die Schulbesuchsdauer beträgt in der

Regel 3 Jahre.

Einbezogen werden private und öffentliche Fachrymnasien. Zu den Fachrymnasien rechnen auch die Wirt-
schäft saufbaurymnasien in Baden-Wüittemberg.

Nicht zu den Fachrymnasien rechnen die Wirtschaftsrymnasien in Abendform, die Berufsoberschulen in Bay-

ern und die Technischen Oberschulen in Baden-Württemberg; sie werden den Einrichtungen des allgemeinen

Schulwesens zu geordnet.

Anderungen im Zeitablauf:
In Baden-Württemberg wurden die Wirtschaftsaulbaurymnasien bis einschl. 1975 nicht einbezogen; 1976 wur-
den die Daten der I l. bis 13. Klassenstufe, ab 1977 werden alle Daten den Fachrymnasien zugeordnet.

Fachhochschulen

Studentenstatistik
Datennachweis: ab Sommersemester I 972

Begriffsinhalt:
Fachhochschulen umfassen größtenteils die früheren >>> Ingenieurschulen und höheren Fachschulen. Ihr Be-

such setzt die >>> Fachhochschulreife voraus. Bei erfolgreichem Abschluß wird die allgemeine
>>> Hochschulreife erworben.

Fachhochschulreife

1. Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

2. Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Als Fachhochschulreife gilt ein Abschlußzeugnis, das in der Regel an >>> Fachoberschulen erworben wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Fachhochschulreife im benrflichen Schulwesen auch an
>>> Berufsschulen, >>> Berufsfächschulen, >>> Fachgrmnasien und an >>> Fachschulen, im allgemeinen
Schulwesen an >>> Gymnasien, >>> Gesamtschulen, >>> Abendgrmnasien und >>> Kollegs (u.U. auch an

Sonderschulen) erworben werden.
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Nachgewiesen werden >>> schüler und >>> Schulabgänger mit Fachhochschulreife. Schulabgänger mit Fach-

hochihulreife sind zum Studium an einer >>> Fachhochschule berechtigt'

Fachliche Betriebs-/ Unternehmensteile

Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und wasserversorgung

Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
wirtschaftsbereiche, in denen >>> Betriebe bzw. >>> Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung tätig

sind. Es werden die Tätigkeitsbereiche Elektrizitätsversorgung Gawersorgung Fernwärmeversorgung was-

,.*.rrorgung und übrigä Wirtschaftsbereiche @augewerbe, Verkehr, Häfen, Bäder) unterschieden'

Fachoberschulen

Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die zur >>> Fachhochschulreife führen. Der Besuch einer Fachoberschule setzt den
>>> Realschulabschluß oder einen gleichwertigen Abschluß voraus. Die Fachoberschulen werden in der Regel

in Vollzeitform gef,ihrt. Die Schulbesuchsdauei betrlgt zwei Jahre. Einbezogen'werden private und öffentliche
Fachoberschulen. zu den Fachoberschulen rechnen auch die Vorbereitungskurse an Fachhochschulen in Ba-

den-Württemberg.

Fachschulen

1. Volks- und Berufszählung 1987

Begriffsinhalt:
Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen, die freiwillig nach einer bereits erworbenen Berufsausbildung

oder -erfahrung von nicht mehr berufsschulpflichtigen Jugendlichen nach vollendetem 18. Lebensjahr besucht

werden. Es gef,ören dazu u.a. Technikerschüten 12.n. für Maschinenbau, Elektrotechnih Bautechnik), Land-

wirtschaft sschulen, Meisterschulen.

2. Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die nach einer bereits erworbenen Berufsausbitdung und praktischen Berufserfahrung teilweise auch

nach langiährigei praktischer Arbeitserfahnrng oder mit dem Nachweis einer fachspezifischen Begabung be-

sucht weiden und eine weitgehende fachliche Fortbildung im Beruf vermitteln.

Die Schulbesuchsdauer beträgt zwischen 6 Monaten und 4 Jahren je nachdem, ob es sich um Vollzeit- oder

Teilzeitschulen handelt und welcher AbscNuß vermittelt wird.

Zu denFachschulen rechnen z.B. Technikerschulen, Berufsakademien, Fachakademien, noch nicht in Fach-

hochschulen umgewandelte Höhere Fachschulen, Meisterschulen, die privaten Wirtschaftsakademien in Ham-

burg die privaten Bergingenieurschulen im Saarland.

Die Technischen Oberschulen in Baden-Württemberg und die Berufsoberschulen in Bayern rechnen nicht zu

den Fachschulen.

Erfaßt werden öffentliche und private Fachschulen. \

Andenrngen im Zeitablaui:
Die privaten Wirtschaftsakademien in Hamburg gibt es erst seit dem Schuljahr 1978179.
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Fachschulreife

Statistik des berufl ichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Als Fachschulreife gilt ein Abschlußzeugnis, das in der Regel an >>> Berufsaufbauschulen erworben wird,
oder ein gleichwertiger Abschluß.

Die Fachschulreife kann teilweise auch zusätzlich zu einem anderen benrflichen Bildungsabschluß (2.B. an
>>> Berufsfachschulen, >>> Berufsschulen, >>> Fachoberschulen, >>> Fachgrmnasien und an
>>> Fachschulen) erworben werden.

Nachgewibsen werden >>> Schüler und >>> Schulabgänger mit Fachschulreife.

Fachsemester

Studentenstatistik
Datennachweis: ab Wintersemester 1976

Begriffsinhalt:
Semester, die im Hinblick auf die im Erhebungssemester angestrebte Abschlußprüfung im Studienfach ver-
bracht worden sind; dazu können auch einzelne Semester aus einem anderen Studienfach oder Studiengangge-
hören, wenn sie angerechnet werden.

Nachgewiesen werden >>> Studenten gegliedert nach Fachsemestern.

Begriffsbeziehungen:
Während bei den Fachsemestern nur die im Hinblick auf den im Erhebungssemester angestrebten Abschluß ab
solvierten Semester erfaßt werden, umfassen die >>> Hochschulsemester (Studentenstatistik) alle im Hoch-
schulbereich verbrachten Semester.

Fachwerker und Werker

1. Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

2. Monatsbericht einscht. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datemachweis'. ab 1977 für die neuen Länder rmd Berlin - Ost ab l99ll92

Begriffsinhalt:
Personen, die in einem arbeitsrechtlichen Verhätnis zum Betrieb stehen und den Berufsgruppen IV 4, V 2, VI,
VII, M IV 2 und 3, M V und M VI des Anhangs zum Bundesrahmentarifuertrag für das Baugewerbe zugeord-
net sind.
Zu ihnen zählen >>> Arbeiter, die angelernte Spezialtätigkeiten ausüben oder bestimmte Tätigkeitsmerkmale
solcher Tätigkeiten erfüllen; ferner Krafffahrer, die lediglich über Fahrpraxis verfügen, Baumaschinisten und
Maschi nenfachwerker sowie Arbeiter, die ei nfache Bauarbe iten verrichten.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einsclrl. März l97l wurden die Fachwerker und Werker als Helfer und Hilfsarbeiter bezeichnet.

Bis zum 30.6. 1978 rechneten zu den Fachwerkern und Werkern Personen, die den Berufsgruppen IV und V der
Tarifrerträge für das Baugewerbe zugeordnet waren.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist aber durch die beiden 7\nderungen der Berufsgruppen nicht beein-
trächtigt worden.
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zv denFachwerkern (Iarifberufsgruppe v) rechneten Arbeiter, die mindestens 22 Jafue alt waren'und im

Rahmen der betrieblictr", ÄrfrtiJt"nggmöglictrkeiten aufgrund ihrer Eigrung aus der 9-P.p" V (Werker) aus-

g"*ihlt wurden. sie hatten die Fertigkeiten und Kenntnisse für einen bestimmten Beruf während einer vorge-

schriebenen Einarbeitungsz.it ".*orL". 
Zu ihnen zählten z.B. Mörtelbereiter, Eisenbieger und -flechter, Ein-

schaler im Beton- und Eisenbetonbau, Baumaschinisten und Verputzer'

Begriffsbeziehungen:
während zu den Fachwerkern und werkern vor allem fubeiter rechnen, die angelernte spezialtätigkeiten aus-

üben oder bestimmte ffitigkeitsmerkmale solcher Tätigkeiten erfülle1 sowie Arbeiter, die einfache Bauarbeiten

verrichten, zählen zu den->>> Facharbeitern (Monatliiher Baubericht, Monatsbericht einsctrl. Auftraesein-

gangserhebung im naufrauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)) Personen mit abgeschlossener Lefue oder mit

äurch mehrj lihrige Tätigkeit erworbenen Kenntnissen'

Zu den>>> Arbeitern (Volks- und Benrfszählüng 1987, Arbeitsstättenzählung 1987, Monatlicher Industriebe-

ii.t t, fr1.uung bei den öffentlichen Elektrizitätwersorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversorgungs-

unternehmen, Statistik des Krafffahrzeug- und Kraftfahrzeüganhängerbestandes) rechnen neben Fachwerkern

und Werkern u.a. auch die Facharbeiter. Für die Zuordnung zu den Arbeitern ist in der Volks- und Berufszäh-

lung lggT die Art ao uu.g"tiuten Tätigkeit, in den anderen oben genannten statistiken die Beitragspflicht zur

Arbeiterrentenversicherung maßgebend

Unterschiede zwischen Zahlen über fubeiter in tler Volks- und Berufszählung 1970 und den Zahlen über

Fachwerker und Werker in den o.g. Statistiken für das Baugewerbe ergeben sich u.a. auch daraus, daß Fach-

werker und Werker in mehreren Bltrieben beschäftigt sein und deshalb mehrfach erfaßt und nachgewiesen

werden können. In der Volks- und Berufszählung 19Jo wird jeder Arbeiter nur einmal erfaßt, da die einzelne

Person und nicht der Betrieb die Erhebungseinheit ist'

Fähr-, Förde- und Bäderschiffe

Statistik des Bestandes an Seeschiffen
Datennachweis: l95l bis 1970

Begriffsinhalt:
In die Seeschiffsregister eingetragene Schiffe, die dem Transport von Personen und/ oder zum iibersetzen voh

Fahrzeugen aller Art gegenEntg-lt dienen, ohne >>> Fahrgastschiffe mit Kabinen.

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die für die Schiffi_ ahrt außerhalb von Binnengeuässern

(Flüssen, Kanälen-und geschlossenen Seenibesti-mmt sind und einen Raumgehalt von mehr als 17'65 BRT ha-

ben.
Zu denFähr-, Förde- und Bäderschiffen zählen neben den Fähren und Fahrgastschi-ffen ohne Kabinen auch

Ausfl ugsboote und Sportangelfahrzeuge

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Fäihr-, Förde- und Bäderschiffen werden bei den Fahrgastschiffen (Statistik des Bestan-

des an Seeschiffen) ausschließlich Fahrgastschiffe mit Kabinen nachgewiesen.

Fahrgastschiffe

Alle folgenden Statistiken der Binnen- und Seeschiffahrt

Begriffsinhalt:
Binnen- oder Seeschiffe, aufdenen Personen befordert werden'

1. Statistik des Bestandes an Binnenschiffen
Datennachweis: ab 1961

Begriffsinhalt:
Erfaßt werden die Fahrgastschiffe, die in die Binnenschifrsregister eingetragen sind'
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Die Schiffe müssen über mindestens 37 KW (50 PS) Maschinenleistung verfügen und für die Schiffahrt auf
Binnengewässern (Flüssen, Kanälen und geschtossenen Seen) bestimmt sein.

Anderungen im Zeitablauf:
Seit 1973 sind in der Position Fahrgastschiffe auch die Schiffe aufgeschlossenen Seen enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2. und 3.

2. Statistik über die Unternehmen in der Binnenschiffahrt
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Erfaßt werden die Fahrgastschiffe, die zum verfügbaren Bestand der Unternehmen der'Binnenschiffahrt gehö
ren.

Der verfügbare Bestand umfaßt die eigenen Schiffe, anni$ich der gemieteten und abzüglich der vermieteten
Fahrgastschiffe
Zu denUnternehmen der Binnenschiffahrt zählen hier alle Unterhehmen, die in irgendeiner Form Binnenschi.ff'
fahrt betreiben, gleichgültig ob ihr wirtschaftlicher Schwerpunkt in der gewerblichen Binnenschiffahrt liegt
oder nicht oder ob die Unternehmen Binnenschiffahrt nur im Werkverkehr betreiben.

Begriffsbeziehungen:
Der Bestand an Fahrgastschiffen in der Unternehmensstatistik der Binnenschiffahrt ist nicht unmittelbar ver-
gleichbar mit dem der Bestandsstatistik Zum einen werden die Erhebungen an verschiedenen Stichtagen
durchgeführt, zum anderen erfaßt die Bestandsstatistik - im Unterschied zur Unternehmensstatistik - auch die
an das Ausland vermieteten, jedoch nicht die vom Ausland gemieteten'Schiffe sowie Schiffe, die als endgültig
verloren oder ausbesserungsunfähig anzusehen sind, aber nicht im Register gelöscht wurden.

Siehe auch unter 3.

3. Statistik des Bestandes an Seeschiffen
Datennachweis: ab l95l

Begriffsinhalt:
Erfallt werden Fahrgastschiffe, die unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren und über mehr als
17,65 BRT Raumgehalt verfügen.
Unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland können u.a. auch Seeschiffe fahren, die von deutschen Ree-
dern aus dem Ausland gechartert wurden. Entsprechend fahren an das Ausland vercharterte Schiffe im allge-
meinen nicht unter deutscher Flagge.

Die Fahreastschiffe umfassen im einzelnen Fahrgastschiffe mit und ohne Kabinen, Fahrgastschiffe mit Mas-
senquartieren, Fracht-Fahrgastschiffe mit Kabinen für mindestens l2 Personen, Sportangelfahrzeuge und Aus-
flugsboote.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Fahrgastschiffe umfassen bis einschl. l970lediglich Fahrgastschifre mit Kabinen, Fahrgastschiffe mit
Massenquartieren sowie Fracht-Fahrgastschiffe mit Kabinen für mindestens l2 Personen.

Bis einschl. 1973 wurden die Fafugastschiffe erfaßt, die in die deutschen Seeschiffsregister eingetragen waren,
unabhängig davon ob sie unter deutscher Flagge fuhren.
In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die für die Schiffahrt außeihatb von Binnengewiissern
@lüssen, Kanälen und geschlossenen Seen) bestimmt sind, die einen Raumgehalt von mehr als 17,65 BRT ha-
ben und deren Eigentümer Deutsche sind (nattirliche und juristische Personen).

Begriffsbeziehungen:
Die Fahrgastschiffe der Seeschiffahrt unterscheiden sich von denen der Binnenschiffahrt durch ihr Einsatzge-
biet und die durch Vorschriften bedingte unterschiedliche technische Ausrüstung.
Außerdem werden in der Statistik des Bestandes an Seeschiffen Fahrgastschiffe erfaßt, die die Bundesflagge
führen und in der Statistik des Bestandes an Binnenschiffen Fahrgastschiffe, die in dem Binnenschiffsregister
eingetragen sind.
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Im Unterschied zu den Fahrgastschiffen werden bei den >>> Fähr-, Förde- und Bäderschiffen (Statistik des

Bestandes an Seeschiffen) aisschließlich Fahrg:astschiffe ohne Kabinen nachgewiesen'

F ahrzeugbestand

1. stati stik des Kraftfah rzeu}- u n d Kraftfah rzeu ga n h ä n ge rbestan des

Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Zahl der zugelassenen oder nur vorübergehen4 d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten >>> Kraftfahrzeuge und

>>> Kraftfahrzeuganhänger'
Die Zulassung erfolgt durch die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens sowie die Erteilung einer Betriebser-

laubnis, die allerdings bei serienfahrr.rfun durch die allgemeine Betriebserlaubnis für den Fahrzeugtyp als be-

reits erteilt gilt.
Der Fahrzeugbestand wird nach Fahrzeughaltergruppen gegliedert. AIs Fahrzeughalter gilt derjenige, auf den

das Fahrzeuäzugelassen wird. Halter unä eigenlt*er eines Fahrzeugs müssen nicht identisch sein'

2. Statistik der Personenbeftirderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Zahl dervefügbaren >>> Fahrzeuge bei zur Unternehmensstatistik auskunfts pflichtigen >>> Unternehmen'

Als Fahrzeuge im Sinne dieser Statistik gelten: Trieb und Beiwagen von >>> Straßenbahnen und

>>> Stadtschnellbahnen, Obus - Triebwagen, >>> Kraftomnibusse sowie >>> Personenkraftwagen mit Ge-

nehmigung für den Linienverkehr und Personenkraftwagen mit genau 8 Fahrgastplätzen, soweit sie bei Unter-

nehmeln Aes Xranomnibuwerkehrs im >>> Gelegenheitwerkehr eingesetzt werden.,

Als verfügbar gelten die eigenen zuzüglich der angemieteten und abzüglich der vermieteten Fahrzeuge' Jedes

am Erhebungsitichtag aucf, nur stundänweise angemietete Fahrzeug wird einbezogen, wlihrend jedes am

Stichug - und sei es nur für Stunden - vermietetJFahrzeug von der Erfassung ausgeschlossen wird.

Anderungen im Zcitablauf:
Von 1952 bis 1968 galt als Stichtag der 30.6., ab 1969 der 30.9., ab Berichtsjahr 1984 sind Pkw nicht mehr

erfaßt.'

Fahrzeuge

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: 1960 bis 1974

Begriffsinhalt:
Zu denFahrzeugen im Rahmen der >>> Verbrauchsgüter rechnen im wesentlichen Personenkraftwagen bis

1,5 I Hubraum .Io*i. xr"fträder, Fahrräder, Krankenfahrstühle, Kinderwagen sowie Bereifungen für bestimmte

Fahrzeuge (2.B. Fahrräder, Mopeds).

Begriffsbeziehungen:
Zur 1bgreruung der Fahrzeuge von den >>> Sttaßenfahrzeugen (Außenhandelsstatistik) siehe dort.

F a mili e n a rb eitshrä fte

1. Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
Datennachweis: ab Wirtschaft sjahr 1964/65

/
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Begriffsinhalt:
>>> Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb lebenden Familienangehörigen im Alter von l5 Jahren und
mehr, die im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt waren.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird.'

Zu denFamilienangehörigen rechnen

- alle Personen, die mit dem Betriebsinhaber verwandt oder verschuägert sind und die uährend des

Berichtszeitraums, wenn auch nur vorübergehend, dem mit dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des -
'Betriebsinhabers angehören,

- ferner Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, die im Berichtsmonat einem anderen, räumlich
mit dem Betrieb verbundenen Haushalt angehören, sofern ihre Verpflegung überwiegend vom Betrieb beze
gen wird.

Zg denbetrieblichen fubeiten rechnen alle Arbeiten, die für den landwirtschaftlichen Betrieb (einschl. verar-
beitenden Nebenbetrieb) geleistet werden, z.B. Feld-, Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken), Transport landwirt-
schaftlicher Produkte bzw. Bedarfserzeugnisse, Betriebsführung (einschl. Buchführung).

Nicht hierzu rechnen Familienarbeitskräfle, die ausschließlich im Haushalt des Betriebsinhabers (mit Arbeiten
zur Beköstigung und Versorgung der aufdem Betrieb lebenden Personen) beschäftigt waren oder die in ge-
werblichen Betrieben des Betriebsinhabers oder anderer Eigentümer (2.B. Gaststätte, Metzgerei, Lohnmaschi-
nenunternehmen, gleichgültig ob diese Betriebe mit dem landwirtschaftlichen Betrieb räumlich verbunden
sind oder nicht) oder die in Gemeinschaftsbetrieben, Staats-, Körperschafts- oder fremden Privadorsten usw.
beschäftigt waren.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1976 wurden die Arbeitskräifte im Jahresdurchschnitt (Wirtschaftsjahr) nachgewiesen. Ab 1978 ist
der Berichtszeitraum vier aufeinanderfolgende Berichtswochen.
Bis einschl. 1967 wurden auch Arbeitskräfre des genannten Personenkreises mitgezähit, die nur im Haushalt
des Betriebsinhabers tätig waren.

Mindestalter für eine Arbeitskraft bis 1978: 14 Jahie; ab 1979: l5 Jahre.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

2. Landwi rtschaftszählu ng 197 I
Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch in der Landwirtschaftszätrlung 1971 unter "Familienarbeitskrffie, mit betrieblichen Arbei-
ten (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) beschäftigt" nachgewiesen.

Die mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familienarbeitskäfte werden in voll- und teilbeschäftigte Famili-
enarbeitskräfte untergliedert. Eine mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienarbeitskraft gilt in der
Landwirtschaftszählung l97l als vollbeschäftigt, wenn sie im Berichtszeitraum im Arbeitsbereich "Betrieb"
mindestens 47 Wochen mit durchschnittlich mindestens 45 Stunden je Woche beschäftigt war.

Eine mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienarbeitskraft gilt als teilbeschäftigt, wenn sie die o.g. Min-
destzeiten für vollbeschäftigte Arbeitskräfte in der Zahl der Arbeitswochen und/ oder der Zahl der Arbeitsstun-
den im Durchschnitt je Woche nicht erreicht (einschl. der unregelmäßig Beschäftigten).

Die "Familienarbeitskräfte, mit betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) beschäftigt" stellen
eine Teilmenge der "Familienarbeitskräfte, im Betrieb einschl. Haushalt des Betriebsinhabers beschäftigt" dar,
zu welchen auch die nur im Haushalt des Betriebsinhabers beschäftigten Familienarbeitskräfte rechnen.

Als Arbeiten für den Haushalt des Betriebsinhabers gelten alle Arbeiten für die Beköstigung und Versorgung
der im Berichtszeitraum auf dem Betrieb lebenden Personen.

Nicht hierzu rechnen Familienarbeitskräfte, die ausschließlich in gewerblichen Betrieben des Betriebsinhabers
oder anderer Eigenti.imer (2.B. Gaststätte, Metzgerei, Lohnmaschinenunternehmen, gleichgülti& ob diese Be-
triebe mit dem landwirtschaftlichen Betrieb räumlich verbunden sind oder nicht) oder die in Gemeinschaftsbe-
trieben, Staats-, Körperschafts- oder fremden Privaforsten usw. beschäftigt waren.

Gesondert nachgewiesen werden die im Betrieb einschl. Haushalt des Betriebsinhabers vollbeschäftigten Fami-
lienarbeitskräft e. Dazu zählen
- Familienarbeitskräfte, die in einem der beiden Arbeitsbereiche mindestens 47 Wochen mit durchschnittlich

mindestens 45 Stunden je Woche beschäiftigt waren;
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- Familienarbeitskräfte, für die die Zusammenrechnung der fubeitszeiten in beiden Arbeitsbereichen minde-

stens 2 l 15 Arbeitsstunden (regelmäßig beschäftigS: 47 Wochen mal 45 Stunder/ Woche; unregelmäßig be-

schäftigt: 1 Arbeitstag: 9 Stunden) ergiUt, sofern sie in mindestens einem der beiden Arbeitsbereiche

47 Wochen tätig waren;
- Familienarbeitskräfte, für die die Zusammenrechnung der in beiden fubeitsbereichen in unregelmäßiger Be-

schäft igrrng gelei steten Arbeitstage mindeste ns 275 fubeitstage ergibt.

Begriffsbeziehungen:
Der Begriff Familienarbeitskräfte ist anders abgegrenzt als die Begriffe >>> Tätige Inhaber und
>>> Mithelfende Familienangehörige (beide fubeitsstättenzählung 1970, verschiedene Bereichsstatistiken)

bzw. >>> Selbständige und Mithefände Familienangehörige (beide Votks- und Berufszählung 1970, Mikro-
zensus): Entscheiden? für die Zuordnung zu den hiei dargestellten Familienarbeitskräften ist nicht nur' dalJ ei-

ne perion Familienangehöriger des Betriebsinhabers ist und in dessen landwirtschaftlichem Betrieb arbeitet'

sondern auch, daß sie zu aeÄ mit dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers rechnet.

Für die Zuordnung zu den Mithelfenden Familienangehörigen ist dagegen neben der Familienzugehörigkeit die

unentgeltliche Tatlgkeit im Betrieb (im unternehmen, in der Arbeitsstätte) maßgeblich. In den meisten Be-

reichsitatistiken - nicht aber in den ltrbeitsslättenzählungen und Bevölkerungsstatistiken - rechnet zu den Mit-
helfenden Familienangehörigen ferner nur, wer mindestens ein Drittel der betrieblichen Arbeitszeit im Betrieb
(im Unternehmen, in der Arbeitsstätte) tätig ist.

Zu beachten ist außerdem, daß sich Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Wahl der Erhebungseinheiten
ergeben können: In der Bevölkerungsstatistik ist die einzelne Person bzw. der Haushalt Erhebungseinheit, in
den Arbeitsstättenzählungen und den Bereichsstatistiken (einschl. der Landwirtschaftsstatistiken) dagegen die

Arbeitsstätten, Betriebe oder Unternehmen. Zu Einzelheiten hierzu siehe unter >>> Erwerbstätige (Volks- und

Berufszähtun g 197 0, Mikrozensus).

Familienfremde Arbeitskräfte

1. Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
Datennachweis: ab Wirtschaft sjahr 1964/65

2. Landwirtschaftszählunglg7l \

Begriffsinhalt:
Bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen: im Betrieb beschäftigte Personen, die nicht mit dem Be-

triebsinhaber verwandt oder verschwägert sind, sowie im Betrieb beschäftigte Familienangehörige des Betrieb
sinhabers, die weder dem mit dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers angehören
noch einem anderen Haushalt, der mit dem Betriebräumlich verbunden ist und vom Betrieb überwiegend die
verpflegung bezieht' 

rnä rran irrricricnhan ppr rietr beschäftist"n parronan.Bei Betrieben in der Hand von juristischen Personen: alle auf dem Betrieb beschäftigten Perso

Zu denbetrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichtszeitraum für den >>> landwirtschaftlichen Betrieb'ge-
leisteten Ari:eiten (2.8. Feld-, Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken)), Transportarbeiten (z'8. für den Absatz
selbsterzeugter landwirtschaftlicher Produkte oder den Bezug von Betriebsmitteln), Betriebsführung ferner
Tätigkeiten in den zum Betrieb gehörenden Waldflächen und verarbeitenden Nebenbetrieben.

Nicht hierzu rechnen Arbeitskräfte, die ausschließlich im Haushalt des Betriebsinhabers (mit Arbeiten zur Be-
köstigung und Versorgung der auf dem Betrieb lebenden Personen) beschäftigt waren oder die in gewerblichen
netrieUen des Betriebsinhabers oder anderer Eigentümer (2.B. Gaststätte, Metzgerei, Lohnmaschinenunter-
nehmen, gleichgültig ob diese Betriebe mit dem tandwirtschaftlichen Betrieb räumlich verbunden sind oder
nicht) oder die in Gemeinschaftsbetrieben, Staats-, Körperschafts- oder fremden Privaforsten usw. beschäftigt
waren.

"Ständige familienfremde Arbeitskräfte" sind familienfremde Arbeitskräfte im Alter von l5 Jahren und mehr,
die im Berichtszeitraum in einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitwer-
hältnis zum Betrieb standen und dort mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt waren, unabhängig von der Zahl
der Wochenarbeitsstunden und der Zahl der Arbeitswochen.

"Nichtständige familienfremde fubeitskräfte" sind familienfremde Personen, die mindestens l5 Jahre alt sind,
in landwirtschaftlichen Betrieben mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt sind und in einem auf weniger als drei
Monate abgeschlossenen Arbeitwerhältnis zum Betrieb stehen. )
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1976 werden die >>> Familienarbeitskräfte und die ständigen familienfremden Arbeitskräfte unter
"Familienarbeitskräfte und ständige familienfremde Arbeitskräfte (im Jahresdurchschnitt)" für das Wirtschafts-
jahr nachgewiesen.

Bis einschl. 1967 wurden auch Arbeitskräfte der genannten Personenkreise mitgezählt, die nur im Haushalt des
Betriebsi nhabers tätig waren.

Bis einschl. 1978 zählten Personen im Mindestalter von l4 Jahren als fubeitskraft, ab 1979 gilt das Mindestal-
tervon 15 Jahren.

Begriffsbeziehungen:
Zwischen der Zusammenfassung der >>> Familienarbeitskräfte und der ständigen und nichtständigen familien-
fremden Arbeitskräfte einerseits und der Gruppe der >>> Tätigen Personen bzw. >>> Beschäftigten @eide ver-
schiedene Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzählungen) andererseits bestehen verschiedene Unterschiede in der
begrifflichen Abgrenzung: Die Tätigen Personen und Beschäftigten werden vorwiegend nach ihrer Stellung im
Berufl Betrieb unterschieden (in Tätige Inhaber, Mithelfende Familienangehörige, Arbeiter, Angestellte, Beam-
te, Auszubildende), die Arbeitskräifte in den Landwirtschaftsstatistiken in Familien- und familie'nfremde Ar-
beitskräfte gegliedert. Im besonderen ist die Gruppe der Tätigen Inhaber/ Mithelfenden Familienangehörigen
anders abgegrerut als die der Familienarbeitskräfte. Zu Einzelheiten hierzu siehe unter Familienarbeitskräfte
(im Erhebungsmonat).
Zur Abgreruung der Familienarbeitskräfte und der familienfremden Arbeitskräfte gegenüber den
>>> Erwerbstätigen (Volks- und Berufszählung 1987, Mikrozensus) siehe dort.

Familienmitglieder

Wohngeldstatistik
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Familienmitglieder eines Wohngeldempfängerhaushalts sind der >>> Wohngeldempfänger selbst sowie seine
Familienangehörigen, die bei der Gewährung von Wohngeld berücksichtigt werden.

Wohngeldempfänger sind Personen, die im Berichtszeitpunkt einen bewilligten Anspruch auf die Gewährung
von Wolingeld haben.

Antragberechtigt für die Gewäihrung von Wohngeld sind im allgemeinen >>> Mieter und Nutzungsberechtigte
von Wohnraum, Heimbewohner PiB sowie >>> Eigentümer im eigenen Haus, Eigenttimer von
>>> Eigentumswohnungen, und Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts.
Treffen die Voraussetzungen auf mehrere Haushaltsmitglieder zu, ist jeweils nur der Haushaltworstand antrag-
berechtigt, d.i. dqsjenige Familienmitglied, däs im Zeitpunkt der Antragstellung den größten Teil der Unter-
haltskosten für die zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder trägt. Ein zum Haushalt des Antragberechtig-
ten rechnendes Familienmitglied ist selbst nicht antragberechtigt.
Als Familienmitglieder des Antragberechtigten gelten der Ehegatte, Verwandte und Verschuägerte in gerader
Linie, Verwandte und Verschwägerte zweiten und dritten Grades in der Seitenlinie, Pflegekinder ohne Rück-
sicht auf ihr Alter sowie Pflegeeltern.
Familienmitgliöder rechnen zum Haushalt des Antragberechtigten, wenn sie mit ihm eine Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft führen, d.h. Wohnraum gemeinsam bewohnen und sich ganz oder teilweise gemeinsam
mit dem täglichen Lebensbedarf versorgen. Dies gilt auch dann, wenn sie vorübergehend abwesend sind. Vor-
übergehend abwesend sind Familienmitglieder, wenn der Familienhaushalt auch während der Abwesenheit
Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen bleibt (2.B. solange die abwesenden Angehörigen noch für ihre Lebens-
haltung überwiegend von anderen zum Haushalf rechnenden Familienmitgliedern unterstützt werden).
Nachgewiesen werden Wohngeldempfängerhaushalte, gegliedert nach der Zati der Familienmitglieder
(Haushalte von >>> Alleinstehenden und mit 2, 3, 4 sowie 5 und mehr Familienmitgliedern).

Begriffsbeziehungen:
Da Wohngeld nur dem jeweils antragberechtigten Haushalts-(Familien-)Mitglied gewährt werden kann, kön-
nen Wohngeldempfänger auch als Haushalte aufgefalJt werden, die Wohngeld beziehen; sie können daher nach
der Größe des Haushalts (Zahl der Familienmitglieder) untergliedert werden. Jedoch bestehen zwischen einem
Haushalt mit mefueren Familienmitgliedern, der Wohngeld bezieht, und einem >>> Mehrpersonenhaushalt
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(volks- und Berufszählung 1987) sowie einer >>> Mehrpersonenwohnpartei (Gebäude- und wohnungszählung

1987) Unterschiede in der begriflichen Abgrenzung: Zu einem Wohngeldempfängerhaushalt zählen neben

dem Antragsteller nur sotcn#amitienmitlieder, diJgemiß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt

werden; in der Bevölkerungs- und Wohnungsstatlstitfrechnen dagegen alle zusammenwohnenden und gemein-

sam wirtschaftenden persoien zu einem Privathaushalt bzr{r. einer Wohnpartei' ohne Rücksicht auf eine ver-

wandtschaftliche neziehu"g. u.u. können daher zu einem Privathaushalt bzw' einer wohnpartei mehrere

wohngeldempfängerhaushäte rechnen. Zu beachten ist jedqgh, dall wohngeld nur für jeweils eine wohnung

der Antragberechtigten lew:ihrt werden kann, wäihrend zu d-en Personen in Privathaushalten auch Personen

rechnen, für die der uetäffende Haushalt ein zweiter Wohnsitz darstellt (2.B. bei Studenten mit zweiter Unter-

kunft am Studienort, bei Handlungsreisenden usw')'

Familienstand

1. Volks- und Berufszählung 1961,1970,1987

2. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Datennachweis: ab l97l

3. Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung
Datennachweis: ab 1970

4. Mikrozensus
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Zugehörigkeit von personen zu einer der folgenden vier Gruppen: Ledige, Verheiratete, Verwitwete oder Ge'

schiedene.
personen, deren Ehegatte vermißt, aber noch nicht für tot erklärt worden ist, gelten als v-erheiratet, Personen,

deren Eheg3tte für tot erklärt worden ist, als verwitwet. Personen, deren Ehe durch ein Gerichtsurteil aufgeho-

ben worden ist, gelten als geschieden. Personen, deren Ehe als nichtig erklärt worden ist, werden mit ihrem

Familienstand vor der Eheschließung erfaflt.

Leben die Ehepartner g.tr.nnt, ohne daß eine gerichtliche Scheidung ausgesprochen ist, sind sie als verheiratet

anzusehen, ebenso alle in Scheidung lebenden-Personen, solange dac Scheidungsurteil noch nicht vorliegt'

Familienzuschläge

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Familienbezogene Teile der Dienstbezüge von Beamten, Richtern, Sbldaten und deren Angehörigen nach den

Beamtengesetzen.

Bei den familienbezogenen Teilen der Dienstbezüge handelt es sich um die Erhöhung des Ortszuschlages für

Verheiratete und Kinäer' 
,.an Elaamra /aincchr Ri Bunaaru"tr, unaAnspruch auf familienbezogeleleistungen haben Beamte (einschl. Richter) dös Bundes, der '

der Bundespost, der Länder-und Gemeinden, BeSmte sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie die

Hinterbliebenen von aktiven oder Ruhestandsbeäten, ferner gleichgestellte Bedienstete und ihre Hinterbliebe'

nen der Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherun[ der landwirtschaftlichen Altershilfe und der

Bundesanstalt für Arbeit, die unter Artikel l3l. Grundgesetz fälenden Personen sowie Berufssoldaten und Sol-

daten auf Zeit. eUenfafsranspruchsberechtigt - Kraft eTgenständiger Tarifregelungen - sind auch Angestellte

und fubeiter des öffentlichen Dienstes.

Die Leistungen werden unmittelbar von den Dienstherren bzw. öffentlichen Arbeitgebern zur Verfügung ge-

stellt und über den Personalhaushalt derjeweiligen Körperschaft finanziert.
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Familienzuschläge werden auch von anderen Institutionen des Sozialbudgets, vor allem von den Trägern der

Sozialversicherung an'ihre Bediensteten und ehemaligen Bediensteten gezahlt'

um die Leistungen des beamtenrechtlichen systems - hierzu gehören neben den Familienzuschlägen auch die

>>> pensionen und die >>> Beihilfen - vollständig darzustellen, werden auch die von diesen Institutionen ge-

zahlten Beträge an das beamtenrechtliche System übertragen (unterstellte Verrechnungen).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1974 umfaßten die Familienzuschläge zusätzlich auch die Kinderanschläge in Höhe von 50 DM
pro Kind und Monat. Seit 1975 wird stattdessen >>> Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz gezahlt.

Fangergebnis

Hochsee- und Küstenfischereistatistik - Nationale Anlandestatistik
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Fanggewicht der von deutschen Hochsee- und Küstenfischereifahrzeugen unmittelbar vom Fangplatz aus im

Bundesgebiet angelandeten Mengen an Fisch.

Dazu gehören u.a. die Mengen an angelandetem Hering Kabeljau @orsch), Schellfisch, Seelachs (Köhler)'

Rotbarsch, Krabben und Krebsen.

Ausgewiesen wird das Fanggewicht der angelandeten Menge. Dazu wird das Anlandegewicht über Faktoren,

die s-ich an der Fischart und d.r Fischverwendungsart orientieren, auf das Fanggewicht umgerechnet.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1967 wurde das Frischfrschanlandegewicht anstelle des Fanggewichts berechnet;

Auch dieses Gewicht wurde über fischart- und bearbeitungSspezifische Faktoren aus dem tatsächlichen Anlan-
degewicht errechnet.

Allerdings lagen die Faktoren niedriger als jene zur Umrechnung des Anlandegewichts in das Fanggewicht, da

nur bearüitu-ngsbedingte Verluste bii zur Anlandung nicht jedoch anderweitige Verluste berücksichtigt wur-
den.

Feinkeramische Erzeugnisse

Index der Großhandelsverkaufsp reise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 5l "Feinkeramische Erzeugnisse" des Systematischen

Warenverzeichnisses für die Industriestatistilq Ausgbe 197 5 bzvt. des Systematischen Güterverzeichnisses für
die Produktionsstatistiken, Ausgabe I 982.

Einbezogen sind Haushalts- und Ziergegenstände aus Porzellan, Steingut und Ton, keramische Installationsge-
genstäncle für sanitäre und hygieniscfie Zwecke sowie technische und chemisch-technische Gegenstände.

Nicht berücksichtigt werden Dentalporzellan, Gegenstände aus Porelit und Steinzeug Isolatoren und Isoliertei-
le, Fliesen, Kacheln, Kachelöfen, bäukeramische Erzeugnisse, Wirtschaftsgegehstände sowie feinkeramische
Massen und Erzeugnisse a.n.g.

Feinmechanische und optische Erzeugnisse, Uhren

Index der Großhandelsve.rkaufspreise
Datennachweis: ab 1968
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Begriffsinhalt: \
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 37 "Feinmechanische und optische Erzeugnisse, Uh-

ren,,des Systematischen Warenverzeichnisses für-«üe fndustriestatistih Ausgabe l975bz'rt. des Systematischen

Güterverzäichni sses für die Produktionsstatistiken, Ausgabe I 9 82'

Einbezogen sind optische und medizinmechanische Erzeugnisse, foto-, projektions- und kinotechnische Er-

,.rgrrrö, netriebikontroll- und Regelgeräte, Feinwaagen, Lehrmittel und Laborgeräte sowie uhren'

Nicht berücksichtigt werden Geräte für Navigation, Hydrologieund Meteorologie' Zeichen- und mathematische

Instrumente, geophysikalische Geräte, Schwingungst*n-Yna Werkstofrrüfgeräte' Feinmeßinstrumente sowie

andere feinmJchanische Geräte und eleklromedizinische Geräte und Einrichtungen'

Feinschnittabak

Verb rauchsteue rstatistiken
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Geschnittener oder anders zerkleinerter Tabah wenn mefu als l0 v.H. des Gewichts der Tabal«eile weniger als

1,4 mm lang oder breit sind. Zu Einzelheiten siehe Tabaksteuergesetz.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. lg1g zählteauch Kau-Feinschnitt, d.h. Tabak mit obigen Merkmalen, der so stark gesoßt ist, daß

er sich ungetrocknet nicht zum Rauchen, sondern nur zum Kauen eigfret, zum Feinschnittabak'

Feldgemüse

Landwirtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
Zum Feldgemüse rechnet der Anbau von Gemüse, Spargeln und Erdbeeren, soweit diese Pflanzen im Wechsel

mit landwirtschaftlichen Kulturen, also im Rahmen der Fruchdolge angebaut werden.

Nachgewiesen wird drc von >>> landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftete >>> Ackerland' das mit Feld-

gemüse bestanden ist.

X'erienhäuser, Ferienwohnungen

1. Statistik der Beherbergrng im Reiseverkehr
Datennachweis: ab l98l

Begriffsinhalt:
Beherbergrrngssüitten, die jedermann zugänglich sind und in denen weder Speisen noch Getränke abgegeben

werden, ater «octrgelegenheit vorhanden ist.

Erfaßt werden nur Ferienhäuser und Ferienwohnungen mit mindestens 9 Gästebetten und mehr'

2. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:

Wie unter 1., jedoch Ferienhäuser und Ferienwohnungen unabhängig von der Anzahl der Gästebetten und nur

in Gemeinden mit i* allgemeinen mindestens 5 OÖ0 >>> Gästeübernachtungen im Jahr'
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. März l97l wurden Betriebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens
3 000 Gästeübernachtungen im Jahr erfaflt.

X'erienziel-Reisen

Statistik der Personenbefti rderung im Straßenverkeh r
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Reisen zu Erholungsaufenthalten, die der Unternehmer mit Kraftomnibussen oder Personenkraftwagen nach
einem bestimmten, von ihm aufgestellten Plan zu einem Gesamtentgelt für Beftirderung und Unterkunft mit
oder ohne Verpflegung anbietet und ausführt, durch zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtige
>>> Unternehmen.
Es dürfen nur Rücldahrscheine und diese nur auf den Namen des Reisenden ausgegeben werden. Die Fahreäste
sind zu einem für allö Teilnehmer gleichen Reiseziel zu bringen und an den Ausgangspunkt der Reise zurück-
zubef«irdern. Auf der Rücldahrt dürfen nur Reisende befördert werden, die der Unternehmer zum Reiseziel ge-
bracht hat. Die Genehmigung darf nur solchen Unternehmen erteilt werden, die auf dem Gebiet des Reisever-
kehrs über aus reichende Erfahrungen verfügen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis September 1984 war Gelegenheitwerkehr mit Pl§/v in den drei Verkehrsformen >>> Ausflugsfahrten,
>>> Ferienziel-Reisen und >>> Verkehr mit Mietomnibussen eingeschlossen, soweit die
PKW 8 Fahrgastplätze hatten und von Unternehmen des Kraftomnibuwerkehrs eingesetzt wurden. Bis einschl.
III. Quartal 1984b2w. Berichtsjahr 1984 ist der Straßenpersonenverkehr mit PKW enthalten. Weitere Ande-
rungen durch Anderungen des Berichtskreises der zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen Unternehmen
(siehe auch unter: Unternehmen).

Fernsehgenehmigungen

1. Statistik der Hörfunk- und Fernsehgenehmigungen
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt: , '
Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Fernsehempfangsanlage. Erfaßt werden lediglich die
Fernsehgenehmigungen, die gebührenpflichtigen Fernsehfunkteilnehmern erteilt wurden.

Ausgewiesen wird der Bestand an erteilten Fernsehgenehmigungen am Jahresende.

Begriffsbeziehungen:
Der Bestand an Fernsehgenehmigungen ist im Bestand an >>> Hörfunkgenehmigungen enthalten, da mit der
Erteilung einer Fernsehgenehmigung zugleich eine Hörfunkgenehmigung als erteilt gilt.

f,'ernsprechhauptanschlüsse

Statistik der Deutschen Bundespost
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Fernsprechstellen, die als Einzel- oder Gemeinschaftsanschlüsse mit den Vermittlungsstellen des öffentlichen
Fernsprechnetzes unmittelbar verbunden sind.

Ausgewiesen wird die Zahl der Fernsprechhauptanschlüsse am Jafuesende.

Öffentliche Fernsprechstellen und amtsberechtigte Fernsprechnebenanschlüsse werden nicht erfaßt.
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Begriffsbeziehungen:
Im unterschied zu den Fernsprechhauptanschlüssen sind die >>> amtsberechtigten Fernsprechnebenanschlüsse

(statistik der Deutschen Bunäespost) nicht unmittelbar, sondern über eine andere Fernsprechstelle an da" Fern-

sprechnetz angeschlossen.

Fertige und unfertige Erzeugnisse aus eigener Produktion

1. Investitionserhebung bei unternehmen des Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes

Datennachweis: ab 1976

2. Investitionserhebung im Bergbau und in der Industrie (ohne Bauindustrie)
Datennachweis: 1964 bis 1975

Begriffsinhalt:
Wert der produkte aus eigener FertigungJ die entweder verkauft oder im eigenen >>> Unternehmen be- oder

verarbeitet oder verbraucht werden.

Da71t zÄblenneben den verkaufsfertigen Erzeugnissen auch geleistete und noch nicht abgerechnete Lohnarbei-

ten, Reparaturen, Instandhaltungen, I-nstallationen, Montagen u.ä., ferner Bestände an Einzel-, Ersatz- und

Einbauieilen, sofern sie im eigenen Unternehmen produziert wurden.

Fremdbezogene Materialien und Teile, die noch nicht be- oder verarbeitet wurden, rechnen nicht zu den Er-

zeugnissen aus eigener Produktion.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse aus eigener Produlrrion werden zu Herstellungskosten bewertet'

Anzahlungen bzw. Abschlagszahlungen (2.B. im Stahlbau, Schiffsbau, Großapparatebau) werden nicht abge-

setzt.

Nachgewiesen werden die >>> Vorräte an fertigen und unfertig,en Erzeugnissen aus eigener Produklion zu

negrrin des Geschäftsjahres (Anfangsbestände) und zum Ende des Geschäftsjahres @ndbestände). Deckr sich

bei Unternehmen das Geschiftsjahr-nicht mit dem Kalenderjahr, so ist dac Geschäftsjahr zugrunde gelegt' das

im jeweiligen Berichtsjahr endet.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1967 war in den Herstellungskosten die Umsatzsteuer enthalten.

Bis einschl. 1975 wurden bei der Ermittlung der Vorräte grundsätzlich Bilanzwerte angesetzt.

)

Fertigteilbau

Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder tmd Berlin-Ost l99l

Begriffsinhalt:
Errichtung eines >>> Bauwerkes mit vorgefertigten Bauteilen (Fertigteilen).

Ein Bauwerk gilt im >>> Hochbau als Fertigteilbau, wenn überwiegend geschoßhohe oder raumbrdite Fertigtei-

le,z.B.großformatige Wandtafeln für Außen- oder Innenuände, verwendet werden'

Hierbei ist es notwendig daß der übenviegende Teil der tragenden Konstruktioir (gemessen am
>>> Rauminhalt) aus Fertigteilen besteht.

Die meist konventionell errichteten Fundamente'oder Kellergeschosse sind für die Beurteilung zu berücksichti-

gen.

Fertigteile in diesem Sinne sind tragende, mit Anschlußmitteln versehene Bauteile, die in der Regel nicht an

der Einbaustelle hergestellt werden.

Sie müssen mit Hilfe ihrer Anschlußmittel sowie ohne weitere Bearbeitung zum Bauwerk zusammengefügt

oder mit örtlich (am Bau) hergestellten Bauteilen fest verbunden werden können.
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Fertigware

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Als Fertigware im Sinne der Zierpflaruenerhebung gelten >>> Topf- oder Ballenpflanzen, die im gleichen

Entwicklungszustand, den sie im Erzeugerbetrieb erreicht haben, dem Endverbraucher direkt oder über Wie-

derverkäufer verkauft werden.

Fertigwaren

1. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

2. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

3. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Erzeugnisse, die im gewerblichen Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden.

Die FertigWaren umfassen die >>> Vorerzeugnisse und die >>> Enderzeugnisse.

Als Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Produktionsprozeß stäker bearbeitet wurden, aber

noch nicht diJendgiiltige Verwendungsreife erlangt haben. Im wesentlichen zählen dazu textile Gewebe und
Gewirke, Papier una eappe, Furniere, Sperrholz, Steinzeug Glas, Kunststoffe, Farbstoffe, chemische Vorer-
zeugnisse, Leder, Stangen, Bleche, Draht usw. aus Eisen und NE-Metallen.

Als Enderzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden und

die endgültige Verwendungsreifeirlangt haben. Im wesentlichen zählen dazu Textilwaren, Bekleidung Le-
derwaren, Päpierwaren, Holzwaren, Steinwaren, Glaswaren, Eisenwaren, Maschinen, elektrotechnische Er-
zeugnisse, Wären aus Kunststoffen, chemische Enderzeugnisse, Wasser-, Luft- und Kraftfahrzeuge, Stahlbau-

erze-ugrisse, Feinmechanische und optische Erzeugnisse, Uhren, Musikinstrumente, Spielwaren, Sportgeräte,
Schmuck und Füllhalter.
Fertigwaren abzüglich der Güter der Bundesregierung werden unter "Fertigwaren (ohne Güter der Bundesre-

gieruig),' gesondert nachgewiesen. Als Güter der Bundesregierung gelten im wesentlichen militärische Ausrü-
stungsgüter.

Feuerschufzsteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
>>> Landessteuer, die zur Förderung des Feuerlöschwesens und des vorbeugenden Brandschutzes nach dem

Feuerschutzsteuergesetz erhoben wird.
Gegenstand der Feuerschutzsteuer, ist die Entgegennahme von VersicherungSentgelten (Prämien, Beiträge) aus

Feuerversicherungen, wenn die versicherten Gegenstände im Inland sind. Berechnet wird die vom Versiche-
rungsentgelt. Sie betragt bei öffentlich rechtlichen Versicherungsunternehmen 12v.H. des Versicherungsent-
gelts, *enn die Versichlrung aufgrund eines gesetzlichen Zwangsoder Monopols entsteht, in den übrigen Fäl-
len 5 v.H.
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Die Versicherer haben die Feuerschutzsteuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung) und an das zuständige Fi-

nanzamt zu entrichten.

Anderungen im Zeitablauf:
Aufgrund der Finanzreform von 1969 ist die Feuerschutzsteuer der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes

unterstellt.

Fiktive Vermögensübertragungen

Votkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datemachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Gruppe der >>> Vermögensübertragungen, bei denen kein iJbergang auf eine andere rechtlich selbständige
gintrält stattfindet, 

"s 
*erden vielmähr nur Vermögensteile einer rechtlich selbständigen Einheit in der kon-

tenmäßigen Darstellung auf einen anderen Sektor übertragen (umgebucht).

Der Nachweis derartiger fiktiver Vermögensübertragungen ist erforderlich, wenn wirtschaftliche Tätigkeiten
einer rechtlich selbständigen Einheit in verschiedenen Sektoren nachgewiesen werden. Dies gilt z.B. für die

Wohnungsvermietung, die - bedingt durch das statistische Ausgpngsmaterial vollständig im Unternehmenssek-
tor 6nodultionsunteÄehmen) dargestellt wird. Die von privaten Haushalten für den Wohnungsbau über Bau-

.p"ik"rr.n aufgewendeten Betr:gJlzugeteilte Bauspareinlagen und Tilgungen von Bauspardarlehen) erschei-

nen deshalb u nter den (fikti ven) Vermögensübertragungen.

Finanzanlagen

Statistik der Einheitswel1e der gewerblichen Betriebe
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Die Finanzanlagen der gewerblichen >>> Betriebe umfassen die Mineralgewinnungsrechte sowie das übrige

nicht zu den Saihanlagen gehörende >>> furl2gevermögen, u.a. den Firmenwert und sonstige immaterielle
wirtschaftsgüter, die Beteiligungen und wertpapiere des Anlagevermögens.

Die Finanzanlagen rechnen zu jenen Wirtschaftsgütern, die dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen

Betriebes dienen und nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

Mineralgewinnungsrechte sind verliehene oder aufgrund staatlicher Erlaubnis überlassene Rechte, die zur Su-

che und-Gewinnung bestimmter Bodenschätze berechtigen. Ihnen gleichgestellt ist die aus dem Eigentum am

Grundstück fließende Berechtigung zur Gewinnung von Bodenschätzen. Es gehören daher nicht nur die Mine-
ralien zu ihnen, die unter die ei*.lnun Berggesetze fallen, sondern ggf. auch Vorkommen von Steinen und

Erden sowie Mineral und Heilquellen.

Neben den Mineralgewinnungsrechten sind noch weitere immaterielle Wirtschaftsgüter wie z.B. Patente,

nichtgeschützte Erfindungen und Urheberrechte, soweit sie nicht nach dem Bewertungsgesetz außer Ansatz

bleiben, ferner Brennrechie, Verlagsrechte, Wassernutzungprechte, Wettbewerbwerbote, Optionsrechte u'a.

dann bei den Finanzailagen anzusetzen, wenn sie entgeltlich erworben wurden oder wenn die selbständige

Bewertungpfähigkeit duräh die allgemeine Verkehrsauffassung oder durch Auftlrcndungen anerkannt wird" die

auf das Wirtschaftsgrrt gemacht worden sind. Dabei kommt es nicht darauf an,'ob eine Alilivierung in der Steu-

erbilanz erfolgte. Ein Gischäfts oder Firmenwert dagegen ist nur dann zu erfassen, wenn er entweder in der

DM-Eröftrungsbilanz angesetzt oder nach dem 20. iuli 1948 für seinen Erwerb ein Entgelt gezahltworden ist.

Auch langfristige DarlehJns- und Hypothekenforderungen gehören in der Regel zu den Finanzanlagen.

Für den Bestand und die Bewertung der Finanzanlagen gewerblicher Betriebe sind grundsätzlich die Verhät-
nisse inr Haupffeststellungpzeitpunkt maflgebend. Bei Betrieben, die regelmäßigjährliche Abschlüsse am

Schluß des Kalenderjahre-s machen, ist dieier Abschlußtag zugrunde zu legen. Auf Antrag kann für Betriebe'

die regelmäßig jährliche Abschlüsse auf einen anderen Tag machen @etriebe mit einem vom Kalenderjahr ab
weichenden Wirtschaftsjahr), als Bewertungsstichtag aer S1ruuß des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden,

daq dem Fe'ststellungsr.itpuntc vorangeht. bie vorginat nten Ausnahmen gelten jedoch nicht für die Bewer-
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tung von Wertpapieren, Anteilen und Genußscheinen an Kapitalgesellschaften sowie Beteiligungen an einer
Personengesellschafr.

Bewertungsmaßstab für die einzelnen zu einem gewerblichen Betrieb gehören den Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens ist in der Regel der Teilwert. Dabei handelt es sich um den Betrag, den ein Erwerber des ganzen

Ünt.*.h*.ns bei dessen Forffiihrung im Rahmen des GesamtkauSreises für d^q einzelne Wirtschaftsgut an-

setzen würde.
Abweichend davon sind im Bereich der Finanzanlagen u.a. die Mineralgewinnungsrechte mit dem gemeinen

Wert zu bewerten und dem sich daraus ergebenden Einheitswert anzusetzen. Obwohl rechtlich nicht die Be '

denschätze, sondern das Recht, die Bodenschätze ztgewinnen und zu verwerten, zu bewerten ist, bildet der

Wert der Bodenschätze die rechnerische Grundlage für die Bewernrng des Rechts. Beteiligungen an Personen-
gesellschafren werden mit dem für den Betrieb festgestellten Anteil am Einheitswert einbezogen. Wertpapiere,
Anteile und Genußscheine an Kapitalgesellschaften sind in der Regel zu erfassen entweder:

a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs oder aber, falls kein Kurs besteht,

aa) mit dem gemeinen Wert, soweit die Wertpapiere Anteile an Kapitalgesellschaften verbriefen,

bb) mit dem Nennwert, soweit die Wertpapiere Forderungsrechte verbriefen, oder

b) mit dem Rücknahmepreis, sofern die Wertpapiere Rechte der Einleger gegen eine Kapitalanlagegesellschaft
oder einen sonstigen Fonds verbriefen.

Bei Kapitalforderungen ist grundsätzlich der Nennwert maßgebend, und die Bewertung von Rechten auf wie-
derkehiende Nutzungen und Leistungen (2.8. Ansprüche aus Rentenversicherungen) erfolgt mit dem Kapital-
wert.

Der gemeine Wert stellt den Einzelveräußerungspreis dar, der sich für das aus dem Betrieb herausgelöste Wirt-
schaftsgut im gewöhnlichen Geschäftwerkehr bei der Veräußerung erzielen läßt. Zu Einzelheiten der Bewer-
tung siehe das Bewertungsgesetz sowie die Vermögensteuerrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1960 wurden alle Gewerbeberechtigungen mit dem Einheitswert angesetzt. Dies gilt ab 1963 nur
noch für die Mineralgewinnungsrechte. Der Wertansatz für die übrigen Gewerbeberechtigungen erfolgt seitdem
innerhalb der Finanzanlagen gemeinsam mit den anderen immateriellen Wirtschaftsgütern des AnlagevermG
gens, für deren selbständige Bewertungsfähigkeitvor 1972 allein die diesbezügliche Verkehrsauffassung maß-
gebend war. Für die Mineralgewinnungsrechte wurde vor dem 1.1.1972 die letzte Haupfeststellung - gemein-
sam mit der für die übrigen o.g. Gewerbeberechtigungen - auf den 1. I . 1935 durchgefi.ihrt. Bis dahin sind nur
noch unter bestimmten Voraussetzungen Werfortschreibungen oder Nachfeststellungen erfolgt, bei denen der
Bestand und auch die Werwerhältnisse vom jeweiligen Bewertungsstichreg berücksichtigt wurden. Ab dem
1.1.1972 werden die Einheitswerte der Mineralgewinnungsrechte für den Zeitraum zwischen den jeweiligen
Hauptfeststellungszeitpunkten alle 6 Jahre neu festgestellt.

Ferner galt vor 1963 insbesondere für die Festsetzung der Steuerkurse ein anderes Verfahren mit für den ge-
samten Bewertungszeitraum starr festgesetzten besonderen "steuerkurswerten". Außerdem gehörten u.a. Dien-
sterfrndungen - auch wenn sie nicht inLizenzvergeben worden.waren - noch zum Betriebwermögen
(Finanzanlagen). Bezüglich näherer Einzelheiten und weiterer Anderungen wird auf die im Zeitablauf ergan-
genen steuerrechtlichen Vorschrift en verwiesen.

I

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Finanzanlagen umfalJt das >>> Betriebskapital (Statistik der Einheitswerte der gewerb
lichen Betriebe) neben den Barbeständen, den Bank- und Postscheckguthaben, den Forderungen sowie Wech-
selbeständen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch Geschäftsanteile, Wertpapiere, und Zero-Bonds
die keinen Anlagecharakter haben.

Zum Betriebskapital rechnen also jene Wirtschaftsgüter, die im Gegensatz zu dÖn Finanzanlagen nicht dazu
bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen Betriebes zu dienen, sondern umlaufenden
Charakter haben und deshalb dem >>> Umlaufuermögen zuzurechnen sind'

Finanzhilfen aufg rund konj unktureller Sond erprogramme

Subventionsberichte
Datennachweis: 1975 bis 1978

333



Begriffsinhalt:
In den Subventionsberichten nachrichtlich eruähnte Finanzhilfen des Bundes aufgrund konjunktureller Son-

derprogramme.
Im Augrrst 1967 beschloß die Bundesregierung im Rahmen eines konjunkturellen Sonderprogramms Maßnah-

men ar-r Konjunkturbelebung durch Förderung des Wohnungpbaues sowie der Instandsetzung und Modernisie-

-n! ron Wolngebäuden. oär Bundeshaushalt von 1976 wies letztmalig Mittel für dieses Sonderprogramm

aus.

Im Rahmen eines einmaligen Sonderprogramms für Gebiete mit speziellen Strukturproblemen gewährte die

Bundesregierung in den Jitren l974bis 1976 Darlehen an die Länder zur Förderung des sozialen Wohnungs-

baues.

Im Oktober 1974 beschloß die Bündesregierung ein Sonderprogramm arr regionalen und lokalen Abstützung

der Beschäftigung. Das Sonderprogra.- gli.aerte sich in zwei Teile. Der Teil A hatte einen Umfang von

700 Millionen DM und wurde je zur Htilftä von Bund und Ländern getragen. Die Mittel im Teil B in Höhe von

250 Millionen DM wurden voi.r Bund allein aufgebracht. Entsprechend der Zielselzsng des Programms hatte

die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen inibesondere für den Hochbaubereich beschlossen. Die zusätzli-

chen Aufträgä sollten in erster Linie in Gebieten mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit unter Berücksich-

tigung der Ii-eschäftigungslage im Baubereich wirksam werden. Das Zonenrandgebiet wurde angemessen be-

rä-cksichtigt. Grunasätzli-ch waren nur Hochbauprojekte vorgesehen; soweit dies für eine regional ausgewogene

Verteitun[der Mittel zweckmäßig erschien, warenledoch auch in geringem Umfang Straßenbau- und Wasser-

straßenbaumalJnahmen vorgesehen.

Das programm wurde aus den Investitionssteuerrücklagen finanziert. Es umfallte im Bereich Erriährung
Landwirtschaft und Forsten
- Zuweisungen zur Förderung der Rationalisierung von Betrieben durch Verbesserung des Wohnteils'

- Zuweisungen zur Förderung von Wohnungen flir Arbeitnehmer der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei,

- Zuweisungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur,

- Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen.

Die Ausgaben ergänzten die für die Gemeinschaftsaufpbe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-

schutzes" veranschlagten Mittel.
Im Bereich des Wohnungswesens umfaßte das Sonderprogramm

- Darlehen an Länder zur Förderung von Altenwohnungen, Altenwohnheimen und Wohnungen für kinderrei-
che Familien,

- Darlehen an Länder zur Förderung der Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden des Althaus-

bestandes,
- Zuweisungen an Länder für Maljnahmen atr Erg)nanngstädtebaulicher Förderungsprogramme in alten

Stadtteilen und neuen Wohngebieten. (

Im Dezembe r lgT4beschloß die Bundesregierung zusätzliche Bundesausg3ben zur Förderung der Konjunktur'
Für private Investitionen wurde eine zeitliih begrenzte Investitionszulage gewährt; durch zusätzliche Bundes-

ur.g"b"n sollte zusätzliche Nachfrage geschaffen und die Situation auf dem Arbeitsmarkt entlastet werden'

Mit den Investitionsausgaben des Bundes wurden Vorhaben verwirklicht, bei denen_die Auftragsvergabe
grundsätzlich bis zum 3-1. März 1975 erfolgte. Bei der Althausmodernisierung wurden die Aufträige spätestens

+ wo"hen nach der bis zum 30. Juni 1975 befristeten Bewilligrrng vergeben.

Der Schwerpunkt der Investitionsausgaben lag bei der Verbesserung der Energieversorgung insbesondere bei

einmaligen Sonderhilfen für Investitionen im Steinkohlenbergbau.

Daneben beteiligte sich der Bund u.a. an den FörderungsmalJnahmen der Länder zur Modernisierung von Alt-
hauswohnung"ri Oi" Ausgaben dienten der Aufstockung der finanziellen Beteiligung des Bundes an den AIt-
hausmodernisierungsproglammen 1974 und 1975; sie wurden den Ländern in Form von Darlehen zur Verfü-
gung gestellt

Im Dezembe r lgT4beschloß der Bundestag ein Gesetz über Investitionszuschüsse für Mietwohnungen, Genos-

senschaftswohnungen und Wohnheime im sozialen Wohnungsbau. Danach erhielten Bauherren, die keinen

Anspruch auf Gewahrung einer Investitionszulage nach demlnvestitionszulagengesetz hatten, auf Antrag In-
vestitionszuschüsse für 6gtinstigten Wohnraum-in Gebäuden, für die der Antrag auf Baugenehmigung nach

dem 30. November 1974 sowie vor dem l. Juli 1975 gestellt wurde und die vor dem l. Juli 1977 bezugSfertig

wurden. War der Antrag auf Baugenehmigung vor dJm l. Dezember 1974 gestellt, so erhielt den Investitions-

zuschuß auch, wer mit i'en Bauarbeiten ,*ir.-n.n dem l. Dezember 1974 und dem l. Juli 1975 begonnen hatte

AlsBeginnderBauarbeitengaltdieErteilungdesBauauftragsandenBauunternehmeroderderBeginnder
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Erdarbeiten. Der Investitionszuschuß betrug 7,5 v.H. der nach den Vorschriften der Zweiten Berechnungsver-
ordnung ermittelten Baukosten des begünstigten Wohnraums.
Im August 1975 beschloß die Bundesregierung ein Programm konjunkturuntersttitzender Maßnahmen, um ins-
besondere in der Bauwirtschaft die kurdristigen Beschäftigungsrisiken zu vermindern und gleichzeitig die bin-
nenwirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Wiederanstieg von Produktion und Beschäftigung zu verbes-
sern. Der Schwerpunkt des Gesamtprogramms lag bei einem Kommunalprogramm, das der Förderung der
kommunalen Infrastruktur und der Stadtsanierung diente.

Mit dem Sonderprogramm Wohnungsmodernisierung beteiligte sich der Bund in Form von einmaligen Zu-
schüssen an die Länder an der Förderung von bestimmten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaflnahmen
sowie damit unvermeidbar zusammenhängenden weiteren Baumaßnahmen in der Wohnung. Für die Förderung
kamen alle bis Ende 1960 - bei bestimmten Maßnahmen zur Energieeinsparung alle bis Ende 1974 -beztgs-
fertig gewordenen Wohnungen in Betracht. Das Fördervolumen wurde jeweils zur Hälfte von Bund und Läin-
dern getragen

Mit dem Sonderprogramm Zwischenfinanzierung von Bausparverträgen beteiligte sich der Bund an der Ver-
billigung von Darlehen zur Zwischenfinanzierung von Bausparverträgen für den Bau von steuerbegünstigten
Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Damit wurde kurdristig realisierbare Baunachfrage
vorgezogen. Das begünstigte Zwischenkreditvolumen je Haushalt betrug bis zu 50 000 DM zudg)ich
l0 000 DM für jedes Kind. Die Zinwerbilligung um 2,5 v.H. wurde für die Zwischenfinanzierung von Bau-
sparverträgen mit eingezahlter Mindestansparsumme bis zur Zahlung längsteils auf die Dauer von drei Jahren,
und nach Maßgabe von Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern gewährt. Das Fördervolumen wird je-
weils zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Das Programm enthielt auch Zuschüsse des Bundes an die
Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen.

/
Finanzhilfen des Bundes

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Finanzhilfen sind Geldleistungen des Bundes an Stellen außerhalb der Bundewerwaltung um
- Produktionen oder Leistungen in Betrieben oder Wirtschaftszweigen zu erhalten oder an neue Bedingungen

anzupassen;
- den Produktivitätsfortschritt und dac Wachstum von Betrieben oder Wirtschaftszweigen zu f«irdern;
- in wichtigen Bereichen des volkswirtschaftlichen Marktprozesses für private Haushalte bestimmte Güter und

Leistungen zu verbilligen und die Spartätigkeit anzuregen.
Als Finanzhilfen gelten also nicht nur Geldleistungen an Betriebe oder Wirtschaftszweige, sondern auch fi-
nanzielle Aufivendungen an private Haushalte, sofern sie den marktwirtschaftlichen Wirtschaftsvollzug in ei-
nem Ausmaß beeinflussen, das für die Zielsetzsngen des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des
Wachstums der Wirtschaft (StWG) von erheblicher Bedeutung ist. Dies trift insbesondere auf die finanziellen
Hilfen des Staates zu, die breiten Bevölkerungsschichten Wohnraum zu verbilligten Wohnkosten verschaffen
oder diese Wohnkosten im Einzelfall tragbar gestalten sollen, aber auch auf die finanzielle Förderung der
Sparkapital- und Vermögensbildung.
Die Finanzhilfen führen als offene Subventionen zu Mehrausgaben des Bundes. Zu unterscheiden sind die Fi-
nanzhilfen von den >>> Steuervergünstigungen, die als verdeckte Subventionen zu Mindereinnahmen des
Bundes führen.
Die Finanzhilfen des Bundeshaushalts werden in Form von Zuschüssen, Schuldendiensthilfen und Darlehen
gewährt. Garantien und Bürgschaften bleiben unberücksichtigt, weil sie nach dör Abgrenzung des Subventi-
onsberichts keine Subventionen darstellen.
Bei den Zuschüssen handelt es sich um finanzielle Hilfen, die hauptsächlich als verlorene Zuschüsse von den
Empfängern nicht zurückzuzahlen sind (2.B. für Krankenversicherung und Unfallversicherung in der Land-
wirtschaft, Stillegungsprämien sowie Förder- und Absatzbeihilfen im Steinkohlenbergbau, Frachthilfen, Be-
triebsbeihilfen für Verkehrsbetriebe usw.). Anders geartet sind Zuschüsse mit Erfolgsbeteiligung. Sie stellen
Zuwendungen dar, bei denen eine bestimmte Rückzahlungspflicht für den Fall des wirtschaftlichen Erfolges
besteht (2.B. Förderung der Lufffahrttechnilc, Förderung der technologischen Innovation, Förderung marktna-
her Vorhaben). Zu den Zuschüssen werden in den Subventionsberichten weiterhin auch Erstattungen gerech-
net, die gesetzlich oder durch Verwaltungsabkommen geregelt sind. Es handelt sich hierbei um Leistungen, die
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im Rahmen der Lastenverteilung vom Bund voll oder teilweis e a) lragen und an einen vorläufigen oder mit der

Aufgabenerfültungbeauftragten Trtger zu ersetzen sind (2.B. Anteil des Bundes am wohngeld)'

Zudenin den Subventionsberichten ausgewiesenen Zuschüssen gehören auch Zuweisungen. Hier werden in der

Hauptsache ,wectgeUunaene Zahlunge,ig.*tifrn, deren Bewilligrng davon abhängig ist' daß sich die Länder -

oder ein Land - an den Äun*naungÄ ni! Ae geförderte Maßnahme finanziell beteiligen

(2.B. Gemeinschaftsaufgabe "VerbesserungaeiAgrarstruktur und-des Küstenschutzes", betriebliche Investitio

nen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgbe "Verüsserung der regionalen wirtschaftsstruktur"). Als Zuweisung

g)ltz.B.auch die Gasölverbilligung miaie Landwirtschah. Si. isl durch Bundesgesetz geregelt und wird von

äer nach Landesrecht zust indilenEehörde des Antragstellers festgesetzt und gewährt'

Als u,eitere Form der Zahlungen aus dem Bundeshaushalt sind die in den subventionsberichten als schulden-

diensthilfen deklarie(en finaLie[en Hilfen aufzuführen. Hierbei geht es um Hilfen zur Erleichterung des

Schuldendienstes für auf dem Kapitalmarkt aufgenommene Darletten, indem Zinsanteile vom Bund durch Ge-

uährungverlorener Zinszuschüsie übernommei und damit Zinsleistungen verbilligt werden (2.B. Zinwerbilli-

gungsaktionen für die i-i*irt..t aft, Finanzierungshilfen für die W_erftindustrie, die Förderung des Woh-

nungsbaues im Rahmen des Regionalprogramms, üi Ftitd.-ng des Wohnungpbaues zugunsten von Flüchtlin-

genäus der ehem. DDR oder Berlin (Ost)'

Eine weitere Form von Finanzhilfen stellen die Darlehen dar. Sie werden nach bestimmten Konditionen

(Zinssatz,Laufzeit, Hochstbetrag) gewährt. Den größeren Teil der Darlehen erhält der soziale Wohnungsbau'

Zuweisungen und Zuschüsse an die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost werden im Subventi

onsbericht nicht ausgewiesen, weil Bahn und Post trotz getrennter Haushaltswirtschaft ihrer Rechtsnatur nach

nicht Stellen außerhälb der Bundewerwaltung sind, worauf § 12 SIWG aber abstellt'

Auch spezielle Zahlungen des Bundes an unternehmen, an denen dieser wesentlich beteiligt ist, bleiben inso-

weit außer Ansatz, als es sich um Finanzvo rg§ngeim Bereich der Kapitalbeteiligung handelt, die zur Aufrecht-

erhaltung angemessener Relationen zwischen Ei-genkapital und Fremdkapital bei wachsender Unternehmenstä-

iigt<eit .ü"nrä *i. in schwierigen Unternehmensphasen erforderlich sind.

Ebensowenig rechnen zu den Finanzhilfen finanzielle Auftrendungen des Bundes für allgemeine Staatsaufga-

ben, insbesondere zur allgemeinen Förderung von Bildung Wissenschaft und Forschung für kulrurelle und

militärische Zwecke sowie allgemeine Sozialleistungen'

Im Bereich Forschung und Entwicklung neuer Technologien werden nur solche Förderungsmaßnahmen als Fi-

nanzhilfen angesehen, die unmittelbar äarauf gerichtet sind, die technische Leistungskraft der Unternehmen

bei solchen Vorhaben zu stärken, deren Marktiinführung und damit wirtschaftliche verwertung in überschau-

barem Zeitraummit relativ großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Im Vergleich dazu erfolgt die allgemeine Förderung von Forschung und Entwicklung nicht primär im Interesse

der unterstützung einzJner unte-rnehmen bzw. eirielner Betriebe oder wirtschaftszweige' sondern zur ver-

besserung der Leistungsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft sowie zur Lösung gesamtgesellschaftlicher

Aufgaben.
Bei solchen Förderungsmaljnahmen ist, soweit private Unternehmen daran teilhaben' nicht jegliches finanzielle

Interesse auszuschließln, aber die finanziell.n Hilf.n werden vorwiegend aus übergeordneten Gesichtspunkten

gewährt und betreffen eher markderne Bereiche'

Aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers für Forschung und Technologie werden daher Förderungsmaf!-

nahmen nur dann erfaßt, wenn sie unternehmen im Rahmen von marldnahen Forschungs-, Entwicklungs- und

Innovationworhaben zufl ießen.

Die besonderen wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Mafjnahmen, die nur etwa zur Hälfte unmit-

telbar im Interesse landwirtschaftlicher Betriebe erfolgen, werden auch nur mit diesem Anteil als Finanzhilfen

zugunsten der Landwirtschaft ausgewiesen.

Der nicht ausgewiesene Anteil dieser Haushaltsmittel dient im wesentlichen der Finanzierung von allgemeinen

InfrastrukturmalJnahmen und wird deshalb nicht den Finanzhilfen, sondern den allgemeinen Staatsaufgaben

zugeordnet. Nach s 12 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft werden die

Finanzhilfen des Bundes für Betriebe oder Wirtscf,aftszweige untergliedert in >>> Erhaltungshilfen,
>>> Anpassungphilfen und >>> produktivitäts-ftVachstumi-)hilfen- Da Erhaltungs-, Anpassungs- und Pre
duktivitatshilfen begrifflich nur Hilfen für Betriebe oder Wirtschaftszweige darstellen, yry.1den die übrigen fi-

nanziellen Hilfen, die vornehmlich privaten Haushalten zufließen, als "sonstige Finanzhilfen (einschl' privater

Haushalte)" nachgewieseh. '
Zu Einzelheiten über die in den Subventionsberichten ausgewiesenen Finanzhilfen siehe unter >>> Ernährung

Landwirtschaft und Forsten, >>> Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr), >>> Verkehr, )>) Wohnungswesen

sowie >>> Sparforderung und Vermögensbildung.
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X'inanzanteile der Europäischen Gemeinschaften

Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Anteile der Bundesrepublik Deutschland an der Finanzierung der Europäschen Gemeinschaften @G) und
Zahlungen der EG an inländische nicht-öffentliche Haushalte.

Im Rahmen der Darstellung des erweiterten öffentlichen Gesamthaushalts sind ab Rechnungsjahr 1974 die
Anteile der Bundesrepublik Deutschland an der Finanzierung der Europäschen Gemeinschaften und Zahlun-
gen der EG an inländische nicht-öffentliche Haushalte als gesonderte Haushaltsebene dargestellt und in der
Summe aller öffentlichen Haushalte mit einbezogen.

Folgende Finanzvorfälle sind davon berührt:

Einnahmen
bei den Steuern sind die der EG als eigene Einnahmen zustehenden Anteile an den Zöllen und der Umsatz-
steuer, bei den steuerähnlichen Abgaben die Agrarabschöpfungen und sonstigen Abgaben (2.B. Produktions-
abgabe Zucker, Lagerkoste nausgl e ich) nachgewi esen ;

Ausggben

als Übertragungen an Unternehmen und Sonstige im Inland (andere Bereiche) werden die Erstattungen der
EG für Marktordnungen (einschl. Nahrungsmittelhilfen) nachgewiesen. Der Differenzbtragzwischen diesen
Übertragungen und den vorgenannten Einnahmen der EG (= Nettobeitrag an die EG) gilt finanzstatistisch als
Übertragung an drq Ausland (andere Bereiche).

Finanzierungssaldo

1. Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Abschließender Saldo der Vermögenweränderungskonten der Sektoren (bzw. der gesamten Volkswirtschaft).
Er mißt den Überschuß bzw. das Defizit der Veränderung der Forderungen gegenüber der Veränderung der
Verbindlichkeiten (siehe unter >>> Forderungen/ Verbindlichkeiten).
Ein positiver Finanzierungssaldo bedeutet, dall Geldvermögensbildung über die Kreditaufnahme hinaus stattge-
funden hat. Bei einem neggtiven Finanzierungssaldo ist die Zunahme der Verbindlichkeiten größer als die Zu-
nahme der Forderungen.

Die Summe der Finanzierungssalden der Sekloren ergibt den Finanzierungssaldo der gesamten Volkswirtschaft
gegenüber der übrigen Welt.

2. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Finanzstatistische Rechnungsgröße, die sich aus einer Gegenüberstellung der >>> bereinigten Einnahmen und
der >>> bereinigten Ausgaben (unter Berücksichtigung des >>> Saldos der haushaltstechnischen Verrechnun-
gen) ergibt.
Der Finanzierungssaldo weist aus, in welchem Umfang besondere Finanzierungsmittel (hauptsächlich
>>> Schuldenaufirahmen am Kreditmarkt und Mittel eigener Rücklagen) zur Deckung benötigt wurden.
ZuEinzelheiten bezüglich dieser besonderen Finanzierungsmittel siehe unter >>> Besondere Finanzierungs-
vorgänge.
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Fischverwendung

Hochsee- und Küstenfischereistatistik - Nationale Anlandestatistik
Datennachweis: ab 1968 \

Begriffsinhalt:
Gefangener Seefisch als Fisch für Konsumzwecke bzw' als Rohware zur Fischmehlerzeugung

Dazu gehören:

Frischfisch: Fisch der für Konsumzwecke frisch angelandet wird.

Saldisch: Fisch der zur vorübergehenilen Konservierung auf dem Fangschifrgesalzen wird'

Tiefl<tihlfisch: Fisch der für Konsumzwecke bis zur Anlandung auf dem Fangschifftiefgektihlt gelagert wird'

Industriefisch: Fisch der die Rohware zur Fischmehlerzeugung darstellt'

Als gefangener seefisch gilt die Menge des im Bundesgebiet angelandeten seefisches' Fangschiffe sind deut-

sche Hochsee- und Küstenfischereifahrzeuge (frawler, Kutt"t und kleinet" Fangboote), für Tiefl<tihlfisch aus-

sctrließlich deutsche Hochseefischereifahrzeuge (frawler), die eine Tiefl<tihlanlage haben.

Flächen anderer Nufzung

Flächenerhebung
Datennachweis: ab 1979; fü,r die neuen Länder rmd Berlin-Ost mit den Ergebnissen aus der Erhebrmg 1993 vorgesehen

Begriffsinhalt: 
'i-o' anäaron im vpecinhnic der flächenbezop r Liegenschaftska-

Flächen, die nicht mit einer anderen, im Verzeichnis der flächenbezogenen Nutzungsarten tm

taster und ihren Begriffsbestimmungen (Nutzungsartenverzeichnis) genannten Nutzungsart bezeichnet werden

können, d.h. alle Fi-ächen, die nichtäls >>> Gebäude- und Freifläche, >>> Betriebsfläche'
>>> Erholungsfläche, >>> verkehrsfläche, >>> Landwirtschaftsfläche, >>> waldfläche oder

>>> Wasserfläche nachgewiesen werden.

Hierzu gehört auch unland, d.h. Flächen, die nicht geordnet genutzt werden (Felsen, steinriegel, größere B<i-

schungen, Dünen und stillgelegtes Abbauland)

Böschungen im Zusammenhang mit Straßen, Wegen oder Wasserflächen zählen zu den Verkehrs- bzw' Was-

serflächen und werden jeweils dort nachgewiesen'

Heide- und Moorflächen werden bei der Landwirtschaftsfläche nachgewiesen'

Folgen politischer Ereignisse

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Ko-nsumtive Leistungön, die als Entschädigung für Folgen politischer Ereignisse, insbesondere Kriegsfolge-

schäden, gezahlt werden.

Zu denleistungen für Folgen politischer Ereignisse gehören in_erster Linie die Kriegsfolgelasten und Ent-

schädigungen der Folgen i'atioiasozlalistischärtuniichts. Größte Einzelposten sind die Entschädigtrngsrenten

und die witwenrenten der >>> Kriegsopferversorgung. Auch die Belastung der Rentenversicherungsträger

durch Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsr.nt.n *iä söweit sie auf Kriegsfolgen zulickgghen, pauschaliert die-

sen Leistungen zugeordnet. gin feit der Leistungen geht dabei ins Ausland, vor allem als

>>> Wiedergutmachung.
Nicht enthalten sind Entschädigungen für Vermögenwerluste'

Familienzuschläge zu Einkommensleistungen sind den Leistungen für >>> Kinder und für >>> Eheg3tten'

Renten an personen über 60 Jahre (FrauenjUr* 65 Jahre Gufäi,et) den Leisnrngen bei >>> Alter zugeordnet'
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Fonds "Deutsche Einheit"

Rechnungsstatistik
Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1990

Begriffsinhalt:
Den Fonds "Deutsche Einheit" ist ab 1990 ansammen mit dem >>> ERP-Sondervermögen ab 1992 als geson-
derte Haushaltsebene dargestellt und in die Summe aller Öffentlichen Haushalte einbezogen.

Folgende Finanzvorfälle sind davon berührt:

Einnahmen:

Zinseinnahmen vom anderen Bereich, sonstige laufende Zuweisungen vom Bund, Schuldenaufnahme am
Kreditmarkt.

Ausgaben:

laufender Sachaufiuand, laufende Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich, Zinsausgaben an
andere Bereiche, Länderfi nanzausgleich

För{erung des Bildungswesens

Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:

Aufg3benbereich mit den Ausgaben für
- die individuelle Förderung im Schul- und Hochschulbereich (2.B. Leistungen nach dem

Bundesausbildungsf<irderungsgesetz und landesrechtlichen Regelungen, Graduiertenforderung Unterkunfts-
und Verpflegungsbeihilfen, Zuschüise zum Schüler- und Studentenaustausch, Zuschüsse und Darlehen an
Studentenwerke, individuelle Beihilfen an Schüler für Lernmittelfreiheit);

- die Schülerbeörderung (eigene oder angemietete Schulbusse, Zuschüsse zu den Beforderungskosten);
- für Studentenwohnraumförderung;
- Sonstige Förderungsmaßnahmen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1973 sind diese Ausgaben in den Aufgabenbereichen >>> Schulen und vorschulische Bildung sowie
>>> Hochschulen nachgewiesen.

Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen des
Regionalprogramms (bis 1984 einschl. Eigentumsprogramm)

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
>>> Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues im Rahmen des Regionalprogramms.
Das Regionalprogramm befindet sich seit 1978 in Abwicklung
Im Regionalprogramm wurden den Bauherren bzw. den Erwerbern von Kaufeigenheimen oder Kaufeigen-
tumswohnungen degressiv gestaffelte Aufivendungsdarlehen zur Verbilligrrng der Belastungen gewährt.
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschließlich 1985 (Haushaltsansatz 1984) hat der Bund im Rahmen des Eigentumprograinms (Zweiter

Förderungsweg) die Eigentumsbildung in Form von Eigenheimen und Eigentumswohnungen gefordert' Die

Forderunlsmilt.t *urain nach sozialJn Kriterien und vorrangig in regionalen Schwerpunl:ten eingesetzt. In
geeigrretÄ Fälen wurde auch der MietwohnungSbau in Stadtregionen gefordert'

Die im Zweiten Förderungsweg geförderten Wohnungen wurden in der Regel nur solchen Personen übeilassen,

die durch den Bezug aer frohn-u-ng eine öffentlich gei«irderte Wohnung freimachen oder deren Gesamtein-

kommen (Jahreseinkommen des Wohnungssuchenden und der zum Haushalt gehörenden Familienangehöri-

gen) die dir den Ersten Förderungswegbeitehende Einkommensgrenze nicht um mehr als 40 v.H. überstieg.

X'örderung des sozialen Wohnungsbaus mit Bau- und
Aufwendungsdarlehen (bis 1984 Sozialprogramm)

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:

l>> Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Erwerbs von selbstgenutztem Wohneigentum.

Der Bund gewährt den Ländern zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues Finarzhilfen für den Einsatz als

Bau- und Äufi^rendungsdarlehen, die ausschliäßlich zur Förderung von Eigentumsmafjnahn-re-n im l. und

2. Förderweg 6amitiJntreime und eigengenutzte Eigentumswohnungen) zu verwenden sind. Mietwohnungen

werden nur durch die Länder gef<irdert.

Begünstigt werden Wohnungseigentumsuchende, deren jfirliches Gesamteinkommen 21 600 DM nicht über-

,t.ä rtii Familien mit zwel unä mehr Kindern und bestimmte Personengruppen gelten erweiterte Grenzen'

Anderungen im Zeitabtauf:
Bis einschließlich l9g5 (Haushaltsansatz 1984) hat der Bund den Ländern Finanzhilfen zur Finanzierung des

Mi;;"hilgrU"u.. tnd a.r Eigentumsftirderungfür den öffentlich gefrirderten Wohnungsbau im Rahmen des

Sozialprogramms (Erster Förderungsweg) gewährt. ,

Bei der Bewilligung der öffentlichen Mittel sind förderungpf?ihige Bauvorhaben von privaten Bauherren, ge-

meinnützigen u-na freien Wohnungsunternehmen, Organen der staatlichen Wohnungspolitilq Gemeinden, Ge-

meindeverb,änden, anderen Körpei-schaften des öffentiichen Rechts und sonstigen Bauherren in gleicher Weise

ohne Bevorzugrng bestimmter Gruppen von Bauherren berücksichtigt worden.

Vollgefordert wurden Bauvorhaben zur Einrichtung neuer Gebäude, die ausschließlich Wohneinheiten enthal-

ten. ieilgefordert wurden Bauvorhaben, die außer äen geförderten Wohneinheiten auch nichtgefärde(e Woh-

neinheitä oder gewerblich oder landwirtschaftlich zu nutzende Räume enthalten oder die Baumaßnahmen an

bestehenden Gebauden betreffen. Hierzu zählten auch alle Bauvorhaben mit geforderten Wohneinheiten in
Nichtwohngebäuden.
Von l98l bis 1984 wurde der Wohnunggbau zugunsten von Aussiedlern aus den osteuropdischen Staaten und

Zuwanderern aus der ehem. DDR und Berlin (Oit) sowie der ihnen gleichgestellten deutschstämmigen Perse

nen aus dem Ausland im Rahmen des Sozialprogramms mitgefördert'

Förderung des Studentenwohnheimbaues

Subventionsberichte
Datennachweis: 1975 bis 1984

Begriffsinhalt: 7

Miffinanzierung des Studentenwohnraumes durch den Bund zur nachhaltigen Sicherung eines ausreichenden

Angebotes - üdurf.g.rechten Wohnrauniplätzen zu sozial tragbaren Mieten für Studenten.

Der Bund zieht sich aus der bisherigen Miffinanzierung der Studentenwohnheimforderung zurück. Vorgesehen

sind nur noch Ausgaben für die erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen des Bundes.
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Forderungen

Statistik der Konkurs- und Vergleichsvedahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Den Gläubigern seitens der zuständigen Gerichte anerkannte Forderungen in abgewickelten Konkursen
(Konkursen mit Masse, Konkursen ohne Masse) sowie in >>> abgewickelten Erlallvergleichen.
Ein Konkurs- oder Vergleichwerfahren gilt als abgewickelt, wenn der finanzielle Ausgang des Verfahrens
feststeht. Einbezogen werden alle Verfahren, die bis zum Ende des auf daq Jahr ihrer Eröffnung @erichtsjahr)
folgenden Jahres finanziell abgewickelt sind.
Das Konkurwerfahren bezweckt eine gleichzeitige und gleichmäßige Verteilung des Vermögens eines zah-
lungsunfähigen und/ oder überschuldeten Schuldners (des >>> Gemeinschuldners) an die Gläubiger unter
Leitung des Konkursgerichts.
Durch ein Vergleichwerfahren soll der Konkurs bei einem zahlungsunfzihigen und/oder überschuldeten würdi-
gen Schuldner abgewbndet werden. Als ErlalSvergleich gilt ein drs Vergleichwerfahren abschließender Ver-
gleich, in dem der Vergleichsschuldner den Vergleichsgläubigern Zahlungihrer Forderungen zu einem be-
stimmten Prozentsatz (mindestens 35 o/o) verspricht und dem Vergleichsschuldner die Restschuld erlassen wird.
Abgewickelte Konkurse ohne Masse sind Konkurwerfahren, die nach Eröffnung mangets Masse eingestellt
lverden.

Fo rd erun gen/Verb i n d li c hkeiten

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Zu den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten rechnen - in der in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
verwendeten Gliederung der Deutschen Bundesbank -

Geldanlage bei Banken,
Bargeld und Sichteinlagen,
Termingelder (einschl. durchlaufender Gelder),
Spareinlagen

Geldanlage bei Bausparkassen,
Geldanlage bei Versicherungen,
Geldmarktpapiere (einschl. zweckgebundener Emissionen von Schatzanweisungen),
feswerzinsliche Wertpapiere,
Aktien,
Auslandsposition der Deutschen Bundesbank
kurz- und längerfristige Bankkredite,
Darlehen der Bausparkassen,
Darlehen der Versicherungen und
sonstige Forderungen bzw. Verbindlichkeiten.

Die Angaben über die Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten sind der Finanzierungsrechnung
der Deutschen Bundesbank entnommen. Neben der obengenannten Gliederung weist die Deutsche Bundesbank
als "innersektorale" Forderungen bzw. Verbindlichkeiten im Sektor Kreditinstitute die Veränderungen der For-
derungen und Verbindlichkeiten zwischen der Bundesbank und den Geschäftsbanken, im Sektor Staat die Ver-
änderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Gebietskörperschaften und der Sozialversi-
cherung sowie im Unternehmensseklor die Veränderungen bestimmter Forderungen bzw. Verbindlichkeiten im
Zusammenhang mit der Finanzierung von Wohnbauten nach. Die Veränderungen der "innersektoralen" Forde-
rungen bzw. Verbindlichkeiten sind in den Summen für die stärker aggregierten Sektoren nicht enthalten (2.8.
ist die Veränderung der Forderungen der Sozialversicherung an die Gebietskörperschafren nicht in den Anga-

341



ben für den gesamten Staatssektor enthalten). Stets einbezogen sind jedoch die Vorgänge zwischen Bauspar-

kassen und den übrigen Kreditinstituten, da die Bundesbank die Bausparkassen als eigenen Sektor behandelt'

Im übrigen werden die Veräinderungen der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Einheiten desselben

§.io"ir?.n, aargestertt. iin. euri'"tlne bilden Geldmarktpapiere, festverzinsliche wertpapiere und Aktien,

bei denen auch Vorgänge zrvischen Einheiten desselben Sektors erfallt werden'

Inhalt und Abgrenzung der einzelnen Arten von Forderungen und verbindlichkeiten sind in dem Sonderdruck

der Bundesbank Nr. 4 ,izahlenübersichten und methodischi Erläuterungen zur gesamtwirtschaftlichen Finan-

zierungsrechnung der Deutschen Bundesbank 1960 bis 1982",4. Auflage' Juli 1983 näher beschrieben'

Als ,,veränderung,, wird in der Finanzierungsrechnung die Zu- oderAbnahme der einzelnen Aktiva und Passi-

va zwischen dem Beginn und Ende des Beriihtszeitrau-mes dargesteltt. Zu- und Abgänge im Laufe der Periode

sind somit bei den einzelnen Arten von Aktiva bzw. Passiva gegeneinander aufgerechnet (z'B. die in der Peri-

J" g.*tif,rt.n l:ingerfristigen Kredite gegen die Tilgrrng von längerft.istigen Krediten). Es wi-rd jedoch nicht

die Veränderung von er*iä gegen dieairänderunfvon Passiva saldiert, also z.B. nicht die veränderung der

von einem sektor an andere s-eftoren gewährten längerfristigen Kredite gegen die Veränderung der von diesem

Sektor aufgenommenen längerfristigen Kredite'

Bewertungsmaßstab sollen - um einen lückenlosen Anschluß an die Vermögenweränderungskonten zu gewähr-

leisten - im prinzip Transaktionswerte sein, d.h. die Werte, zu denen die einzelnen Transaktionen im Berichts-

zeitraum stattgefunden haben. Realisierte Kapitalgewinne und. -verluste, die z.B. bei der Veräußerung von Ak-

tien erzielt werden, kommen bei dieser Bewermn[sgrundlage in den Angaben über die Veränderung der fi'
nanziellen Werte zum Ausdruck'

Forstbetriebe

1. Landwi rtsch aftszählu ng 197 L

2. Bodennutzungsvorerhebung
Datennachweis: bis I978

Begriffsinhalt:
Technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabrs) bewirtschaftet

werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, färsuirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen und deren

>>> landwirtschaftlich genutzte Fläche weniger als 10 % ihrer >>> Waldfläche betraigt

(Hauptprodukrionsrichtung).
Kennzeichen einer Besitzeinheit als technisch-wirtschaftliche Einheit ist, daß für sie in der Regel dieselben Ar-

beitshilfsmittel (Gebäude, Maschinen) verwendet werden'

Besitzeinheiten, die aus steuerlichen oder anderen Gründen "nominell" auf mehrere Inhaber aufgeteilt sind'

gelten als eine iinheit, sofern sie in betriebswirtschaftlicher Hinsicht eine organisatorische Einheit bilden'

Mehrere Besitzeinheiten in der Hand eines Inhabers werden als ein Betrieb angesehen, wenn in der Regel die-

selben Arbeitshilfsmittel verwendet werden.

Waldflächen, die gemeinsam mit landwirtschafttich genutaen Flächen bewirtschaftet werden, bilden zusam-

men mit diesen eine Betriebseinheit. Eine Ausnahme-hiervon bilden lediglich die von Gemeinden selbst bewirt-

schafteten landwirtschaftlich genutzten Flächen und Waldflächen, die generelt als zwei getrennte Betriebsein-

heiten angesehen werden.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche oderjuristische Person, für deren Rechnung der Betrieb bewirtschafret

wir{ unabhängig von den Eigentumwerhältnissen.

In der Grunderhebung der Landwirtschaftszählun gl97l werden auch Besitzeinheiten als Betriebe nachgewie-

sen, die zwar über Bodenllächen oder viehbestänä'e, jedoch nicht über Artiitskrlite oder Arbeitshilfsmittel
(CeUauae und Maschinen) vefügen und insofern nicht bewirtschaftet werden'

Als Flächen der Betriebe gelten jeweils die selbstbewirtschafteten Flächen. Zugepachtete und unentgeltlich

übernommene Flächen sind einbezogen, verpachtete und unentgeltlich abgegebene Flächen rechnen zur Fläche

des sie bewirtschaft enden Betriebes.

Die Forstbetriebe sind mit allen ihren Angaben jeweils derjenigen regionalen Einheit (Gemeinde, Kreis, Land)

zugeordnet, in der sich der Betriebssitz (die wichtigsten Wirtschaftsgebäude) befindet'

Staatsforsten werden am Sitz des zuständigen Forstamtes nachgewiesen. Zu neiteren Einzelheiten siehe unter

>>> landwi(schaftliche Betriebe und Forstbetriebe.
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1970 wurde in der Bodennutzungsvorerhebung die Hauptproduktionsrichtung der landwirtschaftli-
chen Betriebe und der Forstbetriebe nicht nach dem Flächenverhäiltnis von landwi(schaftlich genutzter Fläche
und Waldfläche zueinander festgelegt, sondern über das Schwergewicht der Produktion, gemessen am Ver-
kaufswert der eigenen Erzeugnisse (einschließlich des Eigenverbrauchs), etfuryt.
Bis einschl. 1969 wurde in der Bodennutzungsvorerhebung statt der landwirtschaftlich genutzten Fläche die
landwirtschaft liche Nutdäche verwendet.

Begriffsbeziehungen:
Die Forstbetriebe zählen zu den landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben (Landwirtschaftszählung
1971), welche neben den Forstbetrieben auch die landwirtschaftlichen Betriebe umfassen.

Forstbetriebe und >>> landwirtschaftliche Betriebe (Landwirtschaftszählung 1971, Bodennutzungsvorerhe-
bung) unterscheiden sich durch die Hauptproduktionsrichtung: Der Hauptproduktionsrichtung Forstbetriebe
wird ein landwirtschaftliche Flächen und/ oder Waldllächen bewirtschaftender Betrieb dann zugeordnet, wenn
seine landwirtschaftlich genutzte Fläche weniger als lO %o seiner Waldfläche beträgt; der Hauptproduktions-
richtung landwirtschaftliche Betriebe wird er entsprechend dann zugeordnet, wenn seine landwirtschaftlich ge-
nutae Fläche mindestens l0 % seiner Waldfläche beträgt.

Forstbetriebe und >>> Forstwirtschaft (Landwirtschaftszählun g l97l) sind beide Untergliederungen der land-
wirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe, sind aber unterschiedlich abgegrerut: Forstbetriebe sind Betriebe

mit der Hauptproduktionsrichtung Forstwirtschaft, wobei die Hauptproduktionsrichtung durch drq Flächenver-
hältnis zwischen der landwirtschaftlich genutzten Fläche und der Waldfläche eines Betriebes bestimmt wird.
Zur Forstwirtschaft rechnen dagegen Betriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunll in der Forsnpirtschaft (in der
Abgrenzung der Betriebssystematik); der wirtschaftliche Schwerpunkt wird bestimmt durch das Verhältnis der
von den verschiedenen Produktionsbereichen des Betriebes erwirtschafteten Standarddeckungsbeiträge zum
Standarddeckungsbeitrag des Betriebes

F'orstpflaniz en

Baumschulerhebung
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Laub oder Nadelholzpflanzen, die zu Zwecken der Aufforstung herangezogen werden.

Die Forstpflanzen werden nach Arten, Alter und Anzuchtverfahren (Sämlinge, verschulte Pflanzen) erfaßt.

Als Sämlinge gelten Pflanzen, die aus Samen gezogen und bis zum Verkauf nicht verpflanzt (verschult) wor-
den sind.
AIs verschulte Ptlanzen gelten solche, die im Verlauf der Anzucht ein- oder mehrmals auf einen anderen
Standort verpflanzt wurden. Sie können aus Samen oder Steckholz gezogen sein.

Begriffsbeziehungen:
Laub oder Nadelholzpflanizen, die für Pflanzungen in Zierg§rten, Parkanlagen oder für sonstige nicht'orstliche
Zwecke herangezogen werden, sind nicht unter Forstpflanzen sondern unter >>> Ziergehölzen erfaßt.

Forstwirtschaft

Landwirtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
>>> Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe, die in ihrem Produktionsbereich Forstwirtschaft einen
Standarddeckungsbeitrag erwirtschaften, der gleich oder größer als 7 5 %o des Standarddeckungsbeitrages des
Betriebes ist.
Der Produktionsbereich Forstwirtschaft umfalJt die Waldflächen, Forsten, Holzungen sowie die Korbweidenan-
lagen, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes.
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Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten' die für Rechnung ei-

nes Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen und

land und/oder forstwirtschaft liche Erzeugnisse hervorbringen'

ZuEinzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie 
.

zur Berechnung der StandarddeckungSbeiträge siehe unter >>> Betriebssystematik'

Begriffsbeziehungen:
Forstwirtschaft und >>> Forstbetriebe (Landwirtschaftszählung I 97 l, Bodennutzungsvorerhebung) sind beide

untergliederungen der landwirtschaftlichen Betriebe und Forsibetriebe (Landwirtschaftszäihlung 1971)' sind

aber unterschiedlich abgegrenzt:

Zur Forstwi(schaft rechnen Betriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunkt in der Forstwirtschaft (in der Abgren-

zung der Betriebsqyste*utitl; der wirtschaftliche Schwerpunkt wird bestimmt durch dac Verhiiltnis der von den

verschiedenen produlilionsbereichen des Betriebes erwirtichafteten standarddeckungsbeiträge zum standard-

deckungsbeitrag des B etriebes.

Forstbetriebe sind dagegen Betriebe mit der Hauptproduktionsrichtung Forsnrdrtschaft; die Hauptproduktions-

richtung wird bestimmi-durch das Flächenvernaitnis zwischen der landwirtschaftlich genutzten Fläche und der

Waldfl äche eines Betriebes:

Ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche eines Betriebes kleiner als tö % seiner waldfläche, dann gilt der Be-

trieb als Forstbetrieb.

Forfzüge

Wanderungsstatistik
Datennachweis: ab 1957

Begriffsinhalt:
Behördliche Abmeldungen von Personen, die in einer Gemeinde ihre Hauptwohnung aufgegeben haben und

sich in einer anderen Gämeinde mit Hauptwohnung angemeldet haben und dort als >>> Zttzijrge erfaßt werden'

Einbezogen werden nur Personen, die zur l>> Bevölkerung gehören. Gezählt wird jeder lot^g einer Person

innerhalb des Berichtszeitraums. Wohnungswechsel innerhalb einer Gemeinde (Ortsumzüge) werden nicht er-

faßt.

Gäste in Beherbergungsstätten u.ä. und Besucher bei Verwandten und Bekannten werden nur erfaßt, wenn ihr

Aufenthalt in der betreffenden Gemeinde gemäiß den jeweiligen landesrechtlichen Meldebestimmungen von

längerer Dauer ist und sie der Meldebehörde tatsächlich gemeldet werden.

Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung und Ersatzdienstleistende bleiben, da für sie keine Meldo'

pfl icht besteht, unberücksichtigt.

Nicht erfaßt werden auch bestimmte in Anstalten untergebrachte Personen (2.B. Patienten in Krankenhäusern

usw.), Angehörige des konsularischen Dienstes und der ausländischen Stationierungsstreitkräfte' Seeleute und

Binnenschiffe r, Zeit- und Berufssoldaten bei vorübergehender Abwesenheit vom Standort und ähnliche Sonder-

fätle (vgl. auch Bevölkerung).

Jede person, die ihre Hauptwohnung von einer im Bundesgebiet gelegenen Gemeinde in eine andere verlegt,

wird in der neuen C.*einae aßZuÄgund in der bisherigen als Fortzug gezählt @innenwanderung).

Personen, die ins Ausland ziehen, werden abweichend von dieser Regelung nur dann gezä\)t.' wenn sie ihren

im Bundesgebiet gelegenen Wohnsitz aufgeben; sie rr,erden dann lediglich als Fortzug gezählt Wanderungen

über die Gänzen des nundesgebietes werden als Bundesaußenwanderung bezeibhnet'

Ein >>> Ausländer, der sich von seiner Hauptwohnung nach "Unbekannt" abmeldet, wird nur als Fortzug er-

faßt und daher zur Bundesaußenwanderung gerethnet.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1964 rechneten auch die Wanderungen zwischen Berlin (West) und dem übrigen Bundesgebiet zur

Bundesaußenwanderung.

Bis April l9g3 galt auch die Abmeldung von einer Nebenwohnung als Fortzug. Meldete sich jemand von seiner

Nebenwohnung nach ,'Unbekannt" ab, wurde er gleichfalls ats Fortzug und damit alsZttzrtgin der Gemeinde,

in der seine Hauptwohnu ng lry berücksichtigt.
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Begriffsbeziehungen:
Der Unterschied zwischen der Zahl der Fortzüge und der Zuziige (Wanderungsstatistik) stellt für jede Gemein-
de den Wanderungssaldo dar.

Bei den Binnenwanderungen stimmen die im Zielland ermittelten Zuaige mit den im Herkunftsland ermittel-
ten Fortzügen nicht vollständig überein.

Der Saldo dieser Abweichungen - dieser ist z.T. technisch bedingt, z.T. ergeben sich die Abweichungen durch
unterschiedliche definitorische Abgrenzungen in den Landesmeldegesetzen - wird als
"Binnenwanderungsdifferenz" nachgewiesen.

Frachteinnahmen des deutschen gewerblichen Güterfernverkehrs

Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werkfernverkehrs
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Entgelte für Beflrirderungsleisrungen deutscher Lasfahrzeuge im >>> gewerblichen Güterfernverkehr.
Erfaßt werden nur Frachteinnahmen aus dem Binnenfernverkehr. Er'umfaßt den Verkehr innerhalb des Bun-
desgebietes einschl. Berlin (West) und den Wechselverkehr mit der Deutschen Demokratischen Republik, so-
fern diese Fahrten mit Fahrzeugen durchgeführt werden, die ihren Standort im Bundesgebiet haben.

Als Entgelte werden die in den Frachtbriefen ausgewiesenen Einnahmen einschl. Umsatz-(Mehrwert-)steuer
angesetzt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Oktober l97l waren neben den Frachteinnahmen aus dem Binnenfernverkehr auch Frachteinnah-
men aus dem grenzüberschreitenden gewerblichen Fernverkehr deutscher Fahrzeuge enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Frachteinnahmen des deutschen gewerblichen Güterfernverkehrs sind vergleichbar abgegrenzt wie die
>>> Verkehrseinnahmen (>>> Expreßgut-, Güterverkehr) @isenbahnstatistik (Statistik der Personen- und
Güterbeförderung auf Eisenbahnen)).

Freie Berufe

Berufsbildungsstatistik
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:

Der Ausbildungsbereich Freie Berufe umfaßt die Berufsausbildung der

- Rechtsanwalts-, Rechtsbeistands-, Patentanwalts- und Notargehilfen (zuständige Stellen: Rechtsanwalts-,
Patentanwalts-, Notarkammern),

- Gehilfen in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen (zuständige Stellen: Steuerberaterkammem,
Wirtschaft sprüfl<ammern),

- Ard-,Zahnarzt-,Tierarzt- und Apothekenhelfer (zuständige Stellen: i,rzte-,Zahnär^e-,Tierärzte- und
Apothekerkammern).

Die Gliederung der Ausbildungsbereiche deckt sich nicht voll mit der Wirtschaftsgliederung nach der Syste-
matik der Wirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungsgesetz die Zuständigkeit vielfach nach der Art
des Ausbildungsberufs und nicht nach der Zugehörigkeit des Ausbildungsbetriebs zu einem Wirtschaftsbereich
richtet.
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Freifahrausweise

Statistik der Personenbefürderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
von unternehmen unentgeltlich ausgegebene Fahrausweise (2.B. für Betriebsangehörige)'

>>> Schwerbehinde(enausweise, die zur unentgeltlichen Beforderung berechtigen' sind nicht Freifahrausweise

im Sinne dieser Statistik.

Freiflächen

Statistik der Kaufwerte für Bauland
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder md Berlin-Ost ab 3/1991

Begriffsinhalt:
Unbebaute Grundstücke, die als Gartenanlagen, Spielplätze, Erholungsplätze u.ä. dem öffentlichen Gebrauch

dienen oder die von,den Gemeinden als Freiflächen ausgewiesen sind.

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, die auch weiterhin für diese Verwendung vorgesehen sind,

rechnen nicht zu den Freiflächen'
Nachgewiesen werden Kaufirrcrte für Freiflächen (zu Einzelheiten siehe >>> Kaufiarerte für Bauland)'

Freigestellter Schülerryerkehr

Statistik der Personenbefürderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Für die Fahrgäste unentgeltlich durchgeführte Beforderungen mit Kraftfahrzeugen zum und vom Unterricht

durch zur Veikehrsstatistik auskunftspfl ichtige >>> Unternehmen'

Anderungen im Zeitablauf:
Ab IV. Quartal lgg4 und Berichtsjahr 1985 ist Freigestellter Schülerverkehr mit Personenkraftwagen nicht

mehr enthalten. Weitere ltnd".ng.n ergeben sich äurch Anderungen im Berichtskreis der zur Verkehrsstati-

stik auskunftspflichtigen Unternehmen (siehe auch unter: Unternehmen). '

Begriffsbeziehungen:
Der Freigestellte Schülerverkehr unterscheidet sich von den >>> Schülerfahrten im wesentlichen durch die Un-

entgeltlibhkeit der Beforderungen für die Beförderten'

Freiwillig e B eiträge z ur g es efzlichen Krankenversi ch erung

Wi rtschafts rechnungen ausgewählter p rivater Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Je Haushalt und Monat gezahltefreiwillige Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl' etwaiger

fubeitgeberanteile.
Enthalten sind freiwillige Beiträge an die Ortskrankenkassen, an die Landkrankenkassen, an Betriebskranken-

kassen, an Innungpkrankenkassen, an die Seekrankenkasse, an die Bundesknappschaft und an die Ersatzkran-
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kenkassen für Arbeiter und Angestetlte. Nicht enthalten sind >>> Prämien für private Krankenversicherung
die gesondert nachgewiesen werden.

Freiwillige Beiträge zur gesefzlichen Rentenversicherung

Wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:

Je Haushalt und Monat gezahlte freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
(Höherversicherungsbeiträige sowie Beiträge nicht versicherungspflichtiger Personen), einschl. etwaiger fubeit-
geberanteile sowie Beiträge für Pensions-, Alters- und Sterbekassen.

Zur gesetzlichen Rentenversicherung rechnen hier die Rentenversicherung der Arbeiter, die Rentenversiche-
rung der Angestellten, die knappschaftliche Rentenversicherung sowie die Zusatzversorgungskassen im öffent-
lichen Dienst sowie Beiträge für Pensions-, Alters- und Sterbekassen.

Freiz eitwo h nei nheiten/ -wo hnungen

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:

Wohnungen/ sonstige Wohneinheiten, die vom Eigentümer oder Mieter als "Zweitwohnung" primär für Erho
lungszwecke oder über das Wochenende oder im Urlaub (Ferien) bewohnt werden.

Nicht als Freizeitwohneinheiten gelten Wohneinheiten, die ähnlich wie ein Hotelzimmer nur kurdristig von
einem Haushalt gemietet werden und in die anschließend andere Haushalte in stetem Wechsel einziehen.

Fremdenheime und Pensionen

1. Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr
Datennachweis: ab l98l

Begriffsinhalt:
Beherbergungsstätten die jedermann zugänglich sind und in denen Speisen und Getr'anke nur an Hauss,äste ab
gegeben werden.
Erfaßt werden nur Fremdenheime und Pensionen mit mindestens 9 Gästebetten und mehr.

2. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:

Wie unter 1., jedoch unabhängigvon der Anzahl der Gästebetten und nur in Gemeinden mit im allgemeinen
mindestens 5 000 >>> Gästeübernachtungen im-Jahr.

Anderungen im Zeitablauf:

Bis einsclrl. März I97l wurden den Fremdenheimen und Pensionen auch >>> Hotelsgarnis zugerechnet.

Ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt wurden Betriebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens
3 000 Gästeübernachtungen im Jahr erfaßt.
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Fremdenübernachtungen

Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten,
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:
übernachtungen von Gästen in Beherbergrngsst itten in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens

5 000 iJbernachtungen von Reisenden im Jahr.

Erfaßt werden nur lJbernachtungen während eines vorübergehenden, jedoch im allgemeinen nicht länger als

zwei Monate dauernden und keinen (Zu,eit-)Wohnsitz begründenden Aufenthaltes'

Zu denBeherbergUngSstätten rechnen >>> Hotels, >>> Gasthöfe, >>> Fremdenheime und Pensionen,

>>> Hotels garni;, ,l> iihotungs- und Ferienheime, >>> Heilstätten und Sanatorien, >>> Ferienhäuser und

Ferienwohning"n. Eb"nro ziihlei hierzu >>> Privatquartiere, in denen gegen Entgelt Unterkunft gewährt

wird. privatq,Äi"r. in Großstädten (mit loo ooo oder mehr Einwohnern) werden jedoch nicht dargestellt.

Hier nicht dargestellt werden iibernachtungen in Jugendherbergen, Kinderheimen und auf Campingplätzen'

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Mdrz lg:l wurden die Fremdenütiernachtungen in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens

3 000 Übernachtungen im Jahr erfaßt.

Ab April l97l werden die Hotels garnis aus den Hotels, Fremdenheimen und Pensionen ausgegliedert und als

gesonderte Betriebsart dargestellt.

Begriffsbeziehungen:
In der Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr ab 1981 sind die >>> Gästeübernachtungen gleich abge-

grenzt,werden jedoch fü; d; gui"*t" Bundesgebiet und nur bei Beherbergungsstätten mit mindestens

9 Gästebetten und mehr erfaßt. Nfieres siehö dort.

Fremdwährungsschulden

1. Vieftelj ährtiche Schuldenstatistik
Datennachweis ab L974

2. Jäh rliche Schuldenstatistik
Dateanachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Als Fremdwährungsschulden werden Schulden nachgewiesen, die gegenüber Gläubigern außerhalb des Wäh-

rungsgebietes entslanden und in fremder Währung ^ttict ^rat 
ten sind. Dazu rechnen auch die Darlehen, die

bei internationalen Einrichtungen aufgenommen werden.

Bei den Fremdwährungsschulden wird zwischen Vorkriegs- und Nachkriegsschulden unterschieden'

Vorkriegsschulden sind bis zum 7.5.1945 entstandene Fremdwährungsschulden. Dazu rechnen auch die Antei-

le an im-Ausland aufgenommenen Sammelanleihen sowie die Entschädigungen für Auslandsbonds nach dem

Auslandsbondsentschädigungsgesetz und fundierte Zinsrückstände. Der inlandsumlauf an Auslanttsbonds wird
hier mit nachgewiesen, aä O-. i>> Gebietskörperschaften nicht in derLage sind, eine entsprechende Trennung

vorzunehmen
Nachkriegsschulden sind alle seit dem 1.5.1945 gufgenommenen Fremduähnrngpschulden. Schulden bei aus-

ländischen Kreditinstituten und sonst. auslänaisitren Stellen, die in DM-Währung aufgenommen und zurück-

zuzahlen sind, rechnen zu den >>> Schulden aus Kreditmarktmitteln.

Anderungen im Zeitabläuf:
In früheren Darstellungen werden die Fremdwährungsschulden als Auslandsschulden bezeichnet' Ab 1970 sind

die Treasury Notes, die-vom Bund zur vorläufigen Abdeckung von Einzahlunggverpflichtungen für den Inter-

nationalen Watuungsfonds und die Weltbank hinterlegt werdin, nicht mehr in den Auslandsschulden des Bun-

des enthalten;
Die Fremdwährungpschulden werden zu festen Paritäteri in DM umgerechnet.
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Fundierte Schulden

1. Viertelj ährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

2. Jährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Alle Verbindlichkeiten aus Darlehensaufirahmen, soweit sie durch lJbernahme einer besonderen Schuldver-
pflichtung durch Schuldurkunde oder Eintragung in daq Schuldbuch bzw. Wertrechtsregister fundiert und
iraushaltsm:ißig vereinnahmt werden. Die fundierten Schulden umfassen die >>> Schulden aus Kreditmarkt-
mitteln, die >>> Ausgleichsforderungen und sonstigen AlNerbindlichkeiten, die >>> Fremdwährungsschulden,
die >>> kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und die >>> Schulden beim öffentlichen Bereich.

Änderungen im Zeitablauf:
Ab 1.1.1974 sind die nach dem neuen Gemeindehaushaltsrecht von den >>> Gemeinden/Gemeindeverb'inde
für die Eigenbetriebe aufgenommenen Schulden nicht mehr in den fundierten Schulden der Gemein-
den/Gemeindeverbände enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den fundierten Schulden sind >>> schwebende Schulden (Vierteljährliche Schuldenstatistih
Jährliche Schuldenstatistik) kurdristige Verbindlichkeiten, die zur (fterbrückung vorübergehender Kassenan-
spannungen dienen (2.8. Kassenkredite der Deutschen Bundesbank). Sie müssen nicht durch (Jbernahme einer
besonderin Schuldverpflichtung durch Schuldurkunde oder Eintragung in dac Schuldbuch fundiert und dürfen
nicht haushaltsmäßig vereinnahmt werden.

Futterbaubetriebe
Landwirtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
>>> Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Produkionsbereich
>>> Landwirtschaft, die in ihren Produktionszweigen Milchvieh und Rindermast Standarddeckungsbeiträige
erwirtschaften, die zusammengenommen gleich oder größer als 50 % des Standarddeckungsbeitrages des Be-
triebes sind. Der wirtschaftliche Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe liegt im Pre
duktionsbereich Landwirtschaft, wenn sie im Produktionsbereich Landwirtschaft einen Standarddeckungsbei-
trag erwirtschaften, der gleich oder größer als 75 %o des Standarddeckungsbeitrages des Betriebes ist. Zum Pro
duktionsbereich Landwirtschaft rechnen die Produllionszweige Intensivfrüchte, Extensivfrüchte, Milchvieh,
Rindermast, Schweine, Geflügel, Weinbau, Hopfenbau und Obstbau. Der Produktionszweig Milchvieh umfaßt
die Milchkühe (ohne Ammen- und Mutterkühe). Zum Produktionszweig Rindermast zählen alle anderen Rin-
der, Schafe und andere Pferde (nicht Arbeitspferde). Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wi(schaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen und land und/ oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen.
Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw Vieharten zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie
zur Berechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter >>> Betriebssystematik. Für die Anbauflächen von
Futterpflanzen und für daq ))) Dauergfünland werden keine eigenen Standarddeckungsbeiträge berechnet, da
in der Regel das wirtschaftseigene Futter an d^q betriebseigene Vieh verfüttert wird. Die Efiäge aus Futter-
pflanzen und Dauergrünland sind daher in den für das Mitchvieh und die Rindermast errechneten Standard-
deckungsbeiträigen berücksichtigt.

Futterpflanzen
Landwi rtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
Zu denFutterpflanzen rechnen Klee und Kleegras, Kleebrache, Luzerne, Ackerwiesen und -weiden, Grün- und
Silomais sowie Serradella, Esparsette, Wicken, Stißlupinen und alle übrigen zur Grünfutter-, Gärfutter- oder
Heugewinnung angebauten Arten. Nachgewiesen wird das von >>> landwirtschafrlichen Betrieben bewirtschaf-
tete >>> Ackerlan4 drs mit Futterpflanzen bestanden ist. Dazu rechnen auch Flächen mit in grünem Zustand
abgeerntetem Getreide, Hülsenfrüchten und Öfruchten.
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Gartenbau

Landwi rtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
>>> Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe, die in ihröm Produktionsbereich Gartenbau einen Stan-

darddeckungsbeitrag erwirtschaften, der gleich oder größer als 7 5 oÄ des Standarddeckungsbeitrages des Be-

triebes ist.
Der produktionsbereich Gartenbau umfallt die Produktionszweige Freilandgemüse, Unterglasgemüse, Frei-

landzierpfl anzen, Unterglaszierpfl anzen und Baumschulen'

Landwirtschafttiche Betriebe und Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung ei-

nes Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen und

land- und/oder forstwi rtschaft liche Erzeugni sse hervorbringen'

ZuEi,,,elheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie

zur Berechnung der Standarddickungsbeiträge siehe unter >>> Betriebssystematik'

Gartengewächse

Landwi rtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
Zu dencartengeuächsen rechnen der gärtnerische Anbau von Gemüse, Spargeln und Erdbeeren, soweit diese
pflanzen im Wechsel mit anderen Gartengewachsen im Freiland oder unter Glas angebaut werden, der Blu-
men- und Zierpflaruenanbau im Freiland und unter Glas sowie der Vermehrungsanbau von Blumenzwiebeln

und -knollen.
Nachgewiesen wird das von >>> landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftete >>> Ackerland, das mit Gar-

tengeuächsen bestanden ist.

Gas abgab e an Letztv erbraucher

Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Von >>> GasversorgungSunternehmen an Letztverbraucher abgegebenes Gas.

Als Gawersorgungsunternehmen gelten Unternehmen bzw. fachliche Teile von Unternehmen, die entspre'
chend den Bestimmungen nach dern Gesetz zur Förderung der Eneryiewirtschaft vom 13.12. 1935

(RGBI.I S.1451) andere Wirtschaftseinheiten mit Gas versorgen und dafür eine staatliche Genehmigung haben.

im einzelnen zählen dazu die Ortsgasversorgungsunternehmen, die Ferngasgesellschaften sowie die Kokereien
und die Erdg:as- und Erdölg:asgewinnungsunternehmen, soweit sie Gas an LetzWerbraucher abgeben.

Zu denletztverbrauchern an Gas rechnen die Industrie, die öffentlichen Kraftwerke, die Haushalte, der Handel

und das Kleingewerbe, die Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen sowie soirstige Abnehmer.

Die Gasabgabe an Letzfverbraucher umfaflt den Absatz der Ortsgawersorgungsunternehmen und der Ferngas-

gesellschaäen sowie den Teil des Absatzes von Kokereien, Erdgas- und Erdölgasgewinnungsunternehmen' den

diese an Letztverbraucher abgeben

Nicht in die Gasabgabe einbezogen sind der Eigenverbrauch der Gasversorgungsunternehmen, die Verluste und
die Abgabe von Gas an Wiederverkäufer. Die Gasabgabe an Letztverbraucher wird auf der Basis eines Heizwer-

tes von 8 400 kcaVcbm berechnet.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1972 wtrde die Gasabgabe an Letztverbraucher auf der Basis eines Heizwertes von 4 300 kcal/cbm

berechnet.
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Begriffsbeziehungen:
Z.1r Abgrenanng gegenüber der >>> Erzeugung von Gas @rhebung bei den.Gasversorgu.ngsunternehmen) si+
he dort.

Gästeübernachtungen

Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr
Datennachweis: ab 1981

Begriffsinhalt:
(Jbernachtungen von Gästen in Beherbergung5sfätten. Erfaßt werden nur lJbernachtungen in Verbindung mit
einem vorübe-rgehenden Aufenthalt, der im allgemeinen nicht länger als 2 Monate daue( und durch den kein
(Zweit-)Wohnsitz begündet wird.
Zu denBeherbergungsstätten rechnen alle gewerblichen und nicht gewerblichen Unterkünfte im Bundesgebiet

mit 9 Gäistebett"n unä mehr, unabhängig davon, ob die Gästebeherbergung Haupt- oder nur Nebenzweck ist.

Als Betriebsarten von Beherbergungsstätten werden unterschieden:>>> Hotels, >>> Hotels ga.r-

nis,>>> Gasthöfe, >>> Fremdenheime und Pensionen, >>> Erholungs- und Ferienheime, >>> Ferienhäuser

und Ferienwohnungen sowie )>> Heilstätten und Sanatorien.

Hier nicht dargestellt werden iibernachtungen in Jugendherbergen, Kinderheimen und auf Campingplätzen.
>>> Privatquartiere sind nicht in die Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr einbezogen.

Begriffsbeziehungen:
In der Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten von 1960 bis 1980 sind die
>>> Fremdenübernachtungen gleich abgegrenzt, wurden jedoch unabhängig von der Anzahl der Gästebetten je
Betrieb nur in Gemeinaen-mitim allgeÄeinen mindesteni 5 000 (bis einschl. Mälz l97l 3 000) iJbernachtun-
gen jährlich erfaßt. Näheres siehe dort.

Gastgewerbe

1. Handels- und Gaststättenzählung 1979' 1985

2. Gastgewerbestatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Das Gastgewerbe umfaßt sowohl die Beherbergung als auch die Bewirtung von Gästen.

Unter Beherbergung versteht man das Anbieten von Übernachtungsmöglichkeiten zum vorübergehenden Auf-
enthalt von Gästen. Charakteristisch für die Bewirtung im >>> Gaststättengewerbe ist, daß Speisen oder Ge-
tränke angeboten werden, deren Verzehr üblicherweise an Ort und Stelle stattfindet.

Zum Gastgewerbe rechnen >>> Hotels, >>> Gasthöfe, Peniionen, >>> Hotels garnis, >>> Erholungs- und Fe-
rienheime, Ferienzentren, Ferienwohnungen, Hütten, Campingplätze, >>> Privatquartiere, Speisewirtschaften,
Bars, Tanzlokale u.ä., Cafes, Eisdielen, Trinkhallen und Kantinen. Eine als Motel bezeichnete Beherbergungs-
stätte wird als Hotel garnis nachgewiesen, wenn sie jedermann zugänglich ist und an die Hausgäste nur Früh-
stück abgegeben wird.
Ni cht einbezogen werden Schlaf- und Spei sewagenbetriebe.

Die Begriffe Gastgewerbe und "Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe" (Gastgewerbestatistik) sind gleich ab
gegletvt.

Anderungen im Zeitablauf:
In der Gastgewerbestatistik waren bis einschl. 1969 @asis 1962:100) ErholungS- und Ferienheime, Kantinen,
Eisdielen, Trink- und Imbißhallen und bis einschl. 1979 Campingplätze, alle Heime, die nicht als Unterneh-
men betrieben werden, sowie Heime, die als Unternehmen betrieben werden, jedoch nicht zu den o.g. Fremden-

, Erholungs- und Ferienheimen rechnen, nicht einbezogen.
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Gastgewerb eleistung en

Preisindizes für die Lebenshaltung
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Leistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes, die von privaten Haushalten in Anspruch genommen

werden.

Die Gastgewerbeleistungen umfassen im einzelnen den Verzehr von Speisen und Getränken in Gaststätten und

(ibernachtungen mit Frühsttick. /

Gasthöfe

1. Statistik der Berherbergung im Reiseverkehr
Datennachweis: ab 1981

Begriffsinhalt:
Beherbergungs- und Bewirtungsstätten, die jedermann zugänglich sind und in denen außer dem Gastraum kei-

ne weiterin Aufenthaltsräume zur Vefügrrng stehen'

Erfaßt werden nur Gasthöfe mit mindestens 9 Gästebetten und mehr.

Nicht mit einbezogen werden Speise- und Schankwirtschaften, >>> ErholungS und Ferienheime sowie Hütten'

die nicht als Gasthof betrieben werden, sondern die vorwiegend Angehörige bestimmter Personenkreise (z'B'

Mitglieder eines vereines oder einer organisation) zu meis--t kurdriitigem Aufenthalt aufttehmen und in denen

Speisen und Getränke nur an Hausgäste abgegeben werden'

2. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1960 bls 1980

Begriffsinhalt: 
.

wie unter 1., jedoch unabhängig von der Anzahl der Gästebenen und nur in Gemeinden mit im allgemeinen

5 000 Gästeübernachtungen im Jahr.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Mäßz lgTlwurden Betriebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernach-

tungen im Jahr erfaßt.

Gaststätten

Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder und Berlin-ost ab 1991

Begriffsinhalt:
>>> Nichtwohngebäude, in denen primär Speisqn und Getränke an jedermann ausgegeben werden' ohne dafl

j edoch ei ne Übernachtungsmögl ichkeit besteht.

Hierzu gehören u.a., sofern keine Beherbergungsmöglichkeit besteht, Rasthäuser und -stätten, Kaffeehäuser

und Eisdielen, Imbiß- und Trinkhalten, Castwi-rtschiften und -häuser, Bars, Berg- und Skihütten sowie

Strandrestaurants.
Imbißhallen als behelfsmäßige Nichtwohngebäude, Filmtheater, Spielbanken' Beherbergungsstätten u' dgl'

zählen nicht zu den Gaststätten.
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Gaststättengewerbe

Gastgewerbestatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Zum Gaststättengewerbe rechnen Gast- und Speisewirtschaften, Bahnhofswirtschaften, Cafds, Bars, Tanz- und
Vergnügungslokale, Kantinen, Eisdielen sowie Trink- und Imbißhallen.

Nicht ei nbezogen werden Schlaf- und Spei sewagenbetriebe.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1969 @asis 1962:100) waren Kantinen, Eisdielen, Trink- und Imbißhallen nicht einbezogen.

Gasverbrauch

Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Verbrauch von Orts-, Kokerei- und Ferngas sowie Erdgas im Berichtszeitraum, unabhängig davon, ob es zur
Erzeugung von Wärme oder als Rohstofffür die Produktion eingesetzt wurde.

Zum Orts-, Kokerei- und Ferngas rechnen sämtliche Bea)ge von Gasversorgungsunternehmen und Kokereien
einschl. Mischungen aus Erdgas und anderen Gasarten, jedoch ohne reines Erdgas.

ZumErdgas rechnen reines Erdgas und Erdöleas.

Nicht berücksichtigt sind die Veibrauchsmengen an Generatorgas, Methangas, Flüssiggas, Rafftneriegas,
Gichtgas und alle übrigen Gase, sofern diese selbst erue\gt oder in unveränderter Form bezogen wurden.

Seit 1985 wird der Gasverbrauch nicht mehr monatlich, sondern nur noch vierteljährlich nachgewiesen.

Gasversorgungsunternehmen / fachliche Unternehmensteile

Investitionserhebung in der öffentlichen Energieversorgung
Datennachweis: 1961 bls 1974

Begriffsinhalt:
Unternehmen, die entsprechend den Bestimmungen nach dem Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom
t3.L2.1935 (RGBI. I S. l45l) als Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung gelten.

AIs Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung gelten nach den gesetzlichen Bestimmungen Unternehmen,
die andere Wirtschaftseinheiten(>>> Unternehmen, Haushalte u.a.) mit Gas versorgen und dafür eine staatliche
Genehmigung haben. Sie stehen hinsichtlich ihrer Investitionen und der Gestaltung der Tarife und der allge-
meinen Geschäftsbedingungen unter staatlicher Aufsicht und unterliegen der allgemeinen Anschluß- und Ver-
sorgungspflicht.
Im einzelnen zählen dazu die Ortsgasversorgungsunternehmen, die Ferngasgesellschaften, die Kokereien und
die Erc{gaq- und die Erdölgasgewinnungsunternehmen.
Unternehmen, die nur teilweise oder im Nebenbetrieb öffentliche Gasversorgungbetreiben, gelten mit ihrem
fachlichen Unternehmensteil als Unternehmen der öffentlichen Gawersorgung auch wenn der wirtschaftliche
Schwerpunkt des gesamten Unternehmens außerhalb der Gasversorgung liegt.

Die vorwiegend auf Deckung des Eigenbedarfs gerichtete Gaserzeugung in der Industrie und die Erzeugung
technischer Industriegase rechnen nicht zur öffentlichen Gasversorgung.

Die Entscheidung ob ein Unternehmen als öffentliches Gawersorgungsunternehmen anzusehen ist, steht im
Einzelfall dem Bundeswirtschaft sminister zu.
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Anderungen im Zeitablauf:
Vor 1g65 uaren die Erdgas- und Erdölgewinnungsunternehmen nicht in die öfrentliche Gasversorgung einbe-

zogen.

Gebäude

1.1 Statistik der Baugenehmigungen
I)atennachweis:ab1955;fürdleneuenLiinderundBcrlln-Ostabl99l

1.2 Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis:ab1955;fürdieneuenHnderundBerlin-ostab1991

'1.3 Statistik des Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1955; für dle neuen Länder und Berlin'Ost ab 1991

Begriffsinhalt:
Selbständig benutzbare, überdachte >>) Bauwerke, die auf Dauer errichtet sind und die von Menschen betreten

werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schut/von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen'

Dabei kommt es auf die Umschließung durch Wände nicht an. Die Überdachung allein ist ausreichend' Gebäu-

de müssenjedoch eine selbständige biukörperhafte Begrenzung aufiveisen und für sich benutzbar sein'

Als einzelnes Gebäude gilt jedes freistehende Gebäude oder bei zusammenhängender Bebauung z.B. Doppel-,

Gruppen- und Reihenha"use-r, iedes Gebäude, dac durch eine vom Dach bis zum Keller reichende Brandmauer

von anderen Gebäuden getrennt ist. Sofern eine Brandmauer nicht vorhanden ist, gelten die zusammenhängen-

den Gebäudeeinheiten Js einzelne Gebäude, wenn sie ein eigenes Erschließungssystem (eigener Zugutgtnd
eigenes Treppenhaus) und ein.eigenes Ver- und Entsorgungssystem besitzen und für sich benutzbar sind'

Auch selbständig benutzbare unterirdische Bauwerke, die von Menschen betreten werden können und geeignet

oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen, gehören zu den Gebäuden.

Die Gebäude werden unterschieden nach >>> Wohn- und >>> Nichtwohngebäuden'

Nicht als Gebäude gelten Unterktinfte, behelfsmäißige Nichtwohngebäude, freistehende selbständige Konstruk-

tionen, Schacht- und Stollenbauten des Bergbaus.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1964 galten Gebäude mit weniger als 100 cbm umbauten Raum bzw. weniger als 5 000 DM veran-

schlagten reinen Blaukosten als Bagatellbauten und wurden als solche nicht erfaßt.

Gebäude mit Wohnraum

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:
Gebäude sind für längere Dauer errichtete Bauwerke und enthalten Wohn-, Aufenthaltsräume und./ oder Räume

für Arbeitsstätten und andere Nutzungen. Gebäude, die ausschließtich administrativen oder gewerblichen

Zwecken dienten, wurden durch die Gebäude- und Wohnungszählung 1987 jedoch nicht erfaflt' AIs ein
(einzelnes) Gebäude gilt jedes fteistehende Gebäude oder bei zusammenhängender Bebauung'z.B' Doppel-,

ö.pp"n- und Reihenhäriser - jedes Gebäude, d^c durch eine vom Dach bis zuin Keller reichende Brandmauer

von anderen Gebäuden getrennt ist.

Dient daq Gebäude im Bereich der Gemeinschafts- und Anstaltsunterkunft ausschließlich administrativen bzw'

gewerblichen Zwecken oder sind dort nur Personen ohne eigene Haushaltsführung untergebracht, so wurde das

rcdbaude nicht erhoben.

Unter dem Begriff "Gebäude" werden alle >>> Wohngebäude und alle >>> sonstigen Gebäude mit Wohnraum

nachgewiesen
>>> Unterkünfte gelten nicht als Gebäude.
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Gebäude- und Freifläche

Flächenerhebung
Datennachweis: ab 1979; für die neuen Länder und Berlin-Ost mit den Ergebnissen aus der Erhebung 1993

vorgesehen

Begriffsinhalt:
Ftächen mit Gebäuden und baulichen Anlagen sowie unbebaute Flächen (>>> Freiflächen), die Zwecken der
Gebäude untergeordnet sind.

Hierbei wird u.a. unterschieden zwischen Gebäude- und Freiflächen, die vorherrschend Wohnzwecken und sol-
chen, die vorherrschend gewerblichen und industriellen Zwecken dienen.

Bei einem Betriebsgelände gehören auch Verwaltungsgebäude, betriebliche Sozialeinrichtungen, Wohngebäude
für Betriebsinhaber, Hausmeister, Pfortner usw., Stellplätze und Garagen, soweit sie mit den eigentlichen Be-
triebsanlagen räumlich zusammenliegen, ferner Werkstraßen, Gleisanlagen,Lagerplätze und Verladerampen
zu den Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie.

Zu den unbebauten Flächen zählen Voryärten, Hausgärten, Spielplätze, Stellplätze und andere Flächen, soweit
sie nicht wegen eigenständiger Verwendung nach ihrer tatsächlichen Nutzung auszuweisen sind.

Unbebaute Flächen gelten gewöhnlich als der Bebauung untergeordnet, wenn sie das lO-fache der bebauten
Fläche nicht überschreiten. Flächen bis zu 0,2 ha gelten bei der o.g. Nutzung als der Bebauung untergeordnet.

Gebäude- und Hoffläche

Bodennutzungsvorerhebung
Datennachweis: 1950 bis 1976

Begriffsinhalt:
Die Gebäude- und Hoffläche umfaßt neben der eigentlichen Gebäude- und Hoffläche auch Industriegelände,
Lager- und Stapelpl ätze u.ä. Bei der Gebäude- und Hoffläche handelt es sich weitgehend um die im Reichska-
taster unter "Hof- und Gebäudeflächen" und "Betriebsgelände" ausgewiesenen Flächen.

G e b i etskö rp ers c ha ften

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Zu den Gebietskörperschaften rechnen der Bund einschließlich Lastenausgleichsfonds und ERP-
Sondervermögen, die Länder einschließlich Stadtstaaten und die Gemeinden einschl. der Gemeindeverbände
(Amter, Kreise, Bezirks-, Landschaftwerbände usw.) sowie der kommunalen Zweckverbände. Bei den anletz.
genannten Institutionen und den ihnen gleichgestellten Organisationen zwischengemeindlicher Zusammen-
schlüsse handelt es sich um Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen mindestens eine Gemeinde oder ein
Gemeindeverband als Mitglied angehört und die den Zweckverbandsgesetzen oder entsprechenden Landesge.
setzen unterliegen.
Nicht zu den Gebietskörperschaften gehören die im Eigentum der Gebietskörperschaften befindlichen Unter-
nehmen unabhängig von ihrer Rechtsform. Die Abgrenzung gegenüber den >>> Unternehmen folgt der in der
deutschen Finanzstatistik üblichen Trennungslinie. Danach rechnen u.a. zu den Einrichtungen der Gebietskör-
perschaften: Öffentliche Einrichtungen der Sozialhilfe (Altenheime, Blindenheime, OMachlosenheime u.ä.),
Einrichtungen der Jugendhilfe @rziehungsheime, Jugendbildungsheime u.ä.), Einrichtungen des Gesundheits-
wesens (Krankenhäuser für Akutkranke einschl. der kaufmännisch buchenden Krankenhäuser u.ä.), ferner
sonstige Einrichtungen, wie Vieh- und Schlachthöfe, Markthallen, Feuerwehren, Bestattungseinrichtungen
u.a.m. Nicht zum Sektor Staat, sondern zu den >>> Produktionsunternehmen zählen u.a. die Bundesmonopol-
verwaltung für Branntwein, die Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (bis 30.6.76 Einfuhr- und
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Vorratsstellen), kommunale Versorgungs- und Verkehrsunternehmen sowie Hafenbetriebe. Zu den
>>> Kreditinstituten gehören u.a. WohnungSbauförderungsanstalten der Länder'

Die Gebietskörperschaften bilden - neben der >>> Sozialversicherung - einen der Teilsektoren des >>> Staates

Gebietskö rp ers ch aften, S ozialversicherung

statistik des Kraftfah rzevg- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
Datennacbweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
>>> Bund, >>> Länder und >>> Gemeinden/ Gemeindeverbände run$ich der >>> Sozialversicherung.

Zu dencebietskörperschaften, Sozialversicherung rechnen auch ausländische diplomatische Vertretungen und

Konsularbeamte.
In der Statistik des Kraftfahrzeug- und des Kraftfahrzeuganhängerbestandes werden Fahrzeugbestände nach'

!.*i.r"n, die von Gebietskörpeährft.n, Sozialversicherung gehalten werden. Als Fahrzeughalter gilt derjeni-

fe, für den das Fahrzeug rugäl"rr.n wird. Halter und Eigentümer eines Fahrzeugs müssen nicht identisch sein.

Anderungen im Zeitablauf: 
.

Im Jahre 1954 sind die Krafträder der Gebietskörperschaften in die Angaben für die Beamten einbezogen. Bis

einschl. 1962 wurde die Sozialversicherung nichizu den Gebietskörperschaften, Sozialversicherung gerechnet'

Die Einbeziehung ab 1963 berührt aus erhebungstechnischen Gründen die Anpben für mehiere nachfolgende

Jahre.

Gebühren, sonstige Entgelte

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: 1950 bis 1973

2. Haushaltsansatzstatistik
I)atennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab l9Z

Begriffsinhalt:
Einnahmeart mit den Einnahmen aus

- öffentlich-rechtlichen Entgelten für die Inanspruchnahme von Veiu,raltungsleistungen im engeren Sinne
(Verwaltungsgebühren),

- Entgelten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher
Dienstleistungen @enutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)'

- zweckgebundenen Abgaben (2.B. Kurtaxe).

Anderungen im Zeitablauf:
In der Rechnungsstatistik sind die Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Entgelten bis.zum Rechnungsjahr

1973 als eigene Einnahmeart nachgewiesen, wätrrend sie ab dem Rechnunggjahr 1974 bei den >>> sonstigen

laufenden Einnahmen mit enthalten sind. Unterichiede im Nachureis der Gebühren, sonstigen Entgelten und

damit auch der sonstigen laufenden Einnahmen ergeben sich dadurch, dall

- Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte für Leistungen der Wirtschaftsunternehmen bei den Gemein-

den/Gemeindeverbände in den Rechnungsjahren bis t97f und bei Bund und Ländern in den Rechnungsjah-
ren bis 1969 nicht hier, sondern unter den >>> Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit nachgewiesen

sind;
- die Einnahmen der Gemeinden/ Gemeindeverbände aus Geldbußen und Geldstrafen in den Rechnungsjah-

ren bis 1973 hier und ab lg74lor+i den Zuschüssen und Schuldendiensthilfen von anderen Bereichen enthal-

.ten sind;
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- die Einnahmen der Gemeinden/ Gemeindeverbände aus Erschließungsbeiträgen und anderen Abgaben für
Investitionen in den Rechnungsjahren bis 1973 hier und ab 1974 bei den >>> Zuschüssen für Investitionen,
sonstige Vermögensübertragungen von anderen Bereichen nachgewiesen sind.

In der Haushaltsansatzstatistik sind in den Jahren bis 1973 hier auch die Einnahmen aus Geldstrafen und
Geldbußen generell und die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen der Gemeinden/ Gemeindeverbände nach-
gewiesen. In der Kassenstatistik sind die Gebühreh und sonstigen Entgelte der Gemeinden/ Gemeindeverbände
erst ab 1982 gesondert nachgewiesen, davorjedoch bei den >>> sonstigen laufenden Einnahmen mit enthalten.

Gehaltene Tiere

Viehzählungen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Bestände an vieh im unmittelbaren Besitz eines viehhalters ohne Rücksicht auf dac Eigentum oder die sonsti-
gen Rechtsgründe des Besitzverhältnisses.
Dazu rechnet altes Vieh, das in den Stälen und auf den Flächen von Viehhaltungen landwirtschaftlicher oder
gewerblicher Art, z.B. in >>> landwirtschaftlichen Betrieben oder bei Händlern und Schlachtern steht einschl.
der auf dem Transport befindlichen Tiere. Krankes Vieh ist miteinbezogen, auch wenn mit seinem Eingehen
gerechnet wird.
Nach der Tierart werden >>> Pferde, >>> Rindvieh (darunter: Milchkühe), >>> Schweine (darunter: Zuchts-
auen), >>> Schafe, >>> Hühner insgesamt (darunter: Legehennen) und sonstiges Geflügel ausgewiesen.

Milchkühe sind Tiere, die zur Erzeugung von Kuhmilch für den Verkauf oder für die eigene Ernährung gehal-
ten werden einscN. der trockenstehenden und abgemolkenen Milchkühe aber ausschl. der Ammen- und Müt-
terktihe.
Zuchtsauen umfassen trächtige und nicht trächtige jedoch anr Zucht bestimmte Sauen mit einem Lebendge-
wicht von 50 kg und mehr ausschl. der ausgemerzten Zuchttiere.

AIs Legehennen werden nur solche Tiere erfafJt, die ein halbes Jahr alt oder älter sind, nicht aber die zur Auf-
zucht als Legehennen bestimmten Küken und Junghennen unter einem halben Jahr.

Gehaltsumme

1. Monatlicher Industriebericht
Datennachweis: 1950 bis 1976

2. Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) der Angestellten einsctrließlich der kaufmännischen und
technischen Auszubildenden ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialversicherung.
In die Gehaltsumme einbezogen sind u.a. Gehaltzuschläge, Vergütungen für Urlaub und Feiertage, Gehalfort-
zahlungen im Krankheitsfalle einschl. Zuschüsse zum Krankengeld, vermögenswirksame Leistungen des Ar-
beitgebers, Gratifikationen, Provisionen, Tantiemen sowie die Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschaf-
tern und Vorstandsmitgliedern soweit sie steuer[ich als >>> Einktinfte aus nichtselbständiger Arbeit anzusehen
sind.
Nicht einbezogen sind u.a. allgemeine soziale Aufircndungen (2.8. Zuschüsse für Kantinen), Vergütungen, die
als Spesenersatz (2.8. Trennungsentschädigung) anzusehen sind, Ruhegelder, Betriebspensionen sowie Auf-
wendungen zur betrieblichen Alterwersorgung.
Zu den Angestellten zählen alle Personen, die der Versicherungspflicht in der Angestelltenrentenversicherung
unterliegen einschl. der kaufmännischen und technischen Auszubildenden. Zu den kaufmännischen und tech-
nischen Auszubildenden rechnen Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbil-
dungsgesetz in anerkannten kaufmännischen oder technischen Ausbildungpberufen ausgebildet werden. Nor-
malerweise mündet die Ausbildung dieser Personen in einen Angestelltenberuf ein.
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Anderungen im Zeitablauf:
Die vermögenswirksamen Leistungen sind seit 1962 in der Gehaltsumme enthalten'

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Gehaltsumme und >>> Bruttogehalsumme (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auf-

tragseiigangserhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebungbei den öffentlichen Eleklrizitätwersorgungsunter-

nehmen, Erhebung bei den Gasversorgungsunternetrmenl Uezeichnen annähernd gleiche Begriffe' Zu berück-

.icfrtig.n ist jedocf,, daß für die Zuordnung zu den Angestellten bei der Ermittlung der Bruttogehaltsumme im

Monatlichen Baubericht und im Monatsbericht einschl. Auftraeseingangserhebung im Bauhauptgewerbe nicht

die Beitragspflicht in der Angestelltenrentenversicherung sondern die Art der ausgeübten Tätigkeit maßgebend

ist. Die Bruttogehaltsumme u-nrfaflt in diesen Statistiken deshalb nicht die Gehälter der angestelltenversiche'

rungspflichtigän poliere, Schachtmeister und Meister. Im Unterschied zur Gehaltsumme umfaßt die

>>> Lohnsumme (Monatlicher Industriebericht, Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und

im Verarbeitenden Gewerbe) bzw. die >>> Bruttolohnsumme (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl.

Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätwersorgungsunter-
nehmJn, Ertebing bei den Gawersorgungsunternehmen) die entsprechende Summe der Bruttobezüge der Ar-

beiter einschl. der gewerblichen Auszubildenden.

Addiert man die Lohnsumme und Gehaltsumme bzw. die Bruttolohnsumme und Bruttogehaltsumme so sind

diese Summen vergleichba r abgegrerztwie die Löhne und Gehälter für 1969 (Afteitsstättenzählung I 970) und

die >>> Bruttolohn- und Gehal-tsimme (Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des

Bauhauptgewerbes). Zu beachten ist jedoch, daß in denlöhnen und Gehältern fi.ir 1969 auch die Dienstbezüge

der Beamten enthalten sind.

Geistes- und Sprachwissenschaften

Statistik der Studien- und Berufswünsche
Datennachweisl 1972 bis 1979

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung folgender Srudienbereiche an Hochschulen:

- Philosophie,
- Geschichte,
- Bibliothekswesen, Dokumentation, R-rblizistih
- Altphilologie (Klass. Philologie, Neugriechisch)'

- Germanistik @eutsch, germanische Sprachen, ohne Anglistik)'
- AnglistilqAmerikanistik
- Romanistih
- Slawistik BaltistiK Finno-Ugristilq
- Außereuropäsche Sprach- undKulturwissenschaften,
- Psychologie,

- Erziehungswissenschaften,
- Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein,

- Spo(,
- Lehrerstudium flir Grundschulen und Sonderschulen, sofern nicht bestimmien Fächern oder Studienberei-

chen zuzuordnen.
Nachgewiesen werden >>> Abiturienten und Scitiler der Abschlußklassen der 12. Klassenstufe' die beabsichti-

gen, Geistes- und Sprachwissenschaften zu studieren.

Begriffsbeziehungen : .

Die Fächergruppe Geistes- und Sprachwissenschaften umfaßt im Unterschied zur Fächergruppe >>> Sprach-

und Kulrurwissenschaften (Statlsiit< der Studien und Berufswünsche, ab 1976) ansätzlich den Studienbereich

Sport. Dagegen ist der Stuiienbereich Theologie nur bei der Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften

enthalten.
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Geldspenden, Übertragungen an andere private Haushalte,
sonstige Ausgaben

Wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Je Haushalt und Monat geleistete Geldspenden und sonstige einmalige iftertragungen an private Organisatio
nen ohne Erwerbscharaüer,Zahlungen an andere private Haushalte sowie sonstige geleistete lJbertragungen.

Zu denprivaten Organisationen ohrre Erwerbscharakter zählen insbesondere kirchliche, kulturelle und ?ihnliche

Einrichtungen; einbezogen sind auch Geldspenden bei Straßensammlungen. Zu den Übertragungen an andere

Haushalte rechnen Unteisti.itzungp- und Unterhaltszahlungen an nicht im Haushalt lebende Familienangehörige
(2.8. Studierende), an geschiedene Ehepartner sowie Alimentenzahlungen usw., ferner Geldgeschenke, Aus-
iteuer in Bargeld, Schadenersatz, Spielverluste und andere Zahlungen an nicht zum Haushalt gehörende Perso-

nen.
Die sonsti!,en geleisteten Übertragungen umfassen Spieleinsätze für Lotto, Toto, Tudu.ä., Rückzahlungen von
Sozialteistungen, Geldstrafen, Bußgelder, Finderlohn und sonstige Ausgaben, die anderen Positionen nicht zu-

geordnet werden können.

Gelegenheitsverkehr

Statistik der Personenbeftirderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Gelegenheitwerkehr im Sinne der Statistik des Straßenpersonenverkehrs sind >>> Ausflugsfahrten,
>>> Ferienziel-Reisen und >>> Verkehr mit Mietomnibussen der zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen
Unternehmen.
Der Verkehr mit Kraftdroschken wird nicht erfaßt.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab l98O ist der Gelegenheitwerkehr der Unternehmen mit weniger als 4 Bussen in den Vierteljahresergebnis-
sen nicht mehr enthalten. Bis September 1984 war Gelegenheitwerkehr mit Pl<rü in den drei Verkehrsformen
.Ausflugsfahrten, Ferienziel-Reisen und Mietomnibuwerkehr eingeschlossen, soweit die Pkw 8 Fahrgastplätze
hatten und von Unternehmen des Kraftomnibuwerkehrs eingesetzt wurden. Ab IV. Quartal 1984 bzw. Berichts-
jahr 1985 ist Pkw-Verkehr in den Ergebnissen nicht mehr enthalten. Weitere Anderungen ergeben sich durch
i\nderungen des Berichtskreises der zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen Unternehmen (siehe auch unter:
Unternehmen).

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Gelegenheitwerkehr wird beim >>> Linienverkehr (Statistik der Personenbeftirderung im
Straßenverkehr) neben dem regelmäßigen Verkehr mit >>> Kraftomnibussen und Personenkraftwagen auch
der Verkehr mit >>> Stadtbahnen, >>> Obussen und >>> Straßenbahnen einbezogen.

Geleistete Arbeiterstunden

1. Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

2. Monatlicher Industriebericht
Datennachweis: 1950 bis 1976

3. Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und Wasserversorgung
Ilatennachweis: ab 1977
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"4. Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie-

und Wassewersorgung
Datennachweis: ab 1976

5. Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
I)atennachweis: 1950 bls 1974

6. Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachwels: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Arbeitsstunden, die von >>> Beschäftigten bzw. >>> Tätigen Personen, die der Versicherung§pflicht in de/

Arbeiterrentenversicherung unterliegen, im Berichtszeitraum tatsächlich geleistet wurden'

Beim Monatsbericht für unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe werden au-

ßerdem auch die Arbeiterstunden von Beschäftigten bzw. Tätigen Personen, die auf einer Lohnliste geführt

werden, mit einbezogen.

Einbezogen werden auch geleistete (iber-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden; bei Schichtbetrieb wird die

Summe äer geleisteten Stunden aus allen Schichten zugrunde gelegt.

Nicht als fubeiterstunden zählen alle ausgefallenen fubeiterstunden, auch wenn sie bezahlt wurden (2.B. Aus-

f:ille wegen gesetzlichen Urlaubs, Arbeitsbefreiung Krankheit, Arbeitsversäumnis, Ausfälle aus betrieblichen

Gründen wie z.B. Materialmangel, Absatzstockung, Kurzarbeit, Betriebsferien, Ausfälle durch Unfälle' Streiks

und Aussperrungen).'
Der Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung unterliegen Arbeiter sowie gewerbliche Auszubil-

dende. Gewerbliche Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines Ausbildung§vertrages nach dem Be-

rufsbildungsgesetz in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet werden, einschl' der Prakti-

kanten, Volontäre und Umschüler.

Einbezogen werden auch die geleisteten Arbeiterstunden von fubeitskräften, die von anderen Unternehmen ge-

gen nnt[ett zur Arbeitsleisturig überlassen werden z.B. (Leiharbeitnehmer gemäß dem Arbeitnehmerüberlas-

iungsg.ät ). Nicht enthalten iind Arbeiterstunden von (längerfristig) im Ausland Beschäftigten, Heimarbei-

ternl u-nbezahlt mithelfenden Familienangehörigen sowie von Arbeitskräften, die als Beauftragte anderer Be-

trieb (Unternehmen) im meldenden Betrieb (Unternehmen) Montage- und Reparaturarbeiten durchführen'

In den Statistiken der Energie- und wasserversorgung werden geleistete Arbeiterstunden von Arbeitskräften'

die in keinem festen Lohnv-erhältnis zum befragten Unternehmin @etrieb) stehen und nur regelmäßig zeitwei-

se bestimmte Arbeiten durchführen (2.B. als hrhpenwärter), ebenso von Arbeitern von sog. Bruttounterneh-

men, die im Unternehmen @etrieb) nur nebenbei stundenweise tätig sind, nicht einbezogen. Bruttounterneh-

men sind Versorgungsunteinehmen, die nicht in eigener Rechtsform betrieben ünd mit allen ihren Einnahmen

und Ausgaben UruttJin der gemeindlichen Haushaltsrechnung geflihrt werden.

Sind im Bereich der Energie- und Wasserversorgung Arbeiter in mehreren fachlichen Unternehmensteilen

bzw. in mehreren Betrieben oder fachlichen netriebiteilen tätig werden die geleisteten fubeiterstunden auf

diese anteilmäßig aufgegliedert.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den geleisteten Arbeiterstunden umfassen die >>> geleisteten Arbeitsstunden (Statistiken im
Baugewerbe) die auf Birstellen und Bauhöfen im Inland tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, jedoch auch

von personen, die nicht zur Arbeiterrentenversicherung beitragqpflichtig sind. Dazu rechnen z.B. die geleiste'

ten Arbeitsstunden der poliere, Schachtmeister und Meister im Angestelltenverhältnis sowie die geleisteten Ar-
beitsstunden des Betriebsinhabers.

Geleistete Arbeitsstunden

1. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl' Fertigteilbau)

Datennachweis: ab 1962; für die neuen L:inder und Berlln-ost ab 1991/92

2. Monatlicher Baubericht
Datennachwels: 1950 bls 1977
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3. Totalerhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1976

4. Totalerhebung im Bauhauptgewerbe
Datennachweis: 1955 bis 1975

5. Monatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

6. Jährticbe Erhebung im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1979

Begriffsinhalt:
Arbeitsstunden, die von Arbeitern (einschl. Polieren, Schachtmeistern und Meistern), Tätigen Inhabern und

Mitinhabern, mithelfenden Familienangehörigen und Auszubildenden auf Baustellen und Bauhöfen im Bun-
desgebiet im Berichtszeitraum tatsächlich geleistet werden. Die geleisteten Arbeitsstunden von mithelfenden
FaÄilienangehörigen werden einbezogen, sofern diese mindestens ll3 der üblichen Arbeitszeit im Unterneh-
men bzw. netrieUiatig sind. Einbezogen werden auch die Arbeitsstunden solcher Arbeitskräfte, die von ande-

ren Unternehmen gegen Entgelt ^, Ärb"itrl.istung überlassen werden sowie etwa geleistete Mehr-, (iber-,

Nacht-, Sonntags- una Feiertagsstunden. Bezahlte, aber nicht geleistete Stunden sowie Berufsschulstunden sind
abgesetZ. Nicht einbezogen sind ferner die für Bürotätigkeiten geleisteten fubeitsstunden.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den geleisteten Arbeitsstunden umfassen die >>> geleisteten fubeiterstunden (Statistiken im
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe, Statistiken in der Eneryie- und Wasserversorgung) die tatsächlich ge-

leisteten Arbeitsstunden nur der Personen, die zur Arbeiterrentenversicherung beitragspflichtig sind. Daraus

folgt, daß z.B. die Arbeitsstunden von Meistern im Angestelltenverhältnis sowie die Arbeitsstunden des Be-
triebsinhabers nicht in den geleisteten Arbeiterstunden enthalten sind.

Geleistete Pers o nenkilometer

l. Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbefärderung auf Eisenbahnen)

Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Summe der Fahrtstrecken, über die Fahrgäste von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs innerhalb des Bun-
desgebietes beftirdert werden.

Die im Eisenbahnverkehr berechneten geleisteten Personenkilometer innerhalb des Bundesgebietes werden von
den Eisenbahnunternehmen für die einzelnen Fahrkartengattungen (Normaltarif, Zeitkafien, Netzkarten usw.)
getrennt ermittelt, ausgehenä von den Einnahmen in den Fahrkartengattungen, die durch den Einheitssatz für
äinen Kilometer geteilt werden. Bei Zeit- und Netzkarten werden entsprechend modifizierte Verfahren ange-
wandt.
Beim Reiseverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim Durchgangsverkehr werden nur die innerhalb des

Bundesgebietes geleisteten Personenkilometer einbezogen. Der nur durch Berlin (West) führende Durchgangs-
verkehr wird dabei jedoch nicht berücksichtigt.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

2. Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen
I)atennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Summe der Flugstrecken, über die Fluggäste mit Luftfahrzeugen im gewerblichen Luftverkehr über dem Gebiet

der Bundesrepublik Deutschland bzw. zum Streckenziel im Ausland befördert werden.

Die im Luftverkehr ausgewiesenen geleisteten Personenkilometer werden mit Hilfe von Großkreis-
Enfernungen ermittelt. Großkreis-Enfernungen sind standardisierte Flugenfernungen zwischen den ausge-
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wählten Flugplätzen im Bundesgebiet oder zwischen diesen Flugplätzen und der Grenze der Bundesrepublik

Deutschland bzw. dem Streckenzielflugplatz im Ausland'

Beim Fluryerkehr vom Auslan4 ins Ausland und beim Durchg3ngsverkehr werden nur die über dem Gebiet

der BundJsrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) zurückgelegten Personenkilometer einbezogen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

3. Statistik der Personenbefiirderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Summe der Fahrstrecken, über die Fahrgäste von Straßenverkehrsunternehmen im Stadtschnellbahn-' Straßen-

bahn- und Obuwerkehr sowie Kraftomnibuwerkehr durch zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtige
>>> Unternehmen beftirdert werden.

Die im Straßenverkehr berechneten geleisteten Personenkilometer werden im >>> Gelegenheitwerkehr fahr-

tenweise direkt berechnet, indem die-Anzahl der aufeiner Fahrt >>> beförderten Personen mit den zurückge-

legten Kilometern multipiiziert wird. Bei den Sonderformen des Linienverkehrs wird ähnlich verfahren. Dage-

gä werden die personenkilometer im allgemeinsq ))) Linienverkehr durch Multiplikation der errechneten

Zahl belörderter personen (Zahl der r.rkäuften Fahrtausureise x Kennzahl "Fahrtenhäufigkeit") mit der Kenn-

zahl "mittlere Reiseweite där Fahrg.iste" berechnet. Die Kennzahlen werden von jedem auskunftspflichtigen
Unternehmen individuell je Verkehrsform (allgemeiner Linienverkehr, Berufwerkehr, Schülerfahrten'
>>> Markl- und Theaterfahrten, >>> freigestellter Schülerverkehr) bestimmt.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. lg6g waren die im freigestellten schülerverkehr geleisteten Personenkilometer nicht einbezogen.

Ab IV. euatul 1984 bzw. ab Berichtsjahr 1985 ist Straßenpersonenverkehr mit Pkw nicht mehr enthalten.

Weitere j\nderungen ergeben sich durch i\nderungen im Berichtskreis der zur Verkehrsstatistik auskunfts-

pflichtigen Unternehmen (siehe auch unter: Unternehmen).

Begriffsbeziehungen:
Geleistete personenkilometer innerhalb des Bundesgebietes @isenbahnstatistik) und geleistete Personenkilome'

ter über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgeuähl-

ten Flugplätzen) sowie geleistete iersonenkilometer (Statistik der Personenbefcirderung im Straßenverkehr) be-

zeichnen gleichartige Tatbestände.

In der Statistik der Personenbef«irderung im Straßenverkehr werden jedoch im Gegensalz zttt Eisenbahnstati-

stik und zur Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen auch die im Ausland gelei-

steten Personenkilometer ei nbezogen.

G eleistete T o nnenkilo meter @ ffektiv-To nnenkilo meter)

1. Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
produkt aus dem Tonnengewicht der im Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen beforderten Güter und den tat-

säcilich zurückgelegten Enffernungen.

Das Gewicht der beforderten Güter umfaßt das Bruttogewicht, jedoch ohne ggf. verwendete Container oder

sonstige Ladehilfsmittel.
Beim Gütertransport aufBinnenwasserstraßen im grenzüberschreitenden Verkehr und im Durchgangsverkehr

werden lediglich die innerhalb des Bundesgebietes und innerhalb Berlins (West) geleisteten Tonnenkilometer
berücksichti-gt, sofern es sich um den Nachweis der tonnenkilometrischen Leistung auf den Binnenwasserstra-

ßen des Bundesgebietes handelt.

2. Roh rfernleitungsstatistik
Datennachweis: ab 1958
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Begriffsinhalt:
produkt aus dem Tonnengewicht des beforderten, rohen Erdöls und den tatsächlich zurückgelegten Endernun-
gen.

Das rohe Erdöl ist mit seinem effektiven Tonnengewicht angesetzt.

Die geleisteten Tonnenkilometer innerhalb des Bundesgebietes umfassen die geleisteten Tonnenkilometer zwi-
schen Einspeisungsort und Entnahmeort, sofern beide im Bundesgebiet liegen, sowie zwischen Grenzüber-
gangsstelle und Entnahmeort, sofern das beförderte rohe Erdöl aus dem Ausland ins Bundesgebiet transportiert
wird.

Geleis tete T o nnenkilo meter (T arif-To n nenkilo meter)

l. Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbefärdenrng auf Eisenbahnen)
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Produkt aus dem Tonnengewicht der >>> befcirderten Güter und der Tarifenfernung.

Die im Eisenbahnverkehr ausgewiesenen geleisteten Tonnenkilometer innerhalb des Bundesgebietes basieren
auf dem Bruttogewicht der beliirderten Güter und den Tarifentfernungen.

Im Güterverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim Durchgangsverkehr werden nur die innerhalb des Bun-
desgebietes geleisteten Tonnenkilometer einbezogen.

Die geleisteten Tonnenkilometer (farif-Tkm) werden in der Eisenbahnstatistik z.T. als "Geleistete Tonnenki-
lomeler ffarif-Tkm) innerhalb des Bundesgebiets", z.T. als "Geleistete Tonnenkilometer (farif-Tkm) (einschl.
Stück und Dienstgut)" nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

2. Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werkfernverkehrs (

Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Produkt aus dem Tonnengewicht der >>> befiirderten Güter und der Enfernung.
Die beförderten Güter sind mit ihrem Bruttogewicht angesetzt.

Beim gewerblichen Fernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge werden als Entfernungen Tarifenfernungen,
beim gewerblichen Fernverkehr ausländischer Lastkraftfahrzeuge sowie beim Werldernverkehr Kreismittel-
punktentfernungen zugrunde gelegt. Tarifenfernungen sind die in den Frachtbriefen verzeichneten Enfernun-
gen. Bei den Kreismittelpunktentfernungen handelt es sich um die Tarifentfernungen zwischen dem Mittel-
punkt des Kreises des Beladeortes und dem Mittelpunkt des Kreises des Entladeortes @innenverkehr), zwi-
schen diesen Kreismittelpunkten und den Grenzzollstellen (grenzüberschreitender Verkehr) bzw. zwischen den
Grenzzollstellen @urchgangsverkehr).
Im Fernverkehr vom Ausland, ins Ausland und beim >>> Durchgangsverkehr werden nur die innerhalb des
Bundesgebietes geleisteten Tonnenkilometer berücksichtigt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Juni 1973 wurden für den Werldernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge ebenfalls Tarifendernun-
gen angesetzt.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3

3. Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Produkt aus dem Tonnengewicht der >>> beforderten Güter und der Enffernung.
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Die in der statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen ausgewiesenen "geleisteten

Tonnenkilometer über cl"em Gebiet der Bundesrepublik Deutschland" basieren auf dem Bruttogewicht der be-

förderten Güter.

Als Enfernungen werden standardisierte Flugendernungen (Großkreis-Entfernungen) zugrunde gelegt'

Beim Fluryerkehr vom Auslan4 ins Ausland und beim Durchganggverkehr werden nur die über dem Gebiet

der Bundesrepublik Deuts;hland einschl. Berlin (West) zurückgelegten Tonnenkilometer einbezogen'

Begriffsbeziehungen: 
larb des Bundeseebietes in den statlstiten des gewerblichen

Geleistete Tonnenkilometer (farGTkm) innerhalb des Bundesgebietes

Fernverkehrs und des wertc"rnu.rkehri und in der Eisenbatrnstatlstit bezeichnen den gleichen Tatbestand'

,ltieraings basieren geleistete Tonnenkilometer in der Eisenbahnstatistik einheitlich auf rarifenfernungen'

wlihrend in den statistiken des gewerblichen fernverkehrs und des werldernverkehrs für einen Teil rarifent-

fernungen, für einen anderen fät Xreismittelpunktenfernungen angesetzt sind. Ferner sind die Tonnenkilome-

ter, die im Berlinverkehr in der Deutschen Demokratischen Republik geleistet werden, in-den Statistiken des

jewerblichen Fernverkehrs und des Werldernverkehrs enthalten, in der Eisenbahnstatistik nicht'

Geleistete Tonnenkilometer über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (Statistik des gewerblichen Luft-

verkehrs auf ausgewählten Flugplätzen) und >>> geleistete fonnent<itometer (Iarif-Tkm) innerhalb des Bun-

desgebietes (Statistiken des geürblichen Fernverfehrs und des Werldernverkehrs) bezeichnen den gleichen

Tatbestand. Allerdings basiJren geleistete Tonnenkilometer im Güterfernverkehr teils auf rarifenfernungen,

teils auf Kreismittelpunktentfern-ungen, im Luftverkehr einheitlich auf Großkreisenffernungen. Hinzu kommt,

daß die im Berlinverkehr in der Deutschen Demokratischen Republik geleisteten Tonnenkilometer' die im Gü-

terfernverkehr enthalten sind, im Luftverkehr außer Ansati bleiben.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen

Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Anteil an der in einem Bundesland jfirlich aufgekommenen >>> Lohnsteuer und >>> veranlagten Einkom-

mensteuer, der den Gemeinden dieses Bundeslaides nach dem Gemeindefinanzreformgesetz zusteht' Er beträgt

gegenwärtig 15 v.H.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wirdfür jedes Bundesland aus den Lohn- und Ein-

kommensteuerbeträgen ermittelt, die von den Finanzbehörden in diesem Gebiet - unter Berücksichtigung der

zerlegungnach Artikel 107 Abs. I des Grundgesetzes - vereinnahmt werden.

Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich in den alten Bundesländern nach ihrem Anteil an der

summe der im Rahmen der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer ermittel-

ten Einkommensteuerbeträge. Dabei werden nur Steuerbeträge bis zu dertlöhe-ry.gry1-q..g..ttgt, die auf einen

zu versteuernden Einkomm-ensbetrag (sog. H«ichstbetrag) von derzeit 40 000 DM bei Nicht-

Zusammenveranlagten und von 80 0OO pU Uei Zusam;enveranlagten enfallen. In den neuen Bundesländern

ist für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden die Einwohnerzahl entscheidend'

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer ist den Gemeinden jährlich bis zum 1.2. des auf das

Erhebungsjahr folgenden Jahres - unter Anrechnung der geleisteten Abschlagg-/ Vorauszahlungen

(Schlußabrechnung) - zuzuweisen. Die kassenmzißif,en zifltisse (Abschlagszahlu.nser!e{olgen vierteljäihrlich

zum 1.5., 1.8. und 1.11. des Erhebungsjahres - u-nte-r Zugrundelegung des Lohn- und Einkommensteuer-

Istaufl<ommens des jeweils vorangegangenen Quartals. tL p.r"*b"ierfolgt eine Vorauszahlung auf die

Schlußabrechnung in Höhe der Abschlagszahling für das 3. Quartal. Der Restbetrag ist bis zlum l '2' des fol-

genden Jahres zu entrichten'

Anderungen im Zeitablauf:
Der der Gesamtheit der Gemeinden eines Landes zustehende Einkommensteueranteil betrugbis 1979 14 v'H'

Die Hochstbetr,ige des zu versteuernden Einkommens beliefen sich für Nicht-Zusammenveranlagtel Zusam'

menveranlagte
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1970,1971 auf
1972- 1978 auf
1979 - 1984 auf
1985 - 1993 auf
1994 auf

8 000 / 16 000 DM
16 000 / 32 000 DM
25 000 / 50 000 DM
32 000 / 64 000 DM
40 000 / 80 000 DM.

In den Jahren lg74 und lg75 waren im Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer auch Beträge des

aufgelösten Stabilitätszuschlags in Höhe von L5,327 Mill. DM b2vt.307,686 Mill. DM enthalten'

Begriffsbeziehungen:
Im statistischen Nachweis der Steuereinnahmen des Bundes und der Länder wird der Gemeindeanteil an der

Lohn- und Einkommensteuer für die Berechnung der >>> Einkommen- und Körperschaftsteuer (Statistik über

den Steuerhaushalt) ohne zeitliche Verzögerung in Höhe von 14 bzw. 15 v.H. des Aulkommens an Lohn- und

veranlagter Einkommensteuer abgesetzt; dabeibleibt auch der aufgelöste Stabilitätszuschlag außer Ansatz.

Gemeind en/Gemeindeverbände

1. Tiefbaustatistik
Datennachweis: 1962 bis 1978

Begriffsinhalt:
öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften auf kommunaler Ebene und alle öffentlichen Institutionen, nt de-

nen sich Gemeinden zusammenschließen.

Als Gemeindeverbände gelten u.a. Amter, Landkreise und Bezirksverbände; die Zweckverbände sind mit ein-

bezogen.

Nicht mit einbezogen sind die juristischen Personen des öffentlichen sowie des privaten Rechts, an denen Ge-

meinden bzw. Gemeindeverbände maßgeblich beteiligt sind.

Nachgewiesen werden Tiefbauaufträge für Gemeinden und für Gemeindeverbände.

2.1 Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2.2 Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

2.3 Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1970

2.4 Jäh rliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1950

2.5 Vierteljährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

2.6 Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes

Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften auf lokaler, regionaler und z.T. auch überregionaler Ebene.

Als Gemeinden gelten finanzstatistisch: die kreisangehörigen Gemeinden und die kreisfreien Städte.

AIs Gemeindeverbände gelten: die Landschaftwerbände Rheinland und Wesfalen-Lippe, der Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk, der Bizirksverband Pfalz, die Landeswohlfahrtsverbände Hessen, Baden, Württemberg-
Hohenzollern, die Bezirke in Bayern und die Regionalverbände in Baden-Württemberg die Landkreise, die
Amter in Schieswig-Holstein, diä Samtgemeinden in Niedersachsen und die Veöandsgemeinden in Rheinland-
Pfalz.
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Nicht den Gemeinden/ Gemeindeverbänden zugerechnet nrerden die Stadtstaaten, die kommunalen Zweckver-

bäinde und sonstige juristische Personen zwischängemeindlicher Zusammenarbeit sowie die rechtlich selbstän-

digen Wirtschaftsunternehmen und Stiftungen'

In den Finanzstatistiken rechnen außerdem die rechtlich unselbständigen Sondervermögen.(yre z'B' Eigenbe-

triebe), die außerhalb der Haushalte der Gemeinden/ Gemeindeverbände geführt werden, nicht zu den Gemein-

den/ Gv. In der personalstandstatistik werden diese rechtlich unselbständigen Sondervermögen dagegen einbe-

zogen.

Nirrge*iesen werden in der Rechnungsstatistik und in der Kassenstatistik die Ausgaben und Einnahmen aller

Gemeinden und Gemeindeverbände n"ih d.n Jahresrechnungen und den vierteljährlichen Kassenabschlüssen,

in der Haushattsansatzstatistik die Ausgaben und Einnahmen der Gemeinden und der Gemeindeverbände nach

den Haushaltsplänen ur*. rina*plan,ingen, in den Schuldenstatistiken der >>> Schuldenstand und in der Per-

sonalstandstatistik der Personalstand der Gemeinden und Gemeindeverbände'

Anderungen im Zeitablauf:
Die Gemeinden/ Gv. des Saarlandes sind ab 1961 in den Datenreihen berücksichtigt'

Ab dem lahr l976sind in zunehmendem Umfang die Finanzen derjenigen kommunalen-Krankenhäuser' die

"rrgruna 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, der Bundespflegesatzverordnung der Krankenhaus-

Buchführungsv.roranung rowie ergrinä;-aer Ländervorschriften ihr Rechnung5wesen auf die kaufmännische

doppelte Buchführung uäg.r,"ll, hla,ben, aus dem finanzstatistischen Berichtskeis ausgeschieden, da keine

bundesweit geltende Rechi-sgrundlage für ihre Erfassung existierte. Durch eine Novelle zum Finanzstatistischen

Gesetz können die Finanzen dieserkrankenhäuser ab dem lahr 1979 wenigstens in der Jahresrechnungsstati-

stik wieder erfallt werden.

Die Datenreihen über die Ausgpben und Einnahmen der Gemeinden/ Gv. nach der Haushaltsansatz- und Kas-

senstatistik weisen daher in den Jahren 1976 bis l98l z.T. deutliche Brüche auf'

In den Datenreihen der Rechnungpstatistik über die Ausgpben und Einnahmen der Gemeinden/ Gv' sind die

Krankenhausfrnanzen tring.g"n äurchgehend integriert (nit aie Jahre 1976 bis 1978 schätzungsweise)'

In der Haushaltsansatzstatistik sind plandaten für die Gemeinden mit weniger als l0 000 Einwohnern, die

Ä*t.r, Samtgemeinden und Verbandsgemeinden erst ab dem Haushaltsjahr 1978 berücksichtigt und zwar teil-

*"i." i"r.naä, teilweise aus der komäunalen Finanzplanungsstatistik entnommen. Ab dem Haushaltsjahr

l9g2 stammen die kommunalen Plandaten generell aui det Finanzplanung§statistih da diese die Haushaltsan-

satzstatistik der Gemeinden/ Gv. abgelöst hat.

In der Kassenstatistik sind die Gemeinden mit weniger als l0 000 Einwohnern, die Ämter' Samtgemeinden

und verbandsgemeinden erst ab 1974 erfaßt.In aerlihutoenstatistik bi s 1973 sind in den Daten der Gemein'

derV Gv. auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe enthalten, da sie nach damals geltendem Haus-

haltsrecht im Haushatt der Trägergemeinde nactzuweisen waren. Nach dem novellierten kommunalen Haus-

haltsrecht (Rheinland-pfalz unä saartana 1975, übrige Flächenländer 1974) geltcn sie haushaltsmäßig nicht

mehr als Schulden der Genreinden/ Gv. und sind daher in den Datenreihen auch nicht mehr enthalten'

Gemeindesteuern

1. Statistik über den Steuerhaushalt
' Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Steuern, deren Aufl<ommen gemäß Artikel 106 Abs. 6 Grundgesetz den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zu-

steht. D'azu gehören die sog.-Realsteuern ( >>> Grundsteuer A und >>> Grundsteuer B, >>> Gewerbesteuer

nach Ertrag-und Kapital sÄvie bis einschl. lgTg >>> Lohnsummensteuer),die Grunderwerbsteuer bzw' der Zu-

schlag zur >>> Grunderwerbsteuer (ab 1983 in mehreren Bundesländern nur noch Beteiligung der Gemeinden-

am staatlichen Steueraulkommen vom Grundbesitzwechsel als Zuweisung) Sowie die örtlichen Verbrauch- und

Aufirandsteuern (wie >>> Schankerlaubnis-, Jagd- und Fischerei-, >>> Getränke-, Hunde- und Vergnü-

gungsteuer).
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In Bundesländern ohne Gemeinden (Hamburg und Berlin (West)) steht das Aufl<ommen an Gemeindesteuern
dem Land zu (Artikel 106 Abs. 6 Satz 3 Grundgesetz), in der Statistik des Steuerhaushalts und in den Finanz-
berichten des BMF wird der Nachweis jedoch unter Gemeindesteuern geführt.

Anderungen im Zeitablauf
Die Schankerlaubnissteuer, die Vergnügungssteuer und die Getränkesteuer wurden in den Finanzberichten bis
einschließlich 1973 nicht unter den Sonstigen Gemeindesteuern, sondern einzeln nachgewiesen.
In den Jahren 1961 und 1962 wurde die Baulandsteuer, eine Form der Grundsteuer (typ C), erhoben. Durch sie
wurden unbebaute, aber baureife Grundstticke stfuker belastet, um auf ein erhöhtes Angebot an Bauland hin-
zuwirken.
Die Speiseeissteuer wurde letämalig 1971 in Bayern erhoben. Steuerpflichtig war die entgeltliche Abgabe von
Speiseeis zu unmittelbarem Verzehr an'Ort und Stelle. Der Steuersatz betrug im allgemeinen l0 v.H. vom Ver-
kaufspreis.
Durch die Gemeindefinanzreform steht ab 1970 das Aufl<ommen aus der >Gewerbesteuer nicht mefu aus-
schließlich den Gemeinden zu. Sie müssen Teile des Aufkommens als sog. Gewerbesteuerumlage je zur Hälfte
an Bund und Länder abführen.
Im Gegenzug dazu erhalten die Gemeinden ab 1970 einen Anteil am Aufl<ommen der Lohn- und veranlagten
Einkommensteuer.

Gemeinschaftsteuern

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: a'b 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Steuern, deren Aufkommen gemäß Artikel 106 Abs. 3 Grundgesetz dem Bund und den Ländern gemeinsam
zusteht.

Die Gemeinschaftsteuern umfassen >>> Lohnsteuer, >>> veranlagte Einkommensteuer,
>>> Kapitalertragssteuer, >>> Körperschaftsteuer (sie bilden zusammen die sog. >>> Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer), >>> Umsatzsteuer und >>> Einfuhrumsatzsteuer.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1969 rechneten die Umsatzsteuer und die Einfuhrumsatzsteuer zu den >>> Bundessteuern, ab
1970, seit Inkrafttreten des Finanzreformgesetzes, gehören sie zu den Gemeinschaftsteuern.
Zur Beteiligung von Bund und Ländern an den Gemeinschaftsteuern siehe unter Einkommen- ufrd Körper-
schaft steuer und Umsatz- und Einfu hrumsatzsteuer.

Gemeinschuldner

Statistik der Konkurs- und Vergleichsver{ahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Wirtschaftseinheiten, deren Vermögen Gegenstand eines Konkurs- oder Vergleichwerfahrens ist.
Unternehmen, freie Berufe und übrige Gemeinschuldner werden getrennt nachgewiesen.
Zu den übrigen Gemeinschuldnern gehören natürliche Personen, Nachlässe (hinterlassene Vermögen in ihrer
Gesamtheit mit allen Aktiva und Passiva) und sonstige, nicht anderweitig zuzuordnende Gemeinschuldner.
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Gemeinnüfzige wohnungs- und ländliche siedlungsunternehmen

1. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955

2. Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: ab 1955

Begriffsinhalt:
wÄnungp- und Siedlungsunternehmen, die nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz oder nach dem

Reichssiedlung§gesetz a;g.tn.i*titziganerkannt sind. Baugenossenschaften, die >>> Wohnungen herstellen

und an die Mitglieder verriieten oder v-eräußern, gelten in dei-Regel als Gemeinnützige Wohnungsunterneh-

men. Dazu rechnen uu.t ö-rgu* der staatlichen üonnungspoliti[ wie z.B' das Heimstättenwesen' Die eben-

falls gemeinnützigen l,indlic-hen siedlungsunternehmen dlenen u.a. der schafhrng neuer Ansiedlungen und der

vergrößerung bereits uesterrenaer Keinbetriebe auf dem Lande. Durchgeführt wird. die ländliche siedlung un-

ter Mitwirkung, staatlichei Siedlungsbehörden. Wohnungsunternehmen, die nicht als gemeinnützig anerkannt

sind, werden unter ',sonstige Wohnungsunternehmen" n-achgewiesen. Dabei spielt es keine Rolle' ob sie einem

Verband freier oder privater Wohnungsunternehmen "ng.t.-hlott.n 
sind. Maßgeblich für die Einordnung als

'Wohnungpunternehmen ist der wirtschaftliche Schwerpunkt des Unternehmens und nicht eine einmalige

Funktion als Bauträger im Rahmen des Wohnungsbaus'

Anderung im Zeitablauf:
Die Gemeinnützigen wohnungs- und ländlichen siedlungsunternehmen existieren aufgrund veränderter ge-

setzlicher Regelungen ab 1.1. 1990 nicht mehr'

Gemischtgenutzte Gebäude

Preisindizes fü r Bauwerke
I)atennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
>>> Gebäude, deren gesamte >>> Nutdläche mindestens zur Hälfte Wohnzwecken gewidmet ist'

Hierzu gehören wohngebäude mit Läden, Büroräumen, nichtstörenden Handwerksbetrieben u'ä'

Generalhandel

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Der Generalhandel enthält alle in d.q Erhebungsgebiet eingehenden und alle aus ihm ausgehenden Waren mit

Ausnahme der waren der Durchfuhr und des Zwischenauslandsverkehrs.

Anderungen im Zeitablauf:
Von 1962 bis 1973 waren die offenen Zollager@is 1969 Zollaufschublager) dem fteien Verkehr zugeordnet'

Ab 1974 wurden diese Lager wieder wie voi tqäz in den Lagerverkehr einbezogen' Von die-sem Zeitpunkt an

werden Einfuhren auf offäe Zollager und Ausfuhren aus ofrn.n Zollagernnicht mehr im Spezialhandel, son-

dern nur im Generalhandel nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Generalhandel und >>> Spezialhandel (Außenhandelsstatistik) unterscheiden sich in der unterschiedlichen

Einbeziehung des Lagerverkehrs. Gegenstand des Lagerve.rkehrs-sind.die auf Freihafen- und Zollager einge-

führten ausländischen waren einschließtich einiger s-onde'rfalle (2.B. Einfuhr zur vorübergehenden zollgttt'

verwendung)
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Vom Lagerverkehr umfaßt der Generalhandel die Einfuhr aluf Lager sowie die Ausfuhr aus Lager. Der Spezial-

handel bezieht dagegen nur die Einfuhr aus Lager mit ein.

Mithin eryibt sich:

Einfuhr im Spezialhandel
- Einfuhr aus Lager Ausfuhr im Spezialhandel

+ Einfuhr auf Lager . + Ausfuhr aus Lager
: Einfuhr im Generalhandel = Ausfuhr im Generalhandel

Genußmittel

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warennummern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Im wesentlichen zählen dazu:

Hopfen, Kaffee, Tee, Rohtabak Tabakerzeugnisse, Bier, Branntwein und Wein. Zu weiteren Einzelheiten siehe

Faähserie 7, Außenhandel, Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegenüberstel-
lung der Warengruppen und -untergruppen der ErnährungSwirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und der
Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Begriffsbeziehungen:
Die Zusammenfassung der Positionen Genußmittel und >>> Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs
(Außenhandelsstatistik) entspricht der Position >>> Ernährungsgüter pflanzlichen Ursprungs (Index der Ein-
fuhrpreise, Index der Ausfuhrpreise).

Gesamtbetrag der Einkünfte

1. Einkommensteuerstatistik
Datennachweis: ab 1961

Begriffsinhalt:
Summe der Einkünfte der veranlagten unbeschränkt >>> Einkommensteuerpflichtigen aus den
7 Einkunftsarten , zuzüglich des nachzuversteuernden Betrages nach § l0a Einkommensteuergesetz (ESIG)
und des Hinzurechnungsbetrages nach § 2 Abs. I Satz 3 Auslandsinvestitionsgesetz sowie abzüglich des Al-
tersentlastungsbetrages (§ 24 a ESIG), des Ausbildung5platz-Abzugsbetrages (§ 24 b ESIG), des Freibetrages
für Land- unä Forstwirte (§ 13 Abs. 3 ESIG), der ausländischen Verluste nach § 2 Abs. I Satz I Auslandsin-
vestitionsgesetz und der ausländischen Steuern vom Einkommen nach § 34 c Abs. 2, 3 und 6 ESIG (Stand:
le8e).
Bei den Einkunftsarten handelt es sich im einzelnen um >>> Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
>>> Einkünfte aus Gewerbebetrieb, >>> Einktinfte aus selbständiger Arbeit, >>> Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit, >>> Einldinfte aus Kapitalvermögen, >>> Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und
>>> sonstige Einktinft e.

Einktinfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes sind bei den Einkunftsarten Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb und selbständige Arbeit der Gwinn, bei den anderen Einkunftsarten der tJberschuß der Einnah-
men iiber die Werbungskosten. /

Anderungen im Zeitablauf:
In den Erhebungsjahren 1961 und 1965 errechnete sich der Gesamtbetrag der Einktinfte nur aus der Summe
der sieben Einkunftsarten unter Berücksichtigung auszugleichender Verluste (negativer Einkünfte) in einer
oder mefueren Einkunftsart(en), wobei 1965 außerdem der Freibetrag für Land- und Forstwirte abgezogen
werden konnte. Den weiteren Erhebungsjahren lagen die nachfolgenden Berechnungen zugrunde:
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Berichtsjahr 1968

Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten

+ nachzuversteuernder Betrag (§ l0 a ESIG)

+ ein DritteL/Viertel der von einem Dritten zugunsten des Steuerpflichtigen bewirkten Leistungen auf die

Vermögensabgabe (§ 2ll Abs. I Nr. I LAG)
- Freibetrag für Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 ESIG) ,

: Gesamtbetrag der Einki.infte (§ 2 Abs. 3 ESIG)

Berichtsjahre l97l und 1974

Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten

+ nachzuversteuernder Betrag (§ 10a ESIG)

+ ein DritteU Viertel der von einem Dritten zugunsten des Steuerpflichtigen bewirlrten Leistungen auf die

Vermögensabgaben (§ 2l I Abs. I Nr. I LAG)
+ Hinzurechnungsbetrag (§ 2 Abs. I satz 3 Auslandsinvestitionsgesetz)

- Verlustabngsbetrag(§ 2 Abs. I Satz I Auslandsinvestitionsgesetz)

- Freibetrag für Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 ESIG)
: Gesamtbetragder Einki.infte (§ 2 Abs. 3 ESIG)

Berichtsjahr 1977

Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten

I :,Ti1äIlä::fi:ff:ffi::iT,",,:::),sunsten des Steuerpnichtigen bewirrrren Leistungen auf die

Vermögensabgabe (§ 2l I Abs. I Nr' I LAG)
- verlustabzugsbetrag (§ 2 Abs. I satz I Auslandsinvestitionsgesetz)

+ Hinzurechnungsbetrag (§ 2 Abs. 1 Satz 3 Auslandsinvestitionsgesetz)

- Altersentlasrungsbetrag (§ 24a ESIG)

- Freibetrag fi.ir Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 ESIG)
: Gesamtbetragder Einkünfte (§ 2 Abs. 3 ESIG)

Berichtsjahr 1980

Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten
+ nachzuversteuernderBetrag(§ l0aEStG) I

+ ein DritteU Viertel der von einem Dritten zugunsten des Steuerpflichtigen ü*itkt"n Leistungen auf die

Vermögensabgabe (§ 211 Abs. I Nr. I LAG)
+ Hinzurechnungsbetrag (§ 2 Abs. I satz 3 Auslandsinvestitionsgesetz)

- Verlustabzug5betrag (§ 2 Abs. I satz I Auslandsinvestitionsgesetz)

- Altersentlastungsbetrag (§ 24 b ESIG)

- Ausbildungsplatz - Abzugsbetrag(§ 2aa ESIG)

- Freibetrag für Land- u. Forstwirte (§ 13 Abs. 3 ESIG)

- ausländische Steuern vom Einkommen (§ 34 c Abs. 2 u. 3 ESIG)
: Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 ESIG)

Berichtsjahre 1983 bis 1989

Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten
+ nachzuversteuernder Betrag(§ l0 a EStG)
+ Hinzurechnungsbetrag(§ 12 Abs.l satz 3 Auslandsinvestitionsgesetz)

- Verlustabzugsbetrag (§ 2 Abs.l Satz I Auslandsinvestitionsgesetz)

- Altersentlastungsbetrag (§ 24 b ESIG)

- Ausbildungsplatz - Abzugsbetrag (§ 24 a ESIG)

- Freibetrag für Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 ESIG)
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- auständische Steuern vom Einkommen (§ 34 c Abs. 2, 3 und 6 ESIG)

= Gesamtbetrag der Einktinfte (§ 2 Abs. 3 ESIG)

2. Körpe rsch aftsteuerstatistik
Datennachweis: ab 1961

Begriffsinhalt:
Summe der Einktinfte der unbeschränkt >>> Steuerpflichtigen, die sich - je nachdem, ob es sich um buchfüh-
rungspflichtige oder um nichtbuchführungspflichtige Körperschaftsteuerpflichtige handelt - auf unterschiedli-
che Weise errechnen läßt.

Der Gesamtbetrag der Einkünfte der Körperschaftsteuerstatistik ist inhaltlich der Definition des Gesamtbetraes
der Einkänfte im Einkommensteuergesetz angepaßt.

D.h. er ist im Gegensatz ztn Definition im Körperschaftsteuerrecht (Abschnitt 26 a der KSIR 1986 tr ) nicht
um die Spenden und Beiträge nach § 9 Nr.3 KSIG und die inländischen Kapitalerträge mit 30 v.H. Kapital-
steüerabzug gemindert.

Bei buchführungspflichtigen Körperschaftsteuerpflichtigen errechnet sich der Gesamtbetrag der Einkünfte aus
dem Bilanzgewinn (Gewinn der Steuerbilanz oder korrigierter Gewinn der Handelsbilanz) unter Hinzurech-
nung und Abzug verschiedener Beträge:

Hinzugerechnet werden verschiedene Beträge, soweit diese den Bilanzgewinn geschmälert bzw. nicht erhöht
haben, z.B. nichtabziehbare Steuern (einschl. Nebenleistungen) (wie Körperschaftsteuer, ausländische Steuern
vom Einkommen, Vermögensteuer, Umsatzsteuer auf den Eigenverbraüch u.a.), Zuführungen zu Rücklagen,
verdeckte Gewinnausschüttungen und Spenden. Abgezogen werden nicht der Körperschaftsteuer unterliegende
Vermögensmehrungen, soweit diese den Bilanzgewinn erhöht haben (2.8. steuerfreie Einnahmen i.S. des Ein-
kommensteuergesetzes, Investitionszulagen) sowie sonstige, nicht im Bilanzgewinn bereits berücksichtigte
Kürzungen (2.8. Zuführungen an Rückstellungen von Versicherungsunternehmen, Sanierungsgewinne). Ferner
werden Küranngen bzw. Hinzurechnungen nach § 2 Abs. I Sätze I und 3 Auslandsinvestitionsgesetz (soweit
nicht bereits im Bilanzgewinn berücksichtigt) vorgenommen sowie u.a. ein Drittel (Viertel) der von einem
Dritten zugunsten der(s) Steuerpflichtigen bewirkten Leistungen auf die Vermögensabgabe hinzugerechnet.

Weiterhin abgezogen werden die "ausländischen Steuern vom Einkommen" gemäß § 26 Abs. 6 KStG in Ver-
bindung mit § 34 c Abs. 2, 3 und 6 EStG.

Vom Bilanzgewinn bereits abgesetzt sind außerdem gesetzlich zulässige Absetzungen für Abnutzung oder
Substanzverringerung Abschreibungen, Abschläge, Abzüge, Rückstellungen und Rücklagen.
Bei den buchführungspflichtigen Steuerpflichtigen ist die Art der Einkünfte bedeutungslos, da gemäiß dem
Körperschaftsteuergesetz alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln sind.

Bei nichtbuchführungspflichtigen Körperschaftsteuerpflichtigen dagegen eryibt sich der Gesamtbetrag der Ein-
künfte als Summe der Einkünfte aus den Einkunftsarten Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstän-
dige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte.
Als Einkünfte gelten bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständige Arbeit der Gewinn, bei
den übrigen Einkunftsarten der tJberschuß der Einnahmen über die Werbungskosten.

Die Summe aus den Einktinften aus den genannten Einkunftsarten wird bei den nichtbuchführungspflichtigen
Steuerpflichtigen um verschiedene Beträge geküra bzw. erhöht. Hinzugerechnet wird ein Drittel (Viertel) der
von einem Dritten zugunsten des Steuerpflichtigen bewirkten Leistungen auf die Vermögensabgabe, hinzuge-
rechnet bzttt. abgezogen werden Beträge nach § 2 Abs. I Sätze I und 3 Auslandsinvestitionsgesetz, abgezogen
wird der Freibetrag für Land- und Forstwirte.
Das Wirtschaftsjahr kann ein vom Kalenderjahr abweichender Erhebungszeitraum sein. Bei buchführungs-
pflichtigen Steuerpflichtigen gilt der Gewinn aus Gewerbebetrieb als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem drq
Wirtschaftsjahr endet, für das sie regelmäßig Abschlüsse erstellen. Bei nichtbuchführungspflichtigen Steuer-
pflichtigen wird der Gewinn eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres anteilig sofern er für ein
Wirtschaftsjahr ermittelt werden darf, auf die betreffenden Kalenderjahre aufgeteilt.

Anderungen im Zeitablauf:
Es sind im Zeitablauf häufige Anderungen des Körperschaft- und Einkommensteuerrechts eingetreten, die sich
auf die Berechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte ausgewirk:t haben, insbesondere auf den Ansatz von Zu-
und Abschlägen, die auf den bzw. von dem Gewinn der Steuerpflichtigen vorgenommen werden.
Die von einem Dritten zugunsten des Steuerpflichtigen bewirkten Leistungen auf die Vermögensabgpbe werden
erst seit 1968 bereits bei der Errechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte hinzugerechnet, vorher dagegen
wurden sie erst bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt.
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Die für den Erhebungszeitraum 1971 erstmals durch Gesetz geregelte Erfassung der Einkommen von organge'

sellschaften hat sich insofern ausgewirl«r, als seit 1971 mit Ausnahme von Ausgfeichszahlungen das gesamte

Einkommen dem OrgSnträget anzurechnen ist.

Gesamte Industrie (ohne öffentliche Energiewirtschaft und ohne
Bauindustrie)
/

Index der industriellen Nettoproduktion
Datennachwels: 1962 bis 1976 -

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der die Industriehauptgruppen

>>> Bergbau
>>> Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien,
>>> Investitionsgüterindustrien,
>>> Verbrauchsgüterindustrien,
>>> Nahrungs- und Genußmittelindustrien

in der Abgrenzung nach dem Systematischen verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1972'

umfaßt.
Im einzelnen rechnen daru die Industriegruppen

Bergbau
Mi neralölverarbeitung
Industrie der Steine und Erden
Eisenschaffende Industrie
NE-Metallindustrie
Gießerei-Industrie
,Ziehereien und Kaltwalzwerke, Stahlverformung
Stahl- und Leichtmetallbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Schiffbau
Elelrtrotechni sche Industrie
Feinmechanische und optische sowie Uhrenindustrie
Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie
Musikinstrumenten-, Spiel-, Schmuckwaren- und Sportgeräte Industrie
Chemische Industrie einschl. Kohlenwertstofündustrie
Herstellung von Büromaschinen, DatenverarbeitungSgeräten und -einrichtungen
Feinkeramische Industrie
Glasindustrie
Sägewerke und holzbearbeitende Industrie
Holzverarbeitende Industrie
Holzschliff, Zellstofl Papier und Pappe erzeugende Industrie
Papier- und papp6verarbeitende Industrie
Druckerei- und Vervielfältigungsindustrie
Kunststofterarbeitende In0ustrie
Gummi- und asbestverarbeitende Industrie
Ledererzeugende Industrie
Lederverarbeitende und Schuhi ndustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie
Ernährungsindustrie
Tabalverarbeitende Industrie

IB-Nr
x

I

n

tr

I

lr

x

r
I

ll

ll

il

ll

x'
tr

I

n

tr

x

ll
tr

tr

tr

il
I

tr

n

il

28
29
30
3l
32
33
34
36
37
38
39
40,42
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
68
69

2l
22
25
27

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Industriegruppen tätig sind, rechnen in der Regel nicht zur

Industrie.
Nachgewiesen werden der >>> Index der industriellen Nettoprduktion und der >>> Index der Arbeitsproduk-

tivitalfür die gesamte Industrie (ohne öffentliche Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie).
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Andenrngen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik ergaben sich geringfligige Anderungen.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Wirtschaftsbereich gesamte Industrie ohne öffentliche Eneryiewirtschaft und ohne Bauin-
dustrie ist beim Wirtschäftsbereich >>> Verarbeitende Industrie (Index der industriellen Nettoproduktion) der
Bergbau nicht einbezogen.

Die gesamte Industrie (ohne öffentliche Eneryiewirtschaft und ohne Bauindustrie) und >>> Bergbau und Ver-
arbeitendes Gewerbe (Index der Nettoproduklion für das Produzierende Gewerbe) sind vergleichbar abgegrerut.
Unterschiede entstehen im wesentlichen dadurch, daßzur gesamten Industrie Industriezweige nach dem Sy-
stematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht zusammengefallt werden, zum Bergbau und Ver-
arbeitenden Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SYPRO. Nur im Wirtschaftsbereich Gesamte Indu-
strie (ohne öffentliche Eneryiewirtschaft und ohne Bauindustrie) sind im wesentlichen die folgenden Wirt-
schaftszweige berücksichtigt: Herstellung und Montage von Fertigteilbauten aus Beton sowie aus Holz im
Hochbau, Bautischlerei, Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und.gesundheitstechnischen Anlagen.
Nur im Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe sind im wesentlichen enthalten: Steinbild-
hauerei, Steinmetzerei, Reparatur von Krafffahrzeugen, Fahrrädern, Lackierung von Straßenfahrzeugen, Mö
bel- und Matratzenpolsterei, Mallanfertigung von Schuhen und Bekleidung (einschl. Reparatur), Maßschneide-
rei, Bäckerei, Fleischerei, Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe) sowie Fabrikschiffe, die Fische und
andere Meerestiere be- und verarbeiten, soweit sie als selbstständige Einheiten anzusehen sind.

Ferner zählen zum Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe auch Handwerksbetriebe und -unternehmen, die in
den einbezogenen Wirtschaftszweigen tätig sind; dagegen rechnen diese Betriebe und Unternehmen in der Re-
gel nicht zur Industrie.

Gesamthochschulen

Studentenstatistik
Datennachweis: ab Wintersemester l97ll72

Begriffsinhalt:
Gesamthochschulen umfassen Ausbildungseinrichtungen von wissenschaftlichen und >>> Fachhochschulen,
z.T. auch von >>> Kunsthochschulen.
Die Studiengänge können integriert (Kurz- und Langzeitstudiengänge mit gemeinsamer Grundausbildung)
oder nach Hochschulbereichen getrennt sein (kooperative Gesamthochschulen).
Voraussetzung für den Besuch der Gesamthochschulen ist mindestens die >>> Fachhochschulreife, bei künst-
lerischen Fächern ggf. ein Begabtennachweis oder eine Eignungsprüfung. In den wissenschaftlichen Studien-
gängen der Gesamthochschulen wird die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife vor ausgesetzt.

Gesamtleistung

Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl. Fertig-
teilbau)
I)atennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Jahresbauleistung zuzüglich des Umsatzes aus sönstigen eigenen Erzeugnissen, aus industriellen/ handwerkli-
chen Dienstleistungen, aus Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/ nichthandwerklichen Tätigkeiten
sowie zuzüglich der Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus sonstiger eigener Pro
duktion und zuzüglich der selbsterstellten Maschinen.
Die >>> Jahresbauleistung umfaßt den Wert aller vom Unternehmen im Geschäftsjahr erbrachten Bauleistun-
gen im Inland.
Zu den sonstigen eigenen Erzeugnissen rechnen Erzeugnisse, die aus einer sonstigen Produktionstätigkeit des
Unternehmens entstehen.
Zu den selbsterstellten Maschinen rechnen von eigenen Arbeitskräften erstellte Maschinen und Werkzeuge u.a.
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Begriffsbeziehungen:
Zwischen den Begriffen Gesamtleistung >>> Jahresbauleistung sonstiger Umsatz und Jahresbauleistung

lfanresertreUung änschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes einschl. Fertigteilbau)

besteht folgende Beziehung:

Gesamtleistung
selbsterstellte Maschinen

- Bestandsveränderungenan sonstigen eigenenErzeugnissen

Jahresbauleistung sonstiger Umsatz

- Umsatz aus Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/ nichthandwerklichen Tätigkeiten

- Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/ handwerklichen Dienstleistungen

Jahresbauleistung.

Gesamtproduktion

Viertetj ährliche Produktionserhebung
Datennacbweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Die >>> zum Absatz bestimmte produktion zuzüglich der >>> zur Weiterverarbeitung bestimmten Produktion,

d.h. der gesamte Ausstoß an Erzeugnissen im Berichtszeitraum'

Ein Erzeugnis rechnet äann zum Ausstoß, wenn es fertiggestellt ist. Davon abweichend werden bei Stahlbau-

ten, Damffkesselanlagen und ähnlichen Großbrzeugnissen nicht die fertiggestellten Gesamtobjekte' sondern

der Ausstoß des Betriebes im Berichtszeitraum zugnrndegelegt'

Zur Gesamtproduktion des herstellenden Betriebes rechnen auch Lohnarbeiten (vom Auftraggeber geliefertes

Material wiia Ue- oder verarbeitet), nicht jedoch Lohnveredlungen, Reparaturen und Montagen.

Gesamtschlachtmenge

Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
produkt aus dem Lebendgewicht der >>> geschlachteten Tiere und dem Ausbeutesatz.

Der Ausbeutesatz wird berechnet als Quotient aus Schlachtgewicht und Lebendgewicht:

Das Schlachtgewicht ist daq Warmgewicht des geschlachteten und ausgeweidetenTieres.; bei Rindern, Kälbern

und Schafen aussclrl. der Haut, deJKopfes zwisctren Hinterhauptbein und erstem Halswirbel ab und der im
Karpal und Tarsalgelenk abgeirennten Gliedmaßen sowie der OrgSne in der Brust- und Bauchhöhle' bei Käil-

bern und Schafen jedoch einschl. der Nieren und des Nierenfettei bei nindern ausschl. der Nieren und des Nie'
renfettes sowie des Beckenfettes, des Saumlleisches, der Nierenzapfen, des zwischen dem letzten Kreuzbein-

und dem ersten Schwanzwirbel, rechtwinklig zum Wirbel abgetrennten Schwahzes, des Rückenmarks, des

Sacldettes, des Gesänges und Euterfettes, del Oberschalenkrandettes sowie der Halwene und des anhafrenden

Fengewebes (Halsfett). Bei Schweinen ausschl. der Zrnge,der Geschlechtsorgane, des Rückenmarks und der

zwischen phalanx media und Phalanx distalis (Zehengelenk) abgetrennten Klauen; das Gehirn muß enfernt
werden, sofern der Kopf gespalten wird; bei Sauen, dii mindestens einmal geferkelt haben, Ebern und Alt-
schneidern ohne die im Karpal- und Tarsalgelenk abgetrennten spitzbeine.

Für die einzelne Erhebung ist der Ausbeutesatz je Tierart und Handelsklasse eine feststehende Größe'

Als geschlachtete Tiere gelten die in öffentlichen Schlacht- und Viehhöfen, in Versandschlachtereien und

Fleischwarenfabriken solwie in privaten Sch-lachthäusern, Landschlachtereien (>>> gewerbliche Schlachtun-

gen) und bei >>> Hausschlachtungen geschlachteten Rinder, Kälber, Schweine, Schafe und übrige Tiere
(Ziegen und Pferde).

374



Gesamtschulen

Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Pädagogische oder organisatorische Zusammenfassungen verschiedener Schularten zu Schuleinheiten.
Ausgewiesen werden integrierte Gesamtschulen, d.h. Gesamtschulen, bei denen die Unterscheidung nach den
herkömmlichen Schularten (>>> Grundschulen, >>> Hauptschulen, >>> Realschulen, >>> Gymnasien) aufge-
hoben ist.

Additive bzw. kooperative Gesamtschulen, bei denen lediglich eine organisatorische Zusammenfassung der
herkömmlichen Schularten erfolgt, werden - soweit möglich - auf die entsprechenden Schularten aufgeteilt.
Erfallt werden sowohl öffentliche als auch private Gesamtschulen. Zu den privaten Gesamtschulen rechnen z.B.
die Freien Waldorfschulen.
Die Gesamtschulen werden in drei Bereiche unterteilt: Primarbereich (Grundstufe), Sekundarbereich I
(Minelstufe) und Sekundarbereiöh II (Oberstufe). Der Primarbereich umfaßt die l. bis 4., der Sekundarbereich I
die 5. bis 10. und der Sekundarbereich II die I l. bis 13. Klassenstufe.
Für Gesamtschulen mit reformierter Oberstufe können keine Angpben über die Zahl der Klassen in der Ober-
stufe gemacht werden.

Gesamtumsafz

1. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
I)atennachweis: ab 1977, für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99ll92

2. Monatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

3. Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe
Dateunachweis: ab 1979

Begriffsinhalt:
Baugewerblicher Umsatz zuil$ich Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/ hand-
werklichen Dienstleistungen und nni$ich Umsatz aus >>> Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/
nicltthandwerklichen Tätigkeiten, einschl. Anzahlungen für Teilleistungen und Vorauszahlungen vor Ausfüh-
rung der entsprechenden Lieferungen oder Leistungen ab l0 000 DM.
Der >>> baugewerbliche Umsatz umfaßt Entgelte für >>> Bauleistungen im Inland, die als steuerbare
(steuerpflichtige und steuerfreie) Beträge zur Festsetzung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zu melden sind.
Zu den Umsätzen aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/ handwerklichen Dienstleistungen
rechnen Umsätze (Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen) aus allen im Rahmen einer sonstigen Produk-
tionstätigkeit des Betriebes entstandenen Erzeugnissen (2.8. Baustoffe, Betonwaren, Kies, Zimmereierzeugnis-
se), soweit sie nicht in der eigenen Bauleistung abgerechnet.sind, sowie Umsätze aus industriel-
ler/handwerklichen Dienstleistungen (2.B. Gerätereparaturen für Dritte). Ferner rechnen dazu Erlöse für ver-
kaufsfähige Produktionsrückstände und ähnliche Materialien (2.B. bei der Prodüktion anfallender Schrott und
Material, das bei Abbrucharbeiten anfällt).
Zu den Umsätzen aus Handelsware und aus sonsiigen nichtindustriellen/ nichthandwerklichen Tätigkeiten
rechnen Umsätze aus nichtbaugewerbl ichen Tätigkeiten. Hi eran zählen insbesondere :

- Umsätze aus Handelsware, d.h. aus fremden Erzeugnissen, die im allgemeinen unbearbeitet und ohne ferti-
gungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft werden,

- Umsätze aus Vermietung und Verpachtung von Geräten, betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl.
Leasing),

- Erlöse aus Wohnungsvermietung von betrieblich und nichtbetrieblich genutzten Wohngebäuden, jedoch oh-
ne Erlöse aus Grundstücksverpachtung
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- Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie für Gutachtertätigkeit'

-ErlöseausderVeräußerungvonPatentenundderVergabevonLizenzen,
- Provisionseinnahmen,
- Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren)'

- Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (2.B. aus einer vom Betrieb auf eigene Rechnung betriebenen Kanti-

ne).

Getrennt in Rechnung gestellte Kosten (2.B. für Fracht, Porto und Verpackung) sind im Gesamtumsatz enthal-

ten. Nicht enthalten istäe Umsatzsteue; (Mehru,ertsteuer). Preisnachl-ässe @abatte, Boni' Skonti' Abzüge' die

auf begründeten Beanstandungen beruhen u. dgl.) sowie Retouren werden abgesetzt'

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1979 rechneten Anzahlungen für Teilleistungen und vorauszahlungen vor Ausführung der ent-

sprechenden Lieferungen oder Leistungen nicht zum Umsatz'

Gesamtvermögen

abgerundetes Gesamtvermögen

Freibeträge für den steuerpflichtigen, seine Ehefrau und die Kinder
oder Erwerbsunf:ihigkeit

Vermögensteue rstatistik
I)atennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt: i

Wert des gesamten Vermögens, das bei der Veranlagrng:zt)r Vermögensteuer der unbeschränlrt

>>> verm"ögenrt.u..pniltiige; natürlichen bzw. niätrtnättirtichen Personen ermittelt wird'

Das Gesamtvermögen der unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen wird ermittelt' indem

die >>> Schulden una ronrtig.n Abzüge einscü. der Auigleichsabpben nach dem Lastenausgleichsgesetz

sowie ggf. eines Abzugs nir iä Rahmen eines Betriebs del1,and- und Forswirtschaft geleisteter Entwick-

lungshilfe vom >>> Rohvermögen (der Summe aus >>> land- und forstwirtschaftlichem Vermögen'

>>> Grundvermögen, >>> Betiiebwermögen und >>> sonstigem vermögen) abgezogen werden'

Bei der überwiegenden Anzahl der unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen stellt

dagegen das vermögen kraft Rechtsform netriebslrein;ärmtlgen'dar. Das Gesamtvermögen ergibt sich in die-

sen Fällen aus dem Betriebwermögen durch Abzug aes Zeltwerts der Vermögensabgabe nach dem Lastenaus-

gleichsgesetz zuzti$icri Ltwaiger iahtungsructsuiia.. Bei den übrigen nichtnatürlichen Personen, für die auch

Vermögen aus anderen Vermögensa(en (2.8. Grunavermogenl mtiglich ist' wird da< Gesamtvermögen wie bei

den natürlichen Personen ermittelt.

Bei der Ermittlung des Gesamtvermögens ist jedoch nur das vermögensteuerpflichtige Betriebwermögen anzu-

setzen, d.h. Befreiungsbeträge für Krankenanstalten, Versorgungsunternehmen sowie Verkehrs-, Hafen- oder

Flughafenbetriebe sind außei Acht zu lassen; sie sind im nactrgewiesenen Betriebwermögen bereits berück-

sichtigt worden. Der Wert des Gesamtvermögens wird zwar nich dem Vermögensteuergesetz auf volle

t 000 Deutsche Mark nach unten abgerundet, aus aufbereitungstechnischen Gründen aber vor der Abrundung

erfaßt.

Anderungen im Zeitablauf:
tg6ot63wurde bei der Bildung dds Gesamwermögens ggf. ein Abzug nach dem Einführungsgesetz-saarland

berücksichtigt. Bei den Erhebungen 1966 und 196-9 ko;;te bei der Ermittlung des Gesamtvermögens ggf' ein

Freibetrag für Enrwicklungphilfe durch Kapitat"rrtug.n in Entwicklungsländern {Sgseta. yrden; d^q Verfah-

ren wurde jedocn aurJ aä Entwicklungst ir.-St.uirg.setz und ab lg'14 durch das Entwicklungsländer-

Steuergesetz geändert.

Begriffsbeziehungen:
Das (abgerundete) Gesamtvermögen und das >>> steuerpflichtige vermögen (vermögensteuerstatistik) ent-

sprechen sich bei den unbeschräri« vermögensteuerpflic'htigen nic-htnatüriichen Personen' Bei den unbe-

schränkt vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen besteht folgende Beziehung:
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Geschäftsgebiet

Statistik der Kaufwerte für Bauland
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder und Berlln-Ost ab 3/1991

Begriffsinhalt:
Gebiete, die vorwiegend der Unterbringung von Gewerbebetrieben einschl. Handelsbetrieben und von zentralen
Einrichtungen der Wirtschaft und der Verwaltung dienen.

In Geschäftsgebieten sind nur Gewerbebetriebe zulässig die für die Umgebung keine erheblichen Nachteile
oder Beläistigungen zur Folge haben.

Nachgewiesen werden >>> Kaufirarte für Bauland in Geschäftsgebieten.

Geschäftsgebiet und Wohngebiet gemischt

Statistik der Kaufwerte für Bauland
I)atennachweis: ab 1962; für die neuen L:inder und Berlin-Ost ab 3/1991

Begriffsinhalt:
Gebiete, die dem Wohnen dienen und in denen sich zugleich Gewerbebetriebe befinden, die das Wohnen nicht
wesentlich stören.

In gemischten Geschäfts- und Wohngebieten stehen Wohngebäude, Geschäfts und Bürogebäude und gemischt-
genutzte Gebäude.

Dazu rechnen z.B. auch Gebäude, in denen sich Einzelhandelsbetriebe, Restaurations- und Beherbergungsbe-

triebe befinden.
Nachgewiesen werden >>> Kaufiryerte für Bauland in gemischten Geschäfts- und Wohngebieten.

Geschlachtete Tiere

Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
In öffentlichen Schlacht- und Viehhöfen, in Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken sowie in privaten
Schlachthäusern, Landschlachtereien und bei Hausschlachtungen geschlachtete Rinder, Kälber, Schweine,
Schafe und übrige Tiere (Ziegen und Pferde).

Kälber sind funder mit einem Lebendgewicht bis zu 22Okg die noch keine zweiten Zähne haben oder unter
einem halben Jahr alt sind.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1973 wurden als Kälber alle Rinder unter 3 Monaten bezeichnet.

Bis einschl. September 1984 wurden geschlachtete Tiere getrennt nach ihrer Herkunft (inländische und aus-
ländische Tiere) nachgewiesen, bis 3. Oktober 1990 als ausländische Tiere auch die aus der Deutschen Deme
kratischen Republik. Inländische Tiere stammen aus dem Bundesgebiet, ausländische Tiere werden aus dem
Ausland importiert.

Geflügelstatistik
Datennachweis: ab 1965

Geschlachtetes Geflügel
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Begriffsinhalt:
Jungmasthühner, Suppenhühner, Enten, Gänse' Truthühner uqq Perlhühner ohne Kopfoder ohne Kopfund

Hals und ohne Ständer oder Paddeln'

Einbezogen sind Geflügelschlachtereien mit einer schlachtkapazität von mindestens 2 000 Tieren im Monat'

Anderungen im Zeitablauf: /

Y or 197 2wurden Perlhühner nicht nachgewiesen'

Bis 1986 wurden nur Schlachtungen von Geflügel inläindischer Herkunft nachgewiesen'

Geschlüpfte Küken

Geflügelstatistik
Datennachweis: ab 1955

Begriffsinhalt:
Lebendes Hausgeflügel mit einem stückgewicht von höchstens 185 g untergliedert nach Art, Kategorie und t

Nutzungszwecli.
Einbezogen sind Brütereien, deren Tätigkeit im Einlegen und Bebrüten von Bruteiern sowie in der Lieferung

von Küken besteht. Brütereien mit einem FassUngSveäögen von weniger als I 000 Eiern ausschließlich des

Schlupfraumes sind nicht ei nbezogen.

Erfaßt wird die größtmöglich e zahlBruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aussctrließlich der Schlupf-

räume eingelegt werden kann.

Bei den geschlüpften Küken wird unterschieden zwischen Hühner-, Enten-, Gänse-, Truthühner- und Perlhüh-

nerküken, den Kategorien Gebrauchskiiken (schlachtktiken, Legeküken, Küken gemischter verwendbarkeit)'

vermehrungsktiken (Küken für die Erzeugung von Gebrauchsttiken; und Zuchtküken (Küken für die Erzeu-

gung von Virmehrungsküken) und dem Nut ungsr*eck >>> Legerassen oder >>> Mastrassen'

Anderungen im Zeitablauf:
vor 1973 wurden Enten-, Gänse-, Trut- und Perlhühnerktiken zur Zucht und vermehrung sowie Perlhühner'

ktiken zur Gebrauchsschlachtung nicht nachgewiesen. Yor l9l2waren anr Mast aussortierte Hahnenktiken und

vor 1970 Legehennen und Scltaitrthühner Är Zuchtund Vermehrung nicht enthalten'

Gesellen und §onstige Facharbeiter

Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Arbeiter, die aufgrund einer abgeschlossenen Lehre oder von Fachkenntnissen, die sie in mehrjähriger Tätig-

keit erworben haben, mit allen-Arbeiten eines bestimmten Arbeitsgebietes vertraut sind und beschäftigt werden

können.
Hierzu rechnen personen, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse und Ffiigkeiten mit Arbeiten beschäiftigt werden'

die als besonders schwierlg veran-hÄ/ortungSvoll oder vielgestaltig anzusehen sind'

Für die Abgrenzung der Gesellen und sonstigen Facharbeiter von den >>> kaufmäinnischen und technischen

Angestellten ist im allgemeinen die versict erungsfflicht in der Arbeiterrentenversicherung maßgebend' Den

Gesellen und sonstigen Facharbeitern sind im naug,ewerbe jedoch in jedem Fall die Poliere, Schachtmeister

und Meister zuzurechnen

Begriffsbeziehungen:
Unterschiede zwischen den Gesellen und sonstigen Facharbeitern und den >>> Facharbeitern (Monatlicher

i"rü1rtti, r"r"natsbericht einschl. Auftragseiniangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl' Fertigteilbau))

ergeben sich im wesentlichen nur daraus, drß d; di"e Zuordnring zu den clsitten und sonstigen Facharbeitern

uu-.fr di. Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung maßgebend ist'
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Gesellschaften mit beschränkter Ilaftung

1. Statistik der Kapitalgesellschaften
Datennachweis: ab 1953

2. Körpe rschaftsteuerstatistik
Datennachweis: ab 1961

3. Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
>>> Kapitalgesellschaften, die in der vom Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränliler Haftung vom
20. April 1892 (RGBI. S. 477) festgelegten Rechtsform geführt werden.

Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind Handelsgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die
durch die Eintragung ins Handelsregister entstehen. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf dqq in Stammein-
lagen zerlegte Stämmkapital beteiligt. Das Stammkapital muß mindestens 50 000 DM (bis einschl. 1980
ZO OOO OtO Uetragen, der Anteil jedes Gesellschafters mindestens 500 DM. Es ist jedoch zulässig daf! sich alle
Gesellschaftsanteile in einer Hand befinden und somit eine "Einmanngesellschaft" besteht.

Die Vertretung erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsfi.ihrer. Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
haften selbst unbeschränkt mit ihrem Vermögen. Die Gesellschafter haften dagegen nur gegenüber der Gesell-
schaft @rbringung der Einlage und etwaiger Nachschüsse), nicht jedoch persönlich für Verbindlichkeiten der
Gesellschaft.

In der Statistik der Kapitalgesellschaften rechnen zum Bestand am 31. Dezember die Gesellschaften, die zu
diesem Zeitpunkt in den Handelsregistern eingetragen sind. Nicht dazu rechnen Gesellschaften, deren Nenn-
kapital nicht auf einen Betrag in Deutscher Mark lautet, sowie Gesellschaften, die aufgelöst sind. Dazu rechnen
aber Gesellschaften, die sich in einem Vergleichwerfahren befinden.

Der Abgpng zwischen dem l.l. und dem 31.12. eines Jahres beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschaften
mit anderen Gesellschaften verschmelzen, in andere Rechtsformen umgewandelt werden oder aufgelöst wer-
den. Eine Gesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Gesellschafter @röffnung der Abwicklung) oder
durch die Eröffnung eines Konkurwerfahrens. Die Eröffnung eines Vergleichwerfahrens wirkt sich nicht als
Abgang aus.

Der Zugangzwischen dem 1. l. und dem 31.12. eines Jahres beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschaften
gegründet, aus einer anderen Rechtsform in eine GmbH umgewandelt oder nach Auflösung fortgesetzt werden. '
Die Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten Fällen möglich, solange noch nicht damit be-
gonnen wurde, das Vermögen auf die Gesellschafter zu verteilen.

Als Gesellschaft gilt die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte
Abschlüsse aufzustellen hat. Dazu zählen auch rechtlich selbständige Unternehmen, die mittelbar oder unmit-
telbar von einem anderen Unternehmen abhängig sind (Iochtergesellschaften), auch wenn solche Tochterge-
sellschaften zusammen mit dem sie beherrschenden Unternehmen einheitlich geleitet werden
(Konzerngesell schaft en).

In der Körperschaftsteuerstatistik werden Daten über Gesellschaften mit beschränkter Haftung nachgewiesen,
die körperschaftsteuerpflichtig und nicht von der Körperschaftsteuer befreit sind,jedoch im Gegensatzanr Sta'
tistik der Kapitalgesellschaften auch über solche Gesellschafren, die bereits aufgelöst sind. In der Statistik der
Konkurs- und Vergleichwerfahren werden Gesellschaften mit beschränller Haftung nachgewiesen, deren
Vermögen Gegenstand eines Konkurs- oder Vergleichwerfahrens ist, jedoch im Gegensatz zur Statistik der
Kapitalgesellschaften auch solche Gesellschafren, die bereits aufgelöst sind.

Begriffsbeziehungen:
Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung zählen zu den Kapitalgesellschaften (Statistik der Kapitalgesell-
schaften). Die Kapitalgesellschaften umfassen außerdem noch die >>> Aliliengesellschaften, Kommanditge-
sellschaften auf Aktien (Statistik der Kapitalgesellschaften).

Gesellschaften mit beschränkter Haftung und >>> Unternehmen in der Rechtsform der GmbH
(Arbe itsstättenzähl ung I 9 8 7) si nd ähnl ich abgeg etut:
Nur in der Statistik der Kapitalgesellschaften werden Gesellschaften mit beschränkter Haftung erfaßt, die zwar
inr Handelsregister eingetragen und nicht aufgelöst sin{ aber keine eigenen Besch2iftigten haben (ruhende oder
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Mantelgesellschaften). Nur in der Arbeitsstättenzählung werden unternehmen erfaßt' deren Eintragung in das

Handelsregister als Gesellschaft mit beschränkter Haftu-ng vorgesehen-, aber noch nicht erfolgt ist und die schon

eigene Beschäftigte hil;;;;;" Gesellschaften mit beschränkter Haftung die schon aufgelöst sind' aber noch

über eigene Beschäftigte verfügen.

Gesellschaftsteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen

Datennachwcis: ab 1950

Begriffsinhalt:
>>> Bundessteuer, die Kapitalzuführungen an inländische Kapitalgesellschaften erfafJt'

Die Gesellschaftsteuer gehört mit der >>> Börsenumsatzsteuer zu den Kapitalverkehrsteuern. Ihr unterliegen

insbesondere der erste Er*o von Gesellschaftsrechten, der sich bei der Gründung von inländischen

>>> Kapitalgesellschaften und bei Kapitalerhöhungen vollzielt, sgwie vertragliche und freiwillige Leistungen

von Gesellschaftern wie weitere Einzahlungen, Naähschüsse, Zuschüsse, Forden'rngsverzichte und ver-

lustübernahmen. Bei ausländischen Kapitalgesellschaften (ausgenommen solche aus Mitgliedstaaten der EG)

ist die Zuführung von a"iug.- und netiiebslapital an inlddis;he Niederlassungen steuerpflichtig. von der

Besteuerung ausgenommen-sind u.a. Rechtwoigänge bei inländischen Kapitalgesellschaften, die gemeinnützi-

g* oa.r mi-latat-gen Zwecken dienen, sowie bei öffentlichen Versorgungsbetrieben'

Kapitatgesellschaften sind in erster Linie >>> Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und

>>> Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Außerä'em gelten auch bestimmte andere Gesellschaften als

Kapitalgesellschaften, so z.B. auch die GmbH & Co KG'

Berechnet wird die Gesellschaftsteuer beim Erwerb von Gesellschaftsrechten vom Wert der Gegenleistung oder

vom wert der Gesellschaftsrechte, bei Leistungen der Gesellschafter vom wert der Leistung. Die steuer beträigt

grundsäutich I v.H.

Die Gesellschaftsteuer wird durch schriftlichen steuerbescheid festgesetzt, wobei die dieser Steuer unterliegen-

den Vorgänge bei den für die Verwaltung der Steuer zuständigen Finanzämtern (sog. Kapitalverkehrsteueräm-

ter) angemeldet werden müssen. Zur Sicherung des Steuerau*gTT1nt dürfen Kapitalgesellschaften und ihre

Kapitalerhöhungen(Ausnahmenab l.1.l9sl:-GmbHundGmbH&coKG)erstindasHandelsregistereinge-
tragen werden, wenn eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kapitalverkehrsteueramtes vorgelegt wird'

Anderungen im Zcitablauf:
Bis zum 31.12.1980 mußten auch Gesellschaften mit beschränkter Haftung - G-TbY -. und GmbH & Co KG vor

dem Eintrag in das Handelsregister eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kapitalverkehrsteueramtes vor-

legen.

Das Aufl<ommen aus der Gesellschaftsteuer stand bis zur Finanzreform 1969 den Ländern zu'

Durch das Finanzmarkforderungsgesetz vom 22. Februar 1990 BGBI. I S. 266) wird die Gesellschaftssteuer ab

l. Januar 1992 abgeschafft

Gestorbene

1. Statistik der natürlichen Bevölkerungsüewegung
Datennachweis: ab 1950

2. Todesursachenstatistik
I)atennachwels: ab 1968

Begriffsinhalt:
Verstorbene personen ohne nachträglich beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbef?ille) und

ohne die gerichtlichen Todeserklärungen.
>>> Totgeborene sind nicht enthalten.
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In der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung werden Kinder, die nach ihrer Geburt innerhalb eines
Zeitraums von bis zu sieben Tagen gestorben sind unter "Gestorbene in den ersten 7 Lebenstagen" und Kinder,
die vor Vollendung des ersten Lebensjahres gestorben sind unter "Gestorbene im l. Lebensjahr" nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Gestorbene und >>> Sterbefälle (fodesursachenstatistih Bevölkerungsvorausschätzung) unter-
scheiden sich nicht. In der 5. koordinierteu Bevölkerungsvorausschätzung wird jedoch nur die Untergruppe der
Gestorbenen mit deutscher Staatsangehörigkeit berücksichtigt.

Im Unterschied zu den Gestorbenen in den ersten 7 Lebenstagen gelten als >>> Totgeborene (Statistik der na-
türlichen Bevölkerungsbelvegung) solche Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib weder da<

Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert, noch die nattirliche Lungenatmung eingesetzt hat und deren
Körpergewicht mindestens I 000 g betr:igt.

Gesundheit, Sport und Erholung

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben
- für >>> Akut- und >>> Sonderkrankenhäuser, Kliniken, Kur-, Heil- und Genesungsheime, den Kranken-

häusern angeschlossene Wäschereien, Schwesternwohnheime und -schulen, Hebammen- und Krankenpfle-
geschulen, Apotheken;

- für die Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger;
- für Zuweisungen und Zuschüsse an Krankenhäuser mit Sonderrechnung;

- für die Krankenhausfinanzierung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz;
- für Gesundheitsbehörden sowie für Mallnahmen und sonstige >>> Einrichtungen des Gesundheitswesens

(2.8. Impfirvesen, Seuchenbekämpfung Hebammenwesen, Schulgesundheitspflege, Bekämpfung der Sucht-
gefahren, Gesundheitliche Aufklärung Schulen und Ausbildungseinrichrungen des Gesundheitswesens,
Untersuchungsämter, Beratungsstellen, Ambulatorien, Schirmbildstellen, Hygiene Institute.)

- für Sport und Erholung (2.B. Park- und Gartenanlagen, Badeanstalten, Sportämter, Sportplätze, Turn- und
Sporthatlen (ohne Schulsport), Spordlugplätze, allgemeine Förderung der Sportverbände, Kleingartenwe-
sen);

- zttr Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen zur Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, zur Lärm-
bekimpfung der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes - soweit nicht Forschung(2.8. Förderung des
Baus von Meßstationen, Förderung der Aus- und Fortbildung von Fachkräften, Rat der Sachversfändigen
für Umwelfragen, Umweltbundesamt, Umweltschutzbeauftragter, Lärmschutzbeauftragter, Fluglärmkom-
mission).

Ausgaben der Abwasser- und Fäkalienbeseitigung werden nicht hier, sondern bei den Aufgabenbereichen
>>> Eneryie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau sowie >>> Kommunale Gemeinschafrsdienste nachgewiesen.

Die Ausgaben für die Hochschulkliniken sind nicht hier, sondern im Aufgabenbereich >>> Hochschulen nach-
gewiesen.

llH;:ntilfi'J:lti::L*n 0., Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jugendpnege (2.B. Jugend-
pfleger, Erholungslager, Jugendherbergen, Jugendberatungsstellen u.ä.) enthalten, die seit 1963 im Aufgaben-
bereich >>> Soziale Sicherung soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung nachgewiesen werden.

Die Ausgaben für die Förderung von Mallnahmen und Einrichtungen zur Reinhaltung von Luft, Wasser und
Erde, Lärmbekämpfung Reaktorsicherheit und Strahlenschutz werden erst seit dem Rechnungsjahr 1970 hier
nachgewiesen, während sie bis 1969 hauptsächlich im Aufgabenbereich >>> Eneryie- und Wasserwirtschaft,
Gewerbe, Dienstleistungen enthalten sind.
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Bis 1973 sind die Ausgaben der Gemeinden mit weniger als l0 000 Einwohnern und /lmter für Park- und

Gartenanlagen sowie Badeanstalten nicht hier, sondeä im Aufgabenbereich Kommunale Gemeinschaftsdienste

enthalten.
In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Bereich Angaben nur für Gemeinden mit l0 000 und

mehr Einwohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

Die Finanzen der Krankenhäuser, die seit 1976 wegen der Umstellung ihres Rechnungswesens auf die kauf-

männische doppelte Buchführung aus dem BerichtJkreis der Finanzstatistik ausgeschieden sind' wurden für die

Jahresrechnungsstatistit vo n Dl6bis 1978 schätzungsweise ermittelt und sind in den Ausgaben enthalten. Ab

dem Rechnun gsjahr 1979 werden sie aufgrund einer Erweiterung des finanzstatistischen Gesetzes wieder direkt

in der Jafu esrechnungsstatistik erfallt und nachgewiesen'

Getötete Personen

1. Statistik der Straßenverkehrsunfälle
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
personen, die bei unfällen im Fahrverkehr auf öffentlichen wegen und Plätzen am unfallort ums Leben kom-

men oder innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen sterben'

Unfälle, die Fußgänger allein betreffen (2.B. Sturz bei Glatteis) und Unfälle, die sich auf Privatgrundstücken

ereignen, werden nicht erfaßt.

Einbezogen werden aber Unfälle, bLi d.nen Teilnehmer am Straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen geto-

tet werden. Bei Unfällen, die sowohl dem Straßen- als auch dem Bahnverkehr zuzurechnen sind (hauptsächlich

Unfülle, bei denen personen oder Fahrzeuge aufschienengleichen Bahnübergängen von Zigen erfaßt werden),

werden z.B. die getöteten Zugreisenden so*otrt in der Staiistik der straßenverkehrsunfälle als auch in der Ei-

senbahnunfall statistik berücksichtigt.

2. Eisenbahnunfallstatistik
Datennacbweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Reisende, Bedienstete und bahnfremde Personen, die bei Bahnunfällen am Unfallort ums Leben kommen oder

innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen sterben.

Erfaßt werden personen, die bei Zugentgleisu ngen, Zugzusammenstößen oder durch persönliche Unfälle im

Bereich von EisenbahÄ getötet röra.i, ebeni-o wegebenutzer aller Art, die durch den Zugverkehr ums Leben

kommen.
Nicht in der Eisenbahnunfallstatistik, sondern in der statistik der straßenverkehrsunfälle werden Personen er-

faßt, die im Bereich von Stadtschnellbahnen, die nicht von der Deutschen Bundesbahn betrieben werden' von

Strallenbahnen o.ä. verunglücken.

Einbezogen werden aber Unfzille, bei denen Teilnehmer im Straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen getötet

werden. Bei Unfällen, die sowohl dem Strafjen- als auch dem Bahnverkehr zuzurechnen sind (hauptsächlich

Unfzille, bei denen personen oder Fahrzeuge aufschienengleichen Bahnübergängen von Zngen erfaßt werden),

werden z.B. die getöteten Insassen von Krafffahrzeugen säwohl in der Eisenbahnunfallstatistik als auch in der

Statistik der Strallenverkehrsunfälle berücksichtigt.

3. Statistik der Luftverkehrsunfälle
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
personen, die bei Fluryerkehrs- oder Flugbetriebsunfällen ziviler Lufffahrzeuge ums Leben kommen'

Einbezogen werden alle Unf?ille im gewerblichen und nichtgewerblichen Luftverkehr, also auch Unfälle im
privateriReise-, Sportmotor- und Se[eHugbetrieb, im Werksverkehr und Schulllugbetrieb, bei denen Menschen

if*,rg;irt., piloten, Angehörige aesltug-Irnd Bodenpersonals oder sonstige Personen) unmittelbar ums Leben

kommen.
Berücksichtigt werden auch Unfälle bei der Abfertigrrng auf dem Vorfeld sowie Unfälle beim Rollen der Flug-

zeuge,nichtäber Unfälle bei Warnrngs- und tiberholungsalbeiten in Werften und Reparaturhallen'
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1968 wurden zu den getöteten Personen auch diejenigen gerechnet, die innerhalb 30 Tagen an den
Unfallfolgen starben.

4. Statistik der Unfälle auf den Binnenwasserstraßen
Datennachweis: ab 1959

Begriffsinhalt:
Personen, die bei VerkehrsunfüIlen aufden Binnenwasserstraßen oder in den Binnenhäfen noch am Unfallort
getötet werden oder vor Abschluß der Untersuchungen an den Unfallfolgen sterben.

Einbezogen werden nur Unfzille im Schiffwerkehr (2.B. Zusammenstöße, Auflaufen), bei denen Mitglieder der
Besatzung, Fahrgäste oder sonstige Personen getötet werden. Nicht einbezogen werden Schiffsbetriebsunfälle
(2.B. Feuer, Explosionen) und andere Unf?ille.

5. Statistik der Seeunfälle
Datennachweis: 1950 bis 1975

Begriffsinhalt:
Personen, die bei Seeunfällen im Bereich von unter deutscher Flagge fahrenden Schiffen umkommen.
Es werden alle Personen erfaßt, die noch am Unfallort oder vor Abschluß der seeamtlichen Untersuchung an
den Unfallfolgen sterben. Einbezogen werden Unfülle im Schiffsverkehr (2.B. Zusammenstöße, Grundberüh-
rungen) und Schiffsbetrieb (2.8. Feuer, Explosionen), bei denen Mitglieder der Besatzung Fahrgäste oder
sonstige Personen getötet werden, soweit diese Unfälle seeamtlich untersucht werden. Nicht erfaßt werden die
vermißten Personen sowie die reinen Personenunfälle (2.B. auch Freitodfälle).

Getränkesteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
I)atennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Örtliche Steuer, die überwiegend aus fiskalischen Erwägungen erhoben wird und deren Rechtsgrundlage
überwiegend die Kommunalabgabengesetze der Bundesländer sind.
Mit der Getränkesteuer soll die Steuerkraft abgeschöpft werden, die in den Schankbetrieben durch den Geträn-
keumsatz entsteht.
Gegenstand der Besteuerung ist die entgeltliche Abgabe bestimmter alkoholischer und nicht alkoholischer Ge-
tränke. Die Steuer wird mit einem von der Gemeinde festzusetzenden Prozentsaa des Einzelhandelspreises er-
hoben, wo bei derjenige, der die Getränke entgeltlich abgibt, der Steuerschuldner ist.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Getränkesteuer wird zttr Zeit nur noch in den Ländern Niedersachsen, Hessen und Hamburg erhoben.
Die Getränkesteuer wird seit 1974 im Finanzbericht nicht mehr gesondert, sondern unter sonstige
>>> Gemeindesteuern nachgewiesen.

Getreide

Landwirtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
Zum Getreide rechnet der Anüau von Weizen einschl. Spelz, Roggen, Sommer und Wintermenggetreide,
Sommer- und Wintergerste, Hafer und Körnermais.
Nachgewiesen wird dac von >>> landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftete >>> Ackerland, dac mit Ge-
treide bestanden ist.
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Gewerbesteuer @rtrag und Kapital)

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finänzen

Datennachweis: ab 1950

ff:[::],;::;eder stehende Gewerbebetriäb unterliegt, soweit dieser im Inlandbetrieben wird'

unter Gewerbebetrieb ist ein gewerbliches unternehmen im sinne des Einkommensteuergesetzes at verstehen'

Als Gewerbebetrieb gilt stets ind in vollem Umfang die Täigkeit der-Ofrenen Handelsgesellschaften' der

rommanditgesettsctiaten und anderer Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als unternehmer

(Mitunternehmeg anzusehen sind, der Kapitaliesellschaften, der Erwerbs- und wirtschafts'genossenschaften'

der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit s-owie der sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts

und der nichtrechtsf?ihi!"n v.r.i-n., .o*Iit sie einen wirtsctrafttictren Geschäftsbetrieb unterhalten' Der Gewer-

besteuer unterliegt nicht eine Betätigung die als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft oder als Ausübung

eines freien Berufs oder als eine andere selbständige Arbeä anzusehen lit V-on- dqr Gewerbesteuer befteit sind

u.a. die Deutsche nunaespost, die Deutsche BundJsbahn, die Deutsche Bundesbank und andere im Gewerbe-

steuergesetz aufgeführte dffentliche Banken sowie Unternehmen, die gemäß ihrer Satzung ausschließlich ge-

meinn-ützi gen, Äitdtatig.n oder ki rchlichen Zwecken dienen'

Besteuerungsgrundlagen für die Gewerbesteuer sind der Gewerbeertrag und das Gerryerbekapital' Ausg3ngs-

punkt für die Ermittluiä J.r C.*rU. "rtryist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder

des Körperschaftsteuerfesetzes ermittelte Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der um bestimmte Hinzurechnun-

gen (2.8. Schuldzinserifür Dauerschulden) erhöht und um bestimmte Kürzungen (z'B' 1,2 v'H' des Einheits-

werts des zum Betriebwer*tig"n des Unteinehmens gehörenden Grundbesitzes) vermindert wird' Berücksich-

tigung des Gewerbesteuerverlustes erfolgt gem' § l0 a GewStG'

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag wird von einem Steuermeßbetrag ausgegan-

gen. Der Steuermeßbetrag wird durch Anwen-dung eines Hundertsatzes von regelmäßig 5 v.H'(Steuermeßzahl)

auf den Gewerbeertrag "äitt"t,. 
Bei nattirlich.n F.rron"n und Personengesellschaften ist ein Freibetrag von

36 000 DM zu U".ti.f.si"t iigen. Ermäßigte Steuermeßzahlen (2,5 v.H.) gelten für Hausgerverbetreibende und

t*.ä;ffi*;iläp;;ffien so*ie dr unternehmen, soweit sie den Betrieb von schiffen im internationalen '

Verkehr zum Gegenstand haben.

Als Gewerbekapital gilt der Einheitswert des gewerblichen Betriebes im sinne des Bewertung§gesetzes rrzig'
lich bestimmter Hinzurechnungen (2.B. Daueischulden) und abzüglich bestimmter Kürzungen (z'B' Einheits-

wert der Betriebsgrundstücke).
Bei der Berechnung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital wird von einem steuermeßbetrag ausgegan-

gen, der durch Anwendung eines Tausendsatzes (SteuermeOätrtl auf aas um 120 000 DM (Freibetrag) vermin-

derte Gewerbekapital ermittelt wird.

Die Steuermeßzahl flir das Gewerbekapital beträgt 2v.T.;eine ermäßigte Steuermeß-zahl von I v'T' gilt für

Unternehmen, soweit sie den Betrieb von Schiffei im internationalen Verkehr zum Gegenstand haben'

Durch Zusammenrechnung der Steuermeßbeträge nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital setzt dae

veranlagende nin"*it n7.h Abtauf des Kalen-derjahres den sog. einheitlichen Steuermeßbetrag fest'

Sind im Erhebungszeitraum Betriebsstätten zur Ausübung des Gewerbes in mehreren Gemeinden unterhalten

worden oder erstreckt sich eine Betriebsstätte über mehrere Gemeinden, so ist der einheitliche Steuermeßbetrag

in die auf die einzelnen Gemeinden endallenden Anteile (Zerlegungsanteile) zu zerle gen. Zerlegungsmallstlb

sind die Arbeitslöhne; bei Wareneinzelhandelsunternehmän fringegen die Betriebseinnahmen und die Arbeits-

löhne je zur HäIfte.

Durch Anwendung eines durch Gemeindesatzunig, festgesetzten Hebesatzes auf den einheitlichen Steuermeßbe-

tr@Zerlegungpanteil wird die Gewerbesteu.r.räitt.lf rnd von den Gemeinden erhoben' Der Hebesatz ist für

alle in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen gleich hoch; er differiert jedoch von Gemeinde zu Gemeinde'

Für die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen, die Festsetzung und Zerlegtngdes MeßbetragS sind die Fi-

nanzämter zustäindig (die einheitli.["n St.u.r-..itU"trtg. sind grundsätzlich in einem fubeitsgang mit der

Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer]der einheitlichen Gewinnfeststellung oder der geson'

derten Feststellung des Gewinns aus dem gewerblichen Betrieb festzusetzen), für die Festsetzung des Hebesat-

zes und die Erhebung der Steuer dagegen die Gemeinden'
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Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer sind arrl. 15.2., 15.5., 15.8. und l5.l l. zu entrichten. Die Höhe der Vor-
auszahlungen betrligt grundsätzlich ein Viertel der Gewerbesteuer, die sich bei der letzten Veranlagung erge-
ben hat; die Gemeinde kann die Vorauszahlungen an die sich voraussichtlich ergebende Steuer anpassen. Ab
sctrlußzahlungen zur Gewerbesteuer erfolgen nach Festsetzung der Steuer durch die Gemeinde. Die Gewerbe-
steuer folgt damit dem Wi(schaftwerlauf durchschnittlich mit ein- bis zweijtihriger Verzögerung.

Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer, durch die >>> Gewerbesteuerumlage sind der Bund und die Län-
der am Aufl<ommen beteiligt.

Andemngen im Zeitablauf:
Das Gewerbesteuerrecht wurde häufig geändert; von den i\nderungen waren vor allem die Meßzahlen, Freibe-
träge und Hinzurechnungen/ Kürzungen betroffen.
Für natürliche Personen und Personengesellschaften, wobei die folgenden Ausführungen über die Stufen- und
Freibetragsregelung bei der Gewerbeertragsteuer nur für diesen Steuerpflichtigenkreis gelten, waren die Steu-
ermeßzahlen für den Gewerbeertrag so gestaffelt, daß sie für

die ersten 7 200DM @rhebungszeitraum l962bis 1974)

die ersten 15 000 DM @rhebungszeitraum 1975 bis 1977)

des Gewerbeertrags 0 v.H. betrugen; für vier weitere Ertragsstufen von je 2 400 DM (1962 bis 1974)bnx.
3 600 DM (1975 bis 1977) des Gewerbeertrages beliefen sie sich auf 1,2,3 und 4 v.H. Erst ab einem Gewer-
beertrag von l6 800 bzw. 29 400 DM wurde die "normale" Steuermeßzahl von 5 v.H. angewandt. Ab Erhe-
bungszeitraum 1978: Wegfall der Stufenregelung bei g)eictzeitiger Heraufsetzung des Freibetrass von
15 000 auf 24 000 DM; ab l98l weitere Anhebungauf 36 000 DM.
Beim Gewerbekapital wurde ab Erhebungszeitraum 1978 die Freigrerue von 6 000 DM in einen Freibetragvon
60 000 DM umgewandelt und erhöht. Ab 1981 Anhebung des Freibetrags afi 120 000 DM und Einführung ei-
nes Freibetrags von 50 000 DM für die (dem Gewinn hinzuzurechnenden) Dauerschulden. Ab 1983 wird der
50 000 DM übersteigende Betrag der Dauerschulden nur noch in Höhe von 60 v.H. (ab 1984: 50 v.H.) hinzuge-
rechnet.

Ab 1980 wurde die Mindestgewerbesteuer abgeschafft.

Im Jahre 1968 wurde die besondere Steuermeßzahl für den Gewerbeertrag öffentlicher Sparkassen usw. in Hö
he von 3,5 v.H. eingeführt; sie betrug seit 1974 4,25 v.H., ab 1981 (Artikel l3 Subventionsabbaugesetz vom
26.6.1981, BGBI. I S. 537) Erhöhung auf 5,0 v.H.
Zu beachten ist ferner eine zunehmende Hebesatzanspannung im Laufe der Jahre. Besonders der Wegfall der
Lohnsummensteuer (1980) löste bei den betroffenen Gemeinden kräftige Hebesatzerhöhungen aus; z.T. Hebe-
satzsenkungen bei den übrigen Kommunen.
Auf das Gewerbesteueraufl<ommen hatte außerdem die Erhebungspraxis der Gemeinden einen spürbaren Ein-
fluß: im Hinblick auf die Ermäßigung der Gewerbesteuerum-lage zum l. I . 1980 und 1983 hat eine Reihe von
ihnen rlas der Umlage als Bemessungsgrundlage dienende Gewerbesteueraufkommen insbesondere im letzten
Vierteljahr 1979bnrt. 1982 im Rahmen ihrer Möglichkeiten niedrig gehalten und damit in das jeweils folgende
Jahr verlagert. Für die Einführung der Gewerbesteuerumlage zum l. I . 1970 1.:,lt mit umgekehrten Vorzeichen
entsprechendes.
In den neuen Bundesländern wird die Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital zunächst nicht erhoben. Au-
ßerdem gelten in den neuen Bundesländern für 1991 und 1992 für Gewerbeerträge bis 84 000 DM ermäßigte
Steuermeßzahlen

Gewerbesteuerumlage
'l

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Umlage, die auf der Grundlage der )>> Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden je zur Hälfte an
Bund und Länder abgeführt wird.
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Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage ist der sog. Grundbetrag der Gewerbesteuer nach Ertrag und

rupiä, däirir jeaJeinzelne Gemeinde nach d-er Formel 'Tstaufl<ommen dividiert durch den Hebesatz mal

100,, für das Kälenderjatf ermittett wird; auf den Grundbetrag wird ein Vervielfältiget vonz'Zt' 52v'H' ange'

wandt.
Die Gewerbesteuerumlage ist jährlich bis zum 1.2. des auf da< Erhebungsjahr foleendgn-Jahles - unter Anrech-

nung der geleisteten euscnrags-nrorauszahlungen -- 
von den Gemeinden abzuführen (Schlußabrechnung)' Die

k "än.ahig.n 
Abflüsse (Abichlagszahlungenj erfolgen vierteljährlich bis zum 1.5.' 1.8. und l' 11' entspre-

chend der Höhe des Gewerbesteu.i-I.taufko*mens des jeweils vorangegangenen Quartals. Im Dezember er-

folgt eine Vorauszahlunf "Ja. schlußabrechnung in i{tih. d.r Abschlagszahlung für das 3. Quartal (im Ein'

zelfall jedoch hochstens-bis zur Höhe der vorausälung auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)'

Der RJstbetrag ist bis zum 1.2. des folgönden Jalues zu entrichten.

Zu Einzelheiten siehe Gemeindefinanzreformgesetz'

Anderungen im Zeitablauf:
Die Höhe des Vervielfältigers ist im Zeitablauf mehrfach geändert worden:

1970 - 1979 120 v.H.

1980 - 1982 80 v.H.

1983 58 v.H.

1984 - 52v.H.
lggl und 1gg2 haben die Gemeinden in den neuen Bundesländern keine Gewerbesteuerumlage abzuführen' 

-

Für die Gemeinden im früheren Bundesgebiet wird der Vervielfältiger 1991 um 2 Prozentpunkte auf 547o und

1992 um 5 Prozentpunkte auf 57%o erhöht.

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage, die die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung des Fonds
;;.;;ä;i#iliJi-"r,..rt"uen soll, steht im cefenä, zu der "normalen" Gewerbesteuerumlage ausschließ-

lich den Ländern zu.

Gewerbliche Auszubildende

1. Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

2. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)

Datennachweis: ab 1977; für die neuen Ljinder und Berlin-ost ab 1991/92

3. Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974 

r

4. Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bls 1974

5. Handwerkszählung 1977

6. lVlikrozensus
Datennachwels: ab 1972

Begriffsinhalt:
personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten gewerbli-

chen Ausbildungsberufen ausgebildet werden.

Als gewerbliche Ausbildungsberufe gelten solche, die normalerweise in öinen fubeiterberuf einmünden'

Zu dengewerblichen Auszubildenden rechnen auch Praktikanten, Volontäre sowie Umschüler mit entspre-

chenden Tätigkeiten.
Nicht zu den gewerblichen Auszubildenden zählen Personen, deren benrfliche Ausbildung ausschließlich an

Schulen der beruflichen Ausbildun g(z.B.Lehre ersetzende Berufsfachschulen) erfolgt sowie Personen im öf-

fentlichen Dienst, die im technischän oder nichttechnischen Vorbereitungsdienst den Beamtenstatus anstrehn'
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Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den gewerblichen Auszubildenden handelt es sich bei den >>> kaufmännischen und techni-
schen Auszubildenden (Handwerkszählung 1977, Mikrozensus) um Personen, die in anerkannten kaufmänni-
schen oder technischen Ausbildungsberufen ausgebildet werden. Die Ausbildung dieser Personen mündet nor-
malerweise in einen Angestelltenberuf ein.
In den Zahlen der >>> Auszubildenden (Statistik der beruflichen Bildung) und der >>> Nachwuchskräfte
(Arbeitsstättenzählung 1970) sind im Unterschied zu den gewerblichen Auszubildenden alle Auszubildenden
enthalten, deren Ausbildung normalerweise in einen Arbeiter- oder Angestelltenberuf einmündet. Zu beachten
ist ferner, daß die Auszubildenden im Unterschied zu allen übrigen Begriffen nicht die Praktikanten, Volontäe
und Umschüler mit entsprechen en Tätigkeiten umfassen.
Unterschiede in den Zahlen über Auszubildende zwischen dem Mikrozensus einerseits sowie den Bereichssta-
tistiken und der Arbeitsstättenzählung andererseits ergeben sich auch daraus, daß z.B. Praktikanten in mehre-
ren Betrieben, Unternehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt sind und daher in den Bereichsstatistiken und der
Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. Im Mikrozensus wird jeder Auszu-
bildende nur einmal erfaßt, da die einzelne Person bzw. der Haushalt und nicht der Betrieb, das Unternehmen
oder die Arbeitsstätte Erhebungseinheit ist. Außerdem können die befragten Personen häufig nur ungenauere
Angaben über den Wirtschaftszweig machen als die befragten Betriebe, Unternehmen oder Arbeitsstätten.

Gewerbliche Betriebsgebäude

Preisindizes für Bauwerke
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
>>> Nichtwohngebäude, die den Zwecken der gewerblichen Wirtschaft dienen und nicht anderen Gebäude-
gruppen zugeordnet werden können.
Erfaßt werden Gebäude in Stahl- und Stahlbetonskelettbauweise.
Dazu rechnen z.B. >>> Fabrik- und Werkstattgebäude, >>> Handels- und Lagergebäude und Verkehrsgebäude
(sofern sie überdacht und von Wänden umschlossen sind).
Nicht zu den gewerblichen Betriebsgebäuden zählen >>> Büro und Verwaltungsgebäude, >>> Gaststätten,
Heilbäder, Lichtspielhäuser, Wäschereien, >>> Hotets und Pensionen.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den gewerblichen Betriebsgebäuden werden beim >>> gewerblichen und industriellen Bau
(Monatsbericht einschl. Auftragsgingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), Monatlicher
Baubericht) auch Bürogebäude sowie der gesamte Bereich des gewerblichen Tiefbaus erfaßt.
Die Begriffe "gewerbliche Betriebsgebäude" und >>> nichtlandwirtichaftliche Betriebsgebäude (Statistik der
Baugenehmigungen und Statistik der Baufertigstellungen) sind synonym.

Gewerblicher Fernverkehr

Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werkfernverkehrs
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Befiirderung von Gütern mit Lastkrafffahrzeugen für andere gegen Entgelt über die Grenzen der Nahzone hin-
aus oder außerhalb dieser Grenzen.
Der gewerbliche Fernverkehr umfalJi den gewerblichen Güterfernverkehr und den Umzugsverkehr im Fernbe-
reich.

Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt innerhalb dieses Umkreises liegt, zählen vollständig zur Nahzone.
Man unterscheidet zwischen gewerblichem Fernverkehr deutscher Fahrzeuge und gewerblicheim Fernverkehr
auständischer Fahrzeuge. Entscheidend für diese Zuordnung ist dqs Heimatland des Fahrzeugs, d.h. das Land,
in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Zu den deutschen Fahrzeugen ziihlenalle Fahrzeuge, die in der Bundesre.
publik Deutschland (Gebietsstand ab dem 3.10.1990) beheimatet sind.
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Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum gewerblichen Fernverkehr erfolgt der >>> werldernverkehr (Statistiken des gewerblichen

Fernverkehrs und deJWerldernverkehrs) nicht für andere gegen Entgelt, sondern dient eigenen Zwecken des

unternehmens und stellt im Rahmen seiner gesamten Tätigleit lediglich eine Hilfstätigkeit dar.

Anderungen im Zeitablauf:
Nicht erfaßt wurden bis 1990 Transporte mit Fahrzeugen aus der ehem. DDR im innerdeutschen Verkehr'

Gewerblicher und industrieller Bau flir Unternehmen

l. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)

I)atennachweis: ab 1957; für die neueu Länder und Berlin-ost ab l99ll92

2. Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

3. Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

4. Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Errichtung von Hoch- und/oder Tiefbauten, die überwiegend gewerblichen oder industriellen Zwecken dienen.

Je nach Statistik und Nachweis ist unter dem gewerblichen und industriellen Bau für Unternehmen Hochbau,

Tiefbau oder Hoch- und Tiefbau ansammen zu verstehen, der im Auftrag von Unternehmen oder Betrieben der

privaten Wirtschaft (freie Berufe, Industrie, Handwerh Handel,.Banken, Versicherungen, Verkehrs und

bienstleistungsgewerbe) in Auftrag gegeben wird bzw. wurde.

Zum gewerblichen und industriellen Hochbau rechnen z.B. Industriehochbauten und -anlagen, Bürogebäude,

Gas- und Elektrizitätswerke, Sparkassen- und Bankgebäude, Gebäude für Versicherungsunternehmen (ohne

Sozialversicherung), Mühlen, Sagewerke, Ziegeleien(auch wenn sie Nebenbetriebe landwirtschaftlicher Be-

triebe darstellen), Lager- und «tihlnauser, Maikthallen, Messegebäude, Garagen (auch Tiefg3ragen), Parkhäu-

ser, Tankstellen, Hotels, Kinos usw.

Der Bau von Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerken zählt ebenfalls zum gewerblichen Bau, auch wenn diese im
Auftrag eines Versorgungsbetriebes öffentlich-rechtlicher Körperschaften erstellt werden.

Zum gewerblichen und industriellen Tiefbau rechnen z.B. Bauten für den Transport in Rohrleitungen - sofern

sie nicht Bestandteil von Gebäuden oder Industrieanlagen sind -, Kanalanlagen - soweit sie der Wasserzufuhr

von Elektrizitätswerken dienen -, ferner Tiefbauten für die Elektrizitätsverteilung (Gruben und Schächte flir die

Aufnahme von Kabeln und sonstigen Verteilungsleitungen, Freiluftumspannwerke, Maste, verlegte Leitungen),

nichtlandwirtschaftliche Wasserbiuten (soweit iie nicht öffentlichen Zwecken dienen), bergbauliche Schacht-

anlagen, unterirdische Tankanlagen und Lager. Straßen- und Brückenbauten mit privatem Auftraggeber (2.B.

auf e-inem Industriegelände) zäh[n nicht zum gewerblichen Tiefbau, sondern anm >>> Straßenbau (Straßen)

bzw. zum sonstigen Tiefbau @rücken).
Nachgewiesen werden, neben absoluten Werten und Meßzahlen, auch der >>> Index des Auftragseingangs und

der >>> Index des Auftragsbestands.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1976 zählten Tiefgaragen nicht zum gewerblichen und industriellen Hochbau, sondern zum ge-

werblichen und industriellen Tiefbau.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum gewerblichen und industriellen Bau (soweit Hochbau) umfassen die ]>> gewerblichen 

.

Betriebsgebäude in der Statistik der Baugenehmigungen und der Statistik der Baufertigstöllungen im wesentli-

chen keiie Bürogebäude. In den gewerblichen Belriebsgebäuden in der Statistik der Baupreise sind im wesent-

lichen hur industrielle u.ä. Bauten berücksichtigt.
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Gewerblicher und industrieller Bau für Unternehmen sowie
Iandwirtschaftlicher Bau

1. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1971; für die neuen L:inder und Berlin-Ost ab l99ll92

2. Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: 1971 bis 1976

3. Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

4. Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: 1971 bis 1976

5. Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Errichtung von Hoch- bzw. Tiefbauten, die überwiegend gewerblichen bzw. überwiegend land- oder forstwirt-
schaft lichen Zwecken dienen.

Nicht hierzu rechnen der >>> Wohnungsbau bzw. der >>> Straßenbau, der im Auftrag von gewerblichen, in-
dustriellen und land- oder forsnnirtschaftlichen Unternehmen oder Betrieben in Auftrag gegeben wird bzw.
wurde.
In den unter 2. und 4. genannten Indizes des Auftragseingangs und des Auftragsbestands flir daq Bauhauptge-
werbe rechnen zum gewerblichen und industriellen Bau für Unternehmen sowie landwirtschaftlichen Bau im
Bereich des >>> Hochbaus (bzw. des >>> Tiefbaus) der gewerbliche und industrielle Hochbau (bzw. Tiefbau)
sowie der landwirtschaftliche Hochbau Ozw. Tiefbau). ZuEiruelheiten bezüglich der Auftraggeber und jeweils
einbezogenen Bauten siehe die Erläuterungen zum gewerblichen und industrielten Hochbau (bzw. Tielbau)
unter >>> gewerblicher und industrieller Bau, zum landwi(schafrlichen Hochbau (bzw. Tiefbau) unter
>>> landwirtschaft licher Bau.

In den unter 3. und 5. genannten Indizes des Auftragseingangs und des Auftragsbestands für das Bauhauptge-
werbe rechnet zum gewerblichen und industriellen Bau für Unternehmen sowie landwirtschaftlichen Bau im
Bereich des Hochbaus der gesamte landwirtschaftliche Hoch- und Tiefbau. ZuEiruelheiten bezüglich der Auf-
traggeber und einbezogenen Bauten siehe die Erläuterungen zum gewerblichen und industriellen Hochbau un-
ter >>> gewerblicher und industrieller Bau für Unternehmen, zum landwirtschaftlichen Hoch- und Tiefbau
unter landwirtschaft licher Bau.

Gewerbliche Schlachtungen

Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik
Datennachwels: ab 1950

Begriffsinhalt:
Schlachtungen aufden öffentlichen Schlacht- und Viehhöfen, in den Versandschlachtereien und Fleischwaren-
fabriken sowie in privaten Schlachthäusern und Landschlachtereien.

Begriffsbeziehungen:
Gewerbliche Schlachtungen sind zu unterscheiden von >>> Hausschlachtungen (Schlachtungs- und Schlacht-
gewichtsstatistik). Letztere umfassen die Schlachtungen von Selbswersorgern, in aller Regel den Haltern von
Tieren, erstere umfassen die Schlachtungen gewerblicher Art, bei denen die >>> geschlachteten Tiere nicht für
den Selbstverbrauch bestimmt sind.
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3. Index der AusfuhrPreise
iatennochweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Warenposition, die >>> Rohstoffe, >>> Halbwaren und >>> FertigWaren umfaflt.

Als Rohstoffe gelten Erzeugnisse der gewerblichen und der landwirtschaftlichen Urproduktion' die überwie'

gend zur g.*"ibli"h.n Veärbeirung bestimmt sind und nicht der Ernährung von Menschen und Tiere dienen'

Im wesentlichen zählen dazu Erdol]Kohle, Erze, Steine und Erden, Kautschuk Rohholz, Spinnstofre' Roh-

phosphate.

Als Halbwaren gelten Erzeugnisse, die einem gewerblichen Bearbeitungsprozeßunterl4qln-' aber noch verhält-

nismäßig gerinfbearbeitet si-na. Im wesentlich-en zählen dazu Kraftstoffe, Schmieröle, Erdgas, Garne, Schnit-

tholz, Zäiltotr, mineralische Baustoffe, Ferrolegierungen, Eisenhalbzeug NE-Metalle' Koks, Teer, Düngemit-

tel, sonstige chemische Halbwaren.

Die Fertigdaren umfassen die >>> Vorerzeugnisse und die >>> Enderzeugnisse'

Als Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im geu,erblichen Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden, aber

noch nicht aie enOgtiftlge Verweidungsreife eriängt haben. Im wesentlichen zählen dazu textile Gewebe und

Gewirke, Leder, papie;nd Pappe, Fu-rniere, Sperrholz, Steinzetlg, Glas, Kunststoffe, Farbstoffe, chemische

Vorerzeugnisse, Stangen, Bleche, Draht usw. aus Eisen und NE-Metallen.

Als Enderzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Produktionsprozeß stäker bearbeitet wurden und

die endgültige Verwendungsreife-erlangt haben. Im wesentlichen zählen dazu Textilwaren, BekleidungPa-
pierwar-en, Iiolzwaren, Stei-inwaren, Glaswaren, Eisenwaren; Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse, Waren

äus Kunststoffen, chemische Enderzeugnisse, Wasser-, Luft' und Kraftfahrzeuge'

Die Güter der Gewerblichen Wirtschaft abzüglich der Güter der Bundesregierung werden unter "Gewerbliche

Wirtschaft (ohne Güter äer Bundesregi"*ng!' gesondert nachgewiesen. Als Güter der Bundesregierung gelten

im wesentlichen militärische Ausrüstungsgüter.

Beim Index der Ein- und Ausfuhrpreise werden die Daten unter "Güter der gewerblichen wirtschaft" nachge-

wiesen.

Andemngen im Zeitabtauf:
Vor 1976 wurde der elektrische Strom in der Außenhandelsstatistik nicht nachgewiesen. Für die Außenhan-

delspreise werden z.Z. keinePreise für elektrischen Strom, Wasser- und Luftfahrzeuge und "Güter der Bundes-

regierung" erhoben.

Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr)

Gewerbliche Wirtschaft

1. Außenhandelsstatistik
Datennachwets: ab 1962

2. Index der EinfuhrPreise
Datennachweis: ab 1950

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1956

Begriffsinhalt:
In den Subventionsberichten ausgewiesene Finanzhilfen und Steuervergünstigungen für die gewerbliche Wirt-
schaft ohne >>> Verkehr.

l. Finanzhilfen

Zu Einzelheiten über Finanzhilfen für die gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) siehe unter

>>> Bergbau,
>>> Energie- und Rohstoffversorgung \
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>>> Technologie- und Innovationsf«irderung Hilfen für bestimmte Industriebereiche sowie
>>> regionale,Strukturmaßnahmen ' .

Soweit es sich bei den Finanzhilfen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft nicht um Finanzhilfen für den
Bergbau, für die Energie- und Rohstoffversorgung für regionale StrukturmalJnahmen oder um Finanzhilfen für
Technologie- und Innovationsf«irderung Hilfen für bestimmte Industriebereiche handelt, werden sie unter
"sonstige Maßnahmen" hachgewiesen.

An Finanzhilfen für sonstige Maßnahmen werden gezahlt
- Zuschüsse zur Förderung der Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in Handwerlq Handel-

und Gaststättengewerbe, Verkehrsgewerbe, Industrie und sonstigem Dienstleisrungsgewerbe durch finan-
zielle Hilfen zum Auf- und Ausbau des Beratungs- und Informationswesens einschließlich des Messewe-
sens, der Unternehmerfortbildung für Maßnahmen zur Anpassung der personellen Leistungsfähigkeit an
die fortschreitende, insbesondere technische Ennvicklung und für Kooperationszwecke;

- Förderung von branchenübergreifenden Mallnahmen h.rr Leistungssteigerung in kleinen und mittleren Un-
ternehmen; die Maßnahmen werden im allgemeinen vom Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen
Wi rtschaft (RKVV) e. V. und vergleichbaren Fachorganisationen durchgeführt;

- seit 1982 Förderung von Informations- und Schulungsveranstaltungen zur Erleichterung der Existenzgrün-
dung und des Existenzaufbaus freiberuflich Tätiger nach dem Grundsatz der "Hilfe zur Selbsthilfe"; die
Förderung besteht in einem pauschalen Zuschuß zu den gesamten Veranstaltungskosten und beträgt je Ver-
anstaltungstag bis zu 50 v.H. der Veranstaltungskosten, hochstens 750,- DM;

- seit 1979 Zinsruschüsse im Rahmen des Eigenkapitalhilfeprogramms arr Gründung selbständiger Existen-
zen; z\r Verbesserung ihrer Eigenkapitalsituation können Existenzgründer, die l2 v.H. Eigenkapital nach-
weisen, langfristige zinwerbilligte Dartehen (die ersten beiden Jahre zinslos) der Lastenausgleichsbank
(LAB) erhalten, die mit Ausnahme der persönlichen Haftung des Darlehensnehmers nicht banktiblich ab
gesichert zu werden brauchen und im Konkur§fall unbeschränkt haften; das Ausfallrisiko wird durch eine
globale Bundesgarantie abgedeckl;

- seit 1950 Zuschuß an das Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RK!V) als Träger staat-
licher Maßnahmen zur Wirtschaftsf«irderung, das RKW wendet sich mit seiner auf betriebliche Leistungs-
steigerungen abzielenden fubeit @ntwicklung neuer und Sammlung bewährter Rationalisierungsmethoden;
Verbreitung von Führungs- und Rationalisierungswissen durch Beratung Information, Schulung und Her-
ausgabe einschlägiger Schriften) vor allem an kleine und mittlere Unternehmen insbesondere der Industrie;

- Zuschüsse zur Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland an Auslandshandelskammern und De-
legierte der deutschen Wirtschaft im Ausland, an neu zu gründende Auslandshandelskammern sowie zur
Förderung von Wirtschaftskontakten mit dem Ausland;

- Jahresleistung an die "Stiftung Warentest", damit diese ihre satzungsmäßige Aufgabe, nämlich die Öffent-
lichkeit über objektivierbare Merkmale des Nutz- und Gebrauchswertes von Waren und Dienstleistungen zu
unterrichten, mögl ichst umfassend erflil I en kann ;

Aufbau- und Eingliederungsdarlehen an Berechtigte nach Abschnitt I des Flüchtlingshilfegesetzes ('einschl.
der Verwaltungs- und sonstigen Kosten der Kreditinstitute); im einzelnen handelt es sich um Aufbaudarle-
hen für den Wohnungsbau, zum Bau eines Familienheimes oder einer sonstigen Wohnung um Aufbaudar-
lehen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe zur Begründung oder Festigung einer selbständi-
gen Existenz und um Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft sowie Darlehen und Zuschüsse zur Eingliede-
rung in die Landwirtschaft.

2. Steuervergünstigungen

ZuEirtr;elheiten über Steuervergünstigungen für die gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) siehe unter
>>> Bergbau,
>>> regionale Strukturmaßnahmen
Soweit es sich bei den Steuervergünstigungen zui Förderung der gewerblichen Wirtschaft nicht um Steuerver-
günstigungen für den Bergbau oder für regionale Strukturmaßnahmen handelt, werden sie unter "Gewerbliche
Wirtschaft allgemein" nachgewiesen.
An Steuervergünstigungen für die gewerbliche Wirtschaft allgemein werden gewährt im Rahmen der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer
- Übertragungsmöglichkeit für stille Reserven, die bei der Veräußerungbestimmter Wirtschaftsgüter aufge'

deck:t werden zur Erleichterung der Anpassung an regionale, technische oder wirtschaftliche Strukturände'
rungen (§§ 6 b und 6 c ESIG);
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seit l97l übertragungsmöglichkeit für stille Reserven, die bei der Übertragungbestimmter Anlagegüter auf

Dritte zur Vorbereitung od-er Durchfühntng von SanierungS- und Entwicklungsmaßnahmen aufgedeckt

werden zur Beseitigunj rron steuerlichen }iemmnissen nir aie Durchführung von städtebaulichen Sanie-

rung§- und Entwicklungsmallnahmen (§ 82 Städtebauftirderungsgesetz);

seit l9g2 Rücklage bei Erwerb von Betrieben, die stillgelegt der von der Stillegung bedroht sind' zur Ein-

dämmung der Insolvenzwelle;

Bewert'ngsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser ünd landwirtschaftliche Betriebsgebäude bei vertriebe-

nen, Flüchtlingen und Verfolgten (§ 7 e ESIG);

seit l9g3 Sönderabschreibung zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe in Höhe von 10 v'H' der An-

schaffirngs- oder Herstellungikosten, die im-Jafu der Anschaffirng oder Herstellung neuer beweglicher

wi.tscnäsgtiter des Anlagivermögens in Anspruch genommen werden kann (§ 7 g ESIG);

steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns für Vertriebene, Flüchtlinge und verfolgte (§ l0 a

EStG);
Freibetrag von 30 000 DM für veräußerungsgewinne bis 100 ooo DM (mit Härteklausel) und verdoppe-

iung,A.ä Beträge für Alters- und Invaliditätsfälle (§ 16 Abs. 4 ESIG);

erhöhte Absetzungen bei Wirtschaftsgütern, die dem Umuveltschutz dienen (§ 7 d ESIG);

nach § 4 der Verordnung über die steuerliche Begünstigungyon Wasserkraftwerken vom 26. Oktober 19214

i.ffi: A"ik.i i+ s,n"ac 1977 vom 16. Augrrst'i9zz Erm:ißigrrng der Einkommensteuer, die auf den Ge-

winn aus den steuerbegünstigten Anlagen en-fällt, ab Betriebsbeginn für die Dauer von 20 Jahren auf die

HäLfte der gesetzlichen Beträge;

Bewertungsabschlag für Impornraren mit wesentlichen Preisschwankungen (§ 80 Abs' I ESID$;

seit l9g3 Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Forschung und

Enwicklung aienen (§ AZ d EStDg; - seit 1977 Freibetiag für kleinere Körperschaften (§ 24 KSIG);

seit l9Z0 Gewährung einer Investitionszulage für betriebliche Forschungs- und Entwicklungsinveslitionen

in Höhe von 20 r.g. aeiUegUnstigten Invesltionsaufiruendungen bis zu 500 000 DM jähflich und von

7,5 v.H. der diesen n"trrg u:uerrtelgenden Investitionsaufirrcndungen (§ 4 Investitionszulagengesetz);

seit 1974 Gewährung einer Investitionszulage von 7,5 v.H. für bestimmte Investitionen im Bereich der

Energieerzeugung und -verteilung (§ 4a Investitionszulagengesetz);

Rücklage für bevorratungspflichtige Erdölerzeugrrisse, um die Finanzierung von bevorratungspflichtigen

Erdölerzeugnirs"n ^ eriel"htern (-5 l8 des Gesetzes über Mindesworräte an Erdölerzeugpissen);

im Rahmen der Vermögensteuer

- Steuerbegünstigung für Kapitalanlagen in Entwicklungsländern (§ 7 EntwLStG);

- seit 1975 nach § 5 der Verordnung über die steuerliche Begünstigung von Wasserkraftwerken vom

26. Oktober lg44 i.V.m. Artikel 14 st/\ndc 1977 vom 16.1ugust 1977 Befreiung von wasserkraftwerken

während der Bauzeit voll und ab Betriebsbeginn für 20 Jahre von der halben Vermögensteuer;

im Rahmen der Gewerbesteuer

- Ermäßigung der auf die steuerbegünstigten Anlagen endallenden einheitlichen Gewerbesteuermeßbeträge

für die Dauer von 20 Jahren auf die Hälfte der geietzlichen Beträge nach § 6 de1 V9ro1lnung über die steu-

erliche Begünstigung von Wasserkraftwerken iom 26. Oktober 1944 i.V.m. Artikel 14 Sti\ndc 1977 vom

16. August 1977;

im Rahmen der Verbrauchsteuern
- Befreiung für Tabal«varen,'die der Hersteller an seine fubeitnehmer als Deputate ohne Entgelt abgibt, von

derTabaksteuer (§ ll Abs. 2 TabStG 1980);

- zum Schutz der mittelständischen Brauereien Stafrelung der Biersteuersätze nach der Höhe des Bierausste

ßes (Mengenstaffel) (§ 3 BierStG);
- Steuervergünstigung für Hausbrauer durch Ermäßigrng des niedrigsten Steuerstaffelsatzes um 40 v'H' (§ 3

:äXLng für Haustrunk nach § 7 Abs. I BierstG;

- Mineralölsteuerbefreiung der bei der Mineralölherstellung zui Aufrechterhaltung des Betriebes verwendeten

Mineralöle (§ 3 MinöStG);
- Steuerbegünstigung (Steuerfreiheit oder Steuerermäßigung) im Venryaltungswege zu Versuchszwecken auch

bei unmittelbarer oder mittelbarer Verwendung uon länäOl als Treibstoff oder Schmierstoff (§ 8 Abs' 6

MinöStG); ab lg1Swerden Versuche durch Mlneralölsteuerbegünstigung gefdrdert, wenn sie dem Ziel dr*
nen, Schadstoffe in Abgasen zu mindern, einen besseren Wirkungsgpd von Kraftstofren zu erreichen oder

neue ölsparende Kraftstoffe zu entwickeln'
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Anderungen im Zeitablauf:
an l.'.

Von 1977 bis 1980 gewährte der Bund Finanzhilfen für Investitionen zum Schutz vorhandener gewerblich ge-
nutzer Anlagen in Häfen und entsprechender gewerblich genutzter Grundstücke vor Sturmfluten (u.a. Erho-
hung der Kaimauern, Isolation von Lagerräumen gegen Hochwasser) sowie 1976 und 1977 eine finanzielle
Beteiligung an den Aufirrendungen aus Anlaß der Sturmfluten im Januar 1976.

Bis einschl. 1976 gewährte der Bund Zuschüsse zu den hoduktionskosten der Wochenschauen.

Von 1970 bis 1973 gewährte der Bund ÜU.rgangsiilfe zum Ausgleich der Arbeitgeberaufiraendungen für
Kleinbetriebe nach dem Lohnfortzahlungsgesetz, Kleinbetriebe (mit bis an zwaruigArbeitnehmern) erhielten
von den gesetzlichen Krankenkassen 80 v.H. der von ihnen geleisteten Aufi,r,endungen für die Lohnfortzahlung
in Krankheitsfällen erstattet.
1982 wurden Zinszuschüsse im Rahmen des Sonderprogramms an die Kreditanstalt für Wiederaulbau zur
Verbilligung von Investitionskrediten gezahlt, anm Zweck der Energie- und Rohstoffeinsparung der Prozell
und Produklinnovation sowie der Steigerung der Wettbewerbsf?ihigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen.
Bis einschl. l98l gewährte der Bund Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Gründung oder
Tilgung einer selbständigen freiberuflichen Existenz einschließlich Verwaltungskosten der dieses Programm
im Auftrag des Bundes durchführenden Lastenausgleichsbank.

Von 1975 bis 1981 erhielten kleine und mittlere Tageszeitungsverlage Zinszuschüsse zur Erhaltung einer stabi-
len Meinungwielfalt im Bereich der Tagespresse.

nt2.'.

Bis 1982 wurde kleineren Betrieben der Tabakindustrie unter bestimmten Voraussetzungen ein Teil der abge-
fi.ihrten Tabaksteuer vergütet.
Bis einschl. 1974 galt eine Bewertungsfreiheit für Abwasserbehandlungsanlagen zur Verhinderung von Schä-
digungen durch Abwasser, für Luftreinigungsanlagen sowie für Wirtschaftsgüter, die dazu dienen, Lärm oder
Erschütterungenz,;- verhindern, zu beseitigen oder zu verringern (§§ 79, 82,82 e EStD$; ferner galt eine B+
wernrngsfreiheit für Wirtschaftsgüter, die der Forschung und Entwicklung dienen (§ 82 d ESTDV).

Bis 1981 waren Rücklagen für Kapitalanlagen in Entwicklungsländern, gestaffelt nach Ländergruppen in Höhe
von 40 v.H. (im Rohstoff- und Eneryiebereich in Höhe von 60 v.H.) bzw. 100 v.H. steuerfrei.
Von 1982 bis 1985 wurde eine Investitionszulage für Investitionen der Eisen- und Stahlindustrie in Höhe von
l0 v.H. als Hilfe bei der noh/vendigen Umstrukturierung der Eisen- und Stahlindustrie geuährt; das Programm
ist bis 1985 befristet (Gesetz über eine Investitionszulage für Investitionen in der Eisen- und Stahlindustrie).
Von 1975 bis l98l wurden die für Probeläufe von Ausfuhrmotoren verwendeten Mineralöle (§ 8 Abs. 3 Nr. I
MinMStG) zur Förderung des Exports von Motoren von der Mineralölsteuer befreit.
Bis einschl. 1980 wurden Steuervergünstigungen für die Kredimdrtschaft nicht unter "Gewerbliche Wirtschaft
allgemein", sondern gesondert unter "Kreditwirtschaft" ausgewiesen.
Aufgrund des Inkrafttretens des Subventionsabbaugesetzes vom 26. Juni l98l fielen folgende dieser Steuerver-
günstigungen fort:
- Ermäßigung der Körperschaftsteuer für Einktinfte aus langfristigen Kreditgeschäften bei bestimmten Kre-

ditanstalten nach § 23 Abs. 4 Nrn. l, 3 bis 7 USIG; hierdurch sollten die geringeren Gewinnmöglichkeiten
dieser Institute berücksichtigt werden;

- Berücksichtigungen der besonderen Aufgabenstellung der Sparkassen (Förderung des Sparsinns unter Ver-
zicht auf größtmögliche Gewinne u.a.) durch Ermäßigung der Körperschaftsteuer für Gewinne der Sparkas-
sen nach § 23 Abs. 5 KSIG, durch Ansatz des Betriebwermögens der Sparkassen mit nur 85 v.H. nach
§ 109 a Bewertungsgesetz sowie durch Ermäßigung der Steuermeßzahl für den Gewerbeertrag der Sparkas-
sen auf 4,25 v.H. nach § I I Abs. 4 Nr. I GewStG; um die Kreditgenossenschaften und die Zentralkassen
mit den Sparkassen gleichzustellen, wurde auch diesen Instituten eine Ermäßigrrng der Körperschaftsteuer
in gleicher Höhe (§ 23 Abs. 4 Nrn. 8 und 9 KStG) gewährt und ebenfalls die Steuermeßzahl für den Gewer-
beertrag auf 4,25 v.H. ermäßigt (§ I I Abs. 4 Nr. 2 GewStG); daq Betriebwermögen von Kreditgenossen-
schaften wurde um die Hälfte der Geschäftsguthahn der Genossen gekürzt (§ 104 a Abs. 2 BeuG).
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Gezahltes Wohngeld (im Jahr) - Kassenbuchungen der
Bewilligungsstellen

Wohngeldstatistik
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Von den Bewilligungsstellen im Berichtsjahr tatsächlich ausgezahlte Wohngeldbeträge'

In den wohngeldzahlungen sind die Bewilligrrngen für das jeweilige Kalenderjahr enthalten, daneben aber

auch Beträge, die noch iü zurtickliegenden i"rnt*itrigt, at*r.r.t i* Berichtsjat[ ausgezahlt wurden' sowie

nachträglich rückwirkend anerkannte Ansprüche. Evenirelle Rücldorderungen zuviel gezahlter wohngeldbe-

träge werden abgesetzt'

Wohngeld wird bei Erfüllung der VorausseFungen auf Antrag_als verlorener Zuschuß des Staates zur wirt-

schafrlichen sictrerungägäessenen und famil-iengerechten wghngns gewährt. Au{wohngeld besteht bei

Erfüllung der Voraussetzungen ein RechtsanspruchlEs wird in der Regel für einen Zeil,Jaum von zwcilf Mona-

ten bewilligt, beginnend mii-dem Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt wird. Falls die Voraussetzun'

gen frir die Bewilligung jedoch erst in einem späteren Monat-eintreten, begirint der Bewilligungszeitraum in

ä.r.* Monat. .luätr eine rückwirkende Bewilligrrng ist möglich.

wohngeld wird entweder in Form des >>> Mietzuschusses oder des >>> Lastenzuschusses geuährt. Die Höhe

des >>> Wohngeldan.p-"t. richtet sich nach der Höhe der zuschußfähigen Miete oder Belastung der Höhe

des Familieneinkommens und der zahl der zum Haushalt des Antragstellers rechnenden Familienmitglieder'

Für die berücksichtigungsf?ihige Miete oder Belastung bestehen Hochstgretven, die sic-h nach der Zahl der anm

Haushalt des Antragst.tl"r. ,.-.ho.nden Familienmitllieder, der Mietenstufe der jeweiligen Gemeinde

(>>> regionale, t tiet"n riueau) sowie der Ausstattun! una dem ZeitpunliC der Bezugsfertigkeit des Wohnraums

richten.
Das Familieneinkommen wird nur berücksichtigt, soweit es bestimmte, nach der Familiengröße gestaffelte

Hochstgrenzen nicht übersteigt. Familieneinkoämen ist der Gesamtbetrag der Jahreseinkommen, die von allen

zum Haushalt des Antragsteli-ers rechnenden Familienmitgliedern in Geld oder Geldeswert erzielt werden, je-

doch abzüglich der n".h"d.n §§ 12 bis l7 wohngeldger.ü ni.trt zu berücksichtigenden Beträge. Zum Jahres-

einkommen zählen z.n. Cenaiör, Löhne, Arbeitilosägeld, Krankengeld' Renten' Unterhaltszahlungen' Kin-

dergeld und der Mietwert des eigengenutzten wohnraums im eigenen Haus.

Abgesetzt werden die zur Erwerbung Sicherung und Erhaltung der Einnahmen notwendigen Aufircndungen,

Aufir,endungen zur erfülung geset'iicfrer UntJrhaltwerpflichtungen, Beiträge Dritter zur Verringerung der

Miete oder Belastung Familienfreibeträge, Freibeträge dir bestimmte Personengruppen (z.B' Schwerbehinder-

te). Außer Betracht bleiben ferner bestimmte steuerft;ie und nicht zur Deckungides Lebensunterhalts bestimm-

te Einnahmen und vom Arbeitgeber über das Arbeitsentgelt hinaus erbrachte Vermögenswirksame Leistungen'

Schließlich wird zur Feststellung des Jahreseinkommens ein pauschaler Abzug vorgenommen' Die Höhe des

pauschalen Abzugs nfintt aavon-aU, ob das Familienmitglied Ste"ern vom Einkommen bzw' Pflichtbeiträige

ärr Sozialversicherung äntrichtet. Ab dem 1.7.1983 gilt folgende Regelung

t2,5yo Abzugwenn das Familienmitglied Pflichtbeilräge anr gesetzlichen Krankenversicherung oder zur ge-

setzliahen Rentenversicherung oder Steuern vom Einkommen entrichtet'

2}yo Abzug wenn das Familienmitglied
- pflichtbeitr äge atr gesetzlichen Krankenversicherung und zur gesetzlichen Rentenversicherung oder

- Steuern vom Einkommen und pflichtbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung oder gesetzlichen

Rentenversicherung entrichtet.

3[yo Abzug wenn das Familienmitglied Pflichtbe ilräge nr gesetzlichen Krankenversicherung und gesetzli-

chen Rentenversicherung und Steuern vom Einkommen zahlt'

In allen übrigen Fälen wird ein pauschaler Abzug von 67o vor§enornmen. Kein wohngeld wird bewilligt'

wenn mit dem WohnterJu.rgt"icrruare Leistungä aus öffentli-chen Kassen gewährt werden oder wenn für eine

von mehleren wotrnu-ngen ."ion Wohngeld odir eine vergleichbare Leistung gewährt wir4 r'venn ein Famili-

enmitglied im Jahr der Antragstellung vermögensteuer entrichten mußte oder wenn die Inanspruchnahme

mißbräuchlich wäre' 
nrarrm der von personen während der Zeit benutzt wird, in der sie

Wohngeld wird auch nicht gewäihrt fiir Wohnraum, der von Persone

vom Familienhaushalt vorüLrgehend abwesend sind" ferner sorrreit ein Antragberechtigter, der mit Personen'

die keine Familienmitglieder si-n4 eine Wohn- und Viirtschaftsgemeinschaft fükt' bessergestellt wäre als im

Rahmen eines Familienhaushalts entsprechender Größe'
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Die Höhe des Wohngeldanspruchs kann sich im laufenden Bewilligungszeitraum ändern, wenn sich dieZahl
der zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder erhöht (2.B. durch Geburt eines Kindes) oder sich die ru-
schußfähigen Wohnkosten um mehr als 15 % erhöhen oder sich das Familieneinkommen um mehr als l5Yo
verringert. Zu Einzelheiten siehe Wohngeldgesetz. Die Wohngeldzahlungen werden vom Bund und den Län-
dern je zur Hälfte aufgebracht.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Höhe der Wohngeldzahlungen ist im Zeitablauf wiederholt von verschiedenen Anderungen der zugrunde'
liegenden Rechtworschriften beeinflußt worden: Diese haben vor allem die Höhe des jeweiligen Wohngeldes,
die Hochstgrenzen der zuschußfähigen Miete oder Belastung und des zu berücksichtigenden Familieneinkom-
mens betroffen.
So wurden zum 1.1.1971die gesetzlichen Bestimmungen grundlegend neu gefaßt und die Leistungen wesent-
lich verbessert. Es wurden hierbei u.a. die absoluten H«hhstbeträge der zuschußfähigen Miete oder Belastung
eingeführt; bis einschl. 1970 wurde die anrechenbare Miete oder Belastung durch Hdchstgrenzen der benötig-
ten WohnIläche, die sich nach der Zahl der Familienmitglieder richtete, und durch Obergrenzen der zu be-
rücksichtigenden monatlichen Miete oder Belastung je Quadratmeter Wohnfläche beschränkt. 1971 wurden
ebenfalls dac Verfahren zur Ermittlung des Einkommens und der Miete bzw. Belastung vereinfacht und der an-
spruchsberechtigte Personenkreis durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen erweitert, die grundsätzliche
Gleichbehandlung aller Wohnungsarten eingeführt und verschiedene Gründe für eine Versagung des Wohn-
geldes gestrichen oder beschränkt.
Vor 1971 hatten Mieter von Sozialwohnungen eine Sonderstellung eingenommen, da es für diese Wohnungen
keine festän Mietobergrenzen ggb, sondern die jeweilige Kostenmiete zuschußfähig war. Seit 197 I sind auch
Empfänger von Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge in die Wohngeldförderung einbezogen.

Bis einschl. 1970 wurden keine pauschalen Freibeträge gewäh(, sondern z.B. nur besondere Freibeträge für die
Empfänger niedriger Einkommen und Pauschbeträge für Steuern und Versicherungsleistungen.

An Stelle dieser Regelungen trat 1971 ein allgemeiner Freibetrag in Höhe von 20 v.H. und 1974 in Höhe von
.30 v.H. der ermittelten jährlichen Einnahmen. Dieser Betrag wurde 1978 durch einen gestaffelten Freibetrag
ersetzt, dessen Höhe 1981,1982 und 1983 modifiziert wurde.
Wiederholt wurde auch die Liste der bei der Ermittlung des Jahreseinkommens außer Betracht bleibenden Ein-
nahmen geändert und erweitert.
Ferner werden seit 1974 Aufi,rrcndungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltwerpflichtungen bis zu bestimm-
ten Beträgen bei der Ermittlung des Jahreseinkommens abgeseta.

1978 wurden wiederum die.Hochstbeträge der zuschußfähigen Miete bzw. Belastung erhöht.

1981 wurden die Hochstbeträge für die bei der Gewährung des Wohngeldes zu berücksichtigende Miete bzw
Belastung die Einkommensgrenzen der Wohngeldförderung sowie die monattichen Wohngeldbeträge erneut
angehoben sowie verschiedene Anspruchworaussetzungen modifiziert und z.T. eingeschränkt.

Im Rahmen des Haushaltbegleitgesetzes 1983 wurden auch im Wohngeld Einschränkungen vorgenommen.
U.a. wurden Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen (Freibeträge) abgebaut, außerdem erfolgte eine
Umstellung des Systems der pauschalen Freibeträge

1986 traten mit der 6. Wohngeldnovelle folgende Rechtsänderungen in Kraft:
- Die Beträge in den Wohngeldtabellen und die Familieneinkommen, bis zu denen Wohngeld gewährt wird,

wurden erhöht. Ebenfalls angehoben wurden die Hochstbeträge für die zuschußfähige Miete und Belastung.

- Die bisherige Differenzierung der zuschußfähigen Hochstbeträge für Miete und Belastung nach drei Ge-
meindegrößenklassen wurde ersetzt, und zwar durch fünf Mietenstufen - im Januar 1990 wurde eine 6.
Mietstufe eingeführt - die auf d"c tatsächliche >>> regionale Mietenniveau abstellen.

- Durch einen neu eingeführten Familienfreibetrag soll dae Zusammenwohnen mehrerer Generationen geftir-
dert werden.
Wieder aufgenommen wurde ferner ein Familienfreibetrag für Kinder mit eigenen Einnahmen, der durch
daq Haushaltsbegleitgesetz I 9 83 aufgehoben -worden war.

Begriffsbeziehungen:
Während unter dem gezahlten Wohngeld die im Berichtsjahr tatsächlich ausgezahlten Wohngeldbeträige
(Kassenabrechnungen der Bewilligungsstellen) nachgewiesen werden, ist unter dem >>> Wohngeldanspruch
(Wohngeldstatistik) die durchschnittliche monatliche Höhe der Ansprüche zu verstehen, die in den bewilligten
Wohngeldanträgen geltend gemacht werden.

395



Gießereierzeugnisse

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:

Ausgewährte waren (warenarten) aus der warengruppe 2g "Gießereierzeugnisse" des systematischen waren-

verzeichnisses für die lnär.iii..t"tistih Ausgabe TViiA^,.des Systematischen Güterverzeichnisses für die

produktionsstatistxen, Ausgabe tgez. Einbezogen sindEisengun, xg-rutetallgriß sowie-Abfälle aus der Pro

duktion von Temper- "iä-lE-rrr.t 
Igun. Nictrt-uertictsictrtigt-sina stahl-' Temper- und Edelmetallguß sowie

eüiaf" aus der noaunion von Eisen- und Stahlguß'

Begriffsinhalt:
Meeresfi scherei mit verarbeirungsschi.ffen oder Fri schfi schfängern.

Die Verarbeitungsschiffe und Frischfischfdnger haben zwischen 500 unä 4 OOO Bruttoregistertonnen und ihre

ilgr,.r sind zum-eist Reedereien und/ oder fischverarbeitende Unternehmen'

Glas und Glaswaren

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
waren (warenarten) der warengru pw sz"Glas und Glaswaren" des systematischen warenverzeichnisses für

die Industriestatistih ilr;b" lärifr*. aes sysiematischen Güterverieichnisses für die Produlrtionstatistiken'

Ausgpbe 1982.

Dazu rechnen Flachglas, Hohlglas, verarbeitetes und veredeltes Glas sowie Glasfaser'

Globale Mehr- oder Minderausgaben bzw' Mehr- oder Minder-
einnahmen

Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Ausgaben bzw. Einnahmen, die für den Gesamthaushalt vorsorglich veranschlagt werden'

Globale MehrausgSben sind vorsorgfich veranschlagle Mittel, die für den Gesamthaushalt erwartet werden'

Globale Minderausgaben sind vorgesehene, globale Einsparungen, die dem Ausgleich des Haushaltsplans die-

nen sollen.

Globale Mehreinnahmen sind veranschlagte Mittel, die zum Ausgleich des Haushaltsplans erwartet werden'

Globale Mindereinnahmen sind vorsorglich veranschlagte Mittel' wenn in verschiedenen Bereichen des Haus-

halts die veranschlagten Einnahmen nictrt in voller Höhe erwartet werden'

Große Hochseefischerei

Hochsee- und Küstenfischereistatistik - Nationale Anlandestatistik

Datennachweis: ab 1958
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Anderungen im Zeitablauf:
Die bis einschließlich 1978 als "Große Heringsfischerei" nachgewiesene Meeresfischerei mit Loggern wurde
von 1979 bis 1985 der Großen Hochseefischerei zugerechnet. Ende 1985 wurde die Loggerfischerei eingestellt.

Großhandel

1. Handels- und Gaststättenzählung 1979, 1985

2. Großhandelsstatistik
Ilatennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt
Großhandel betreibt, wer Handetsware im eigenen Namen für eigene Rechnung oder für fremde Rechnung
(Kommissionshandel) an andere Abnehmer als private Haushalte.absetzt.

Zum Großhandel rechnet außer dem Absatz an Unternehmen auch der Absatz z.B. an Gebietskörperschaften,
Bundesbahn, Bundespost, öffentlich-rechtliche Sparkassen, Handwerkskammern sowie an Abnehmer, die die
bezogenen Waren verarbeiten oder für betriebliche Zwecke (2.B. als Treibstoffe, als Büromaterial oder für In-
vestitionen) oder zur Berufsausübung verwenden.

Handelswaren sind bewegliche Sachgüter, die fertig bezogen und ohne wesentliche, d.h. nicht mehr als han-
delsübliche Be- oder Verarbeitung weiterveräußert werden.

Wird Handelsware in einer für den >>> Einzelhandel typischen Form und in verhältnismäßig kleinen Mengen
verkauft, so wird dieser Umsatzanteil bei Nettopreisauszeichnung (= ohne >>> Umsatz-(Mehrwert-)steuer) dem
Großhandel, bei Bruttopreisauszeichnung (: einschl. Umsatz-(Mehrwert-)steuer) dem Einzelhandel zugeord-
nel.

Der Erlös aus dem Verkauf von Eigenerzeugnissen, z.B. von selbstgewonnenem Kies in einer Baustoffgrof}
handlung zählt zum Umsatz aus Herstellung Reparatur und Verarbeitung.

Zu den Absatzformen des Großhandels zählen der Streckengroßhandel und der Lagergroßhandel. Beim Strek-
kengroßhandel enfallen mehr als 50% von den Großhandelsumsätzen auf Streckengeschäfte @igengeschäfte),
bei denen die Ware vom Vorlieferanten zum Abnehmer befiirdert wird, ohne daß sie - obgleich vom Handelsun-
ternehmen als Wareneingang verbucht - von diesem eingelagert wurde. Zollager sowie Lager im Freihafen und
im Ausland gelten hierbei nicht als Lager. Lagergroßhandel liegt vor, wenn von den Großhandelsumsätzen
höchstens 50% auf Streckengeschäfte enfallen.
Bei den Bedienungsformen des Großhandels ist zwischen Selbstbedienungsgroßhandel (Cash-and-Carry) und
Liefergroßhandel zu unterscheiden. Während der Selbstbedienungsgroßhandel überwiegend in der Form
Selbstbedienung Oei mehreren Arbeitsstätten müssen mehr als die Häfte des Unternehmensumsatzes auf Cash-
and-Carry Märl«e enfallen) betrieben wird, handelt es sich beim Liefergroßhandel um Großhandel in her-
kömmlicher Form.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1967 war in den Umsätzen der Großhandelsunternehmen (Großhändelsstatistik) die Umsatz-
(M ehrwert-)steuer enthalten.
Von 1963 bis 1971 wird in einigen Segmenten des Statistischen Informationsqystems des Bundes der Großhan-
del nach Gruppen der Systematik nach Wirtschaftszweigen (WZ), Ausgpbe l96l nachgewiesen.

Der "Großhandel mit Getreide, Futter- und Düngemitteln, Tieren" umfaßt die Gruppe 401 der WZ (Getreide,
Saaten, Futter- und Düngemittel; Blumen, Pflanzen, Blumenbindereibedarf; lebendes Vieh; sonstige lebende
Tiere sowie zoologischer Beda$.
Der "Großhandel mit sonstigen Rohstoffen und Halbwaren" umfaßt die Gruppen 402-408 der WZ (textile Roh-
stoffe und Halbwaren, Häute, Felle; technische ihemikalien, Rohdrogen, Kautschuk und Kunstgummi; Kohle,
sonstige feste Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse;Erze, Eisen, NE-Metalle und Halbzeug; Holz, Holzwaren,
Baustoffe, Instal lationsbedarf; Schrott und sonsti ge Abfal I stofre).

Der "Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln" umfalJt die Gruppe 4ll der WZ (Nahrungs- und Genuß-
mittel verschiedener Art (o.a.S.); Speise- und Industriekartoffeln, Gemüse, Obst, Früchte, Gewürze, Mehl,
Zucker, Süßwaren; Milcherzeugnisse, Fettwaren, Eier, lebendes Geflügel; Fische und Fischerzeugnisse, Wild,
geschlachtetes Geflügel, Fleisch und Fleischwaren, sonstige Nahrungsmittel; Kaffee, Tee, Rohkakao; Getränke
sowie Tabak und Tabakwaren).
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Der ,,Großhandel mit Textilien, schuhen" umfallt die Gruppe 412 der wZ (rextilien verschiedener Art (o'a's');

Tuche, Futterstoffe una Mete.ware, Schneidereibedarf; OUeiUeUeiaune Wri19h9' WitS:' Strick- und Textil-

kurzwaren; Hüte, Mützen, schirme, Bekleidungszubehör;.Kürschnert"aren; Heimtextilien, Innendekorations-'

polsterer- und sattlerbedarf, Bettwaren; sport--und campingartikel sowie schuhe und schuhwaren)'

Der ,,Großhandel mit sonstigen Fertigwaren" umfalJt die Gruppen 413-419 der wz @isen- und Metallwaren'

Fertigwaren au. xrnrtslore]n, Glas, Feinteramih Holz (a.n.ä.); erektrotechnische-, feinmechanische'und opti-

sche Erzeugnisse, Schmuck- ,'Leder-,CAanterle- una Spietr,äien, Musikinstrumente; Fahrzeuge' Maschinen;

technischer Bedarf und i;;iJb.drrf verschieJener wirtschaftszvr,eige; pharmazeutische' und kosmetische Er-

zeugnisse, Dental-, lafor'-, Krankenpflege- und Friseurbedarf sowie Papier' Papierwaren und Druckereier-

zeugnisse).

Grunderwerbsteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der' Finanzen

Datennachwels: ab 1950

Begriffsinhalt:
Durch daq Grunderwerbsteuergesetz bundesrechtlich geregelte Steuer, deren Aufkommen den Ländern zusteht'

Der Grunderwerbsteuer unterliegen Erwerbworgänge an inläindischen Grundstticken, wozu außer Kaufverträ-

gen z.B.andere necntsgesfh:ni aie einen Ansfruc-h aufiJbereignung begründen, das Meistgebot im Zwangs-

versteigerungsv.rr"nr"f, ä"iiiu.rg*g aer rechilichen oder wirrictrattictrln Vefügungsmacht und die verei-

nigung aller Anteile un äi*, grutO.ttil.rc"sitzenaen G.esellschaft in einer Hand zählen' Erbbaurechte und Ge-

bäude auf fremdem Boden stef,en den Grundstücken gleich. Ausnahmen von der Besteuerung gelten unter an-

derem flir den Grundstückserwerb von Todes wegen'äurch den Ehegatten des Veräußerers oder durch auslän-

dische Staaten.

Die Steuer bemißt sich in der Regel nach dem'wert der Gegenleistung in sonderfällen, z'B' wenn eine Gegen-

leistung nicht vorhanaen oaer niänt zu ermitteln ist, nach d-em wert des Grundstücks. Das Gesetz führt im ein-

zelnen auf, was urr A.g.ni.i.tung (2.B. bei einem Kauf der Kauryreis einschl' der vom Käufer übernommenen

sonstigen Leistungen'u-na aer deÄ Verkiufer vorbehaltenen Nutzungen) und als We'1 des Grundstücks zu ver-

stehen ist. Der Steuersatz &trägl20Ä.
Alle Vorgänge, die der Grunderwerbsteuer unterliegen, müssen dem zuständigen Finanzamt angezeigl werden'

Dieses ..Lt änn die Grunderwerbsteuer durch schriftlichen Steuerbescheid fest'

Nach Entrichtung der steuer erteilt daq Finanzamt eine sog. unbedenklichkeitsbescheinigung ohne die der

Erwerber eines Grundstückes nicht in dac Grundbuch eingetragen werden darf"

Anderungen im Zeitablauf:
1919 reichseinheitliches Grunderwerbsteuergesetz, dessen Erträge mit mehrmals wechselnden Steuer- und Zu-

schlagsätzen dem Reich, den Ländern und Gemeinden zuflossen'

lg40 Neufassung des Gesetzes, das in seiner Grundkonzeptjgl ,." die landesrechtlichen Regelungen nach 1945

einging. Unterschiedliche Entwicklung in den Ländern; viepaltige j\nderungen' Ergänzungen und Befreiungs-

vorschriften.
Bei der Finanzreform 1969 g;ngdie bis dahin ausschließliche Gesetzgebung der Länder in die konkurrierende

Gesetzgebung des Bundes tiürlaer Bund hat mit dem Grunderwerbsieuergesetz 1983 von seinem Gesetzge-

bungsrecht Gebrauch gemacht.

zielsetztngder Grunderwerbsteuerreform war, das bisherige stark zersplitterte und durch.ein lJbermaß an Be-

freiungsvorschriften "u.g.t 
0ru,. Grunderwerbsteuerrecht är vereinheitlichen und zu vereinfachen'

Die steuerbelastung betrug bis 1982 in allen Ländern 7%, wov91.die meisten Läinder 30Ä cd/er 2'5%o alsLan-

desanteil und die Landkrelse und kreisfteien Stääte 4Yo odler 4,5oÄ als sog. Zuschlag zur Grunderwerbsteuer

vereinnahmten.
In Rheinland-Pfalz fließt das gesamte Aufkommen den kommunalen Körperschaften zu'

AIs Ausgleich für den Wegfall des Zuschlags zur Grunderwerbsteuer, der bisher den kreisfreien Städten und

Landkreisen zustan4 g.U""n ai. Länder a.rito.munalen Körperschaften einen bestimmten Anteil am Auf-

kommen der Grunderurcrbsteuer in Form von Zuweisungen weiter.
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Grundkapital am3l.l2.

Statistik der Kapitalgesellschaften
Datennachweis: ab 1951

Begriffsinhalt:
NennkapiBl von >>> Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien am 31. Dezember jedes Jah-
res.

Das Grundkapital (Aktienkapital) einer Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die
Summe aus den Nennbeträgen der Aktien. Die ausstehenden Einlagen auf doc Grundkapital und die durch die
Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien sind vom Grundkapital nicht abgeseta. Die Statistik der Kapitalge-
sellschaften erfaßt d^c Grundkapital der Aktiengesellschafren und Kommanditgesellschaften auf Aktien, deren
Grundkapital auf einen Nennbetrag in Deutscher Mark lautet. Von den Kommanditgesellschaften auf Aktien
erfaßt die Statistik der Kapitalgesellschaften nur das Grundkapital, nicht aber die Kapitalanteile der persönlich
haftenden Gesellschafter.
Der "Zugangan Grundkapital zwischen dem l. Januar und dem 31. Dezember" jeden Jahres ist u.a. auf Grün-
dungen, auf Verschmelzungen, auf Umwandlungen aus anderen Rechtsformen, auf Kapitalerhöhungen oder auf
Fortsetzungen von aufgelösten Gesellschaften zurückzuführen. Eine Gesellschafr wird u.a. aufgelöst durch Be-
schluß der Hauptversammlung @röffnung der Abwicklung) oder durch Eröffnung des Konkurwerfahrens. Die
Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten Fällen möglich, solange noch nicht mit der Vertei-
lung des Vermögens unter die Aktionäre begonnen worden ist.
Der "Abgang an Grundkapital zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember" jeden Jahres ist u.a. auf Ver-
schmelzungen, auf Umwandlungen in andere Rechtsformen, auf Kapitalherabsetzungen oder auf Auflösungen
zurückzuführen. Eine Gesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Hauptversammlung @röffnung der
Abwicklung) oder durch Eröffnung des Konkurwerfahrens.

Begriffsbeziehungen:
Dem Grundkapital am 31.12. bei den Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien entspricht
bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung das >>> Stammkapital am 31.12. (Statistik der Kapitalgesell-
schaften).
Im Unterschied zum Grundkapital umfaßt das Kapital (einschl. offene Rücklagen gemäß § l0 KWG)
@ilanzstatistik) der inländischen Kreditinstitute auch die offenen (gesetzlichen und sonstigen) Rücklagen ge-
mäiß § l0 des Gesetzes über dqc Kreditwesen sowie die Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter
von Kommanditgesellschaften auf Aktien.
Im Grundkapital und (den) Rücklagen (Ausweis der Deutschen Bundesbank) der Deutschen Bundesbank sind
dac Grundkapital der Deutschen Bundesbank sowie die gesetzlichen und die sonstigen (freien) Rücklagen ent-
halten.

Das Kapital und (die) Rücklagen (Konsolidierte Bilanz des Bankensystems) des Bankensystems umfassen ne-
ben dem Grundkapital der Deutschen Bundesbank und dem Kapital der inländischen Kreditinstitute auch die
offenen Rücklagen gemäß § l0 des Gesetzes über d^s Kreditwesen. Zu beachten ist, daIJ im Unterschied zum
Grundkapital die von den Kreditinstituten erworbenen eigenen Anteile und das nichteingezahlte Kapital vom
Kapital und den Rücklagen abgesetzt worden sind.

Grundschulen

Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachwels: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten in einem gemeinsamen Bildungsgang vermitteln.
Die Grundschulen umfassen vier, teilweise auch sechs Schuljahrgänge. Im Anschluß an die Grundschule er-
folgt der Übergang auf >>> Hauptschulen, >>> Realschulen, ,r, Cy*nr.ien oder >>> Gesamtschulen.
Den Grundschulen angegliederte Sonderschulklassen werden nicht bei den Grundschulen, sondern bei den
>>> Sonderschulen einbezogen.
Erfaßt werden öffentliche und private Grundschulen.
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GrundsteuerA

1. Statistik über den Steuerhaushalt
I)atennachweisz tb 197 2

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen

Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Realsteuer, die auf inländisches >>> land- und forstwirtschaftliches Vermögen' dem die

>>> Betriebsgrundstücke gem. § 99 Abs. I Nr. 2 des Bewertungsgesetzes gleichzusetzen sin4 erhoben wird'

steuergegenstand der Grundsteuer A ist das land- und forstwirtschafrliche vermögen' Es umfaßt alle wirt-

schaftsgüter, ae einem getrieb der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind' Dazu gehören

der Grund und Boden, die wohn- und wirtschaftsgeuäude sowie stehende und umlaufende Betriebsmittel' Bei

den Betriebsgrundstticten nach § gg Abs.l Nr.ig;urc handelt es sich um den zu einem Gewerbebetrieb gehG

rigen Grundbesit , so*"it "iioräto.t 
ron ,"ln.tZug.hörigkeit zum Gewerbebetrieb einen Betrieb der Land-

uia forst*irtsctrait bilden würde. Zu Einzelheiten siehe Grundsteuergesetz'

Grundsteuerbefreiungen erfolgen nach Maßgbe der §§ 3 und 4 des Grundsteuergesetzes'

Bei der Berechnung der Grundsteuer A wird von einem Steuermeßberragaßgegmgen, der durch Anwendung

eines Tausendsatzes (Steuermeßzahl) auf den Einheitswert zu ermitteln ist' Maßgebend für die Grundsteuer A

sind der nach dem Bewertungsgesetz festgestellte Einheitsu,ert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens

und die Steuermeßzalrt 6 v.Tlöurch Anwendun! J., durch Gemeindesatzung festgesetzten Hebesätze auf den

Steuermeßbetrag wird die Grundsteuer A ermitte-lt und von den Gemeinden erhoben' Die Höhe der Hebesätze

differiert von Gemeinde zu Gemeinde'

Die Grundsteuer A wird für daq Kalenderjahr festgesetzt und zu einem viertel ihres Jahresbetrages am l5'2',

15.5., 15.8. una rs. r r.iafiig. e.i Kl.i,ib",ttig.n ä.t bei Antrag des Steuerschuldners können die Gemeinden

andere Fälligkeitstermine bestimmen'

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um eine >>> Gemeindesteuer, deren Aulkommen den Gemeinden ver-

bleibt.

Anderungen im Zcitablauf:
ni. "in..it. 

1973 ururde der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen vermögens auf der Grundlage der

Werwerhältnisse vom 1.1.1935 festgestellt. Die allgemeine Steuermeßzahl betrugbis einsllrl 1973 l0 v'T'' bei

einem Einheitswert,on ,*ifirtar"io ooo DM 8 ;.T. Zunehmende Hebesatzanspannung im Laufe der Jahre

jedoch ohne entsprechende A-ufl<ommensteigerung, da gleichzeitig Rückgang der Besteuerungsobjekte'

In den neuen Bundesländern wird in einem vereinfachten verfahren auf der Grundlage der Ergebnisse von Bo-

denschätzungen ein Ersatzwirtschaft swert ermittelt'

Begriffsbeziehungen:
Die Grundsteuer A unterscheidet sich von der >>> Grundsteuer B (Statistik über den Steuerhaushalt' Finanz-

berichte des Bundesministeriums der Finanzen) im wesentlichen nur im Steuergegenstand. Unterschiede erge-

ben sich ferner in der Höhe der Steuermeßzahlen'

Grundsteuer B

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Ilatennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen

Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Realsteuer, die auf inländisches >>> Grundvermögen (ohne >>> land- und forstwirtschaftliches Vermögen) er-

hoben wird; ihm sind die >>> Betriebsgrunds$ckägemäß § 99 Abs. I Nr' t Bewertr'rngSgesetz gleichzusetzen'
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Zum Grundvermögen rechnen u.a. der Grund und Boden, die Gebäude sowie deren Bestandteile und Zubehör
(nicht jedoch Maschinen und Betriebworrichtungen, auch wenn sie wesentliche Bestandteile des Grund und
Bodens oder der Gebäude sind),dac Erbbaurecht und das Wohneigentum. Bei den Betriebsgrundstücken nach
§ 99 Abs.I Nr.1 BeurG handelt es sich um den zu einem gewerblichen Betrieb gehörigen Grundbesitz, soweit er
losgelöst von seiner Zugehörigkeit zum Gewerbebetrieb, zum Grundvermögen gehören würde. Zu Einzelheiten
siehe Grundsteuergesetz.
Steuerbefreiungen erfolgen nach Maßgabe der §§ 3 und 4 Grundsteuergesetz (2. B. Grundbesitz der öffentli-
chen Hand und der Religionsgemeinschaften, ferner Grundbesitz, der gemeinnützigen, mildtätigen oder Zwek-
ken der Wissenschaft, der Erziehung oder des Unterrichts dient).
Bei der Berechnung der Grundsteuer B wird von einem Steuermeßbetrag ausgegangen, der durch Anwendung
eines Tausendsatzes (Steuermeßzahl) auf den Einheitswert zu ermitteln ist. Maßgebend für die Grundsteuer B
sind die nach dem Bewertungsgesetz festgestellten Einheitswerte des Grundvermögens, die auf den Werwer-
hältnissen vom 1.1.1964 beruhen, und folgende Steuermeßzahlen:
- für Einfamilienhäuser für die ersten 75 000 DM 2,6 v.T.; für den Rest des Einheitswertes 3,5 v.T.,
- für Zweifamilienhäuser 3,1 v.T.,
- für alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke 3,5 v.T.
Durch Anwendung der durch Gemeindesatzung festgesetzten Hebesätze auf die Steuermeßbeträge wird die
Grundsteuer B ermittelt und von den Gemeinden erhoben. Die Höhe der Hebesätze differiert von Gemeinde zu
Gemeinde. Die Grundsteuer B wird für das Kalenderjahr festgesetzt und zu einem Viertel ihres Jahresbetrages
am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. fällig. Bei Kleinbeträgen oder auf Antrag des Steuerschuldners können die
Gemeinden andere Fälligkeitstermine bestimmen. Bei der Grundsteuer B handelt es sich um eine Gemeinde-
steuer, deren Aufl<ommen den Gemeinden verbleibt.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1973 wurden die Einheitswerte des Grundvermögens und der Betriebsgrundstücke auf der Grund-
lage der Werwerhältnisse vom 1.1.1935 festgestellt. Die Steuermeßzahlen, die zur Berechnung der Steuermeß-
beträge anzuwenden waren, betrugen bis einschl. 1973 zwischen 5 und l0 v.T. Die Höhe der Steuermeßzahlen
war dabei von der Nutzungsart und vom Alter der Grundstücke bzw. Gebäude, von der Höhe der Einheitswerte
und von der Gemeindegröße abhängig. ZuEinzelheiten siehe Grundsteuer-Durchführungsverordnung i.d.F.
v.29.1.1952 (BGBI. I S. 79) §§ 29 - 33. Außerdem ist eine zunehmende Hebesatzanspannung im Laufe der
Jahre zu berücksichtigen.
In den neuen Bundesländern ist Besteuerung5grundlage für
- Grundstücke, für die nach dem Bewertungsgesetz ein Einheitswert nach den Wertverhältnissen 1935 fest-

gestellt oder festzustellen ist, der Einheitswert 1935,
- für Mietwohnungsgrundstücke und Einfamilienhäuser, für die kein Einheitswert 1935 festgestellt ist, die

Ersatzbemessungsgrundlage Wohn- oder Nutdläche nach Maßgabe des § 42 GrStG.
Die Steuermeßzahlen betragen für Grundstücke im Beitrittsgebiet - abgestimmt auf die deutlich niedrigeren
Einheitswerte 1935 - je nach Art und Gemeindegruppe zwischen 5 und l0 v.T.

Bei neugeschaffenem Wohnraum in den alten Bundesländern ist aufgrund des II. Wohnbaugesetzes uährend
der ersten l0 Jahre nur der Wert des Grund und Bodens steuerpflichtig wenn bestimmte Voraussetzungen
(insbesondere die Wohnflächengrenlen) beachtet werden.. Diese 1950 in der Zeit größten Wohnraummangels
eingeführte Grundsteuervergünstigung wurde durch dai Steuerreformgesetz 1990 auf Wohnungen beschränkt,
die vor dem I . Januar 1990 bezugsfertig geworden sind. Für Grundstücke in den neuen Bundesländern mit
neugeschafrenen Wohnungen, die nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem l. Januar lgg2beatgsfenigge-
worden sind, wird eine Steuerbefreiung für die Dauer von l0 Jahren gewälyt.

Begriffsbeziehungen:
Die Grundsteuer B unterscheidet sich von der >>> Grundsteuer A (Statistik über den Steuerhaushalt, Finanz-
berichte des Bundesministeriums der Finanzen) im wesentlichen nur im Steuergegenstand. Unterschiede erge-
ben sich ferner in der Höhe der Steuermeßzahlen.

Grundstoff- und Prod uktionsgüter

1. Index der Einfuhrpreise
Datennachwels: ab 1950
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2. Index der AusfuhrPreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Bei den Grundstoff- und produktionsgütern handelt es sich um Güter, die für eine weitere Be- oder verarbei-

tung im produktionsprozeß bestimrni.ina (2.8. Rohstoffe, unfertige Erzeugnisse, Einzelteile) bzw' die laufend

verbraucht werden, um den produktionsprozeß in Gangnhalten (2.8. Energie, Schmiermittel).

Grundstoff-undProduktionsgütergewerbe)
\

1. Monatsbericht für unternehmen und Betriebe im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe

Datennachwcis: ab 1970

2. Indizes des Auftragseingangs und des umsatzes für das verarbeitende Gewerbe

Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhatt: \

Hauptgruppe des >>> Verarbeitenden Gewerbes, welche die wirtschaftsgruppen bzut' -axeige

Mi neralölverarbeitung
Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden
Eisenschaffende Industrie
NE-Metallerzeugung NE-Metallhalbzeugwerke
Gießerei
Ziehereien, Kaltwalzwerke, Mechanilg a.n.g.
Chemische Industrie
Holzbearbeitung
Zel lstoff-, Hol xchliff-, Papier- und Pappeerzeugung
Gummiverarbeitung

SYPRGNT 1)
24
25
27
28
29
301
40
53
55
59

l,301s, (3030)

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausg3be 1979' umfaßt

Zum Grundstoff- und produktionsgütergewerbe rechnen auch Handwerksunternehmen und -betriebe' die in den genann-

ten Wirtschaftsgruppen bzvt- -ztveigen tätig sind'

Bei der Erminlung des >>> Index des Auftragseingangs und des >>> Index des umsatzes werden nur ausgeraählte

wirtschaftsgruppen und -zweige des Grundstor- u-na froaunionsgtitergewerbes einbezogen (in Klammern die jeweilige

SYPRGNummer).
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden (und zwar: Gewinnung von Natursteingn, a'!'-9: Q5-!2),

Gewinnung von Kalkstein, Gips, Kreide, (25 14), Verarbeitung von Natursteinen , a.n.g. (2525), Herstellung von Ze-

ment (2531), fterst.itung ,on kak, Mörül QitS),Herstellung vo-n gebranntem Cipl -(]f.lO), 
Ziegelei (2541)'

Herstellung von feuerfeJer Grobkeramik (2i43), üerstellung vorr «itrsandsteinen (2551), Herstellung von groß-

formatigen Fertigbauteilen aus Beton für den Hähbau lnur Li Basis 1980) (2555),Herstellung'von Betonerzeugris-

sen (ohne Baustoffe aus Bims, großformatige Fertigbauieil e)-Q15g),Herstellung von Gipserzeugnissen, Dämm und

Leicirtbauplatten (2563)); SYPRO 2514,2535,2536 und 2551 (nur bis Basis 1980)

Hochofen-, stahl- und warmwalzwerke (ohne Herstellungvon stahlrohren(2711), Herstellungvon stahlrohren (ohne

präzisionsstahlrotue) (2715) (ab Basis 1976); H.V. Präzisionsstahlrohren (ab Basis 1985);

NE-Metallhalbzeugwerke (2850);
Eisen-, Stahl- und Tempergießerei (2910);
Stabziehereien, Kaltwalzwerke (301l), Drahtzielrereien (einschl. Herstellung von Drahterzeugnissen) (3015);

Chemische Industrie (40);
Holzbearbeitung (53) (ab Basis 1976);
Zell stoff-, Hol zschliff-, Papier- u nd Pappeerzeugung (5 5 );
Gummiverarbeitung (59) (ab Basis 1976)'

Begriffsbeziehungen:
Das Grundstoff- und produktionsgütergewerbe im Zusammenhang mit dem Index des Auftraqseingangs für das

Verarbeitende Gewerbe und die >>> Grundstoffund Produktionsgtiterindustrien (Index des Auftragseingangs

in der Industrie) sind ähnlich abgegrenn.Unterschiede ergeben .i.t im wesentlichen daraus, dalJ zum Grund-
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stoff- und Produktionsgütergewerbe Wirtschaftszweige nach der SYPRO, zu den GrundstoF und Produktions-
güterindustrien dagegen Industriezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebe'
richt zusammengefallt werden. Nur im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe enthalten sind - soweit Indi-
zes auf Basis 1976 und 1980 berechnet sind - im wesentlichen die Wirtschaftsgruppen Holzbearbeitung und
Gummiverarbeitung und die Hochofenwerke. Nur in den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien enthalteri

sind im wesentlichen Herstellung und Montage von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau sowie - nur 1976'
die Kohlenwertstoffi ndustrie.
Ferner zähleir zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die
in dieser Wirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche Unternehmen und Betriebe in der Regel
nicht zur Industrie.
Zur Abgrerur,tng gegenüber dem Grundstofr- und Produktionsgütergewerbe im Index des Auftragsbestands für
dae Verarbeitende Gewerbe siehe unter 3.

3. Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: 1977 bis 1984

Begriffsinhalt: \
Hauptgruppe des >>> Verarbeitenden Gewerbes, welche die Wirtschaftsgruppen bru. -zuteige

Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden SYPRGNT. 25
Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke (ohne Herstel lung von Stahlrohren)
Herstel lung von Präzisionsstailrohren
Eisen-, Stahl- und Temperyießerei
Ziehereien, Kaltwalzwerke
Papier- und Pappeerzeugung"
in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1979, umfalJt.

Nachgewiesen wird der >>> Index des Auftragsbestands für das Grundstoffund Produktionsgütergewerbe.

Zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe rechnen auch Handwerksunternehmen, die in den genannten
Wirtschaftsgruppen bzw. -zweigen tätig sind.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Grundstoff- und Produklionsgütergewerbe und >>> ausgeuählte Zryeige der Grundstoff- und Pro-
duklionsgüterindustrien (Index des Auftragsbestands in der Industrie) sind vergleichbar abgegrena. Unter-
schiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe Wirtschafts-
zweige nach der SYPRO, zu den ausgeuählten Zweigen der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien dage-
gen Industriezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht zusammengefaßt
werden. Nur zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe rechnen die Wirtschaftszweige Herstellung von
Schleifmitteln und Verarbeitung von Asbest und die Hochofenwerke. Nur zu den ausgeuählten Zweigen der
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien rechnen Herstellung und Montage von Fertigteilbauten auö Beton
im Hochbau und Herstellung von Stahlrohren.
Ferner ählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe auch Handwerksunternehmen, die in dieser Wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche Unternehmen in der Regel nicht zur Industrie.
Das.Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe im Index des Auftrzgsbestands fü1 rlas Verarbeitende Gewerbe
einerseits und im Index des Auftragseingangs für das Verarbeitende Gewerbe andererseits sind unterschiedlich
abgegrerut.
Nur zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe beim Index des Auftragseingangs für das Verarbeitende
Gewerbe rechnen - soweit Indizes auf Basis 1976 und 1980 berechnet sind - im wesentlichen Herstellung von
Stahlrohren (ohne Präzisionsstahlrohre), ab Basis 1985 (mit Präzisionsstahlrohren), NE-Metallhalbzeugwerke,
Chemische Industrie, Holzbearbeitung Zellstoff- und Holzschlifferzeugung und Gummiverarbeitung. Nur zum
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe in der Statistik des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe
rechnet im wesentlichen die Herstellung von H'azisionsstahlrohren.

Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien

1.1 Index der industriellen Nettoproduktion
Datennachweis: 1962 bis 1976

27tt
2720
2910
3011,3015
T.a. 55
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1.2 Index der Arbeitsproduktivität
Datennachwels: 1962 bis 1976

Begriffsinhalt:
Hauptgruppe der >>> Verarbeitenden Industrie, welche die Industriegruppen bzut. -n'nige

25
27
2910
3010
28
2950
22
40,42
53
55
59

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht' Ausgabe 1972'

umfallt.
Nachgewiesen werden der >>> Index der industriellen Nettoproduktion sowie der >>> Index der Arbeitspro

duktivität. Bei der ner.ct nung des Index der industriellen Nättoproduktion wird neben den o.g. Industriegrup

p"n Urrr. -zweigen auch die Flachglas erzeugende und veredelnde Industrie (f.a' IB-Nr. 52) einbezogen'

Handwerksunternehmen und -betriebE, die in diesen Industriegruppen bzw. -zweigen tätig sind' rechnen in der

Regel nicht zu den Grundstoff- und Produkrionsgüterindustrien.

Anderungen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen Ausgpben der Systematik ergpben sich geringfiigige Anderungen'

Begriffsbeziehungen:
Die GrundstoF und produktionsgüterindustrien und daq >>> Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe sind'

soweit Indizes der (industriellen)-Nettoproduklion nachgewiesen werden, vergleichbar abgegrenzt. unterschie-

de ergeben sich im wesentlichen daraui, daß nden Grundstoff' und Produktionsgüterindustrien Industrie-

nveigenach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, zum Grundstoff- und Pre
duklionsgütergewerbe arg.g.n Wirtschaftszweige nach der SYP-RO zusammengefaßt werden' Nur zu den

Grundstoff- und produktiän-sgüterindustrien recf,nen im wesentlichen die Herstellung und Montage von Fertig-

teilbauten aus Beton im Hoclibau. Nur zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe rechnen im wesentlichen

die Wirtschaftszweige Herstellung von Schleifmitteln sowie Mechanik a.n.g. (Schlosserei, Schweißerei,

Schmiederei, Schleiferei u.ä.).

Ferner zählen zum Grundstoff- und hoduktionsgütergewerbe auch Handwerksunternehmen und -betriebe' die

in dieser Wirtschaftshu"p,t rpp. tätig sind; da{egen-zählen solche Unternehmen und Betriebe in der Regel

nicht zur Industrie.
Zur Abgrerntng gegenüber den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien in der Statistik des Auftragsein-

gangs in der Industrie siehe unter 2.

2. Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bis 1976

Begriffsinhalt:
Hauptgruppe der verarbeitenden Industrie, $,elche die Industriegruppen bzut. -zuteige

Industrie der Steine und Erden IB-Nr' 25

Industrie der Steine und Erden
Eisenschaffende Industrie
Eisen-, Stahl- und TemPeryießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
NE-Metallindustrie
NE-Metallgießerei
Mi neralölverarbeitung
Chemische Industrie (einschl. Kohlenwertstoffrndustrie)
Sägewerke und holzbearbeitende Industrie
HJzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie
Gummi- und asbestverarbeitende Industrie 59

Stahl- und Warmwalzwerke
Eisen-, Stahl- und TemPergießerei
NE-Metal lhalbzeugwerke
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Chemische Industrie (einscht. Kohlenwertstoffi ndustrie)
Holzschl iff, Zel I stoff, Papier und Pappeerzeugende I ndustrie
in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum
umfaßt.

IB-Nr

T.a.2710
2910
2850
3010
40,42
55

Industriebericht, Ausgabe 197 l,
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Nachgewiesen werden der >>> Index des Auftragseingangs, der >>> Index des Umsatzes und der >>> Anteil
des Auftragseingangs am Umsatz.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Industriegruppen bzw. -zweigen tätig sind, rechnen in der
Regel nicht zu den Grundstoff- und Produklionsgüterindustrien.

Ande/ungen im Zeitablauf:
Die Kohlenwertstoffindustrie ist nur 1976 einbezogen. Ferner ergaben sich zwischen den verschiedenen Aus-
gaben der Systematik geringfügige Anderungen.

Begriffsbeziehungen:
Die Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien und das >>> Grundstoff- und Produlctionsgütergewerbe im
Zusammenhang mit dem Index des Auftragseing4ngs für das Verarbeitende Gewerbe sind ähnlich abgegtenzt.
Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zu den Grundstof- und Produktionsgüterindustrien In-
dustriezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, zum Grundstofr- und
Produktionsgütergewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SYPRO zusammengefaßt werden. Nur in den
Grundstofr- und Produktionsgüterindustrien sind im wesentlichen die Herstellung und Montage von Fertigteil-
bauten aus Beton im Hochbau sowie - nur 1976 - die Kohlenwertstofündustrie enthalten. Nur im Grundstoff-
und Produktionsgewerbe enthalten sind - soweit Indizes aufBasis 1976 1980 und 1985 berechnet sind - im we-
sentlichen die Wirtschaftsgruppen Holzbearbeitung und Gummiverarbeitung und die Hochofenwerke.
Ferner zählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die
in dieser Wirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche Unternehmen und Betriebe in der Regel
nicht zur Industrie.
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien in der Statistik des Auftragseingangs in der Industrie und Grund-
stoff- und Produktionsgüterindustrien im Index der industriellen Nettoproduktion sind unterschiedlich abge-
grenzt. Zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien rechnen im Index der industriellen Nettoproduktion
alle die für die Statistik des Aufrragseingangs in der Industrie zusammengefaljten Industriezweige, darüber
hinaus aber noch die Industriezweige Hochofenwerke, Schmiede-, Preß- und Hammerwerke, NE-Metallhütten,
-umschmelzwerke und -scheideanstalten, NE-Metallgießerei, Mineralölverarbeitung Kohlenwertstoffindustrie
(außer für 1976), Sägewerke und holzbearbeitende Industrie und gummi- und asbeswerarbeitende Industrie.
Außerdem ist im Index der industriellen Nettoproduktion noch die Flachglaserzeugende und veredelnde Indu-
strie einbezogen.
Zur Abgreruung gegenüber den >>> ausgewählten Zweigen der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien
(Index des Auftragsbestands in der Industrie) siehe dort.

Grundstücke ohne/ mit Bauten

1. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes
Datennachweis: ab 1976

2. Investitionserhebung im Bergbau und in der Industrie (ohne Bauindustrie)
Datennachweis: 1962 bis 1975

3. Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl.
Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1976

4. Unternehmens- und Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe
Datennachweis: 1962 bls 1975

5. Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie.
und Wasserversorgung
Datennachweis: ab 1975

6. Investitionserhebung in der öffentlichen Energieversorgung
Datennachweis: 1962 bis 1974
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7. Investitionserhebung im Produzierenden Handwerk (ohne Bauhauptgewerbe)

Datennachwels: 1967 bls 1975

Begriffsinhalt:
Bruttozugänge an erworbenen Grundstücken ohne Bauten einschließlich der Grundstücksaufsihließungskosten

u.ä. an .i*rU"n.n und selbsterstellten Bauten, einschließlich der dazugehörigen erworbenen Grundstücke.

Zu Grundstticken mit Bauten gehören alle Grundstücke mit Geschäfts-, Fabrik-, Wohn- und anderen Bauten

(einschl. Gleisanlagen, Kanal6'auten, Parkplätze usw.) sowie alle Bauarbeiten auf noch nicht bebauten sowie

auf bereits bebauten Grundstücken und allä Eigenbauten auf fremden Grundstücken.

DieZugiingean Grundstücken ohne Bauten werden zu Anschaftrngskosten bewertet, dieZug)nge an Grund-

stücken mit Bauten zu Anschafrrngs- oder Herstellungskosten, Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben wurde,

einbezogen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1967 war die Umsatzsteuer in den Wertansätzen für Grundstticke mit Bauten enthalten.

Grundvermögen

Vermögensteuerstatistik
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Das Grundvermögen umfaßt den Grund und Boden, die Gebäude, die sonstigen Bestandteile und das Zubehör

sowie das Erbbaurecht und sonstige grundstticksgleiche Rechte (2.B. Wohnungseigentum' Teileigentum, Woh-

nungserbbaurecht und Teilerbbauriec-ht nach dem Wohnungseigentumsgesetz), sofern,.: ti!! dabei nicht um

>>> land- und forsnvirtschaftliche Vermögen oder um >>> Betriebsgrundstücke handelt. Als Grundsttick gilt
auch ein Gebäude, das auf fremden Grund und Boden errichtet ist, selbst wenn es wesentlicher Bestandteil des

Grund und Bodens geworden i3t.

Nicht ins Grundvermögen einbezogen sind die Mineralgewinnungsrechte und die Maschinen und sonstigen

Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage g"f,ötun @etriebwolrichtungen)' auch wenn sie wesentli-

che Bestandteile des Grund und Bodens oder der Gebäude sind'

Lar:d- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen werden nur dann dem Grundvermögen und nicht dem land-

und ,brstwi(schaftlichen VeräOgen zugerechnet, wenn nach ihrer Lage, den im Feststetlungszeitpunkt beste-

henden verwertungsmöglichkeiön odeiden sonstigen umständen anzunehmen ist, daß sie in absehbaret zeit
anderen als land- und fo-rstwirtschaftlichen Zwecken, z.B. als Bauland, Industrieland oder Land für verkehrs-

zwecke, dienen werden.

Die Bewernrng der bebauten Grundstücke erfolgte bis einschl. 1973 für Mietwohngrundstücke und gemischtge-

nutae Grundsiücke grundsätzlich nach dem Rohmietverfahren (d.h. mit einem vielfachen der Jahresrohmiete,

das beim Vorliegen bestimmter Umstände ggf. noch zu erhöhen bzw. nt ermäßigen war) und für alle übrigen

bebauten Grundstücke sowie die unbebauten Grundstticke mit dem gemeinen Wert (d.h. dem Wert der durch

den preis bestimmt wird, der im gewöhnlichen Geschäftwerkehr bei einer Veräußerung normalerweise zu er-

zielen wäre). Dies geschah bei d; bebauten Grundstücken nach dem Sachwertverfahren, wobei zunächst der

Bodenwert, der Gebäudewert und der Wert der Außenanlagen getrennt ermittelt und zum Ausgangswert zu-

sammengefaßt werden. Der für bebaute Grundstticke a-uset 
"nde 

Wert durfte jedoch nicht geringer sein als

der gemJine Wert, mit dem der Grund und Boden allein als unbebautes Grundstück zu bewerten väre.

Das inländische Grundvermögen wird ab 1974 mit 140 v.H. des im Veranlagunlszeitpunkt geltenden Ein-

heitswerts nach den Werwerhältnissen am l. Januar 1964 angesetzt. Die Wertermittlung der Mietwohngrund-

stücke, Geschäftsgrundstticke, gemischtgenutzten Grundstticke und der Ein- und Zweifamilienhäuser erfolgt in
der Regel nach dern Ertragsu,eiWerfahren, sonst nach dem Sachwertverfahren. Beide Verfafuen stimmen im
prinzip-mit dem alten ReÄt tiberein. Die Abgrenzung zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen wurde

geändärt, indem Baulandflächen in größereniumfang ab lg74 dem Grundvermögen zugerechnet werden'

Im Falle eines Erbbaurechts wird zunächst der Gesamtu,ert für den Grund und Boden einschl. der Gebäude

ermittelt und dieser sofern das Erbbaurecht noch mindestens fünfzig Jahre besteht und dem Erbbauberechtigten

zugeschrieben. Besteht das Recht nur noch ktirzere Zeit,sowird dei Gesamtwert geteilt und ein mit Ablauf des

Rechts zunehmender Anteil am Wert des Grund und Bodens dem Eigentümer zugerechnet - gilt unter besonde-

ren Umständen auch f,ir einen Anteil am Wert des Gebäudes -. Im fi*reitsurcrt für die Vermögensteuer sind

406

I



ggf. auch die Kosten für im Bau befindliche Gebäude bzw. Gebäudeteile enthalten. Der Bewertung selbst sind
die Verhältnisse im Feststellungpzeitpunkt d.h. zu Beginn des betreffenden Kalenderjahres zugrunde zu legen.
Zu Eir:zelheiten siehe Bewertungsgesetz und jeweilige Anderungsgesetze.

Nachgewiesen wird das Grundvermögen von unbescfuänkt >>> Vermögensteuerpflichtigen (natürliche Perso-
nen) mit der Summe der nach den Wertverhältnissen vom I . 1. 1964 festgestellten, fortgeschriebenen oder
nachfestgestellten Einheitswerte und/oder - im Falle steuerrelevanten Besitzes ausländischen Grundvermögens
- gemeinen Werte.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1972 wurde däs Grundvermögen von unbeschränkt Vermögensteuerpflichtigen (natürliche Personen) mit
der Summe der nach den Wertverhätnissen vom 1.1.1935 (Saarland 1936) festgestellten, fortgeschriebenen
oder nachfestgestellten Einheitswerte nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Unterschiede zwischen dem Grundvermögen und den Betriebsgrundstticken (Statistik der Einheitswerte der
gewerblichen Betriebe) ergeben sich im wesentlichen durch die unterschiedlichen Nutzungszwecke, denen die-
se Vermögensgüter dienen. Während die Betriebsgrundstücke die Grundstücke umfassen, die z;tr mehr als der
Hälfte ihres Wertes einem eigenen gewerblichen Betrieb dienen, rechnen zum Grundvermögen in der Regel je-
ne Grundstücke, die weder einem gewerblichen noch einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb dienen. Das
Grundvermögen umfaßt also Vermögensgüter, die überwiegend für "private Zwecke" genutzt werden.

Nicht zum Grundvermögen, sondern zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehört der Grund und Bo
den mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, der einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen
bestimmt ist. Von dieser grundsätzlichen Regelung sind unter bestimmten Voraussetzungen solche Fälle aus-
genommen, bei denen in Zukunft mit einer Verwendung für andere als land- und forstwirtschaftliche Zwecke
zu rechnen ist.

Gültige Stimmen

l. Bundestagswahlstatistik
Datennachweis: ab 1949

Begriffsinhalt:
Von Wählern abgegebene Stimmen, ab 1953 >>> Erststimmen und >>> Zweitstimmen, aus denen unzweifel-
haft zu ersehen ist, für welchen Wahlvorschlag sich der >>> Wähler entschieden hat und die Gültigkeit von ei-
nem Wahlvorstand festgestellt wurde.

2. Europawahlstatistik
Datennachweis: ab 1979

Begriffsinhalt:
Von Wählern abgegebene Stimmen, aus denen unzweifelhaft zu ersehen ist, für welchen Wahlvorschlag sich
der >>> Wähler entschieden hat und die Gültigkeit von einem Wahlvorstand festgestellt wurde.

Gummiwaren

Index der Großhandelsverkaufspreise
I)atennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 59 "Gummiwaren" des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistilq Ausgabe 197 5 bzut. des Systematischen Güterverzeichnisses für die Pre
duktionsstatistiken, Ausgabe I 982.
Einbezogen sind Bereifungen aller Art sowie Weichgummiwaren.
Nicht berücksichtigt werden Hartgummiwaren, Altgummi, Regenerat und Mahlgut.
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Güterschiffe

Stati stiken der Bi nnenschitrakt

Begriffsinhalt:
Binnenschiffe, aufdenen flüssige oder feste (trockene) Güter befordert werden'

1. Statistik des Bestandes an Binnenschiffen
Datennachweis: ab 1961

Begriffsinhalt:
Erfaljt werden Güterschiffe, die in die Binnenschiffsregister eingetragen sind'

Die schiffe müssen über mindestens 20 t Tragfiihigkeit oder 37 kw.(50 PS) Maschinenleistung verfügen und

für die Schiffahrt auf ninnengeuässern (Flüsien, (analen und geschlossenen Seen) bestimmt sein'

zu denGüterschi.ffen zählen auch die Schubleichter, nicht jedoch die >>> schuten und sonstigen Leichter'

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

2. Statistik über die Unternehmen in der Binnenschiffahft
Datennachwets: ab 1970

*il,tt;|j::: verfügbare Bestand an Güterschiffen bei unteinehmen, die Binnenschiffahrt betreiben, gleich-

gültig ob im gewerblichen oder im Werkverkehr'

Als verftigbar gelten die schiffe im Eigentum der >>> unternehmen, zuzüglich der von ihnen gemieteten und

abzüglich der vermieteten Schiffe.

Begriffsbeziehungen:
Der Bestand an Güterschiffen in der Unternehmensstatistik der Binnenschiffahrt ist nicht unmittelbar ver-

gleichbar mit dem der Bestandsstatistik Zum einen werden die Erhebungen an verschiedenen Stichtagen

durchgeführt, zum anderen erfalJt die Bestandsstatistik - im Unterschiedhr Unternehmensstatistik - auch die

an das Ausland vermleieten, jedoch nicht die vom Ausland gemieteten Schifre sowie Schiffe, die als endgültig

verloren oder ausbess"-ngSunfrftig anzusehen sind, aber noch nicht im Register gelöscht wurden'

Güterwagen

Eisenbahnstatistik @estandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Schienenfahr zergedie zur Beförderung von Gütern, Vieh und Dienstgütern bestimmt sin4 einschließlich der

entsprechenden Triebwagen, aber ohne Gepäckwagen'

Zum Eigentumsbestand zählen Güterwagen mit und ohne eigenen Antrieb, die sich irn Eigentum der Eisen-

bahnveäraltung befinden, d.h. einschlieilich der vermieteten und ohne die angömieteten Fahrzeuge'

Bahneigene Wagen sind Güterwagen im Eigentum des jeweiligen Eisenbahnunternet"rnens mit Ausnahme der

Dienstgüterwagen.
Als Dienstgüterwagen gelten Güterwagen, die ausschließlich zum Transport von Dienstgut benutzt werden und

sich im Ei[entum des jeweiligen Eisenbahnunternehmens befinden.

privanmgen sind Güterwagen, die in den Wagenpark der entsprechenden Eisenbahnverwaltung eingestellt

sind, jedoch nicht zu ihrem Eigentumsbestand g.hOr.n (2.B. Gtiterwagen einer Tanlcwagpngesellschaft)'

Zu denWagen besonderer Bauart zählen bahneigene Wagen mit besonderen Vorrichtungen zum Transport

bestimmter Güter (2.B. Kesselwagen, wärmeschutz oder Kühlwagen, viehwagen).
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Gymnasien

1. Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachwels: ab 1967

Begriffsinhalt:
Allgemeinbildende Schulen, die den Besuch einer Grundschule voraussetzen und mit der Hochschulreife
(Abitur) abschließen.

Die Gymnasien umfassen in der Regel neun, teilweise sieben und in der Aufbauform mindestens drei Klassen-
stufen. Progrmnasien umfassen nur sechs, teilweise vier Klassenstufen.

Gymnasiale Zweige an additiven bzw. kooperativen Gesamtschulen werden - soweit möglich - bei den Gymna-
sien ausgewiesen.
Erfaßt werden öffentliche und private Gymnasien.

Abendgrmnasien werden als Einrichtungen des sog. zweiten Bildungsweges getrennt ausgewiesen.

Für Gymnasien mit reformierter Oberstufe können keine Angaben über die Zahl der Klassen in der Oberstufe
gemacht werden.

Gymnasien mit/ohne Oberstufenreife

Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
"Gymnasien mit Oberstufenreife" bezeichnet eine schulische Vorbildung die dem Realschulabschluß entspricht
und das Versetzungszeugnis in die I l. Klassenstufe beinhaltet.

"Gymnasien ohne Oberstufenreife" bezeichnet eine schulische Vorbildung die meist dem Realschulabschluß
entspricht,jedoch nicht das Versetzungszeugnis in die I l. Klassenstufe beinhaltet.

Nachgewiesen werden >>> Schüter mit einer derartigen schulischen Vorbildung.

Gynäkologische Praxis

Schwangerschaftsabb ruchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Praxis eines Arztes für Frauenheilkunde (Gynäkologe) in der u.a. >>> Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt
werden. 1

Zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen bedarf die Praxis eines Arztes für Frauenheilkunde
(Gynäkologe) - im Gegensatzrtt >>> Krankenhäusern - einer besonderen Zulassung durch die zuständigen Ge'
sundheitsbehörden. Die Zulassung wird ausgesprochen unter Auflagen und Bedingungen, die eine notwendige
medizinische Betreuung der Schwangeren sicherstellen sollen.

Schwangerschaftsabbrüche, die ein niedergelassener Gynäkologe als Belegara in einem Krankenhaus ausführt,
gelten in der Schwangerschaftsabbruchstatistik nicht als in einer rynäkologischen Praxis durchgeführte
Schwangerschaft sabbrüche.

409





Hackfrüchte

Landwi rtsch aftszählung 1971

Begriffsinhalt:
Zu den Hacldrtichten rechnen Früh- und Spätkartoffeln, Zuckerrüben, Runkelrüben und Kohlrüben sowie wei-
tere weniger verbreitete Hacldrtichte wie Futtermöhren, Futterkohl und Markstammkohl.
Nicht enthalten sind die vorwiegend für den menschlichen Verbrauch bestimmten Kohlarten (2.8. Kopfl<ohl,
Grünkohl), die zum >>> Feldgemüse zählen; nicht enthalten sind ferner Rüben, die zur Samengewinnung an-
gebaut werden.

Nachgewiesen wird das von >>> landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftete >>> Ackerland, das mit
Hacldrüchten bestanden ist.

Halbfertigware

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Als Halbfertigware im Sinne der Zierpflanzenerhebung gelten Topf- oder Ballenpflanzen, die bis zur Fertigwa-
re noch Teilkulturperioden durchmachen müssen (wie: Umpflanzen in größere Töpfe, Einpflanzen von Ballen-
waren und andere Aufirrcndungen)'und die zur Weiterkultur an andere Erzeugerbetriebe verkauft werden.

Halbwaren

1. Außenhandelsstatistik
I)atennachweis: ab 1950

2. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

3. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Erzeugnisse, die einem gewerblichen Bearbeitungsprozeß unterlagen, aber noch verhäiltnismäßig gering bear-
beitet sind.
Die Zuordnungnx Warengruppe Halbwaren erfolgt anhand der Warennummern des des Warenverzeichnisses
für die Außenhandelsstatistik. Zu Einzelheiten siehe Fachserie 7, Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und
Warengruppen, Anhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und -untergruppen der Ernährungswirtschaft
und der gewerblichen Wirtschaft und der Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.
Im wesentlichen ziihlen dazu:
Rohseide und Seidengespinste;
Reyon (Kunstseide); synthetischen Fäden (auch gezwirnt);
Gespiriste aus: Zellwolle, synthetischen Fasern, Wolle, anderen Tierhaaren, Baumwolle, sonstigen Faserpflan-
zen
Bau- und Nutzholz (Schnittholz)',
Holzmasse, Zellstofi
bearbeiteter Kautschuk;
Glasmasse, Rohglas;
Zemenl;
sonstige mineralische Baustoffe;
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Roheisen;
Alteisen (Schrott);
Ferrolegierungen,
Eisenhalbzeug;
rohe NE-Metalle, auch Legierungen und Altmetalle:
Aluminium, Kupfer, Nickel, Blei, Ziwr, Zirk;
sonstige unedle Metalle;
Fettsäuren, p21affin, Vaselin, Wachse;
sonstige technische Öle und Fette;
Koks;
Kraft stofre, Schmieröle, Erdgas;
Teer und Teerdestillationserzeugnisse,
Rückstände der Erdöl- und Steinkohlenteerdestillation;
aufbereitete Kal idüngemittel ;
Thomasphosphatmehl, sonstige Phosphatdüngemittel ;
Stickstoffdüngemittel, sonstige Düngemittel;
Gerbstoffauszüge;
sonstige chemische Halbwaren;
Gold, Silber und sonstige Edelmetalle für gewerbliche Zwecke;
sonstige Halbwaren (einschl. elektrischem Strom).
In die Berechnungen für die Indizes der Außenhandelspreise wird elektrischer Strom derzeit nicht einbezogen.

Anderungen im Zeitablauf:
Vor 1976 wurde der elektrische Strom in der Außenhandelsstatistik nicht nachgewiesen.

Haltep unkte, Ilaltestellen

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt: e '

Bahnanlagen der freien Strecke, auf denen Züge fitr Zwecke des Verkehrs planmäßig halten.

Begriffsbeziehungen:
Haltepunkte und Haltestellen unterscheiden sich von Bahnhöfen @isenbahnstatistik) durch ihre Lage an der
freien Strecke.
Bahnhöfe wie auch Haltepunkte und Haltestellen dienen der Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs.

Halter von Tieren

Viehzählungen
Datennechweis: ab 1950

Begriffsinhalt:

Personen, in deren unmittelbarem Besitz sich >>> Pferde, >>> Rindvieh, >>> Schweine, >>> Schafe und G+
flügel befinden, ohne Rücksicht aufdrq Eigentum an den Tieren.
Zu denHaltern von Tieren zählen Landwirte, Schlachthöfe, Schlachter, Viehhändler u.ä. Personen.
Inhaber von >>> land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, die eine der genannten Tierarten halten, gelten un-
abhängig von der Zahl der >>> gehaltenen Tiere als Halter von Tieren.
Nicht als Halter von Tieren gelten Inhaber landwirtschaftlich genutzter Flächen von weniger als einem Hektar,
die weniger als ein Zuchtschwein oder drei andere Schweine halten, außerdem Halter mit weniger als zwei
Pferden, drei Schafen sowie weniger als 20 Stück einer Geflügelart.
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Anderungen im Zeitablauf:
Vor Dezember l9g0 galten nicht als Halter von Tieren Inhaber landwirtschaftlich genutzter Flächen von weni-

ger als einem Hektar, ai. *"iig.i as 
"in" 

Zuchtsau oder drei andere Schweine oder weniger als zva,o;gLege-

hennen hielten.

vor Dezembe r lgl3galten auch die Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Kleinstbetriebe als Halter von Tie-

ren.

Handelsschiffe

Statistik des Bestandes an Seeschiffen

Datennachwels: ab 1951

Begriffsinhalt:
schiffe, die dem Erwerb durch seefahrt dienen, über ein festes Deck und mindestens 17,65 BRT Raumgehalt

verfrigen, mit Ausnahme J., ,r, Seefischereifahrzeuge und der Bagger-, Montage- und Bergrngsfahrueuge'

Erfaßt werden die Handelsschiffe, die unter der Flagge der Bunde'republik Deutschland fahren' unter der

Flagge der Bundesrepublik Deutsctrland t Onnen u.;auch Schiffe fahren' die von deutschen Reedern aus dem

Ausland gechartert *uä"i. en,tprechend fahren an das Ausland vercharterte Schifre im allgemeinen nicht

unter deutscher Flagge.

Im einzelnen zählen zu den Handelsschiffen >>> Fahrgastschiffe' >>> RO/RG Schiffe einschl' Fährschiffe'

>>> Trockenfrachtschiffe (ohne Mehrzweckschiffe)' >i> Massengrt- und Mehrzweckschiffe' >>> Tanker so-

wie Bohrinselversorgungsschiffe.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1970 wurden die Handelsschiffe in Fahreastschiffe, Fähr-' Förde- und Bäderschiffe'

>>> Trockenladungsschifre, >>> Kühlschiffe und Tanker unterteilt' )

Bis einschl. 1g73 wurden die Handelsschiffe erfaßt, die in die deutschen Seeschiffsregister eingetragen waren

unabhäingig davon, ob sie unter deutscher Flagge.fahren'

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die für die Schiffahrt außerhalb von Binnengeuässern

(Flüssen, Kanälen und geschlossenen Seen) besti-mmt sind, die einen Raumgehalt von mehr als 17'65 BRT ha-

ben und deren EigentüÄer Deutsche sind (nattirliche und juristische Personen)'

Bis einschl. 1976 rechneten die Bohrinselversorgungsschiffe nicht zu den Handelsschiffen'

Handels- und Lagergebäude

Statistik der Baugenehmigungen
I)atennachweis: ab 1962; für die neuen Länder und Berlln-Ost ab 1991

Begriffsinhalt:
>>> Nichtwohngebäude, in denen primäi Waren ausgestellt und/oder verkauft werden oder die für die Lage'

rung von Waren aller Art bestimmt sind.

Zt denHandelsgebäuden zählen Gebäude für den Einzelhandel, für Kaufhäuser, Supermärkte' Ladengeschäfte

und Möbelhäuser, Modehäuser jedoch ohne >>> Fabrik- und werkstattgebäude, Tankstellen ohne werkstatt-

und Autowaschgebäude sowie üarkt- und Messehallen, die von Kommunen für die Abhaltung von Messen

oder Märklen zur Verfügung gestellt werden'

Gebäude, die nicht dem Einzelhandel oder Märkten und Messen dienen, urcrden unter "Andere Handelsgebäu-

de" nachgewiesen. Nicht zu den Handelsgebäuden gehören Kioske, die zu den behelfsmäßigen Nichtwohnge-

bäuden gerechnet werden.

Lagergebäude sind u.a. für die Lagerung von Waren aller Art bestimmt. Hierzu gehören auch Getreidesilos und

-speicher, Güterhallen und KühlhäuserJoweit sie der öffentlichen Nahrungsmittelversorgung dienen' Waren-

lagerhäuser sowie Kraftstoff- und Treibstofflager der Polizei,-des Bundesgränz-, Feuer- und zivilen Bevölk+

ru-ngsschutzes werden ebenfalls zu den Lagergebäuden gerechnet.
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Frachtguthallen, Flughafenlager- und Hafenlagergebäude sowie önstige Lagergebäude, die nicht der Nah-
rungsmittelvorsorge dienen, zählen zu den anderen Warenlagergebäuden zu denen auch Kraft- und TreibstoF
lager für den zivilen Bereich gerechnet werden.

Ilandelsvermittlung

Handels- und Gaststättenzählung 1979, 1985

Begriffsinhalt:
Handelsvermittlung betreibt wer den An- oder Verkauf von Waren (= beuregliche Sachgüter) in fremdem Na-
men für fremde Rechnung vermittelt (Fremdgeschäft).

Handelwermittlung wird durch Handelsmakler, Handelwertreter und Versandhandelwertreter betrieben. Han-
delsmakler sind selbständige Gewerbetreibende, die Verträige über Gegenstände des Handelwerkehrs vermit-
teln, ohne dabei in einem ständigen Vertragwerhältnis zu bestimmten Auftraggebern zu stehen. Handelwertre-
ter sind selbständige Gewerbetreibende, die von anderen Unternehmen ständig damit betraut sind, Verträge des
Handelwerkehrs für sie zu vermitteln oder in deren Namen abzuschließen. Versandhandelwertreter sind Han-
delwertreter, die im Auftrag anderer Unternehmen (Lieferanten), z.B. Versandhändlern, Verlagen, Konsumgü-
terproduzenten, Bestellungen auf Waren von privaten Haushalten entgegennehmen.
Tankstellen mit Absatz in fremdem Namen werden ebenfalls in die Handelwermittlung einbezogen.

Handelsware

1. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes
Datennachweis: ab 1976

2. Investitionserhebung im Bergbau und in der Industrie (ohne Bauindustrie)
I)atennachweis: 1954 bis 1975

Begriffsinhalt:

_Wert der fremdbezogenen Erzeugnisse, die von Unternehmen unbearbeitet und ohne fertigungstechnischi
Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft werden.
Fremdbezogene Erzeugnisse, die im Unternehmen voraussichtlich be- oder verarbeitet werden, gehören nicht
zur Handelsware.
Die Handelsware wird zu Anschafrrngskosten bewertet. Als Anschafürngskosten gelten die Anschafrlngspreise
ohne Mehrwertsteuer nzü$ich Anschaffungsnebenkosten @racht, Verpackung Zoll, Verbrauchsteuern usw.)
abzüglich Preisnachlässen @abatte, Boni, Skonti, Abzüge wegen begründeter Beanstandungen usw.).
Nachgewiesen werden die Vorräte an Handelsware zu Beginn des Geschäftsjahres (Anfangsbestände) und zum
Ende des Geschäftsjahres @ndbestände). Deckt sich bei Unternehmen daq Geschäfrsjahr nicht'mit dem Kalen-
derjahr, so ist das Geschäftsjahr zugrunde gelegt, das im jeweiligen Berichtsjafu endet.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1967 war in den Anschafftrngskosten die Umsatzsteuer enthalten.
Bis einschl. 1975 wurden bei der Ermittlung der Vorräte grundsätzlich Bilanzwerte angesetzt.

Handwerk

1. Berufsbildungsstatistik
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Ausbildungsbereich, bei dem die Zuständigkeit für die Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz bei
den Handwerkskammern liegt.
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Die Handwerkskammern sind zuständige Stellen für die Benrfsausbildung in Handwerkshtrieben oder hand-

werksähnlichen Betrieben, unabhängig davon, ob sich die Berufsausbildung auf handwerkliche oder nicht-

handwerkliche Berufe bezieht.

Die Handwerkskammern sind ferner zuständig für die Benrfsausbildung in anderen Ausbildungsbereichen, so

Gt sie in Gewerben der Anlage B zur Handwerksordnung durchgeführt wird'

welche Ausbildungsberufe im einzelnen zum Ausbildungsbereich Handu'erk zählen' ist der Fachserie l1' Bil-

art g una Kultur, i.ih. l, BeruIliche Bildung 1985' S' 12? - 136' zu entnehmen'

Die Gliederung der Ausbildungpbereiche deckt sich nicht voll mit der wirtschaftsgliederung nach der syste'

matik der wirtschafts;ß",{^sich nach dem Berufsbildungsgesetz die Zuständigkeit für die Berufsausbil-

dung vielfach nach der Art"des Ausbildunggueruß und nicht iach der Zugehörigkeit des Ausbildungsbetriebs

zu einem Wirtschaft sbereich richtet'

2. Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren
Datennachwels: ab 1952

Begriffsinhalt:
Zum Handwerk rechnen unternehmen, die in die Handwerksrolle eingetragen sind'

Die Handwerksrolle ist ein bei den Handwerkskammern geführtes Verzeichnis der selbständigen Handwerker

mit dem von ihnen betriebenen Handwerk'

Die Eintragung in die Handwerksrolle berechtigt zum selbständigen Betrieb eines Handwerks und wird von der

Handwerkskammer vorgenommen.

Handwerkerleistungen (ohne Bauhandwerker)

Preisindizes für die Lebenshaltung
Datennachwels: ob 1962

Begriffsinhatt:
sammelposition, die schneider- und schusterarbeiten, Kfz-Pflege und -Reparatur, Friseurleistungen und Repa-

ratur von Fernsehgeräten und Uhren umfaßt'

Ilauptbahnen

Eisenbahnstatistik @estandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Gleisanlagen, die die technischen Einrichtungen von Hauptbahnen besitzen' Dazu gehören z'B' ein bestimmter

Mindestkurvenradius und bestimmte sicherheitseinrichtungen.

Die >>> Streckenlängen der Hauptbahnen ergeben sich aus äer inder Achse der Gleise gemessenen Länge für

Enffernungen zwischen Stationen, die in den öffentlichen Tarifen als selbständige Anfangs- oder Endpunkte

für die Beiorderung von Personen oder Gütern bezeichnet sind.

Dabei ist,es ohne Bedeutung ob die strecke ein- oder mehrgleisig ausgestattet ist'

Andenrngen im Zeitablauf:
Seit 1976 werden die Streckenlängen der Hauptbahnen der >)> nichtbundeseigenen Eisenbatrnen den Strek-

kenl ängen der e ntsprechenden >)> Nebenbahnen zugerechnet'

Begriffsbeziehungen:
Hauptbahnen und Nebenbahnen @isenbahnstatistik) unterscheiden sich im wesentlichen dadurch' daß Haupt-

bahnen für höhere Geschwindigkeiten und großere Gewichte der sie befahrenden Züge eingetichtet sind als

Nebenbahnen und für Hauptbahnen strengere sicherheitsbestimmungen als für Nebenbahnen gelten'
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Hauptmieter (-haushalte)

Gebäude- und Wohnungszählung 1987 '

Begriffsinhalt:
AIs Hauptmieter gilt, wer das Recht zur Wohnungsnutzung durch Mietvertrag mit dem Eigentümer des Gebäu-
des / der Wohnung erworben hat. Hierbei ist es gleichgültig ob anr Zeit tatsächlich Miete gezahlt wird oder
nicht.
Beim Nachweis von Hauptmieterhaushalten in der Gliederung nach Staatsangehörigkeit, Alter und Quelle des
überwiegenden Lebensunterhalts wird von der >>> Bezugsperson ausgegangen @erson, die überwiegend zum
Unterhalt des Haushalts beiträigt).

Hauptniederlassung

Arbeitsstättenzählung 1970

Begriffsinhalt:
>>> Arbeitsstätte, von der aus das gesamte >>> Unternehmen geleitet wird.
Zwischenverwaltungen (wie z.B. Bezirksdirektionen von Versicherungsunternehmen) gelten als
>>> Zweigniederlassungen.
Als Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit (Grundstück oder abgegrenzte Räumlichkeit), in der am Stichtag
mindestens eine Person oder - unter einheitlicher Leitung - mehrere Personen regelmäßig haupt- oder nebenbe-
rufl ich erwerbstätig waren.
Als Unternehmen wird die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte
Abschlüsse arfzustellen hat, aufgefafJt. Rechtlich selbständige Tochtergesellschaften gelten als Unternehmen.
Die Unternehmenseigenschaft besteht unabhängig von einer eventuellen Zugehörigkeit des Unternehmens zu
einem Konzern.
In der Aibeitsstättenzählung werden Unternehmensergebnisse nur für den erwerbswirtschaftlichen Bereich
ausgewiesen. Zu diesem rechnen die Wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung Fischerei, Pro
duzierendes Gewerbe @neryiewirtschaft und Wasserversorgung Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Bauge-
werbe), Handel, Verkehr, Nachrichtenübermittlung Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe, sonstige Dienstlei-
stungen (Gastgewerbe, Wissenschafr und Bildung Gesundheitswesen, Rechtsberatung), ferner die wirtschaftli-
chen Unternehmen im Eigentum von Gebietskörperschaften einschl. der staatlichen und kommunalen Regiebe-
triebe und der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost.
Für die Bereiche Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie Gebietskörperschaften und Sozialversicherung
werden keine Unternehmensergebnisse und entsprechend keine Hauptniederlassungen nachgewiesen. .

Begriffsbeziehungen:
Besteht ein Unternehmen (Arbeitsstättenzählung) nur aus einer Arbeitsstätte, so gilt diese als >>> Einzige Nie-
derlassung. Hauptniederlassungen bestehen daher nur bei Unternehmen, die mindestens zwei Arbeitsstätten
(Hauptniederlassung und Zweigniederlassung(en)) umfassen.

Hauptschulabschluß

1. Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

2. Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
AIs Hauptschulabschluß gilt der Abschluß an einer >>> Hauptschule, >>> Sonderschule, >>> Realschule, ei-
nem >>> Gymnasium oder einer >>> Gesamtschule, sofern kein höherer Abschluß erreicht wurde.
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Nachgewiesen werden >>> schüler und >>> schulabgänger mit bzw. ohne Hauptschulabschluß'

AIs Schüler bzw. Schulabgänger ohne Hauptschulabschluß gilt, wer nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht

von einer der o.g. Schulen (oder auch einer >>> Grundschule) abgegangen ist' ohne das BildungSziel der

Hauptschule erreicht zu haben.

schulabgänger aus einer Schule des allgemeinen schulwesens ohne Hauptschulabschluß können diesen Ab
schluß unter hstimmten Voraussetzungen nachträglich an einer schule des bemflichen schulwesens erwerben

("Zusätzlich erworbener Hauptschulabschluß")'

Hauptschulen

Statistik des allgemeinen Schulwesens

Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
schulen, die eine allgemeine Bildung als Grundlage für eine erfolgreiche pralrtische Berufsausbildung vermit-

teln.
Der Besuch der Hauptschule setzt den Besuch der >>> Grundschule voraus. Die schulbesuchsdauer beträgt 5

Jahre, teilweise - wegen der längeren Dauer des Grundschulbesuchs - auch nur 3 Jahre'

Den Hauptschulen angegliederte Sonderschulklassen und Realschulklassen rechnen nicht zu den Hauptschulen,

sondern werden bei den intsprechenden Schularten ausgewiesen.

Erfaßt werden öffentliche und private Hauptschulen'

Ilaushalte

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:
Personen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften, insbesondere ihren Lebensunterhalt gemeinsam finanzie-

ren (Mehrpersonenhaushalt). wer allein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haushalt @inpersonenhaushalt) und

zwar auch-dann, wenn er eine gemeinsame Wohnung hat' I

Bei personen im Haushaltszusammenhang die in gebäude- und wohnungsstatistischen Tabellen nachgewiesen

werden, handelt es sich stets um die wohnberechtigle Bevölkerung.

Zu beachten ist, daß es sich bei den sonstigen wohnberechtigten Haushalten vielfach um solche in Freizeitwoh-

nungen/-wohneinheiten handelt.

Begriffsbeziehungen:
Während bei der Volks- und Berufszählung 1987 Haushalte dann nicht als Privathaushalte gezählt wurden'

wenn sich die vorwiegend benutzte Wohnung sämtlicher Haushaltsmitglieder in einer anderen Gemeinde be'

fand, werden in der Glebäude- und Wohnungszätrlung 1987 alle Haushalte berücksichtigt'

Haushaltsbruttoeinkommen

Wi rtschaftsrechnun gen ausgewählter p rivater Haushalte

Datennachwels: ab 1958

Begriffsinhalt:
Die Haushaltsbruttoeinkommen je Haushalt und Monat umfassen die Hauptgruppen >>>-Bruttoeinkommen aus

unselbständiger Arbeit, >>> Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit, >>> Bruttoeinkommen aus Vermö

gen und >>iEinnahmen aus Ei nkommensübertragUngen, Untervermietung

Zu den Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit rechnen neben den Bruttolöhnen und -gehältern u'a' auch

die Einkommen aus nebenberuflicher Tätigkeit, die einmaligenZahlungen (2.B. Urlaubs-' Weihnachtsgeld' 13'
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Monatsgehalt, Prämien u.ä.), das Überstundenentgelt, die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers, De-
putate u.ä.

Bei den Bruttoeinkommen aus UnternehmerEitigkeit handelt es sich bei den hier erfallten Haushalten im we-
sentlichen um Einnahmen aus selbständiger (freiberuflicher) Arbeit.
Zu den Bruttoeinkommen aus Vermögen zählen neben Zinsen, Dividenden u.ä. die Einnahmen aus Vermietung
(ohne Untervermietung), einschl. einer unterstellten Miete für Eigentümerwohnungen, abzüglich der Aufircn-
dungen für die Unterhaltung von Grundstticken und Gebäuden und für Schönheitsreparaturen in Eigenttimer-
wohnungen. Der unterstellte MietwErt entspricht der Miete einer vergleichbaren Mietwohnung.
Die Einnahmen aus Einkommensübertragungen umfassen u.a. Renten der gesetzlichen Renten- und Unfallver-
sicherung öffentliche Pensionen, Kindergeld, Wohngeld, Sozialhilfe, Ausbildungszuschüsse, Renten der
Kriegsopferversorgun& Arbeitslosengeld u.ä., Übertragungen von Unternehmen, von privaten Organisationen
ohne Erwerbscharakter und von anderen privaten Haushalten sowie einmalige Einkommensübertragungen
(2.B. Rückerstattungen von Einkommen- und Vermögensteuern), soweit diese einmaligen Einkommensüber-
tragungen im Einzelfall weniger als 2 000 DM betragen.

Nicht zum Haushaltsbruttoeinkommen zählen verschiedene andere Einnahmearten, wie z.B. Einnahmen aus
dem Verkauf im Haushalt erzeugter sowie gebrauchter Waren, Nettoeinnahmen aus der Erstattung von Ausg4-
ben für geschäiftliche (dienstliche) Zwecke, Rückvergütungen auf Warenkäufe und einmalige Zahlungen von
2 000 DM und mehr; diese Einnahmearten werden unter der Hauptgruppe >>> sonstige Einnahmen erfaßt und
nachgewiesen.

Andenrngen im Zeitablauf:
Die Einnahmen aus Untervermietung sind seit 1976 im Haushaltsbruttoeinkommen enthalten; bis einschl. 1975
rechneten sie zu den sonstigen Einnahmen.

Begriffsbeziehungen:
Das >>> Haushaltsnettoeinkommen (Wirtschaftsrechnungen ausgeurählter privater Haushalte) ist das um die
Einkommen- und Vermögensteuern und die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung verminderte Haushaltsbrut-
toeinkommen.

Haushaltseinkommen

Mikrozensus
Datennachwelsz ab 1972

Begriffsinhalt:
Summe aller monatlichen >>> Nettoeinkommen der Mitglieder des befragten >>> Privathaushalts.
Für abhängig erwerbstätige Haushaltsmitglieder wird das Bruttoeinkommen im Monat März des Erhebungsjah-
res abzüglich Steuern und Sozialversicherungsabgaben (gd. auch abzüglich der Beiträge für private, kommu-
nale oder staatliche Zusatzversorgungskassen), bei unregelmäßigem Einkommen und bei Selbständigen außer-
halb der Landwirtschaft wird der monatliche Nettodurchschnitt im Laufe des Jahres erfragt.
Zum Haushaltseinkommen rechnen alle Einkommensarten, also Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, aus öffentli-
chen Renten, Pensionen und Unterstützungen, aus Sozialleistungen, aus privaten Renten und Untersttitzungen,
aus eigenem Vermögen, aus Vermietung Verpachtung usw.
Zu den Einkünften aus Erwerbstätigkeit zählen z.B. auch Gratifrkationen, das 13. Monatsgehalt, Vorschüsse,
vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers; Naturalbezüge und Deputate werden mit ihrem Wert einbe-
zogen. Nicht als Abzüge vom Lohn oder Gehalt, die bei der Errechnung des Nettoeinkommens zu berücksichti-
gen sind, gelten z.B. die Miete für eine Werkswohnung für eine betriebliche Sterbekasse, Ratenzahlungen oder
gerichtliche Lohn- und Gehaltspfändungen, Sparbeträge für das vermögenswirksame Sparen und ähnliche Be'
träge, die vom Arbeitgeber vor der Auszahlung einbehalten werden. Freie Unterkunft und Verpflegung und an-
dere Sachbezüge ählen in entsprechender Höhe ebenfalls zum Hauihaltseinkommen. Nicht einbezogen werden
Trennungsentschädigungen, Auslösungen und ähnliche Beträge.
Einmalige Zahlungen, wie Lotteriegewinne, Auszahlungen von Lebenwersicherungen, Hauptentschädigungen
des Lastenausgleichs usw., werden nicht einbezogen.
Nicht zum Haushaltseinkommen rechnen Einkommen von >>> Selbständigen in der Landwirtschaft sowie von
allen >>> Mithelfenden Familienangehörigen ohne Pflichwersicherung in der Rentenversicherung auch dann
nicht, wenn diese Personen als Haupteinkommensquelle z.B. Einktinfte aus Rente o.ä. beziehen. Ist der
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>>> Haushaltworstand selbständiger Landwirt oder Mithelfender Familienangehöriger oder hat er kein eigenes

Nettoeinkommen, wird auch für den gesamten Haushalt kein Haushaltseinkommen nachgewiesen, auch dann

"i.t 
i, *"* andeie Haushaltsmitglieder eigenes Einkommen beziehen'

Begriffsbeziehungen:
Während im Haushaltseinkommen die Nettoeinnahmen aller zum jeweiligen Haushalt rechnenden Personen

zusaflrmengefaßt sind, stellt das Nettoeinkommen (Mikrozensus) die summe der Nettoeinkünfte eines einzel-

nen Haushaltsmitglieds dar.

Die Begrifre Haushaltseinkornmen und >>> Haushaltsnettoeinkommen (wirtschaftsrechnungen ausgeuählter

privater Haushalte) bezeichnen beide Nettoeinkommen von Privathaushalten im Laufe eines Monats' unter-

schiede ergeben sictr nuibei der Berücksichtigrrng einzelner Einnahmepositionen: So wird nur in den Wirt-

schaftsrechnungenbei der Errechnung des fUushätsnettoeinkommens ggf' eine unterstellte Miete für Eigen-

tümerwohnung.n *g"r.,O. Andereröits bleiben bei der Errechnung des Haushaltseinkommens im Mikrozen-

sus, das für die cesamtt eit der privathaushalte und nicht für spezifiiche, ausgeuählte Haushaltstypen nach-

gewiesen wird, die rinkommen von selbständigen Landwirten und von allen Mithelfenden Familienangehöri-

gen außer Betracht; ebenso werden für Haushite, deren Haushaltworstand ein selbständiger Landwirt oder ein

t{ithelfender Familienangehöriger ist, keine Einkommen nachgewiesen.

Haushalts nettoeinkommen

Wi rtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte

Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Die Haushaltsnettoeinkommen je Haushalt und Monat stellen die um die >>> Einkommen- und Vermögensteu-

ern und die >>> pnlcntUeiira l" rV Sozialversicherung verminderten >>> Haushaltsbruttoeinkommen dar'

Die Haushaltsbruttoeinkommen je Haushalt und Monat umfassen die Hauptgruppen >>>-Bruttoeinkommen aus

unselbständiger fubeit, >>> Bruttoeinkommen aus unternehmertätigkeit' >>> Bruttoeinkommen aus vermc}'

!.n una >>iEinnahmen aus Einkommensübertragungen, untervermietung.

Zu denBruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit rechnen neben den Bruttolöhnen und -gehältern u'a' auch

die Einkommen aus nebenberuflicherTätigkeit, die einmaligen Zahlungen (z'B. Urlaubs-' Weihnachtsgeld' l3'

Monatsgehalt, namien-i.;.i;ä lJb."tun"denentgelt, die vermögenswiiksame Leistung des Arbeitgebers, De-

putate u.ä.

Bei den Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit handelt es sich bei den hier erfaßten Haushalten im we-

sentlichen um Einnahmen aus selbständiger (freiberuflicher) fubeit.

Zu den Bruttoeinkommen aus Vermögen zählen neben Zinsen, Dividenden u.ä. die Einnahmen aus Vermietung

(ohne Unterv"r.i.tungj, .inichl. der-unterstellten Miete für Eigentümerwohnungen, abzüglich der Aufiryen-

dungen für die Untert aiiung, von Grundstticken und Gebäuden und für Schönheitsreparaturen in Eigentümer-

wohnungen.
Der unterstellte Mietwert entspricht der Miete einer vergleichbaren Mietwohnung'

Die Einnahmen aus Einkommensübertragungen umfassen u.a. Renten der gesetzlichenRenten- und unfallver-

sicherung öffenttiche p;;i;;;;, finaetEef{ Wohngeld' Sozialhilfe, Ausbildungszuschüsse, Renten der

Kriegsopferversorgung u.ä., Iibertragungen von Unternehmen, von privaten Organisationen ohne Erwerbscha-

rakter und von anderen prluat.n HarisnJten sowie einmalige Einkommensübertragungen (z.B' Rückerstattun-

gen von Einkommen- und Vermögensteuern), soweit diese einmaligen Einkommensübertragungen im Einzel-

iall weniger als 2 000 DM betragen

Nicht zum Haushaltsnettoeinkommen zählen verschiedene andere Einnahmearten, wie z'B' Einnahmen aus

dem Verkauf im Haushalt erzeugter sowie gebrauchter Waren, Nettoeinnahmen aus der Erstattung von Ausga-

ben für geschäftliche (dienstlichä) Zwecte, Rtictcvergütungen auf Warenkäufe und einmalige Zahlungen von

2 OOO DM und mehr; diese Einnahmearten werden int., ä., Hauptgruppe >>> sonstige Einnahmen erfaßt und

nachgewiesen.

Die Einkommen- und Vermögensteuern je Haushalt und Monat umfassen die geleisteten Lohnsteuern' Ein-

kommensteuern, Vermögen.ä.rn, die läufenden Lastenausgleichsabgaben und die Kirchensteuern'

Zu den pflichtbeiträgen zur Sozialversicherungje Haushalt und Monat zählen die fubeitnehmeranteile an den

pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Rentenu.*i.iä.rf anr gesetzlichen Krankenversicherung und zur Bundes-

anstalt für Arbeit.
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Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Haushaltsnettoeinkommen und >>> Haushaltseinkommen (Mikrozensus) bezeichnen beide
Nettoeinkommen von Privathaushalten im Laufe eines Monats. Unterschiede ergeben sich nur bei der Berück-
sichtigung einzelner Einnahmepositionen: So wird nur in den Wirtschaftsrechnungen bei der Errechnung des
Haushaltsnettoeinkommens ggf. eine unterstellte Miete für Eigentümerwohnungen angesetzt. Andererseits
bleiben bei der Errechnung des Haushaltseinkommens im Mikrozensus, das für die Gesamtheit der Privathaus-
halte und nicht für spezilische, ausgeuählte Haushalts6pen nachgewiesen wird die Einkommen von selbstän-
digen Landwirten und von allen Mithelfenden Familienangehörigen außer Betracht; ebenso werden für Haus-
halte, deren Haushaltworstand ein selbständiger Landwirt oder ein Mithelfender Familienangehöriger ist, kein
Einkommen nachgewiesen.

Das Haushaltsbruttoeinkommen (Wirtschaftsrechnungen ausgeurählter privater Haushalte) läßt sich in das
Haushaltsnettoeinkommen umrechnen, indem das Haushaltsbruttoeinkommen um die Einkommen- und Ver-
mögensteuern und die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung vermindert wird.

Haushaltstyp lz 2-Personen-Haushalte von Renten- und
S ozialhilfeempfängern mit geringem Einkommen

Wi rtsch aftsrechnungen ausgewä hlter p rivater Haush alte
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Haushalte, die aus älteren, alleinstehenden Ehepaaren bestehen, und ein geringes Einkommen beziehen das
überwiegend aus Renten der Sozialversicherurig oder Leistungen der öffentlichen Sozialhilfe besteht.
Einbezogen werden Haushalte mit monatlichen Einkommensübertragungen von Staat und Arbeitgeber
(>>> Einnahmen aus Einkommensübertragungen und Untervermietung das bei der erstmaligen Festsetzung
der Einkommensgrenze im Jahr 1964 etwa in der Höhe der damaligen Sätze der Sozialhilfe lag. Die Einkom-
mensobergrenze wird seitdem entsprechend der Steigerung der Renten und Sozialsätze fortgeschrieben.

Anderungen im Zeitablauf:
Erst seit 1986 wird die wirtschaftliche Situation der Haushalte durch die Einkommensübertragungen beschrie-
ben. Bis einschl. 1963 wurden die Haushalte nach der Höhe ihrer Verbrauchsausgaben gruppiert und von 1964
bis einschl. 1985 nach dem >>> Haushaltsbruttoeinkommen. Soweit diese Haushalte Ersparnisse gebildet oder
Kredite aufgenommen haben, ergeben sich zu der Situation von 1964 Unterschiede durch die abweichende
Auswahlgrundlage.

Begriffsbeziehungen:
Die unter dem Haushalts§rp I beschriebenen Haushatte entsprechen dem Haushalts§?, der für die Berechnung
des >>) Preisindex für die Lebenshaltung von 2-Personen-Haushalten von Renten- und Sozialhilfeempfängern
(Statistik der Verbraucherpreise) zugrunde gelegt wird.

Haushaltstyp 2: 4-Personen-Haushalte von Angestellten und Ar-
beitern mit mittlerem Einkommen der Bezugsperson

Wi rtsch afts rechnu n gen ausgewä hlter privater Haushalte
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Haushalte, die aus Ehepaaren mit zwei Kindern (davon mindestens ein Kind unter l5 Jahren) bestehen, in Ge-
meinden mit.mindestens 20 000 Einwohnern leben und deren Haushaltworstand Arbeiter oder Angestellter
und alleiniger Einkommensbezieher ist und ein mittleres Einkommen hat.
Einbezogen werden Haushalte, bei denen rt^s Bruttoeinkommen aus (hauptbenrflicher) unselbständiger Arbeit
ungefähr dem durchschnittlichen Bruttomonatwerdienst eines männlichen Arbeiters in der Industrie oder eines
männlichen Angestellten entspricht. Bei der erstmaligen Festsetzung der Einkommensgrenzen im Jahr 1964
wurde von einem Wert, der ungefähr diesen Bruttomonatwerdiensten entsprach, ausgega.ngen. Die Einkom-
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mensspannen für Einkommen werden seitdem entsprechend der Lohn- und Gehaltsentwicklung fortgeschrie-

ben.

Anderungen im Zeitablauf:
Erst seit 1964 wird die wirtschaftliche Situation der Haushalte durch die Einstufung nach dem Bruttoein-

kommen aus (hauptbe-ni.t 
"ry 

unselbständiger fubeit der Bezugsperson beschrieben. Bis'einschl' 1963 wur-

den die Haushalte nach der Hö'he ihrer verbäuchsausgaben gnrppiert. sou,eit diese Haushalte Ersparnisse

gebildet oder Kredite aufgenommen haben, ergeben siätr untärsätiiede durch die abweichende Auswahlgrund-

lage.

Begriffsbeziehungen:
Die unter dem Haushaltsqp 2 beschriebenen Haushalte entsprechen dem Haushaltstjrp, der für die Berechnung

des >>> preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-fubeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkommen

des alleinverdienenden Haushaltwor.t"nä., (Statistik der Verbraucherpreise) zugrunde gelegt wird'

Haushaltstyp 3: 4-Personen-Haushalte von Beamten und Ange-
stellten mit höherem Einkommen

Hausschlachtungen

Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik
Datennachwels: ab 1950

Begriffsinhalt:
Schlachtungen, die nicht von gewerblich schlachtenden Betrieben, sondern von Selbswersorgern - in aller Re-

gel im Haushalt des Tierhalters - vorgenommen werden, und bei denen das Fleisch ausschl' zum Verbrauch im

eigenen Haushalt bestimmt ist.

Begriffsbeziehungen:
Hausschlachtungen sind zu unterscheiden von >>> gewerblichen Schlachtungen (Schlachtungs- und Schlacht-

gewichtsstatistik). Erstere umfassen die Schlachtun[.n uon Selbstversorgern, in aller Regel den >>> Haltern

Wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte

Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Haushalte, die aus Ehepaaren mit zwei Kindern (davon mindestens ein Kind unter l5 Jahren) bestehen' und

d;;;; ügrperson neamte. oder Angestellter und der Hauptverdiener in der Familie ist sowie ein höheres

Einkommen bezieht. I

Einbezogen werden Haushalte mit einem monatlichen >>> Bruttoeinkommen aus (hauptberuflicher) unselb

ständiger fubeit aer ne^gsperson, das deutlich über dem monatlichen Einkommen liegt, das für den

>>> Haushaltstyp 2: +-peäänen-Haushalte mit mittlerem Einkommen zugrunde gelegt wird..Bei der erstmali-

gen Festsetzung der Einkommens gletu,enim Jahr 1964 wurde von einem nominalen Abstand von DM I 000

zum Einkommen des Haushaltstyps 2 ausgegangen. Die Einkommensspannen für die Bruttoeinkommen wer-

den seitdem entsprechend der Lo[n- und Gehaltsentwicklung fortgeschrieben'

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. l9g5 wurden Haushalte mit einem monatlichen >>> Haushaltseineinkommen einbezogen' bei de-

nen i.d.R. das Haushaltseinkommen nicht höher als 40Yo über dem Einkommen der Bezugsperson lag'

Begriffsbeziehungen:
Die unter aem Häustrattstyp 3 beschriebenen Haushalte entsprechen dern Haushaltstyp, der für die Berechnung

des >>> preisindex für die Lebenshalrung von 4-Personen-liaushalten von Angestellten und Beamten mit hG

herem Einkommen (Statistik der Verbraucherpreise) zugrunde gelegt wird.
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von Tieren, letäere umfassen die Schlachtungen gewerblicher Art, bei denen die >>> geschlachteten Tiere
nicht für den Selbstverbrauch bestimmt sind.

Haus- und Nufzgärten (Gartenland)

Bodennutzungshaupterhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Flächen auf denen Gartengewächse (Obst, Gemüse, Erdbeeren, Kartoffeln usw.) für den eigenen Bedarf ange.
baut werden wie Haus- und Kleingärten, Obstgärten, Grabeland auf dem Acker außerhalb der Fruchfolge.
Nicht zum Gartenland zählen die Flächen des Feldgemüsebaues und Erwerbsgartenbaues, auch wenn sie einge-
äunt sind sowie Parkanlagen, Rasenllächen und Zierg/rten.
Erfaßt werden land- und forstwirtschaftliche Betriebe ab I ha Betriebsfläche und Gesamfflächen ab I h4 die
garu oder teilweise land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, land- und forstwirtschaftliche Betriebe unter
I ha Betriebsfläche und Gesamflächen unter I ha mit bestimmten Mindesterzeugungseinheiten sowie sonstige
Flächen auf denen Reben, Obst, Gemüse,Zierpflaruen oder Baumschulerzeugnisse für den Verkauf angebaut
werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1978 wurden land- und forstwirtschaftliche Betriebe ab 0,5 ha Gesamtfläche erfafjt, alle anderen Haus- und
Nutzgärten, auch die privaten, durch die Gemeinden festgestellt.
Bis 1969 zählten auch private Parkanlagen, RasenflächenundZierg/rten zu den Haus- und Nutzgärten.

Hauswirtschaft

Berufsb i ldun gsstatistik
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Ausbildungsbereich, der als einzigen Ausbildungsberuf die Hauswirtschafterin in städtischen Bereichen um-
faßt.
Die ländliche Hauswirtschaft ist nicht einbezogen.
Zuständig für die Berufsausbildung in der Hauswirtschaft sind die durch Rechtwerordnung dazu bestimmten
Stellen.
Die Gliederung in Ausbildungsbereiche deckt sich nicht voll mit der Wirtschaftsgliederung nach der Systema-
tik der Wirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungsgesetz die Zuständigkeit vielfach nach der Art des
Ausbildungsberufs und nicht nach der Zugehörigkeit des Ausbildungsbetriebs zu einem Wirtschaftsbereich
richtet.

'Hebammen

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Alle freiberuflich tätigen und angestellten Hebammen im Besitz einer Anerkennung als Hebamme nach dem
Hebammengesetz.

Nicht erfaßt werden die Hebammenschülerinnen, Wochenpflegerinnen und Wochenpflegeschülerinnen.
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Heilstätten und Sanatorien

1. Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr

Datennachweis: ab 1981

Begriffsinhalt:
Einrichtungen - auch spezialkrankenhäuser (l{iniken}, die Genesende und Erholungsbedürftige (z'B' Kurgä-

ste) aufnehmen.

Hieran zählen in der statistik der Beherbergung im Reiseverkehr - im Gegensatz zu Heilstätten und Sanatorien

die als >>> Krankenhaur"i («rantenrrausstatliik), bei denen die-ärztliche versorgrrng im vordergrund steht,

betrieben werden - rin i.t rungen, die vorwieg.nd d., Erholung dienen bzw. der Rekonvaleszens, Regeneration

und Rehabilitation gewidmet s-ina. Im Vordergrund steht hierbei in erster Linie die pflegerische Versorgung'

Erfaßt werden nur Heilstätten und Sanatorien mit mindestens 9 Gästebetten und ntehr, unabhängig davon, ot
sie gewerblich oder nict igewerulich betrieben werden und ob die Beherbergung von Gästen Hauptzweck oder

Nebenzweck des Betriebes ist.

2. Staiistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:
Wieunterl.,jedochunabhängigvonderAnzahlderGästebetten
mindestens 5 000 >>> Gästeübernachtungen im Jahr'

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Män LgTlwurden Betriebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernach-

tungen im Jahr erfaßt.

Heime für behinderte I(inder und Jugendliche

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Heime für behinderte Kinder und Jugendliche sind Einrichtungen zur heilpädagogischen und therapeutischen

Behandlung von rinaern unaJrgenäti.t en, die körperlich, geistig oder seelisch im Sinne des Bundessozialhil-

fegesetzes (BSHG) behindert sind.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis tggl wurden Heime für behinderte Kinder und Jugendliche unter dem Begriff "sonderheime" erfalJt (siehe

auch unter >>> Sonder- und Beobachtungsheime)'

Heime fiir Kinder und Jugendliche

Statistik der Jugendhilfe
Datennachwels: ab 1957

und nur in Gemeinden mit im allgemeinen

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder im Alter von 3 und mehr Jahren und Jugendliche über Tag und

Nacht unteigebracht sowie im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden.

Hierzu gehören auch heilpädagogische und therapeutische Heime zur.Behandlung von Kindern und Jugendli-

.chen mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten und Anp"ttungsschwierigkeiten. Nicht in den Begriff "Heime

für Kinder und Jugendliche" einbezogen sindbehinderte Kinder und Jugendliche'
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1981 wurde dte Zahl der Häime für Kinder und Jugendliche unter dem Begriff "Kinderheime"
nachgewiesen, jedoch ohne die bis l98l getrennt nachgewiesenen >>> Erziehungsheime.

Heime für Säuglinge und Kleinkinder

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr über Tag und Nacht unterge.
bracht sowie im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden.

Nicht zu den Heimen für Säuglinge und Kleinkinder zählen Heime, die ganz oder überwiegend der Unterbrin-
gung und Betreuung behinderter Säuglinge und Kleinkinder dienen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1981 wurden Kleinstkinder- und Kleinkinderheime unter dem BegriffSäuglings- und Kinderheime
in der Statistik erfaßt.
Bis einschl. l98l wurden Heime für Säuglinge und Kleinkinder unter dem Begriff "Säuglings- und Kinderhei-
me" in der Statistik erfaßt, bei der Erhebung 1982 dagegen unter dem Begriff "Kleinstkinder- und Kleinkin-
derheime" erfragt.

Heizölbesta nd/-verbrauch

Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Bestand an bzw. Verbrauch von Heizöl (Heizöl leicht, mittelschwer, schwer), dr" zur Erzeugung von Wärme
sowie als Rohstofffür die Produktion vorgesehen ist bzw. verwendet wurde, gleichgültig ob aus Erdöl oder aus
Rohteer hergestellt.
Der Bestand an Heizöl wird jeweils äm Ende des Berichtszeitraums nachgewiesen.
Zum Verbrauch des im Berichtszeitraum verivendeten Heizöls rechnen auch die Heizölmengen, die für die
Gewinnung der an Dritte abgegebenen Eneryiemengen (Strom, Dampf, Wärme) eingesetzt wurden. Verkaufte
oder verschenkte Brennstoffmengen sowie Deputate sind nicht in die Verbrauchsangaben einbezogen.
Seit 1985 werden der Heizölbestand und der Heizölverbrauch nicht mehrmonatlich, sondern nur noch viertel-
jährlich nachgewiesen.

Herstellungsländer

Außenhandelsstatistik
Datennachwels: ab 1950

Begriffsinhalt:
Länder, in denen von der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) eingeführte Waren vollständig
gewonnen oder hergestellt worden sind.
Bei Präferenzwaren, für die ein Präferenznachweis vorgelegt wird, ist llerstellungs-(Ursprungs-)land das Land
oder Gebiet, in dem die Waren aufgrund einer Präferenzregelung die Eigenschaft von Ursprungswaren erwor-
ben haben.

Sind an der Herstellung einer Ware zwei oder mehr Läinder beteiligt, so ist Herstellungs-(Ursprungs-)land das
Land, in dem die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat,
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sofern diese in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines

".u." e-.rgnisses geführt naloder eine bedeutende HerstellungSsn'rfe darstellt'

Bei waren, deren Herstellungs-(ursprungs-)land nicht bekannt ist, wird das versendungSland der waren er-

faljt.
weitere Einzelheiten sind § 10 der verordnu ngz..r Durchführung de.s Gesetzes über die statistik des grenz-

überschreitenden Warenverkehrs (AHStatDD in der Fassung uom t+' Juli 1977 (BGBI' I S' 1281) geäindert

durch Artikel24 des t.,Statistikbeieinigungsgesetzes vom ti.p1'ttrz l98O (BGBI' I S' 294) zu entnehmen'

Herstellung von Maschinen für das Produktionsgütergewerbe

1. Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe

Ilatennachweisz 1977 bis 1984

2. Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bls 1975

3. Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:
Alle Waren der Warenklassen

Metallbearbeitungsmaschinen der spanabhebenden Formung
Metallbearbeitungsmaschinen der spanlosen Formung
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen
Maschinen und Präzisionswerkzeuge

für die Metall- und Werkstoffbearbeitung
Dampfturbinen
Wasserkraftmaschinen

Begriffsinhalt:
Alle Waren der Warenklassen

Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen
zum Bearbeiten von Korh Bein' Hartkautschuh Kunststofr
und äihnlichen harten Stoffen

Gewerbliche Kühlmöbel und -geräte, Kältemaschinen und -anlagen

Warenklasse 32ll
3212
3213

I

x

tr

tr

ll

3218
3227
3228

des systematischen warenverzeichnisses für die Industriestatistilq Ausgabe 1975'

Begriffsbeziehungen: , ,

Die Begriffe Herstellung von Maschinen für das i+oaunlonsgtitergewerbe und "Maschinen für die Produkti-

onsgüterindustrien" gnäex des Auftragseingangs in der Induitrie,lndex des Auftragsbestands in der Industrie)

sind synonym.

Ilerstellung von Maschinen für das Verbrauchsgüter
Produzierende Gewerbe

1. Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe

Datennachweis: 1977 bis 1984

2. Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bls 1976

3. Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennacbweis: 1970 bis 1976

3217
3223
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Nahrungsmittelmaschinen
Maschinen für verwandte Gebiete der Nahrungsmittelherstellung
Papier- und Druckereimaschinen
Textilmaschinen
Zubehörteile für Textilmaschinen
Nähmaschinen
Schuh- und Lederindustriemaschinen

3245
3246
3261
3265
3266
3267
3269

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistilq Ausgabe 1975.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Herstellung von Maschinen für das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe und "Maschinen für
die Verbrauchsgüterindustrien" (Index des Auftraoseingangs in der Industrie, Index des Auftragsbestands in
der Industrie) sind synonym.

Herstellung von Maschinen flir die Bauwirtschaft

l. Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: 1977 bis 1984

2. Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bis 1976

3. Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:

Alle Waren der Warenklassen

Baumaschinen Warenklasse 3226
Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen " 323?
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausgabe 1975.

Zu den Baumaschinen zählen u.a. Bauaufzüge, Bauwinden, Betonmischer und -mischanlagen, Betonpumpen, -
spritz- und -einpreßgeräte, Betonverdichter, Turmdrehkrane, Rammen, Bagger, Straßenbaumaschinen, Gleis-
baumaschinän, Erdbaugeräte.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Herstellung von Maschinen für die Bauwirtschaft und "Maschinen für die Bauwirtschaft (einschl.
Maschinen für die Baustoff-, Keramik- und Glasindustrie)" (Index des Auftragseingangs in der Industrie, Index
des Auftragsbestands in der Industrie) sind synonym.

Herstellung von Maschinen für die Landwirtschaft

Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: 1977 bis 1984

Begriffsinhalt:
Alle Waren der Warenklassen
Landmaschinen Warenklasse 3241
Landwirtschaftliche Förder- und Transportmittel " 3242
Milchwirtschaftliche Maschinen " 3243
Ackerschlepper (einschl. Einachsschlepper

und andere einachsige Motorgeräte) " 3244
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistilq Ausgabe 1975
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Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Herstellung von Maschinen für die Landwirtschaft und >>> Maschinen für die Landwirtschafr

(Index der Bruttoprodulion für Investitions- und Verbrauchsgüter, Index des Auftragseingangs in der Indu-

itrie, Index des Auftragsbestands in der Industrie) sind synonym'

Zur Abgrenatng gegenüber dem Begriff>>> landwirtschaftliche Maschinen (Index der industriellen Brutto

;ilkil firr t-nie.-titiors- und Veibrauchsgüter, Außenhandelsstatistik) siehe dort.

Ilerstellung von Nachrichten- und InformationstechnischeR
Erzeugnissen

Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe

Datennachweis: 1977 bis 1984

Begriffsinhalt:
Alle Waren der Warenklassen

Geräte und Einrichtungen der Drahtnachrichtentechnik
Geräte und Einrichtungen der Funknachrichtentechnik
Elektrische Zeitdienstgeräte
Rundfu nk- und Fernsehempfangsgeräte und -einrichtungen
Phonotechnische Geräte
Bauelemente der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik

Warenklasse 3651
3653
3655
3661
3663
3667

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistilq Ausgabe 1975'

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Herstellung von nachrichten- und informationstechnischen Erzeugnissen und >>> nachrichten-

und informationstechniiche Investitionsgüter (Index des Auftragsbestands in der Industrie) sind unterschiedlich

iVgugr"na.Die produktgruppe Herstellung von nachrichten- und informationstechnischen Erzeugnissen

schließt die nachricht.n--unä informationstechnischen Investitionsgüter ein, umfaßt aber zusätzlich noch die

Rundfunk- und Fernsehempfangsgerate, die phonotechnischen Gerate und die Bauelemente für die Fernmelde-

und Hochfrequenztechnik.

Herstellung von starl«stromtechnischen Erzeugnissen

1. Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe

Datennachweisl 1977 bis 1984

2. Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:

AIle Waren der Warenklassen

Elektromotoren und -generatoren Warenklasse 36l l
Transformatoren " 3612

Starkstromkondensatoren " 3617

Hochspannungsschaltgeräte und -anlagen " 3621

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik Ausgabe 1975'

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Herstellung von starkstromtechnischen Erzeugnissen und "starkstromtechnische
(Index des Auftragsbestands in der Industrie) sind synonym'
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Hilfe in besonderen Lebenslagen

Statistik der Sozialhilfe
Ilateunachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Leistungen der Sozialhilfe in Gestalt verschiedener Hilfearten, die an den besonderen persönlichen Bedürfnis-
sen eines Hilfesuchenden ausgerichtet sind.
Im einzelnen werden gem. § 27 BSHG Abs.l die folgenden Hilfearten gewährt:
- Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgnrndlage,
- vorbeugende Gesundheitshilfe,

- Hilfe für werdende Mütter und Wochnerinnen,

- Blindenhilfe,

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts.
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
- Altenhilfe.
Die Hilfen in besonderen Lebenslagen werden gewährt, sofern die Voraussetzungen afi Gewährung von Sozi-
alhilfe gegeben sind und dem Hilfesuchenden, seinem nicht getrenntlebenden Ehegatten sowie - bei minder-
jährigen unverheirateten Personen - seinen Eltern die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Ver-
mögen nicht zuzumuten ist. In einigen von Bundessozialhilfegesetz (BSHG) näher begründeten Fällen können
Hilfen in besonderen Lebenstagen auch insoweit geleistet werden, als den o.g. Personen die Aulbringung der
Mittel aus dem Einkommen und Vermögen zuzumuten ist, oder die Hilfen ohne Rücksicht auf Einkommen und
Vermögen gewährt werden.
Die Höhe des einzusetzenden Einkommens und Vermögens ist in besonderen Vorschriften geregelt. Hilfe kann
auch in anderen besonderen Lebenslagen gewährt werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtferti-
gen. Geldleistungen können als Beihilfe oder als Darlehen gewährt werden.
Wird Hilfe in besonderen Lebenslagen in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung oder
in einer Einrichtung zur teilstationären Betreuung gewährt, umfallt die Hilfe in besonderen Lebenslagen auch
den in der Einrichtung gewährten Lebensunterhalt sowie ein angemessenes Taschengeld, es sei denn, daß des-
sen bestimmungsgemäße Verwendung durch oder für den Hilfeempfänger nicht möglich ist.
Die Hilfearten sehen im einzelnen die folgenden Leistungen vor:
Die Hilfe zum Aulbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage wird Personen gewährt, denen eine ausreichen-
de wirtschaftliche Lebensgrundlage fehlt oder bei denen sie gefährdet ist und die sonst voraussichtlich Hilfe
zum Lebensunterhalt in Anspruch nehmen müßten. Geldleistungen können als Beihilfe oder Darlehen gewährt
werden.
Die vorbeugende Gesundheitshilfe soll Personen gewäihrt werden, denen nach ärztlichem Urteil eine Erkran-
kung oder ein sonstiger Gesundheitsschaden droht; sie sieht außerdem Vorsorgeuntersuchungen für die Frü-
herkennung von Krankheiten vor. Sie umfalJt vor allem Erholungsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und
alte Menschen sowie flir Mütter in Müttergenesungsheimen.
Kranken Personen wird Krankenhilfe gewährt. Die Krankenhilfe umfaßt ärztliche und zahnarztliche Leistun-
gen, Krankenhausbehandlung Versorgung mit Arznei-, Verbandmittel und Zahnersatz sowie sonstige erfor-
derliche Leistungen.
Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation wird bei nichtrechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch oder
bei nichtrechtwidriger Sterilisation ge\lährt, wenn der Eingriffvon einem Arzt vorgenommen wird. Die Hilfe
umfaßt ärztliche Beratung, Untersuchung und Behandlung Versoigung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln
sowie Krankenhauspflege. Hilfe zur Familienplanung wird Personen für Maßnahmen zur Ermöglichung oder
Verhütung einer Schwangerschaft gewährt. Im Rahmen der Hilfe zur Familienplanung werden die Kosten für
äraliche Beratung und der verordneten empfängnisregelnden Mittel übernommen.

Die Hilfe für werdende Mütter und W«ichnerinnen sieht als Leistungen äirztliche Betreuung und Hilfe sowie
Hebammenhitfe, Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln, einen Pauschbetrag für die im Zusam-

427



menhang mit der Entbindung entstehenden Aufivendungen, Pflege in einer Einrichtung und häusliche Wartung

und Pflege sowie Mutterschaftsgeld vor.

Die Eingliederungshilfe für Behinderte wird Personen gewährt, die nicht nur vorübergehend körperlich' geistig

oder von einer Behinderung bedroht sind. Sie kann auch Personen mit einer anderen körperlichen' geistigen

oder seelischen Behinderun-g, gewährt werden. Die Hilfe soll eine drohende Behinderung verhüten, eine vor-

handene Behinderung oaer äe-ren Folgen beseitigen oder mildern und Behinderte in die Gesellschaft einglie-

dern.
Die Blindenhilfe soll die durch Blindheit bedingten Mehraufuendungen ausgleichen. sie wird Blinden ge-

uährt, die das erste Lebnsjahr vollendet haben, sofern sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen

Rechtworschriften erhalteÄ Da die Länder im Laufe der Jahre aufgrund besonderer Landesgesetze daq Blin-

a.ng.fa an Blinde außerhalb der Sozialhilfe und ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen der Empf2in-

g.r-g.*:itr.n, ist die Blindenhilfe im Rahmen der Sozialhilfe nunmehr fast ohne Bedeutung'

Hilfe zur pflege erhalten Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, daß sie nicht ohne

Wartung und-pflege bleiben können. Im wesentlichen werden die Aufivendungen für Pflegepersonen oder be-

sondere Pflegekräfte übernommen sowie ein Pflegegeld gezahlt

Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts wird Personen mit eigenem Haushalt in der Regel vorübergehend

gewährt, wenn kein Hausha'itsangehöriger den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts ge-

tt.n lri(2.8. bei Krankheit der-Muttei). Die Hilfe umfallt die persönliche Betreuung der Haushaltsangehöri-

g.n, .onriig. zur Weiteführung des Haushalts erforderliche Tätigkeiten sowie ggf. auch die Ubernahme der

äng.*urr.i.n Kosten für eine iorübergeheride anderweitige Unterbringung der Haushaltsangehörigen.

personen, bei denen besondere soziale Schwierigkeiten der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft entge'

genstehen und die diese Schwierigkeiten aus eifener Kraft nicht beheben können (2.B. OMachlose, verhaltens-

iest6rte Jugendliche), haben Ansfruch auf Hilfä zur (iberwindung besonderer sozialer schwierigkeiten, z.B.
gife Uei der Beschaffirng und Erhaltung einer Wohnung'

Die Altenhilfe soll da,u beitragen, die Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu über-

winden oder zu mildern und alten Menschen aiJUttigllctrteit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzu-

nehmen. Als Hilfen kommen in Betracht: Hilfe bei der Besch'aftrng und zur Erhaltung einer angemessenen

Wohnung Hilfe bei der Aufnahme in eine Einrichtung zur Betreuung und bei der Inanspruchnahme altersge-

rechter D-ienste, Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, Unterhal-

tung Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen altei Menschen dienen, ferner Hilfe, die alten Menschen die

VeiUinaung äit nahestehenden Personen ermöglicht sowie Hilfe zu einer gewünschten Betätigung. Altenhilfe

soll ohne Rücksicht auf vorhandene Einkomm* oa.r Vermögen gewährt werden, soweit im Einzelfall persön-

liche Hilfe erforderlich ist.

Zu Einzelheiten siehe insbesondere Abschn. 3 und §§ 79 - 87 Bundessozialhilfegesetz und Anderungsgesetze.

Nachgewiesen werden die Ausgaben für die Hilfe in besonderen Lebenslagen und die Empfänger. Zu den

Empängern der Hilfe in besonäeren Lebenslagtin zählen alle Personen, die im Laufe des Berichtszeitraums ir-
genäeinä der genannten Hilfearten bezogen traUen. Personen, die mehrere Hilfearten oder die gleiche Hilfeart

mehrmals erhalten haben, werden nur einmal zu den Empfängern von Hilfe in besonderen Lebenslagen ge-

ählt. Wer Hilfe in besonderen Lebenslagen erhält, kann jedoctr daneben auch Hilfe zum Lebensunterhalt erhal-

ten; diese personen werden dann auch unter den Empfängern dieser Hilfeart erfdlt und nachgewiesen'

Zu denAusgaben für die Hilfe in besonderen Lebenslagen zählen auch die Aufircndungen der Geschlechts-

krankenfürsorge in Hamburg.

Anderungen im Zeitabtauf:
Die zahlder Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen und die Höhe der Ausgaben für diese Hilfeart
sind im Zeitablauf von verschiedenen Anderungen der für die Sozialhilfe geltenden Rechtworschriften (u'a'

uon n"Oa-rgen der Anspruchworurrrat unga-n, von Leistungsverbesserungen, Heraufsetzungen der für diese

Hilfeart geltenden Einkommensgrenzen) beei-nllußt worden. Im einzelnen traten u.a. fölgende Anderungen ein:

Zum 1.9.1965 wurden die Mehrbedarfszuschläge und die Blindenhilfe erhöht und die besondere Einkommens-

gretuenach § 8l BSHG heraufgesetzt. Zum t.lO. t969 ururden bei einer Reihe von Hilfearten die Höhe der ge-

i,tifrrt"n Leisiungen der Sozialh'ilfe an die allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung angepaßt, ein-

zelne Leistungsütbestände wesentlich erweitert und die Einkommensglelzenerhöht. Zum 
-l-4.1974 

traten 
.

weitere Verbesserungen ein, indem vor allem die Leistungen der Sozialhilfe wiederum an die allgemeine wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung angepalJt und die Einkommens gleraer. nach § 8l BSHG weiter angehoben

wurden. Ferner wurden die Leistungen nii g.t inaerte und PftegeUedtirftige, für Personen mit besonderen sozia-

len Schwierigkeiten sowie für ältere Menschen wesentlich verbessert.
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Auch die seit diesem Zeitpunkt erschwerte Heranziehung Unterhaltwerpflichteter hat sich statistisch auf die
Zahl der Empfzinger und die Höhe der Aufir,endungen ausgewirkt
Die Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation und die Hilfe zur Familienplanung wurden zum 1.12.1975
eingeführt.
Durch das 2. Haushaltsstrukturgesetz vom Dezember l98l wurde das BSHG wiederum geändert. Bei den Be-
stimmungen über Hilfe in besonderen Lebenslagen wurden u.a. die Vorschriften über Ausgliederungshilfe
(§§ 31 - 35 BSHG) gestrichen, die vorbeugende Gesundheitshilfe erschwert und die Leistungen bei der Tuber-
kulosehilfe, der Blindeirhilfe und der Hilfe zur Pflege eingeschränkt.
Die Tuberkulosehilfe wurde zum l. l. 1987 durch das 2. Rechtsbereinigungsgesetz gestrichen.
Zu weiteren Anderungen im Zeitablauf siehe auch unter >>> Eingliederungshilfe für Behinderte, >>> Hilfe zur
Pflege und >>> Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung.
Von 1964 bis 1966 wurden in Hamburg die Ausgaben für die >>> Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen
und die Empfänger dieser Hilfe unter den Ausgaben bzw. Empfängern der Hilfe in besonderen Lebenslagen
nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Während sich die Hilfe in besonderen Lebenslagen nach den besonderen persönlichen Bedürfnissen eines Hil-
fesuchenden richtet, und daher in Form Verschiedener Hilfearten gewährt wird, soll die Hilfe zum Lebensun-
terhalt (Statistik der Sozialhilfe) den notwendigen Lebensunterhalt eines Hilfesuchenden sicherstellen.
Von den allgemeinen Unterschieden zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen abgesehen, stellen
die Hilfe in besonderen Lebenslagen und die >>> Hilfen in besonderen Lebenslagen (Statistik der Kriegsopfer-
fürsorge) vergleichbare Leistungen dar, die auch gesetzlich weitgehend gleich geregelt sind.

Hilfen zur beruflichen Rehabilitation

Statistik der Kriegsopferfü rsorge
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Hilfen, die erforderlich sind, um die Erwerbsfähigkeit von Beschädigten und z.T. auch ihrer Hinterbliebenen
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu bessern, herzustellen oder wiederherzustellen und sie
hierdurch möglichst auf Dauer beruflich einzugliedern.
Die Hilfe wird in Form von Beihilfen und Darlehen gewährt und soll durch die Erlangung und Erhaltung einer
der Eignung Neigung und bisherigen Tätigkeit des Beschädigten entsprechenden beruflichen Tätigkeit die
Folgen der Schädigung angemessen ausgleichen oder mildern.
Neben den berufsftirdernden Leistungen im engeren Sinne kommt den Hilfen zur Beschaff.rng Unterhaltung
zum Betrieb und zum Unter- und Abstellen eines Krafffahrzeugs sowie der Hilfe zur Erlangung einer Fahrer-
laubnis besondere Bedeutung zu; Voraussetzung für die Gewährung ist, daß der Beschädigte infolge der Schä-
digung auf die Benutzung eines Kraftfahrze\gs angewiesen ist.
Als berufsfordernde Lei§tungen im engeren Sinne kommen folgende MalJnahmen in Betracht:
- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschl. Hilfen zur Förderung der Arbeitsauf-

nahme sowi e Eingl iederungshilfen an Arbeitgeber,
- Berufsfindung und Arbeitserprobung Berufworbereitung einschl. einer wegen aer Scnaaigung erforderli-

chen Grundausbildung
- berufliche Anpassung Fortbildung Ausbildung und Umschulung einschl. eines zur Teilnahme an diesen

Maßnahmen erforderlichen schulischen Abschlusses sowie
- sonstige Hilfen der Arbeits- und Berufsfiirderung durch die Beschädigten eine angemessene und geeignete

Erwerbs- oder Berufstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für Behinderte er-
möglicht werden kann.

Im Rahmen der Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes ist vor allem die übernahme der
Kosten für Arbeitsausrüstung technische Arbeitshilfen und der Umzugskosten vorgesehen. Der Behinderte
kann ferner eine befristete Beihilfe zu seinem Arbeitsverdienst erhalten. Arbeitgeber können Zuschüsse zu den
Kosten der betrieblichen Ausbildung und Umschulung des Beschädigten, Eingliederungshilfe (befristete Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt), Hilfen zur Einrichtung und Unterhaltung eines beschädigtengerechten Arbeits-
platzes sowie Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung erhalten.
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Sonstige berufsfordernde Maßnahmen sind alle Hilfen, die erforderlich sind, um Beschädigte bruflich einzu-

gliedern oder ihre Eingliederung zu sichern, soweit dies durch andere Maßnahmen nicht oder nicht vollständig

erreicht werden kann. \
Unter den entsprechenden Voraussetzungen können Beschädigte auch Hilfen zur Gründung und Erhaltung ei-

ner selbständigen Existenz erhalten. Berufsfördernde Maßnahmen können in begründeten Fällen auch witwen

und witwern gewährt *rä.n, die zur Erhaltung oder Erlangrrng einer angemessenen Lebensstellung erwerbs-

tätig sein wollen.
FernerwerdenalsergänzendeHilfenfolgendeLeistungengewäihrt:
- Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe,
- Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung

- Ilbernahme der Kosten, die mit eider berufsfordernden Mallnahme in unmittelbarem Zusammenhang ste-

hen, wie prtifu ngsgebüirren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgerät,

- Haushaltshilfe, wenn unter bestimmten Voraussetzungen die Weiterführung des Haushalts nicht möglich

ist,
- sonstige Hilfe, um das zielder Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern sowie

- iJbernahme der im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer berufsfordernden Maßnahme erforderlichen

Fafu -, Ve rpfl egung§- und lJbernachtungskosten'

IJbergangsgeld erhalten Beschädigte, Witwel und Witwer, die wegen Teilnahme an einer berufsf«irdernden

Mallnahme ueine g;an ,tägrjeerrürUsuitigieit ausüben können. Die Höhe des Ubergangsgeldes richtet sich

nach der Höhe des entgal;enen regelmäß-igen Nettoarbeitsentgelts @egellohn). Wer vor Beginn der Maßnah-

me beruflich nicrrt tatig, j;.ßsen ii, erhäliUnterhaltsbeihilfe, für deren Bemessung die vorschriften über Lei-

stungen für den Lebeniu-nterhalt bei Gewährung von Erziehungsbeihilfe entsprechend dem Bundewersor-

gungsgesetz und der Verordnung zur Kriegsopi.fürrorg. ung.*"nd.t werden. Nachgewiesen werden die Auf-

wendungen der Kriegsopfefürsorge für die laufenden uia einmatigen Leistungen , die Zahl der Personen, die

am Jafuesende Hilfe als laufende Leistungen erhalten sowie die Zin aer Fälle, in denen diese Hilfe als einma-

lige Leistung gewährt wurde.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahlder Empfänger von berufsfcirdernden Leistungen, die .Zahl der Leistungsfälle sowie die Höhe der Aus-

gaben für diese Hilfeart sind im Zeitablauf von verschiädenen Anderungen der für die Krieesodefürsorge gel-

tenden Rechtworschriften (u.a. von der Höhe des an die Entwicklung.des Regellohns gekoppelten Ubergangs-

geldes) beeinllußt worden. Im einzelnen traten u.a. folgende weitere Anderungen ein:

Zum 1.10.1974 ist der Leistungsumfang grundsätzlich-neu geregelt und insbesondere um Hilfen zur Berufsfin-

ärng, Arb"i,r.rprouuntunJ ni-r*orti.itung erweitert worden. Seitdem können auch ergänzende Hilfen'

insbesondere Uuerganög"ld, gewährt werden. b"g.g.n stand vor dem I . 10. I 974 den Beschädigten und den

Witwen und Witwern nur ein Unterhaltsbe itragzir §icherung des Lebensunterhalts zu, einschließlich des Le'

bensunterhalts der von ihnen überwiegend untirhaltenen lngetrOrigen. Zum l. 1.1979 wurde die Unterhalts-

beihilfe eingeführt. Ab l9g6 werdeh ürufsfördernde Maßnahmen unter dem BegriffHilfen zur beruflichen Re-

habilitation erfaßt.

Begriffsbeziehungen:
Von den grundsätzlichen Unterschieden zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen abgesehen, un-

terscheidJn sich die Hilfen zur benrtiictren Rehabilitation der KriegSopferfürsorge von der

>>> Eingliederungshilfe für Behinderte (statistik der sozialhilfe) äuch in ihrer Leistungsstruktur und ihrem

Leistungsumfan g da dieEingliederungshilfe für Behinderte neben den berufsfordernden u'a' auch medizini-

sche Leistungen vorsieht.

Hilfe zum Lebensunterhalt

Statistik der Sozialhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Leistungen der Sozialhilfe an Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend

aus eigenen Kräften und Mitteln lvor ilem Einkommen unä Vermögen) oder aus Leistungen anderer (z'B'

^Angetroriger oder anderer sozi al leistungsträger) bestreiten können.
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Bei nicht getrennt lebenden Ehegatten sind drc Einkommen und Vermögen beider Ehegatten zu berücksichti-
gen, bei minderjährigen unverheirateten Personen auch die Mittel der im gleichen Haushalt wohnenden Eltern
bzw. des Elternteils.
In begründeten Fiillen kann Hilfe zum Lebensunterhalt auch demjenigen gewährt werden, der den notwendigen
Lebensunterhalt aus dem zu berücksichtigenden Einkommen und Vermögen bestreiten kann oder der ein für
den notwendigen Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen oder Vermögen hat, aber einzelne für den Le-
bensunterhalt notwendi ge Tätigkeiten nicht verrichten kann.

Die Höhe des einzusetzenden Einkommens und Vermögens sowie der Leistungen anderer sind in besonderen
Vorschriften geregelt.

Der notwendige Lebensunterhalt umfaßt besonders Ernährung Unterkunft, Kleidung Körperpflege, Hausrat,
Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu diesen persönlichen Bedürfirissen gehören in
vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und die Teilnahme am kulturellen Leben.

Als Leistungen sind ferner in bestimmten Fälen die (ibernahme von Krankenversicherungsbeiträgen, der Ke
sten für eine angemessene Alterssicherung oder ein angemessenes Sterbegeld sowie der Bestathrngskosten vor-
gesehen. In Sonderfällen, z.B. zur Sicherung der Unterkunft oder in vergleichbaren Notlagen, kann die Hilfe
ebenfalls gewährt werden.

Die Hilfe soll darauf ausgerichtet sein, daß der Hilfesuchende - soweit zumutbar - Gelegenheit zur Arbeit er-
hält. Nach Möglichkeit sollen für Hilfesuchende, die keine Arbeit finden können, Arbeitsgelegenheiten ge-
schaffen werden.
Die Hilfe kann in Form laufender oder einmaliger Hilfeleistungen gewährt werden. Die laufende Hilfe muß als
regelmäßige Leistung vorgesehen sein, jedoch kommt es auf die Dauer der Gewährung nicht an. Einmalige'
Hilfe zum Lebensunterhalt verliert ihre Eigenschaft nicht dadurch, daIJ sie wiederholt gewährt wird.
Die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt wird außerhatb von Einrichtungen nach Regelsätzen bemessen. In den
Fällen, in denen die Bedarfsgemeinschaft oder der einzelne Hilfsbedürftige über Einkommen aus anderen
Quellen verfügt, dae aber unter diesen Sozialhilfesätzen liegt, wird von den Sozialhilfeträgern nur der Diffe-
renzbetrag gewährt.
Die für den Haushaltworstand und die Haushaltsangehörigen festgeleglen Regelsätze stehen - je nach dem Al-
ter der Angehörigen - in bestimmten prozentualen Verhältnissen zueinander. Die laufenden Leistungen für die
Unterkunft und ggf. für die Heizung werden neben den Regelsätzen in Höhe der tatsächlich entstandenen Auf-
wendungen gezahlt.
Die Hilfe zum Lebensunterhalt in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung besteht aus
den tatsächlichen Aufiryendungen sowie einem nngemessenen Taschengeld, es sei denn, däß dessen bestim-
mungsgemäße Verwendung durch oder für den Hilfeempfänger nicht möglich ist.
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt sind die ihrer Natur nach nicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit
wiederkehrenden Leistungen. Sie können als Geld- oder Sachleistungen neben laufenden Leistungen oder ohne
diese gewährt werden.
Zu den einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt gehören z.B. Beihilfen für Winterfeuerung Beschafrrng
und Instandhaltung von Kleidung Hausrat, Wäsche und Schuhen, soweit nicht durch den Regelsatz abgegol-
ten, Transport-, Umzugs- und Bestattungskosten sowie Weihnachtsbeihilfen. Nur einmalige Hilfe zum Lebens-
unterhalt erhalten Hilfeempfänger, die muar keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen, den Lebens-
unterhalt jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll beschaffen können.

Für bestimmte Personen wird ein Mehrbedarf anerkannt, so für Person'en ab 60 Jahre, erwerbsunfähige Perso
nen, werdende Mütter, Tuberkulosekranke, alleinerziehende Personen mit einem Kind unter 7 Jahren oder mit
mehreren Kindern unter l6 Jahren sowie für Behinderte und Erwerbstätige, vor allem solche mit eingeschränk-
tem Leistungsvermögen und für Kranke, Genesende, Behinderte, die einer kostenaufirrcndigeren Ernähnrng be-
dürfen.
Ein Anspruch auf Hilfe besteht nicht, wenn ein Hilfesuchender sich weigert, eine zumutbare Arbeit zu leisten.
Die Hilfe kann bei fortgesetztem unwirtschaftlichem Verhalten und in ähnlichen Fällen auf das zum Lebensun-
terhalt Unerläßliche eingeschränkt werden. ZuEiruelheiten siehe insbesondere Abschn.2, §§ 76-
7 8 Bundessozialhilfegesetz.
Aufiruendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen, die kraft Gesetzes mit verschiedenen Lei-
stungen der Hilfe in besonderen Lebenslagen verbunden ist, werden unter der Hilfe in besonderen Lebenslagen
und den entsprechenden Formen dieser Hilfeart erfaßt und nachgewiesen.
Nachgewiesen werden hier Ausgaben für diese Hilfeart sowie Empfänger. Zl den Ausgaben rechnen hier so
wohl die Ausgaben für laufende als auch für einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt, zu den Empfängern dieser
Hilfeart dagegen nur die Empfänger der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt. Jede Person, auch wenn sie
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während mehrerer Zeitabschnitte im Laufe des Berichtszeitraums laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen

hat, wird nur einmal gezÄhlt.

wer laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht, kann jedoch daneben auch Hilfe in besonderen Lebenslagen

erhalten; diese personen werden dann auch untei den Empf?ingern der betreffenden Hilfearten erfaßt und nach'

gewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Die zahlder Empfänger von (laufender) Hilfe zum Lebensunterhalt und die Höhe der Ausgaben für diese Hil-

feart sind im Zeitablauf von verschiedenen Anderungen der für die sozialhilfe geltend9n Rechtworschriften

irr. ,ä" era..ung.n der Anspruchworaussetzung.-n, ,on Leistungsverbesserungen, Anderungen in der Er-

mittlung der Einkomm."l u".i"nrnt worden. Im üsonderen haben sich die wiederholten Erhöhungen der Re-

gelsätze für die laufende itill'. ^* Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und der Pflegesätze in Ein-

richtungen ausgewirlc. Auch andere Leistungen der Sozialhilfe wurden verbessert: So wurden zum l'9'1965

u.a. die Mehrbedarfs^scrurve erhöht und diä besondere Einkommensgret:fje nach §_81 Bundessozialhilfegesetz

(BSHG) heraufgesetzt. Zum-I.10.1969 wurde u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen eingeführt.

Zum 1.4.1974 traten weitere Verbesserungen ein, indem vor allem die Leistungen der Sozialhilfe wiederum an

die allgemeine wirtschaftliche und sozialJEntwiäUung angepaßt und die Einkommensgtetrze nach § 81 BSHG

weiter angehoben wurden. Auch die seit diesem zeitpu-r,kt erighwertg Heranziehung Unterhaltwerpflichteter

hat sich Jtatistisch auf die Zahl det Empfänger und die Höhe der Aufir'endungen ausgewirkt'

Durch daq 2. Haushaltsstrukturgesetz vom Dezember l98l wurde das BSHG in einer Reihe von Vorschriften

geändert. Bei den BestimmungJn über die Hilfe zum Lebensunterhalt wurden insbesondere folgende i\nderun-

gen vorgenommen: Erhöhung-d", Einkommenseinsatzes bei den Empfängern einmaliger Leistungen, geringere

Anhebung der Regelsätze, HJrabsetzung der Mehrbedarfszuschläige für ätere Personen, Schwerbehinderte und

personen mit Kindern, Ce*litrrung lauflnder Leistungen als Darlehen bei nur vorübergehender Notlage'

Begriffsbeziehungen:
während die Hilfe zum Lebensunterhalt den notwendigen Lebensunterhalt eines Hilfesuchenden sicherstellen

soll, richtet sich die >>> Hilfe in besonderen Lebenslagen (statistik der sozialhilfe) nach den besonderen per-

sönlichen Bedürfnissen eines Hilfesuchenden;:diese Leistung wird daher in Form verschiedener Hilfearten ge-

währt.
Von den allgemeinen Unterschieden zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen abgesehen, stellen

die Hilfe zum Lebensunterhalt und die >>> erg§nzende Hilfe zum Lebensunterhalt (Statistik der Kriegsopfer-

fürsorge) sowohl statistisch als auch rechtlich vergleichbare Leistungen dar.

Hilfe zur Pflege

Statistik der Sozialhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Hilfe, die personen gewährt wird, die infolge Krankheit oder Behinderung so hitflos sind, daß sie nicht ohne

Warnrng und Pflege bleiben können.

Die Hilfe zur pflege umfal3t sowohl Pflege in Einrichtungen als auch häusliche Pflege. DemPflegebedürftigen

sollen auch die Hilfsmittel zur Vefügung gestellt rrrerden, die zur Erleichterung seiner Beschwerden wirksam

beitragen. Ferner sollen ihm nactr US4iitrteit eine angemessene Bildung sowie Anregungen kultureller oder

sonstiger Art vermittelt werden.

Reichen im Einzelfall häusliche Warnrng und Pflege aus, so soll der Sozialhilfdträger darauf hinwirken, daß

diese durch dem pflegebedürftigen naheJtehende Pirsonen oder im Wege der Nachbarschaftshilfe übernommen

werden. In diesen Fällen sind dim Pflegebedürftigen die angemessenen Aufir'endungen der Pflegeperson zu

erstatten; auch können angemessene Be-ihilfen g"-*tit.t undln begründeten Fälten die Beiträge der Pflegeper-

son für eine angemessene Alterssicherung übeÄommen werden. Ggf. werden die Kosten für eine besondere

Pflegekraft übernommen
pflegebedürftige, die mindestens ein Jahr alt und so hilflos sin4 daß sie für die gewöhnlichen und regelmäßig

wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens in erheblichem Umfang der Warnrng.und Pflege dauernd

bedürfen, erhalten ein eflegeleld. Ist eine angemessene Alterssicherung nicht andervveitig sichergestellt' wer-

den die Aufirrcndungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft erstattet' Bei au-
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ßergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit wird ein erhöhtes Pflegegeld gewährt. Zu Einzelheiten siehe §§ 63-69
Bundessozialhilfegesetz und Anderungsgesetze.
Nachgewiesen werden die Ausgaben für diese Hilfeart und die Empfänger. Zu den Empfängern zählen alle Per-
sonen, die im Laufe des Berichtsjahres Hilfe zur Pflege erhalten haben, unabhängig davon, ob ihnen noch eine
weitere Hilfeart und/oder >>> Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt wurde.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege und die Höhe der Ausgaben für diese Hilfeart sind im Zeitablauf
von verschiedenen Anderungen der für die Sozialhilfe geltenden Rechtworschriften (u.a. von Anderungen der
Anspruchworaussetzungen, von Leistungsverbesserungen, Heraufsetzungen der für diese Hilfeart geltenden
Einkommensgrenzen) beeinllußt worden. Im einzelnen traten u.a. folgende Anderungen ein: Zum 1.9.1965
wurde die besondere Einkommensgrcnze nach § 8l Bundessozialhilfegesetz (BSHG) heraufgesetä, zum
1.10.1969 *uräbn die Höhe der gewährten Leistungen der Sozialhilfeä ai. allgemeine wirtschaftliche und
soziale Entwicklung angepalJt und die Einkommensgrenzen erhöht. Zum 1.4.1974 traten weitere wesentliche
Verbesserungen ein: Die Bestimmungen über die Zahlung eines erhöhten Pflegegeldes an Behinderte mit au-
ßergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit wurden genauer festgelegt und die Übernahme von Beiträgen zur Alterssi-
cherung vorgesehen. Während vor 1975, letztmalig anm 1.4.1974. das Pflegegeld unregelmäßig erhöht wurde,
wird seit dem 1.7.1975 die Höhe des einfachen Pflegegeldes für jer.r,eils zwei Jahre entsprechend der Entwick-
lung der allgemeine Bemessungsgrundlage in der Rentenversicherung der Arbeiter neu festgelegt.
Durch dac 2. Haushaltsstrukturgesetz vom Dezember l98l wurden einige Bestimmungen über die Gewährung
von Hilfe zur Pflege geändert. So wurden z.B. die Beiträge zur Alterssicherung eingeschränkt, auf das Pflege-
geld werden ktinftig Leistungen der Blindenhilfe nach dem BSHG und nach den Landesblindengeldgesetzen
angerechnet, und die Berechnung des Pflegegeldes wurde den Bezügen des Bundewersorgungsgesetzes ange-
paßt.

1963 wurden zur Hilfe zur Pflege auch die Ausgaben für Maßnahmen gerechnet, die der Landschaftwerband
Rheinland für Geisteskranke und Suchtkranke im Rahmen der Krankenhilfe durchgeführt hat.
Von 1964 bis 1966 wurden in Hamburg auch die Ausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt, die Personen in
Einrichtungen gewährt wurde, unter der Hilfe zur Pflege erfaßt und nachgewiesen. Entsprechendes gilt für die
Empfänger dieser Hilfe.

Hinterbliebene

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachwels: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen an Witwen (Witwer) unter 60 (65) Jahren sowie Leistungen beim Tod von Begünstigten und Fami-
lienangehörigen (Sterbegeld).

Bei den Leistungen für Hinterbliebene handelt es sich im wesentlichen um Einkommensleistungen. Hieran
zähten vor allem Witwen- bzw. Witwerrenten und die Witwenbeihilfe, die im nesentlichen von den Renten-
versicherungsträgern oder nach dem beamtenrechtlichen System durch Pensionen erbracht werden sowie das
Sterbegeld. Dabei werden die Leistungen für Frauen, die das 60. und flir Männer, die das 65. Lebensjahr über-
schritten haben, den Leistungen für Alter zugeordnet.
Familienzuschläge und Waisenrenten sind den Leistungen für Kinder und für Ehegatten zugeordnet.
Im Sozialbudget rechnen die Leistungei für Hinterbliebene gemeinsam mit den Leistungen bei >>> Alter zu
den Leistungen im Rahmen der Funktion "Alter und Hinterbliebene".

Hochbau

Alle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Errichtung von >>> Bauwerken, deren Hauptteile über dem Erdboden liegen. Die Errichrung der Bauwerke
u mfallt auch die dazugehörigen Fu ndierungsarbeiten.
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1.1 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)

I)atennachweis: ab 1962; frr die neuen l.änder und Berlin-Ost ab 1991/92

1.2 Index des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe

Datennachweis: 1971 bis 1976

1.3 Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe,

I)atennachwels: ab 1977

1.4 Index des Auftragsbestands flir das Bauhauptgewerbe

Datennachweis: 1971 bis 1975

1.5 Index des Auftragsbestands lür das Bauhauptgewerbe

Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Der Hochbau umfaßt den >>> Wohnungsbau, den gewerblichen und industriellen Hochbau, den landwirt-

schaftlichen Hochbau, den Hochbau für Organisatiänen ohne Erwerbszweck, für Gebietskörperschaften, Sozi-

alversicherung sowie für Bundesbahn / Reichsbahn und Bundespost.

Zum Hochbau rechnet neben dem Wohnungpbau z.B. die Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Fabrik- und

Bürogebäuden, Lagerhalien, Garagen lauctr-tiefgaragen), Stallungen, Bahnhöfen, Postämtern' Schulen' Uni-

versitziten, Theatern, Museen, Krankenhäusern, öefü-ngfrissen, Kirchen, Gemeindehäusern, Sporthallen und

Mül lbeseitigun gsanlagen.

Nachgewiesen werden, neben absoluten Werten und Meßzahlen zum Hochbau, auch der >>> Index des Auf-

tragse-ingangs und der >>> Index des Auftragsbestands im Hochbau.

Beim unter 1.3 genannten Index des Auftragseingangs, im Monatsbericht einschließlich Auftragseingangser-

hebung und beim unter 1.5 genannten Indei deJAuftragsbestands wird zum Hochbau jeweils auch der gesam-

te landwirtschaftliche Bau (ajso auch der landwirtschaftliche Tiefbau) gerechnet; in allen übrigen Nachweisen

über den Hochbau ist nur der landwirtschaftliche Hochbau einbezogen.

Der >>> Fertigteilbau ist nur im Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung und in den unter l'3 und

1.5 genannten Indizes des Auftragseingangs und des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe einbezogen'

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1976 rechnete der Bau von Tiefgaragen 7um ))) Tiefbau.

2. Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe

Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Zum Hochbau rechnen Betriebe, deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht, Hochbauten im

Rohbau zu errichten.
Zur Errichtung von Hochbauten rechnen die Ausfuhrung von Hoch- und IngenieurhocttUlulglt sowie die Repa-

ratur- und Unterhaltsarbeiten an diesen Bauten. Nicht dazu rechnet die Ausführung von Brücken- und be-

stimmten Spezialbauten.

Der Fe(igteilbau ist einbezogen.

Nachgewiesen werden:

- Indizes der Nettoproduktion für Hochbauleistungen als Teil des Bauhauptgewerbes; ab 1976 untergliedert in

Indizes für Unternehmen und für fachliche Unternehmensteile (ab Basis 1980)

- der Index für das Bauge\^€rbe, vierteljäihrlich, für Hochbauleistungen als Teil des Ausbaugewerbes und des

Bauhauptgewerbes (ab I 97 8).

Zum Hochbau als Teil des Bauhauptgewerbes rechnen sowohl Industrie- als auch Handwerksbetriebe, zum

Hochbau als Teil der Bauindustrie dagegen nur Industriebetriebe. Im letzten Fall entspricht daher der für den

Hochbau nachgewiesene Index dem Index der industriellen Nettoproduktion' der mit dem Produktionsindex für

daq Bauhauptgewerbe aufBasis 1976 konzeptionell identisch ist.

Hochbauten
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1. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Iänder und Berlin-Ost ab l99l

2. Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Hnder und Berlin-Ost ab 1991

3. Statistik des Bauüberhanges
I)atennachweis: ab 1955; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab 1991

Begriffsinhalt:
Sich im allgemeinen wesentlich über die Erdoberfläche erhebnde >>> Bauwerke, die als >>> Gebäude selb
ständig benutzbar, überdacht und auf Dauer errichtet sind sowie sonstige Hochbauten.

Zt den Hochbauten zählen aus technischen Gründen auch solche selbständig benutzbaren unterirdischen Bau-
werke, die von Menschen betreten werden können und geeigtet oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen (2.B. Schutzraumtiefbunker, unterirdische Krankenhäuser, unterirdische
Ladenzentren und Produktionsstätten, Tiefgaragen).
"Sonstige Hochbauten" sind Hochbauten, die nicht den Gebäuden zugeordnet werden können. Dazu gehören im
wesentlichen >>> Unterkünfte, behelfsmäßige Nichtwohngebäude und freistehende selbständige Konstruktio
nen.

Nicht zu den Hochbauten, sondern zu den >>> Tiefbauten werden Hochbahnkonstruktionen, oberirdische
Rohrleitungen (soweit nicht Teile von Produktionsanlagen),'Fernmelde-, Radar- und Fernsehmaste, Freileitun-
gen und deren Maste, Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtungen u.ä. Bauwerke, die an sich nach ihrer
bautechnischen Gestaltung Hochbauten sind, gerechnet.

Ifochschule

1. Volks- und Berufszählung 1987

Begriffsinhalt:
Zu den Hochschulen zählen die wissenschaftlichen Hochschulen (Universitäten, Technische Hochschulen, Ge-
samthochschulen, philosophisch-theologische Hochschulen, pädagogische Hochschulen) und die Kunsthoch-
schulen. Vergleichbare Einrichtungen früheren Rechts, z.B. die Lehrerbildungsanstalten als Voryänger der
pädagogischen Hochschulen, sind entsprechend berücksichtigt.
Nicht zu den Hochschulen zählen die Fachhochschulen (siehe dort).

2. Studentenstatistik
Datennachweis: ab Sommersemester 1967

Begriffsinhalt:
AIs Hochschulen werden alle nach Landesrecht anerkannten Hochschulen, unabhängig von der Trägerschaft,
ausgewiesen.
Zu den Hochschulen zählen >>> Universitäten (einschl. technischer Universitäten/Hochschulen und anderer
gleichrangiger wissenschaftlicher Hochschulen), >>> Gesamthochschulen, >>> pädagogische Hochschulen,
>>> theologische Hochschulen, ))) Kunsthochschulen und >>> Fachhochschulen.
Das Studium an Universitäten, pädagogischen und theologischen Hochschulen sowie in den wissenschaftlichen
Studiengängen der Gesamthochschulen setzt die allgemeine oder fachgebundenb >>> Hochschulreife voraus.

3. 1 Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

3.2 Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3.3 Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1970

I
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Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben

- für >>> Universitäten, Technische Hochschulen und Technische Universitäten, Hochschulkliniken'

,r, p2i6"gogsche Hochschulen und entsprechende Einrichtungen der Lehrerbildung
>>> Gesa,mthochschulen, >>> Kunsthochschulen, >)> Fachhochschulen;

- für Einrichtungen und zur Förderung des Fernstudiums; für d^" Europiüsche Hochschulinstitut in Florenz'

für Maflnahmen, die nicht auf einzelne Hochschularten aufteilbar sind (z.B' Modellversuche)'

In der Vierteuakesstatistik der Finanzwirtschaft sind lediglich Ausgaben für >>> Baumaßnahmen nachgewie-

sen.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Ausgaben für Baumaßnahmen im Hochschulbereich in Nordrhein-Wesffalen und Niedersachsen' die von

Hochschulbaugesellschaften bewirtschatet *ria.n, sind erst ab dem Rechnrlngsjahr 1975 erfaßt

(>>> organisationen orr"" e.*"rUszneck). pie Ausgaben der Hochschulbaugesellschaft Nordrhein-Wesfalen

ururden äit a"rn Rechnungsjahr 1978 auf den Haushalt des Landes übernommen'

Bis lg73 sind hier auch die Ausgaben für individuelle Förderungsmallnahmen von studierenden und für stu-

dentenwohnraumr<iraerunj enth;lten; ab lgT4werden diese gesondert im Aufg3benbereich >>> Förderung des

Bildungswesens nachgewiesen.

Bis 1g60 sind die Ausgaben für die Ingenieur- und höheren wirtschaftsfachschulen (Fachhochschulen) nicht

irnAufgabenbereich Hähschulen, sondern im Aufgabenbereich >>> Schulen enthalten'

Hochschulreife

1. Statistik des allgemeinen Schulwesens

Datennachweis: ab 1967

2. Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1957

Begriffsinhalt:
Als Hochschulreife glt das Abschlußzeugnis der oberstufe (sekundarstufe II) eines >>> Gymnasiums, etner

>>> Gesamtschule, eines >>> AbendSrmnasiums, eines >>> Kollegs, eines >>> FachSrmnasiums bzw' einer

Technischen Oberschule.

Nachgewiesen werden >>> schüler und >>> schulabgänger mit Hochschulreife. Die Hochschulreife berechtigt

zum Hochschulstudium in allen studiengängen (allgemeine Hochschulreife) oder in bestimmten Fächern bzw'

Fächergruppen (fachgebundene Hochschulreife)'

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe >>> Hochschulreife und >>> Abitur (Volks- und Berufszählung 1987 und Beschäftigtenstatistik)

sind gl eich abgegrenn'.

Hochschulreife / Fachhochschulreife

1. Volks- und Berufszählung 1987

2. Beschäftigtenstatistik
Datennschweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Hochschulreife / Fachhochschulreife liegt vor, wenn durch den Schulabschluß - z.B. aneinem Gymnasium, ei-

ner Fachoberschule, Berufsoberschule oder Fachakademie - die Berechtigung zum Studium an wissenschaftli-

chen Hochschulen oder an Fachhochschulen erworben wurde. An Einrichrungen des zweiten Bildungsweges

(2.B. Abendrealschulen) erworbene Abscilüsse sind entsprechend berücksichtigt'
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Ilochschulsemester

Studentenstatistik
Datennachweis: ab Wintersemester 1975

Begriffsinhalt:
Semester, die insgesamt im Hochschulbereich verbracht worden sind; sie müssen nicht in Beziehung zum Stu-
dienfach des Studeriten im Erhebungssemester stehen. Nachgewiesen werden >>> Studenten gegliedert nach
Hochschulsemestern.

Begriffsbeziehungen:
Während die Hochschulsemester alle im Hochschulbereich verbrachten SemestOr umfassen, werden bei den
>>> Fachsemestern (Studentenstatistik) nur die im Hinblick auf den im Erhebungssemester angestrebten Ab
schluß absolvierten Semester berücksichtigt.

Holzwaren

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 54 "Holzwaren" des Systematischen Warenverzeich-
nisses für die Industriestatistih Ausgabe 1975b*tt. des Systematischen Güterverzeichnisses flir die Produkti-
onsstatistiken, Ausgabe 1982. Einbezogen sind Bauelemente aus Holz und Holzkonstruktionen, Möbel, Matrat-
zen, Holzgehäuse und andere Tischlereierzeugnisse, technische, Holzwaren sowie Bürstenwaren. Nicht be-
rücksichtigt werden Verpackungsmittel aus Holz, Korb, Kork- und Flechtwaren sowie sonstige Holzwaren.

Hö rfunl«g en eh mig ungen

Statistik der Hörfunk- und Fernsehgenehmigungen
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Hörfunkempfangsanlage.
Erfallt werden lediglich die Rundfunkgenehmigungen, die gebührenpflichtigen Hörfrrnkteilnehmern erteilt
wurden.
Ausgewiesen wird der Bestand an erteilten Hörfrrnkgenehmigungen am Jahresende.

Begriffsbeziehungen:
Im Bestand an Hörfrrnkgenehmigungen ist der Bestand an >>> Fernsehgenehmigungen enthalten, da mit der
Erteilung einer Fernsehgenehmigungntg)eich eine Hörfrrnkgenehmigung als erteilt gilt.

IIorte

Statistik der Jugendhilfe
I)atennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, in denen Kinder im schulpflichtigen Alter vor oder nach der täglichen Schulzeit aufgenommen
sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut perden.
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1953 ohne Saarland und Berlin (west), von 1954 bis 1959 ohne Saarland. Seit 1963 werden die

Horte und die in ihnen rernigUar"n Plätze in der dii.d".ng nach Trägern der öffentlich_en Hand' Trägern der

freien lugenanife und privaien gewerblichen Trägern nachgewiesen. Bis 1981 wurden Horte unter der Be-

zeichnung Kinderhorte nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Einrichtungen zur pflegerischen und erzieherischen Betreuung von Kindern im Alter bis zu 6 Jahren sind

>>> Krippen und >>> Kindergärten

Hotels

1. Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr
Datennachweis: ab 1981

Begriffsinhalt:
Beherbergungsstätten, diejedermann zugänglich sind und in denen ein Restaurant - auch für Pdssanten - vor-

handen ist sowie weitere Aufenthaltsräume zur Verfügung stehen.

Erfaßt werden nur Hotels mit mindestens 9 Gästebetten und mehr.

2. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachwels: 1960 bls 1980

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch unabhängigvon der fuEahl der Gätebetten und nur in Gemeinden mit im allgemeinen

mindestens 5 O0O >>> Gästeübernachtungen im Jahr'

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Män l97l wurden den Hotels auch >>> Hotels garnis zugerechnet. Ebenfalls-bis zu diesem Zeit-

punkt wurden Betriebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernachtungen im Jahr er-

faßt.

3. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1962; für die neuen L:jnder und Berlin-ost ab 1991

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch unabhängigvon der Anzahl der Gästebetten aber einschließlich der >>> Gasthöfe und der

>>> Fremdenheime und Pensionen

Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen

Index der Bruttoproduktion für Investitions- und verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Ausgewätrlte Güter (Güterarten) aus der Güterklasse

Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen Güterklasse 3217

des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken, die zu den >>> Investitionsgütern zählen'

Als Investitionsgüter gelten Güter, die von der "Industrie" hergestellt werden, als technisch fertig
(investitionsrei§angeiehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter

gekauft werden.

Dazu rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen mit Ausnahme der da-

zugehörigen Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:
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Sägemaschinen, Hobel-, Fräs- und Bohrmaschinen, Plaftenschleifrnaschinen, Maschinen zum Zerkleinern,
Schneiden und Verbinden, Maschinenkombinationen und Sondermaschinen, handgeführte Maschinen.

Hotels Garnis

1. Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr
Datennachweis: ab 1981

Begriffsinhalt:
Beherbergungsstätten, die jedermann ngiin$ich sind und in denen nur Frühstück abgegeben wird.
Erfaßt werden nur Hotels garnis mit mindestens 9 Gästebetten und mehr.

2. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1950 bis 1980

Begriffsinhalt:
Wie'unter 1., jedoch unabhängig von der Anzahl der Gästebenen und nur in Gemeinden mit im allgemeinen
mindestens 5 000 >>> Gästeübernachtungen im Jahr.

Anderungen im Zeitabtauf:
Bis einschl. März l97l wurden Hotels garnis bei >>> Hotels bzw. >>> Fremdenheimen und Pensionen nach-
gewiesen. Ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt wurden Betriebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens
3 000 Gästeübernachtungen im Jahr erfaßt.

Hühner

1. Viehzählungen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung der Junghennen unter l12 Jahr alt einschließlich der zur Aufzucht als Legehennen bestimm-
ter Küken, Hühner die zur Erzeugung von Eiern bestimmt sind und mindestens ll2 Jahr alt sind
("Legehennen"), Schlacht- und Masthähne und -hühner sowie sonstige Hähne einschließlich der hierftir be-
stimmten Küken.
Nicht einbezogen sind Trut-, Perl- und Zwerghühner.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

2. Geflügelstatistik
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen werden "Jungmasthühner" und "Suppenhühner". Jungmasthühner sind Masthühner (Hähnchen),
die vor der Geschlechtsreife geschlachtet werden @rustbeinfortsatz biegsam).
Suppenhühner sind nach der Geschlechtsreife gesch-lachtete Hühner @rustbeinfortsatz verknochert).
Tiere von mehr als I 500 g im geschlossenen oder mehr als 1200 gim brafertigen Zustand können als Poular-
de oder Junghuhn bezeichnet werden.

3. Landwirtschaftszählu ng 197 1

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen werden "Legehennen" und "Masthühner".
Legehennen sind Hühner, die zur Erzeugung von Eiern bestimmt sind und mindestens ll2 lahr alt sind.
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Masthühner sind Masthähnchen und Masthühnchen einschließlich der zur Mast bestimmten Küken, aber ohne

die Eintaosküken.
Nachgewiesen wird die zahlder Legehennen und Masthühner, die sich am Tag der Erhebung im unmittelbaren

Besitz (in den ställen und auf den Flachen; von >>> landwirtschaftlichen Betrieben befinden, einschl' der von

den Betrieben in Pension aufgenommenen Tiere'

Begriffsbeziehungen:

unterschiede in der Zahl der Legehennen in den Viehzählungen und in der Landwirtschaftsziihlung ergeben

sich vor allem aus den unterschiädli"t.n Erhebungszeitpunttin und unterschiedlichen Erhebungpeinheiten'

In den viehzählungen werden Legehennen bei Haltern von Tieren, in der Landwirtschaftszählung dagegen bei

landwirtschaft lichen Betrieben erfaflt.

Humanmedizin

Statistik der Studien- und Benrfswünsche
Datennachweis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung folgender Studienbereiche an Hochschulen:

- Humanmedizin(ohneZahnmedizin)'
- Zahnmedizin.
Nachgewiesen werden Abirurienten und Schüler der Absctrlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,

Humanmedizin zu studieren.

Begriffsbeziehungen:
Die Fächergruppe Humanmedizin umfaßt im Unterschied zur Fächergnrppe >>> Medizinische Wissenschaften

(Statistik der Studien- und Berufswünsche, 1972 bis 1979) nicht den Studienbereich veterinärmedizin'

Human- und Veterinärmedizin

Statistik der Hochschulprüfungen
Datennachweis: ab 1959

Begriffsinhalt: t

Zusammenfassung folgender Studienbereiche an Hochschulen:

- Humanmedizin (ohne Zahnmedizin)'
- Zahnmedizin,
- Veteri*irmedizin.
Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Abschlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,

Human- und Veterinärmedizin zu studieren.

Der BegriffHuman- und Veterinärmedizin entspricht dem Begrifr >>> Medizinische Wissenschaften (Statistik

der Studien- und Berufswünsche, 1972 bis 1979).

Hütten- und Walzwerkseinrichtungen

Index der Bruttoproduktion für Investitions- und verbrauchsgüter
I)atennachweis: ab 1970
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Begriffsinhalt:
Ausgewählte Güter (Güterarten) aus der Güterklasse
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen Güterklasse 3213

des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken, die zu den >>> Investitionsgütern zählen.
AIs Investitionsgüter gelten Güter, die von der "Industrie" hergestellt werden, als technisch fertig
(investitionsreifl angesehen werden und überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter ge-
kauft werden.

Dazu rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Hütten- und Walzwerkseinrichtungen (einschl. Zubehör,
Einzel- und Ersatzteile a.n.g.).
Im wesentlichen zählen dazu:

Einzelmaschinen für Warm- und Kaltwalzwerke, für Hochöfen und Stahlwerke, Maschinelle Anlagen für
Warm- und Kaltwalzwerke, für Hochöfen und Stahlwerke, Hilfsmaschinen für Walzwerke.

Hypothekarkredite

1. Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Datennachweis: Jan. 1962 bis Märu 1980

Begriffsinhalt:
Von Boden- und Kommunalkreditinstituten gewährte langfristige Darlehen, die durch Hypotheken gesichert
sind.
Nachgewiesen werden im einzelnen Hypothekarkredite auf Wohngrundstücke, auf gewerbliche, landwirt-
schaftliche und sonstige Grundstücke sowie Hypothekarkredite auf Schiffe. Die Zuordnung erfolgt dabei ent-
sprechend dem Objekt, das zur Sicherung des Darlehens belastet wird, unabhängig von der Verwendung des
Darlehens.
Zu den Hypothekarkrediten auf Grundstücke rechnen auch Darlehen, die nicht durch eine Hypothek, sondern
durch Grund- oder Rentenschulden gesichert sind, sofern die Grund- bzw. Rentenschulden - ebenso wie die
Hypotheken ins Grundbuch eingetragen sind.
Nicht zu den Hypothekarkrediten rechnen Darlehen, bei denen die eingetragene Hypothek oder Grundschuld
nur als zusätzliche Sicherung anzusehen ist, sowie kommunalverbürgte Hypotheken auf Grundstücke. Durch
Grundpfandrechte gesicherte Landeskulturdarlehen (für Mallnahmen der Wasserwirtschaft und der Bodenkul-
tur) sind ebenfalls nicht bei den Hypothekarkrediten einbezogen.
Die Zuordnung der belasteten Grundstücke zu den Grundstücksarten, für die Hlpothekarkredite ausgewiesen
werden, erfolgt nach der überwiegenden Nutzung des Grundstücks, d.h. nach der Nutzung der ein Grundsttick
zu mehr als 50 % der Raumfläche unterliegt.
Zu den Wohngrundstücken rechnen Grundstücke, die überuriegend zu Wohnzwecken genutzt werden, ein-
schließlich der Grundstücke mit ländlichen Wohnbauten und unabhängig davon, ob es sich um Wohnungsneu-
oder -altbauten handelt.
Zu den gewerblichen Grundstücken zählen Grundstücke, die überwiegend gewerblichen Zwecken
@nergiewirtschaft und Wasserversorgung Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handet, Verkehr
und Dienstleistungen) dienen.
Zu den landwirtschaftlichen Grundstücken ziihlen Grundstücke, die überwiegend für Zwecke der Landwirt-
schaft, des Gartenbaus, des Weinbaus, der Forstwirtschaft, der Tierhaltung sowie der Fischerei genvt werden.
Zu den sonstigen Grundstücken rechnen Grundstticke, die überwiegend für kulturelle, sportliche oder ähnliche
Zwecke genutzt werden. Das sind z.B. Kirchen, Theater, Altersheime, Sportplätze, Sporthallen und Dorfge-
meinschaftshäuser.

Bei den Hypothekarkrediten auf Schiffe werden Schiffe und Schiffsbaurr,erke (in Bau befindliche Schiffe) bela-
stet.

Die Schiffshypotheken werden in die Schiffsregister @innenschiffsregister, Seeschiffsregister) eingetragen.
Nicht zu den Hypothekarkrediten auf Schiffe zählen die gemäiß § 5 Abs. I des Schiffsbankgesetzes gewährten
kommunalverbürgten Darlehen.
Die >>> Neuausleihungen umfassen die während des Berichtszeitraums tatsächlich neu geuährten
(ausbezahlten) Hypothekarkredite.
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Der >>> Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forderungen aus Hypothekarkrediten am Ende

des Berichtszeitraums an

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

2. Statistik der BausParkassen
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Bauspardarlehen, deren sicherung in Hypotheken oder Grundschulden auf ein inländisches Pfandobjekt be'

steht.
Zu denBauspardarlehen rechnen hier ausschließlich Darlehen aus zugeteilten Bausparverträgen, d'h' aus Ver-

trägen, aie vätt angespalt sind und bei denen die entsprechende Wartezeit abgelaufen ist'

vor der Zuteilung gewäh(e Zwischenkredite sind nicht einbezogen.

Ausgewiesen wird der Bestand an Hypothekarkrediten, die von den Bausparkassen geuährt wurden, vermindert

u* äi. Tilgungsleistungen (Stand am Ende des Berichtszeitraums).

Begriffsbeziehungen:
Während die Hypothekarkredite der Bausparkassen zweckgebunden sind, werden bei den Hypothekarkrediten

auf Wohngrundstücke (Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute) für Wohnzwecke genutäe Grund-

stücke belastet, ohne 
";ß 

das gewährte Darlehen einem bestimmten Verwendungszweck zugeführt werden

muß.

Hysterektomie

Schwangersch aftsabb ruchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Eingriffsart, die neben anderen in der schwangerschaftsabbruchstatistik erfaßt wird.

Die Hysterektomie ist ein medizinisch-operativer Eingriff, bei dem entweder vaginal (durch die Scheide) oder

aMominal (nach Offnung der Bauchhöhle) die Gebärmutter (griech.: Hyster) meist vollständig enfernt wird'

Neben der Hysterektomie werden außerdem die >>> Curettage, die >>> Vakuumaspiration, die >>> vaginale

Hysterotomie, die >>> abdominale Hysterotomie und der >>> medikamentöse Abbruch als Eingriffsarten in

der Schwangerschaft sabbruchstatistik erfaßt.

Hysterotomie, Abdominale

Schwangersch aftsabb ruchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Eingriffsart, die neben anderen in der Schwangerschaftsabbruchstatistik erfal3t wird'

Die a6ominale Hysterotomie ist ein medizinisch-operativer Eingrifr, bei dem die Gebärmutter (griech': Hyster)

aufgeschnitten griech.: Tomos: Schnitt) wird. Im Gegensatz zur >>> vaginalen Hysterotomie erfolgt der

Sctrnitt nach Öffnung der Bauchhöhle (lat.: Abdomen : Bauch)'

Neben der abdominalen Hysterotomie werden außerdem die >>> Curettage, die >>1Va§umaspiration' die

>>> vaginale Hysterotomiä, die >>> Hysterektomie und der >>> medikamentöse Abbruch als Eingriffsarten

der Schwangerschaft sabbruchstatistik erfafJt.
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Immobilienfonds

1. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955; frr die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

2. Statistik der Baufeftigstellungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

3. Statistik des Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1955; frr die neuen Länder md Berlin-Ost ab l99l

4. Statistik des Bauabganges
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Anlagefonds, deren Mittel vom Fondträger in Immobilien angelegt werden.

Immobilienfonds dienen in erster Linie dem Erwerb von Grundstücken bzw. grundstticksgleichen Rechten, der
Bebauung mit >>> Gebäuden und der Vermietung der Liegenschaften. Die Immobilienfonds geben lmmobili-
enzertifikate (Anteilscheine) aus, die einen bestimmten Anteil am Fondsvermögen repräsentieren.
Unterschieden wird in offene Fonds, bei denen die Höhe des Anteils nicht begrenzt ist und in geschlossene
Fonds, wobei das Zertifikatkapital zur Zeichnung durch Anleger nur einmal aufgelegt wird.

Index der Aktienkurse

Index der Aktienkurse
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung der Aktienkurse.
In die Berechnung des Index der Aktienkurse werden an den Börsen im Bundesgebiet im amtlichen Handel und
geregeltem Freiverkehr festgestellte Kassakurse für Stammaktien von Gesellschaften mit Sitz in der Bundesre-
publik Deutschland einschließlich Berlin (West) einbezogen (zum Basiszeitpunkt 30.12.1980 : 100
295 Gesellschaften; 29.12.1972 = 100 285 Gesellschaften). Stammaktien werden nurberücksichtigt, wenn sie
auf DM lauten; Vorzugsaktien bleiben außer Ansatz.
Bei Aktien, die an mehreren Börsen im Bundesgebiet notiert werden, geht nur der Kurs an der sog. Heimatb,rir-
se in die Berechnungen ein. AIs Heimattxirse gilt die Börse, in deren Bereich der Verwaltungssitz des entspre-
chenden Unternehmens lieg.
Der Aktienindex wird ab Jahresbeginn 1984 - mit der Umstellung von dem Basisstichtqg 29.12.1972 auf die
neue Basis 30.12.1980 - mit Hilfe einer neuen Berechnungsformel ermittelt, durch die flexibler als bisher An-
derungen im Gewichtungsschema Rechnung getragen werden kann. Gegenüber dem bisher berechneten Index
nach der Laspeyres-Methode mit möglichst konstantem Gewichtungsschema wird nunmehr die jeweils aktuelle
Gewichtung berücksichtigt. In dem Verhätnis, in dem das Gewichtungsschema durch Ausscheiden oder Ein-
beziehen neuer Gesellschaften sowie durch Kapitalveränderungen dem neuesteh Stand anzupassen ist, wird
auch die Indexbasis durch einen Ausgleichsfaktor bereinigt. Dabei ist sichergestellt, dall durch diese Anpas-
sungen - wie ebenfalls durch marl«fremde Kursbewegungen (bei Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen) -
die Veränderung des Index im Vergleich zum Vortag nicht beeinflußt wird. Das Ergebnis entspricht der Ent-
wicklung eines Aktienportefeuilles mit dem Ausgangswert gleich 100 am Basisstichtag, dessen Zusammenset-
zung- ohne Zu- oder Rückzahlung - der jeweiligen Börsenstruktur angepallt ist.
Die Aktien werden so ausgewählt, daß die Indexpapiere sowohl insgesamt als auch in der Unterteilung nach
Wirtschaftsbereichen mindestens 90% des Nominalwertes der kirsennotierten Stammaktien repräsentieren.
Durch ein Auswahlverfahren zum Jahresende werden die in dem Index einbezogenen Gesellschaften jeweils
der neuesten Börsenstruktur angeglichen.
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DieZuordnungderAlrtiengesellschaftenzubestimmtenWirtschaftsgruppenerfolgtnachdemwirtschaftlichen
schwerpunkt ihrer Tätigkeit, bei Beteilig,rngtg.r.ii..haften entsprect enä der Zuordnung des nach Kapital und

Beteiligung wichtigsten Tochterunternehmens'

iJber die wirtschaftsgnrppen hinaus wird der Index der Aktienkurse noch für spezielle Teilbereiche berechnet:

Meistgehandelte werte - 30 Gesellschaften mit den hochsten stückumsätzen an den Börsen Franrfrirt a.M''

Düsseldorf, München und Hamburg
h"rblikumsgesellschaften - 94 (l9go) der größten Aktiengesellschaften mit breitest gestreuten werten - i'd'R

mindestens 20 Mitl. DM Gru;dkapitd iä Streubesitz u;d mindestens 20 Mill' DM börsennotierte

Stammaktien,
Nebenwerte - b<irsennotierte Aktiengesellschaften, die nicht hrblikumsgesellschaften sind'

Volksaktien - Preussag, VW und Veba

Finanzieller Sektor - Kredit- und Hypothekenbanken sowie Versicherung§unternehmen'

Nich6nanzieller sektor - alle nicht zum Finanziellen sektor gehörenden unternehmen.

Anderungen im Zeitablauf:
Der Index der Aktienkurse auf Basis 30.t2.l9so: 100löste Ende 1983 den Index auf Basis 29'12'1972= 100

ab. Er wurde ab Ende 1976 berechnet. Die Indexwerte vor dem 30.12.1976 wurden durch Verknüpfung der

üirr,.rig.n langen Reihe auf der Basis 29.12.1972: 100 mit der neuen Basisreihe gewonnen'

Index der ArbeitsProduktivität

Index der Arbeitsproduktivität für den Bergbau und das verarbeitende Gewerbe

Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung der Produktion im >>> Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe im verhältnis

zum fubeitseinsatz.
Die Entwicklung der Produktion (Produktionsergebnis) wi$ au19! den >>> Index der Nettoproduktion reprä-

sentiert, der unter Ausschaltung von preisänderu-ngen die Enwicklung der Nettoleistung im Bergbau und im

Verarbeitenden Gewerbe mißt.

Der Nettoprodulilionswert wird errechnet, indem vom Bruttoproduktionswert der Materialverbrauch' d'h' der

{ert der verbrauchten fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betiiebsstoffe' der Halbwaren, der' Teile und dgl' so

wie der Wert der vergebenen Lohnarbeiten abgezogen u'erden'

Die Berechnung von Indizes der Arbeitsproduktivität führt die Nettoproduktionsindizes mit den Indikatoren

des zur Erstellung der Produktion not*ehdig.n Arbeitsaufitrandes zusammen' Die Meßzahlen für
>>> Beschäftigte, Beschäftigtenstunden, >>> Arbeiter, Arbeiterstunden - diese Daten fallen im Rahmen des

Monatsberichts im nergbauünd verarueitenden ceweiue an, wobei die Beschäftigtenstunden schätzungsweise

ermittelt werden - char"akterisieren die Entwicklung der Input-Komponente des Produktionsprozesses'

Die Output-Komponente, das Ergebnis des Produktionsprozesses, wird durch die Nettoproduktionsindizes für

fachliche Unte*ef,men.1lite repi:isentiert. Die noduktivitatsindizes werden durch den Quotienten

Index der NettoProduktion
x 100

Meßzahl ArbeitsinPut

gebildet. Zu Einzelheiten siehe Dr. Christiane Bald/ Dr. Norbert Herbel: Wista'12/ 83 S' 935 ff, und Dr' Nor-

bert Herbel Wista 3/88 S. 182 fr.

Da die Meßzahlen der Beschäiftigten- und Arbeiterstunden von den im jeweiligen Rerichtsm.onat zur Verfügung

stehenden Arbeitsugen Jruing.-n, werden diese Input-Komponenten zu den kalendermonatlichen Produkti-

onsindizes in Beziehung g"r"ä.Für die Berechnung der n'oauktionsergebnisse ie Beschäftigten und je fubei-

ter werden die von KalJnäerunregelmäßigkeiten ueäniglen (ab Basis lbgs : 100 die arbeitstäglich bereinig-

ten) Produktionsindizes verwendet.

Andenrngen im Zeitablauf:
Die Neuordnung der Statistik im Produzierenden Generbe beeinllußte die Berechnungsmethode der einzelnen

Indizes der fubeitsproduktivität nicht. Die Ftoduktivitätsindizes, die vor der Umstellung auf d^s neue Berichts-
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system nach der Systematik des Industrieberichts nachgewiesen wurden (1962 bis 1976), messen die Entwick-
lung der Produktion in der >>> Industrie (ohne öffentliche Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie) im Ver-
hältnis zum Arbeitseinsatz. Die Entwicklung der Produktion wird dabei durch den >>> Index der industriellen
Nettoproduktion repräsentiert.

Begriffsbeziehungen:
Die Unterschiede in den begrifflichen Abgrenzungen von "lndustrie" und "Bergbau und Verarbeitendes Gewer-
be" sind nur geringfiigg.ZuEinzelheiten siehe jeweils dort.

Index der Ausfuhrpreise

Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Meßgröße flir die durchschnittliche Ennryicklung der Preise aller Waren, die vom Bundesgebiet einschl. Berlin
(West) ins Ausland ausgeführt werden. ZuEinzelheiten siehe unter Indizes der Außenhandelspreise.

Index der Bruttoproduktion

Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Der Index der Bruttoproduktion entspricht vom Konzept her dem >>> Index der industriellen Bruttoprodukti-
on.

Unterschiede zwischen beiden Indizes ergeben sich lediglich durch Unterschiede im Berichtskreis, verursacht
durch die Anwendung einer neuen Wirtschaftszweigsystematik (Jbergang vom Systematischen Verzeichnis
zum Monatlichen Industriebericht auf die SYPRO (Systematik der Wirtschaftszweige, Fassung für die Stätistik
im Produzierenden Gewerbe), durch die Einbeziehung des Handwerks und durch die Anderung der Abschnei-
degrenzen.
Beim Index der industriellen Bruttoproduktion bzw. Index der Bruttoproduktion sind - im Gegensatz zum In-
dex der industriellen Nettoproduktion bzw. Index der Nettoproduktion für rlqs plsahr2isrende Gewerbe mit ei-
ner Gruppierung nach Industriezweigen bzw. Wirtschaftszweigen - die Waren/ Güter (Systematisches Waren-
verzeichnis für die Industriestatistilq Ausgabe 1975 bz't. Systematisches Güterverzeichnis für Produktionssta-
tistiken, Ausgabe 1982bzut. 1989) nach ihrem vermutlichen Verwendungszweck (als Investitions- oder Ver-
brauchsgut) gruppiert.
Der Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter wird kalendermonatlich und von Kalen-
derunregelmäßigkeiten bereinigt (ab Basis 1985 : 100 arbeitstäglich beieinigt, zu Einzelheiten siehe Dr. Nor-
bert Herbel Wista 3/88 S. 182 ff1 berechnet.
Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln auch die monatlichen Einllüsse wider, die sich aufgrund von
Unregelmäßigkeiten im Kalender (d.h. unterschiedliche Monatslängen, wechselnder Wochenrhythmus, Feier-
tage) ergeben
Die Bereinigung der kalendermonatlichen Indexzahlen von den Einflüssen solcher Katenderunregelmäißigkei-
ten wird im wesentlichen in zwei Schritten vollzogen.
Zunächst wird ein Ausgleich der Monatslängen vorgenommen (mittels Division durch die Zahl der Kalender-
tage und anschließende Multiplikation mit der mittleren Monatslänge) und danach durch Gegenüberstellung
der Monatswerte und der je Monat vorhandenen Wochentagszusammensetzung (unter Berücksichtigung evtl.
Feiertage) mit Hilfe der Regressionsschätzung ein System von Wochentags-Koefüzienten ermittelt, mit dem die
Werte der Kalenderkomponente berechnet werden.
Durch Subtraktion der monatlichen Kalenderkomponente vom kalendermonatlichen Index erhält man die von
Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigte Indexzahl.
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Index der durchschnittlich bezahlten wochenstunden der
Arbeiter

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Arbeiter)
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung der >>> durchschnittlich bezahlten wochenstunden der fubeiter'

Die durchschnittlich bezahlten wochenstunden stellen die durchschnittliche bezahlte wochentliche Arbeitszeit

je Arbeiter dar.

Als bezahlte Arbeitszeit gelten die effektiv geleisteten Stunden (dies sind in der Regel die "hinter der Stech-

uhr',, d.h. innerhalb der Ärbeitsstätte bzw. iuf d.r Arbeitsstelle verbrachten Zeiten abzüglich allgemein be-

trieblich festgesetzter n.t epauien, wie z.B. die Mittagszeit) zuzüglich der bezahlten Ausfallstunden, z'B' für

bezahlte Krankheitstage, gesetzticire Feiertage, bezahl-ten Urlaub, bezahlte Arbeitspausen, bezahlte Freizeit aus

betrieblichen una personli'chen Gründen 6neirleuwersammlungen, Betriebsausflüge, Arztbesuche, Familienfei-

ern u.ä.). In die effekti*,feieist.ten StundLn sind auch die Mehiarbeitsstunden einbezogen (das sind Arbeits-

srunden, die über die uetiiebstibliche fubeitszeit hinaus geleistet und nicht durch Gewährung von Freizeit an

anderen Tagen ausgeglichen werden, unabhzingig davon, ob für diese stunden ein Zuschlag bezahlt wird oder

versicherung unteiliegen.
Nicht einbezogen werden >>> Teilzeitbeschäftigte, >>> Auszubildende, Praktikanten und Volontäre, ferner

Arbeiter, die wegen Krankheit, Einstellung odefEntlassung nicht für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt

werden, Arbeiter, aie aus pers[nlichen Grlnden während des Erhebungszeitraums länger als drei Tage unbe-

zahlt gefehlt haben und .n U"it"., die als Empfänger von Renten aus. der gesetzlichen Rentenversicherung ein

vermindertes Arbeitsentgelt beziehen, außeräem l4ithelfende Familienangehörige' Heimarbeiter und Zwi-

schenmeister. Einbezogä sind hingegen von Kurzarbeit betroffene fubeitnehmer. In den neuen Bundesländern

sind Kurzarbeiter mit äehr als 3 fagän bzut.24 Stunden Kurzarbeit im Monat nicht einbezogen'

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Struktur der Arbeiterschaft seit dem Basisjahr nicht

verändert hat (Laspeyres-Index). Die wertgewichte für die wägung der Arbeitszeitreihen werden durch Mul-

tiplikation der personenzahlen in den einzelnen Arbeitergruppen mit der zahl der durchschnittlich bezahlten

Wochenstunden im Basisjahr gewonnen.

Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlich bezahlten Wochenstunden ergeben sich als einfache

arithmetische Mittel aus den Indizes der durchschnittlich bezahlten wochenstunden in den vier Erhebungsmo

naten.

nicht).
Als Arbeiter gelten alle Personen in abhängiger Stellung die der vgrsicherungspflicht in der Arbeiterrenten-

Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der kauf-
männischen und technischen Angestellten

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Angestellte)
Datennachweis: ab 1957

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung der >>> durchschnittlichen Bruttomonatwerdiänste der kaufmännischen und

technischen Angestellten.

Der Bruttoverdienst umfallt alle Beträge, die dem Arbeitnehmer laufend (regelmäßig) ge4\werden, dies sind

normalerweise das tarifliche oder frei vereinbarte Gehalt einschl. tariflicher und außertariflicher Leistungs-,

Sozial- und sonstiger Zulagen und Zuschläge.

Zur Abgrenntng der bei der Indexberechnung berücksichtigten Bruttoverdienste im einzelnen siehe unter

durchschnittliche Bruttomonatwerdienste dei kaufmännischen und technischen Angestellten.

Der Indexformel liegt die Annahme zugnrnde, daf] sich die Struktur der Angestelltenschaft seit dem Basisjahr

nicht verändert hat (Laspeyres-Index). bie Wertgewlchte für die Wägpng der Verdienstreihen werden durch

Multiplikation der person.n 
"t 

t.n in den einzelien Angestelltengruppen mit ihren durchschnittlichen Brufto
monatwerdiensten im Basisjahr gewonnen.
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Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlichen Bruttomonatwerdienste ergeben sich als einfache
arithmetische Mittel aus den Indizes der durchschnittlichen Bruttomonatwerdienste in den vier Erhebungsme
naten.

Andenrngen im Zeitablauf:
Ab 1973 werden Meister im Angestelltenverhältnis einbezogen und zu den technischen Angestellten gerechnet.

Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der
Arbeiter

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Arbeiter)
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter.
Der Bruttoverdienst umfaßt alle Beträge, die dem Arbeitnehmer laufend (regelmäßig) gezahlt werden; dies sind
normalerweise der tarifliche oder frei vereinbarte Lohn einschl. tariflicher und außertariflicher Leistungs-, So
zial- und sonstiger Zulagen und Zuschläge.
Zu den laufenden Zahlungen gehören z.B. auch
- vom Arbeitgeber freiwillig übernommene Lohnsteuerbeträge und Arbeitnehmeranteile an den Beiträgen zur

Sozialversicherung,
- der aufden Erhebungsmonat entfallende Provisionsanteil, sofern Arbeiter neben einem festen Lohn

(Umsatz-) Provision erhalten,
- in monatlichen Teilbeträgen gezahlte Gratifikationen, Jahresabschlußprämien, 13. Monatslohn, Gewinnbe-

teiligungen u.ä.,
- monatlich gezahlte vermögenswirksame Leistungen,
- das Urlaubsentgelt der Bauarbeiter, auch soweit es von den Urlaubskassen erstattet wird,
- der steuerliche Wert gewäihrter freier Kost und/oder freier Unterkunft, sofern durch diese Leistungen Teile

des Bruttolohns oder der ganze Bruttolohn abgegolten werden,
- im Erhebungszeitraum einbehaltene Abzüge zur Rückzahlungvon Darlehen, Lohnvorschüssen u.ä.

Nicht zu den laufenden Zahlungen rechnen z.B.
- die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zur Sozialversicherung
- einmalig oder in unregelmäI3igen Abst?inden gezahlte Gratifikationen, Gewinnanteile und -beteiligungen,

Prämien, vermögenswirksame Leistungen,
- Jahresabschlußprämien, 13. Monatslohn, \

- Abgeltung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub,
- zusätzlichgezahltesUrlaubsgeld,
- Arbeitnehmer-Sparzulage,
- die im Bergbau gewährte Bergmannsprämie und der Wert des Kohlendeputats,
- die an die ZusaEversorgungskasse des Baugewerbes vom Arbeitgeber abzuführenden Beiträge,
- Wintergeld und Schlechtwettergeld im Baugewerbe,
- Spesenersatz, Trennungsentschädigungen, Auslösungen (soweit nicht lohnsieuerpflichtig),
- Zahlungen aus betriebseigenen oder fiskalischen Mitteln als Unterstützungen oder Beihilfen flir betriebsbe-

dingte Arbeitszeiteinschränkungen (2.8. Kurzarbeit in den neuen Bundesländern für Kurzarbeiter, die nicht
mehr als 3 Tage oder 24 Stunden im Monat kurzgearbeitet haben).

- das gesetzliche Kindergeld, auch wenn es vom Arbeitgeber ausgezahlt wird,
- im Erhebungszeitraum gewährte Vorschüsse, Darlehen, ausgezahlte Nach- und Rückzahlungen,
- Naturalleistungen (außer freier Kost und/ oder Unterkunft).
Als Arbeiter gelten alle Personen in abhängiger Stellung die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung unterliegen.
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Nicht in die Indexberechnung einbezogen werden die Bruttostundenverdienste von >>> Teilzeitbeschäftigten,

>>> Auszubildenden, naktifanten unä Volontären, von Mithelfenden Familienangehörigen, von Heimarbei-

tern und Zwischenmeistern, ferner von fubeitern, die als Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Renten-

versicherung ein u"r.inaertes fubeitsentgelt beziehen, von erU.it..' die aus persönlichen Gründen während

des Erhebungszeitraums länger als drei Tage unbezahli gefehlt haben und von Arbeitern, die wegen Krankheit,

einrt.ffung, äer Entlassung-nicht für den gnzenErhebungsmonat entlohnt werden'

Der Indexformel liegt die Annahme zugnrnde, daß sich die struktur der Arbeiterschaft seit dem Basisjahr nicht

verändert hat (Laspeyres-Index).

Die wertgewichte für die wägung der Verdienstreihen werden durch Multiplikation der Personenzahlen in den

einzelnen Arbeitergruppen *i"t iti.n durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten im Basisjahr ge\r,onnen'

Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste ergeben sich als einfache

arithmetische Mittel aus den Indizes der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste in den vier Erhebungsmo-

naten.

Index der durchschnifflichen Bruttowochenverdienste der
Arbeiter

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Arbeiter)
Datänachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung der >>> durchschnittlichen Bruttowochenverdienste der fubeiter'

Der Bruttoverdienst umfaßt alle Beträge, die dem Arbeitnehmer laufend (regelmäßig) gezahlt u,erden.

Dies sind normalerweise der tarifliche oder frei vereinbarte Lohn einschl. tariflicher und außertariflicher Lei-

stungs-, Sozial- und sonstiger Zulagen und Zuschläge

Zur Abgremgng der bei der Indexberechnung berücksichtigten Bruttoverdienste siehe im einzelnen unter

durchschnittliche Bruttowochenverdienste der Arbeiter'

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die struktur der Arbeiterschaft seit dem Basisjahr nicht

verändert hat (Laspeyres-Index).

Die Wertgewichte für die Wägung der Verdienstreihen werden durch Multiplikation der Personenzahlen in den

einzelnen Arbeitergrupp"n *i-t ihien durchschnittlichen Bruttowochenverdiensten im Basisjahr gewonnen'

Die jährlich nachgewiesenen Indizes der durchschnittlichen Bruttowochenverdienste ergeben sich als einfache

arithmetische Mittel aus den Indizes der durchschnittlichen Bruttowochenverdienste in den vier Erhebungsmo-

naten.

Index der Durchschnittswerte

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die relative Veränderung der tatsächlichen (nominalen) Werte von >>> Warenausfuhr bzw'

>>> Wareneinfuhr im Berichtszeitrauä gegenüber dem Volumen der Warenaus- bzw. -einfuhr im Berichtszeit-

raum.

Wareneinfuhr ist das Verbringen von Waren aus dem Ausland in das Erhebungsgebiet mit Ausnahme der Wa-

ren der Durchfuhr und des Zwischenauslandsverkehrs; Warenausfuhr ist daq Verbringen von Waren aus dem

Erhebungsgebiet in das Ausland mit Ausnahme der Waren der Durchfuhr und des Zwischenauslandwerkehrs'

Beim Index der Durchschnittswerte handelt es sich um einen Paasche-Index, bei dem die sich ändernden Men-

gen des Berichtszeitraumes die wechselnde Gewichtung darstellen.

Der Durchschnittswertindex ist demzufolge nur mit der Basis voll vergleichbar'
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Anderungen im Zeitablauf:
Für den Index der Durchschnittswerte gelten alle Anderungen im Zeitablauf, die für die Warenausfuhr und die
Wareneinfu hr nachgewiesen werden.

Begriffsbeziehungen:
Der Index der Durchschnittswerte für die Warenausfuhr bzw. für die Wareneinfuhr wird durch die Verände-
rung der in den Durchschnittswerten enthaltenen Preise sowie durch strukturelle Veränderungen
(Sortimentwerschiebungen, Qualitätsänderungen, Provenienzen) beeinflußt. Im Unterschied dazu stellen der
>>> Index der Ausfuhrpreise und der >>> Index der Einfuhrpreise "echte" Preisindizes dar, bei denen alle
Veränderungen ausgeschaltet werden, die nicht reine Preisbewegungen sind.

Demgegenüber gibt der >>> Index des Volumens (Außenhandelsstatistik) die von Durchschnittswertverände-
rungen bereinigte Außenhandelsentwicklung wieder. Der >>> Index der tatsächlichen Werte
(Außenhandelsstatistik) zeigt schließlich die Entwicklung der nominalen Werte des Außenhandels im B+'
richtszeitraum in Relation zur Basis.

Der Durchschnittswertindex kann als Quotient aus dem Index der tatsächlichen Werte und dem Index des Vo
lumens abgeleitet werden.

fndex der Einfuhrpreise

Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die durchschnittliche Entwicklung der Preise aller Waren, die vom Ausland ins Bundesgebiet
einschl. Berlin (West) eingefi.ihrt werden. ZuEiruelheiten siehe unter Indizes der Außenhandelspreise.

f nd ex der E inkaufs p reise la ndwirts chaftlicher Betriebsmittel

Index der Einkaufspreise landwi rtschaftlicher Betriebsmittel
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die durchschnittliche Entwicklung der Preise auf der Ausgpbenseite der Landwirtschaft.
Der Index der Einkaufspreise wird aufder Basis 1985 : 100, 1980 = 100, 1976: 100 und aufder Basis
1970: 100 nachgewiesen, wobei Unterschiede in Art, Zahl und Wägungsanteilen (Gewichten) der bei der In-
dexberechnung berücksichtigten Betriebsmittel bestehen.
Die landwirtschaftlichen Betriebsmittel umfassen die beiden Hauptgruppen "Waren und Dienstleistungen für
die laufende Produktion" sowie "Neubauten und neue Maschinen".
Zu den Waren und Dienstleistungen rechnen Dünge- und Bodenverbesserungsmittel, Futtermittel,saat- und
Pflanzengut Nutz- und ZuchMeh, Pflanzenschutzmittel, Brenn- und Treibstoffe, Allgemeine Wirtschaftsausga-
ben, Unterhaltung der Wirtschaftsgebäude sowie Unterhaltung der Maschinen und Geräte.
Zu den Neubauten und neuen Maschinen zählen der Neubau landwirtschaftlicher Betriebsgebäude sowie die
Neuanschafh,rng größerer Maschi nen (einschl. Krafffahrzeuge).
Der Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel soll die Entwicklung der Ausgaben für den
laufenden landwirtschaftlichen Verbrauch und für Investitionszwecke messen. Dabei handelt es sich nicht um
die in der Landwirtschaft anfallenden Kosten schlechthin. Nicht einbezogen sind z.B. die Lohnkosten, Kapital-
kosten und Kostensteuern. Einbezogen sind dagegen die zwischen landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzten
Betriebsmittel wie z.B. Saat- und Pflanzengut, Futtermittel, Nutz- und Zuchtvieh. Durch die Berücksichtigung
der innerlandwirtschaftlichen Umsätze wird wie beim >>> Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Pro
dukte den Erfordernissen des "Durchschnittshof'-Konzepts Rechnung getragen.
Neben dem Index der Einkaufspreise aller landwirtschaftlichen Betriebsminel werden im einzelnen noch Teil-
und Gruppenindizes für Dünge- und Bodenverbesserungsmittel, Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Nutz- und
ZuchMeh, Pflanzenschutzmittel, Brenn- und Treibstoffe (einschl. Schmierstoffe und elektr. Strom), Allgemei-
'ne Wirtschaftsausgaben, Unterhaltung der Wirtschaftsgebäude, Unterhaltung der Maschinen und Geräte
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(einschl. techn. Hilfsmaterialien), Neubau landwirtschaftlicher Betriebsgebäude und für die Neuanschaffitng

größerer Maschinen (einschl. Kraftfahrzeuge) nachgewiesen'

Die preise werden in der Regel bei Landhändlern, landwirtschaftlichen Genossenschaften und einschlägigen

Handwerksbetrieben erhobei, wobei der Erhebungsschnitt möglichst nahe beim landwirtschaftlichen Betrieb

gesucht wird. Gebiete mit einem hohen Anteil lanlwirtschafrlicher Nutzfläche werden bei der Verteilung der

Berichtsstellen u"yo*giu"rucksichtig. Für eine Reihe von Betriebsmitteln (2.B. Landmaschinen' Benzin,

Kohle, HeizöI, unterhaläng der wirtihaftsgebäude und Neubau landwirtschaftlicher Betriebsgebäude) werden

G.g., preismeßzahten biv. preisindizes aus anderen amtlichen Preisstatistiken (statistiken der gewerblichen

eäig.rpr.ise, der Verbraucherpreise und der Baupreise) bzw. Preisangaben der ZMP (Zentrale Markl- und

nei$riitrtstelle für Erzeugni sse der Landwirtschaft ) übernommen.

Unechte preiweränderungen, die sich durch Qualitätswechsel und Anderungen bei den sonstigen preisbestim-

menden Merkmalen (2.B. Handels-, Liefer- und Zahlungsbedingungen) ergeben können, werden bei der Index-

berechnung ausgeschaltet.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Struktur der Ausgaben für landwirtschaftliche Be-

triebsmittel seit dem jeweiligen Basisjahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index)'

In die Indexberechnung gehenz.z. rd. 4 500 Preisreihen für 195 (1985), 167 (1980), 180 (1976) bzw'

137 (1970) waren undläistungen ein. Die Gewichte für die wägung der jeweiligen Betriebsmittel wurden aus

der §truktur der inländischen Bltriebsausgaben der Landwirtschaft im Basiszeitraum abgeleitet.

Die Jahresdurchschnittsindizes werden nicht - wie beim landwirtschaftlichen Erzeugerpreisindex - als gewoge-

ne Durchschnitte, sondern als einfaches arithmetisches Mittel aus den jeweiligen 12 Monatswerten gebildet'

Der Einkaufspreisindex wird sowohl ohne als auch einschl. Umsatz-(Mehrwert-)steuer nachgewiesen'

ZuEinzelheiten siehe Weinreich, G.: Preisindizes der Landwirtschaft auf Basis 1970, in Wirtschaft und Stati-

stik21976,5. 87-95. Zur Neubeiechnung der Preisindizes für die Landwirtschaft auf Basis 1976, in Wirtschaft

und Statistik 9/t9go, S. 604-613, Zur Neüberechnung der Preisindizes flir die Landwirtschaft aufBasis 1980'

in Wirtschaft und Statistik g1g84, S. 815-825 und Zur Neuberechnung der Preisindizes für die Landwirtschaft

auf Basis 1985, in Wirtschaft und Statistik 2190,5.137 .

Anderungen im Zeitablauf:
Ab der Berechnung des Index auf der Basis 1976 : I 00 wurden die bei der Indexberechnung auf Basis 1970 :
100 getrennten Gruppen "Handelsdünger" und "Orga.nischer Dünger" zu einer Gruppe "Dünge- und Bodenver-

bessJrungsmittel,' züsammengefaßt. Die Ausweisung einer besonderen Untergruppe "Handelsdünger" ist dage-

gen aufglgeben worden. Die Eezeichnung der Gruppe''Neuant!!4ng größerer Maschinen" wurde zwecks

Veraeuäictrung in ,'Neuanschaftrng größerer uasitrinen (einschl. Kraftfahrzeuge)" umbenannt. in der Berech-

nung auf BaslitSgO : 100 wurde U.i al.r., Gruppe außerdem die Zusammensetzung einzelner Untergruppen

geaiaert sowie bei der Position "Reparaturen" 1an Landmaschinen und Geräten) auf eine Untergliederung ver-

zichtet.

Begriffsbeziehungen:
Im Gegensatz zum Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte wird der Gartenbau im Index der

Einkaußpreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel nicht berücksichtigt.

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte

In dex der Erzeugerp reise gewerblicher Produkte
Datennachweis: ab 1949

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die durchschnittliche Entwicklung der effektiven Verkaufspreise für die im-Inland von der

ener!,ie- und Wasserversorgung und dem Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe hergestellten und abgesetzten

Erzeugnisse.

Die preise beziehen sich auf repräsentative Vertragsabschlüsse im jeweiligen Berichtsmonat. Preisunterschiede

gegenüber dem Vormonat, dieieine echten Preiweränderungen darstelten, sondern die auf einer Qualitäts'in-
ffi;ü;.; A"a..ng.n anderer preisbestimmender Merkmäe des Erzeugnisses beruhen, werden bei der Iä-

dexberechnung ausgeschaltet.
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Alle Preise werden ohne Mehrwertsteuer und nach Abzug aller etwa gewährten Rabatte, aber einschl. der Ver-
brauchsteuern und gesetzlichen Abgaben (2.B. Ausgleichsabgabe bei elektrischem Strom, Bevorratungsbeitrag
bei Mineralölerzeugnissen) erhoben. Vor Januar 1968 ist in den der Indexberechnung zugrundeliegenden Prei-
sen die kumulative Umsatzsteuer enthalten.
Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Struktur des Inlandsumsatzes der gewerblichen Er-
zeugnisse seit dem Basisjahr 1985 (oder: seit dem jeweiligen Basisjahr) nicht verändert hat (Laspeyres-Index).
In die Berechnung gehen die Preise von rund 2 300 Produkten ein. Die Gewichte für die Wägung der einzelnen
Preismeßzahlen wurden aus der Struktur des Inlandsumsatzes dieser Produlcte im Basiszeitraum abgeleitet.
Der Stichtag für die Preismeldungen ist der 21. (bei Benzin, Dieselkraftstoff und Heizölen der l5.) eines jeden
Monats oder ein möglichst nahe benachbarter Tag. Die jährlich nachgewiesenen Preisindizes sind einfache
Durchschnitte aus den monatlichen Preisindizes.
ZuEiruelheiten siehe v. Minding B: Zur Neuberechnung des Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
auf Basis 1980, in Wista 3/1983,5.207 fr. v. MindingB.: Zur Neuberechnung des Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte auf Basis 1985, in Wista 4/1988, S. 233 fr.

Ind ex d er E rzeugerpreise Ia ndwirtschaftlicher Produkte

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte
Datemachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die durchschnittliche Entwicklung der Verkaufspreise der von landwirtschaftlichen Betrieben er-
zeugten und abgesetzten landwirtschaftlichen Produkte.
Der Index der Erzeugerpreise wird aufder Basis 1985 : 100, 1980: 100, 1976: 100 und aufder Basis
1970 = 100 nachgewiesen, wobei Unterschiede in Art, Zahl und Wägungsanteilen (Gewichten) der bei der In-
dexberechnung berücksichtigten Produkte bestehen.

Die landwirtschaftlichen Produkte umfassen die beiden Hauptgruppen >>> Pflanzliche Produkte und
>>> Tierische Produkte.
Zu den pflanzlichen Produkten rechnen Getreide und Saatgut, Hackf,rüchte, Ölpflanzen, Heu und Stroh und
>>> Sonderkulturerzeugnisse.
Zu den tierischen Produkten zählen SchlachMeh, Nutz- und Zuchtvieh, Milch, Eier, Wolle und Bienenhonig.
Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte soll die Entwicklung der Verkaufspreise der
Landwirtschaft beim Absatz im Inland messen. Er bezieht sich also nicht auf einen institutionell abgegrenzten
Wirtschaftsbereich, sondern auf die Stufe der Produktion einer bestimmten Art von Gütern (und zwar der er-
werbsmäßigen Produktion, d.h. ohne die Erzeugnisse von Agrarprodukten durch private Haushalte). Unmittel-
bare Bezugsgröße des Index ist allerdings nicht der Gesamtwert der landwirtschaftlichen Produktion, sondern
nur der Wert der verkauften Erzeugnisse. Die im Erzeugerbetrieb z.B. als Saatgut, Futtermittel oder Nutz- und
ZuchMeh verwandten Produkte, der Eigenverbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte sowie Bestandszu-
nahmen sind nicht berücksichtigt.
Im Wert der Verkaufserlöse sind auch die innerlandwirtschaftlichen Umsätze, d.h. die zwischen landwirt-
schaftlichen Betrieben umgesetzten Erzeugnisse enthalten (sog. "Durchschnittshof'-Konzept).
Die Verkaufspreise beziehen sich in der Regel auf die erste Stufe der Vermarktung. Sie werden monatlich vor
allem bei landwirtschaftlichen Genossenschaften, Landhändlern und Marktzentralen erhoben. Bei einigen
landwirtschaftlichen Produkten beziehen sich die Preismeldungen aufgrund der üblichen Handelskonditionen
nicht auf die erste Vermarktungsstufe, sondern auf eine der folgenden Handelsstufen, so daIJ in diesen Preisen
(2.B. in den Preisen der Großmarkthallen) Preisaufschläge wie z.B. Handelszuschläige, Kenrzeichnungs- und
Transportkosten, Sortierungskosten, Vermarktungsgebühren u.ä. enthalten sind.
Preisunterschiede gegenüber dem Vormonat, die keine echten Preiweränderungen darstellen, sondern die auf
einer Qualitätsänderung oder Anderungen anderer preisbestimmeirder Merkmale des Erzeugnisses beruhen,
werden bei der Indexberechnung ausgeschaltet.
Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Struktur der Verkaufserlöse der landwirtschaftli-
chen Produkte seit dem jeweiligen Basisjahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index).
In die Berechnung des Index gehen die Preise von l6l (1985), 145 (1980), 146 (1976)bzut. 125 (1970) land-
wirtschaftlichen Produkten ein. Die Gewichte für die Wägung wurden aus der Stnr"krur der inländischen Ver-
kaufserlöse dieser Produkte im B asi szeitraum abgeleitet.
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Angewendet wird da< preismeßzahlenverfahren der Laspeyres-Formel mit der folgenden Besonderheit: wegen

aer"gronen saisonalen unterschiede im verkaufsrhythmus-landwirtschafrlicher Produkte erfolgt die Bildung der

iat äsaurct schnittspreise im Basisjahr dergestalt, äaIJ zunächst ungewogene Quartalsdurchschnittspreise be-

rechnet und aus aiesen, *ii eu-t i.*.ngä (nach den Verhätnissen des Basisjahres) als Gewichte, die Jah-

resdurchschnittspreise ermittelt werden.

Die Monatsindizes werden in der Weise berechnet, dafl für Produkte, die saisonbedingt nicht am Markt sind

(vor allem bei obst und Gemüse) einheitlich der im letzten Berichtsmonat einer Saison ermittelte Preis so lange

als fiktiver Wert weiter verwendet wird, bis der erste ausreichend fundierte Monatspreis der neuen Saison wie-

der ntr Verfügung steht.

Die Jahresdurchschnittsindizes werden nicht als einfaches arithmetisches Mittel aus den Monatsindizes gebil-

det, sondern "r. .p"ri.ii g.tiideten Jahresmeßzahlen. Fürjedes im Index nachgewiesene Produkt wird dabei

aus den Monatsmeßzahlä eine gewogene Jahresdurchsctrnlttszatrt ermittelt, wobei die Monatsmeßzahlen in

der gleichen Weise und mit den gleichen prozentualen Anteilen gewogen werden wie die Monatspreise des

Basi-sjalues bei der Ermittlung der Jahresdurchschnittspreise des Basisjahres'

Die Monats- bzw. Jahresmeßzahlenreihen werden unter Verwendung der jeweiligen Wägung§anteile zu Grup
pen- und Hauptgruppen sowie zum Gesamtindex verdichtet'

Der preisindex auf der Basis lg70: I00 ist hier ohne umsatz-(Mehrwert-) steuer nachgewiesen, derjenige auf

der Basis lgg5 : 100, ,lggo : 100 und tg76 = 100 sowohl ohne ais auch einschl. umsatz-(Mehrwert-)steuer

und ggf. Aufivertungsausgleich. Soweit Mehrwertsteuer einbezogen ist, wird bis auf eine Ausnahme

(Weä"most) der einheitliJhe Pauschalisierungssatz der Umsatz (Mehrwert')Steuer angewendet.

ZuEiruelheiten siehe Weinreich, G.: Preisindizes der Landwirtschaft auf Basis 1970, in Wirtschaft und Stati-

stikz1g76,5. g7-95; Zur Neuberechnung der Preisindizes für die Landwirtschaft auf Basis 1976, in Wirtschaft

und Statistik 9/l9go, S. 604-613; Zur Neüberechnung der Preisindizes für die Landwirtschaft auf Basis 1980,

in wirtschaft und Statistik gng}4,S. gt5-825. Zur }ieuberechnung der Preisindizes für die Landwirtschaft auf

Basis 1985, in WiSta 211990, S. 137-145

Anderungen im Zeitablauf:
Bei der Indexberechnung aufBasis 1970: 100 und 1985 : 100 werden zusätzlich Hülsenfrüchte nachgewie-

sen. Der Nachweis der Iitilsenfruchte wurde bei der Berechnung der Basis 1976:100 und 1980: 100 aufge-

geben, die bis dahin bestehende Gruppe "Getreide und Hülsenfrüchte" in "Getreide" umbenannt.

Begriffsbeziehungen: t

Die im Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Gesamtindex) berücksichtigten Waren unter-

scheiden sich in ihrer Äir ünd ihrer Gewichtung von den >>> Gütern der Ernährungswirtschaft (Indizes der

Einfuhr- und Ausfuhrpreise), zu denen Daten iir Zusammenhang mit den Indizes der Außenhandelspreise

nachgewiesen werden.

Nur im Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte ist Wolle berücksichtigt.

Nur zu den Gütern der Ernährungswirtschaft rechnen vor allem Waren, die in der Bundesrepublik Deutschland

nicht erzeugt werden (soweit 
"r 

rln um Einfrrhren handelt), ferner Waren, die die landwirtschaftliche Erzeu-

gerstufe überschritten haben sowie der größte Teil der Genußmittel.

nter solche Warengruppen fallen im wesentlichen Malz, Südfrtichte, Gemüse- und Obstkonserven, Fruchtsäfte,

Kakao und Kakaoerreugnisse, Gewürze, Zucker,pflanzliche Öle und Fette, Margarine und ähnliche Speisefet-

te, ölkuchen, Kleie; nulter, Käse, Fleisch und Fleischwaren, Fische und Fischzubereitungen, WalöI, Schmalz'

Talg andere tierische öle und Fette zur Ernährung Eiweiß, Eigelb, Fischmehl, Kaffee, Tee' Tabakerzeugnisse,

Bier, Branntwein, Wein.

Analoge Unterschiede bestehen auch zwischen den im Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte

(Gesaitindex) berücksichtigten Waren und den >>> Erzeugnissen der Land- und Forstwirtschaft' Fischerei

(Indizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise):

In beiden Fälen werden produkte der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe einbezogen, jedoch unterscheiden

sich diä Warenkörbe in ihrer Zusammensetzung und der Gewichtung der enthaltenen Waren.

Nur im Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte werden im wesentlichen geschlachtete Tiere

berücksichtigt; nur zu aIn irreugnissen der Land-, Forst- und Jagdwirtschaft und Fischerei zählen im wesent-

lichen Frischfisch, Südfrüchte, Rähkaffee, Tee, Kakaobohnen, Gewürze, Wein sowie eine Reihe anderer

pflanzlicher oder tierischer Produkte (2.B. Roh'baumwolle, Rohholz, Kork Wachse, Flechtstoffe, Gummen und

Harze,rohe Häute, Felle und Pelze,Haare, Federn, Perlen).
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Index der Gro ßhandelsverkaufspreise

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die durchschnittliche Entwicklung der vom Großhandel erzielten effektiven Verkaufspreise.

Die Preise beziehen sich auf repräsentative Vertragsabschlüsse im jeweiligen Berichtsmonat. Derzeit werden
etwa 6 840 Preismeldungen für I 026 repräsentative Waren von rund 880 Berichtsfirmen ausgewertet; für eini-
ge Warenbereiche werden zusätzliche Preismeldungen von Großmärkten und Warenbörsen verwendet. Preisun-
terschiede gegenüber dem Vormonat, die keine echten Preiweränderungen darstellen, sondern die auf einer
Qualitätsänderung oder l\nderungen anderer preisbestimmender Merkmale der Ware (insbesondere der Han-
dels- und Lieferbedingungen.wie Abnahmemenge, Rabattgewährung Zahlungsbedingungen) beruhen, werden
- soweit möglich - ausgeschaltet. AIs Preisrepräsentanten werden daher möglichst Produkte gewählt, deren
Preisentwicklung voraussichtlich den gleichen Verlauf nimmt, wie die einer möglichst gloßen Gruppe ähnli-
cher Waren und die wahrscheinlich längere Zeit in unveränderter Beschaffenheit und zu unveränderten Han-
delsbedingungen gehandelt werden.

Als Verkaufspreise gelten die Preise ohne Mehrwertsteuer. Zum Großhandel im institutionellen Sinn zählen
hier alle Unternehmen, deren wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend darin besteht, Han-
delsware inländischen oder ausländischen Ursprungs in eigenem Namen zu beziehen und sie ohne wesentliche
Be- oder Verarbeitung an Wiederverkäufer (2.B. Einzelhändler), ,Weiterverarbeiter, gewerbliche Verwender
(2.B. Handwerker) und/oder Großverbraucher (2.8. Behörden, Betriebe des Gastgewerbes) zu verkaufen. Dabei
werden alle Betriebs- und Absatdormen dieser Handelsstufe erfaßt.
Berücksichtigt werden daher alle Verkäufe, die von Großhändlern in ihrer ursprünglichen Funktion im Inland
getätigt werden. Nicht zur Großhandelsfunktion gehören somit Geschäfte, bei denen der Großhändler z.B. auch
als Einzelhändler oder als Verbraucher auftritt. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben Verkäufe ins Ausland.
Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daf] die Struktur des Großhandelsumsatzes im jeweiligen Be-
richtszeitraum die gleiche ist wie im Basisjahr (Laspeyres-Index). Bei der Verwendung dieser Formel werden
in jedem Berichtsmonat dieselben, aus der Umsatzstruklur des Basisjahres abgeleiteten Wägungsanteile zu-
grunde gelegt. Der Index zeigt somit die Preisentwicklung wie sie gewesen uäre, wenn im jeweiligen Be-
richtsmonat im Großhandel noch immer dieselben Umsatzverhätnisse wie im Basisjahr bestanden hätten.
Zu Einzelheiten siehe Szenzenstein, J.: Zur Neuberechnung des Index der Großhandelwerkaufspreise auf Basis
1985, in Wirtschaft und Statistik 311990, S. 228 ff. Der Stichtag für die Preismeldungen ist der 10. eines jeden
Monats oder ein möglichst nahe benachbarter Tag. Die jährlich nachgewiesenen Preisindizes sind einfache
Zwölfmonatsmittel aus den monatlichen Preisindizes.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Dezember 1967 ist in den der Indexberechnung zugrundeliegenden Preisen die kumulative Um-
satzsteuer enthalten.

Index der Grundstoffpreise

Index der Grundstoffpreise
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die durchschnittliche Entwicklung der Preise von Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffen einschl.
Verpackungsmitteln, die vom Produzierenden Gewerbe gekauft und verwendet werden.
Die Preise beziehen sich auf repräsentative Vertragsabschlüsse iä jeweiligen Berichtsmonat. Derzeit werden
rund 9 050 Preismeldungen für I 410 repräsentative Warenarten in die Indexberechnung einbezogen, die aus
den Statistiken der Erzeugerpreise, Großhandelsverkaufspreise und Einfuhrpreise übernommen werden. Die
Einfuhrpreise werden mit Hilfe von Zuschlägen für zu entrichtende Einfuhrabgaben zu "Importeur-
Einstandspreisen" umgerechnet. Preisunterschiede gegenüber dem Vormonat, die keine echten Preiwerände-
rungen darstellen, sondern die auf Qualitätsänderungen oder Anderungen anderer preisbestimmender Merkma-
le (insbesondere der Handels- und Lieferbedingungen wie Absatzmenge, Rabattgewährung Zahlungsbedin-
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gungen) beruhen, werden bereits im Bereich der die Indexbausteine zuliefernden Preisstatistiken ausgeschaltet'

Als preisrepräsentanten wurden möglichst solche Grundstoffe inländischen und ausländischen ursprungs aus-

gewählt, deren preisentwicklung erfahrungsgrcmäß den gleichen Verlauf nimmt wie die einer größeren Gruppe

von derart oder dem Stoff nach-verwandten Grundstoffen, und die zudem einen wertmäßig bedeutenden Anteil

am Grundstoffinput des Produzierenden Gewerbes aufirrcisen'

In den erfaßten Grundstofrreisen ist die Umsatz-(Mehrwert-)steuer nicht enthalten. Unter dem Begriff
,,Grundstoffe,, urerden solche Güter zusammengefallt, die im allgemeinen weiter bearbeitet oder aber verarbeitet

werden sollen und damit meist nicht reif für aiä tetae Verwendung bzw. den letzten Verbrauch sind' Dabei

handelt es sich um Rohstofre, die noch unbearbeitet oder aber aufbereitet bzw. nur geringfiigigbearbeitet sin4

sowie um Zwischenprodukte wie Halbwaren und Fertigwaren-vorerzeugnisse, die schon in erheblichem MaIJe'

zum Teil sogar mehrfach bearbeitet sein können'

Berücksichtigt wird der Inlandsabsatz von Grundstoffen auf den vorgelagerten Wirtschafts- bzw. Produktions-

stufen des produzierenden Gewerbes. Verkäufe ins Ausland sind somit ebenso ausgeschaltet wie die Grund-

stoffbezüge der Land- und Forstwirtschaft.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, dall die Struktur des Grundstoffrnputs im jeweiligen Berichts-

monat die gleiche isi wie im Basisjahr (Laspeyres-Formel). Bei der Verwendung dieser Formel werden in je-

dem Berichtsmonat dieselben, auJder Inputstruktur des Basisjahres abgeleiteten W:igu1g§anleile zugrunde ge-

legt. Der Index zeigt somit die Preisentwicklung wie sie gewesen uäre, wenn im jeurciligen Berichtsmonat im
produzierenden Gewerbe noch immer dieselben Verhältnisse im Materialeingangwie im Basisjahr bestanden

hätten.
Zu Einzelheiten siehe Taft, S.: Neuberechnung des Index der Grundstofrreise auf Basis 1980 in: Wirtschaft

und Statistik 4/85, S. 337-342.

Stichtage für die preisang3ben, die aus den Statistiken der Großhandelwerkaufspreise und der Erzeugerpreise

gewerb-licher produkte ütrnommen werden, sind der 10. bzw. 21. eines jeden Monats oder ein jeweils mög-

lichst nahe benachbarter Tag. Die im Grundstofündex verwendeten Erzeugerpreise land- und forswirtschaftli-
cher produkte sowie die eiÄhrpreise beziehen sich auf Monatsmittel, die aus (börsen)täglichen Notierungen

oder anhand von preisangaben näch Anderungsdaten errechnet werden. Die jährlich nachgewiesenen Preisin-

dizes stellen das einfache Zwölfmonatsmittel aus den monatlichen Preisindizes dar.

Anderungen in( Zeitablauf:
Vor Januar l96g ist in den der Indexberechnung zugrundeliegenden Preisen die kumulative Umsatzsteuer bzw'

die Umsatzausgleichsteuer enthalten.

Index der industriellen Bruttoproduktion

Index der industriellen Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: 1962 bis 1976

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung des Ausstoßes an investitionsreifen bzw. verbrauchsreifen Waren in der Indu-

strie, unter Ausschaltung von Preiweränderungen.

Indizes der industriellen Bruttoproduktion werden für Investitions- und Verbrauchsgüter getrennt berechnet'

Der Investitionsgüter- bzw. Veibrauchsgüterindex soll die Produktionsentwicklung derjenigen Waren messen'

die technisch ,,fertig" und somit investitions- bzw. verbrauchsreif sind. Investitionsgüter sind Waren' die von

der Industrie hergeitellt und überwiegend von den Unternehmen und vom Staat als Anlagegüter gekauft wer-

den. Dabei handelt es sich nur um Anlagegüter für Ausrüstungsinvestitionen, nicht auch um solche für Bauin-

vestitionen. Verbrauchsgüter sind demgägInüber Waren, die von der Industrie hergestellt und überwiegend von

den privaten Haushalten-verbraucht *"iain. Eingeschlossen sind Waren, die im Haushalt selbst noch weiter be-

bzw. verarbeitet werden.,Ausgenommen sind dafegen alle NahrungS- und Genußmittel industrieller Herstel-

lung.
Bei der Auswahl der Waren für die Indexberechnung werden zunächst alle eindeutigen Vorprodukte ausgeson-

dert und von den eindeutigen Fertigwaren die zweifJlsfrei bestimmbaren Investitions- bzw. Verbrauchsgüter als

solche festgestellt. Von dJn verbleibenden Rest kann eine größere Anzahl von Waren nicht nur als Vorproduk-

te, sondern auch als nertlgwaren Verwendung finden; von letzteren wiederum kann ein Teil sowohl Investiti-

ons- als auch Verbrauchslut sein. In diesen Überschneidungsfällen wird die Zuordnung nach dem Schwer-

punktprinzip vorgenommen.
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Die Gewichtung der einzelnen Warenreihen beruht auf Bruttoproduktionswerten im Basiszeitraum, da der volle
Wert der ausgestoßenen Fertigwaren dargestellt werden soll. Zur monatlichen Fortschreibung dieser Aus-
gangsmasse werden Mengenreihen oder preisbereinigte Wertreihen der Erzeugnisse verwandt.
Der Index der industriellen Bruttoproduktion wird von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt dargestellt. Um
die kalendermonatlichen Indexzahlen von Unregelmäßigkeiten im Kalender (2.8. Feiertage) zu bereinigen,
werden sie mit dem Faktor
Volle Arbeitstage im Basisjahr + (Sonnabende im Basisjahr x Gewichtungsfaktor)

(Volle Arbeitstage im Berichtsmonat + (Sonnabende im Berichtsmonat x Gewichtungsfaktor)) x l2 multipli-
ziert.

Index der industriellen Nettoproduktion

Index der industriellen Nettoproduktion
Datennachweis: 1962 bis 1976

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Ennvicklung der Nettoteistung in der Industrie unter Ausschaltung von Preisänderungen.
Die Nettoleistung wird errechnet, indem vom Bruttoproduktionswert der Materialverbrauch, d.h. der Wert der
verbrauchten, fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, der Halbwaren, der Teile und dgl., sowie der
Wert der vergebenen Lohnarbeiten abgezogen werden.
Die Nettoleistung entspricht damit annähernd dem Beitrag der Industrie zum >>> Brunoinlandsprodukt zu
Marktpreisen. Auch in dieser Größe sind neben der eigentlichen Wertschöpfung noch die Abschreibungen und
die Kostensteuern enthalten.
Originäir ermittelte Nettoproduktionswerte stehen nur jährlich zur Verfügung. Um die Nettoproduktionswerte
eines Basiszeitraumes monatlich fortzuschreiben, müssen Ersatzreihen herangezogen werden. Als Ersatzreihen
finden Mengenreihen des Güterausstoßes, preisbereinigte Wertreihen des Güterausstoßes, preisbereinigte Um-
satzreihen, fubeiterstundenreihen sowie Reihen des Materialeinsatzes Verwendung.
Der Index der industriellen Nettoproduktion wird kalendermonatlich und von Kalenderunregelmäßigkeiten be-
reinigt errechnet. Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln die monatliche Entwicklung der Nettoleistung
unter Einschluß der EinIlüsse wider, die sich aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Kalender (2.8. Feiertage)
auf die Nettoproduktion ergeben. Um den Index von den Einllüssen solcher Kalenderunregelmäßigkeiten zu
bereinigen, werden die kalendermonatlichen Indexzahlen mit dem Faktor
Volle Arbeitstage im Basisjahr + (Sonnabende im Basisjahr x Gewichtungsfaktor)

(Volle Arbeitstage im Berichtsmonsl + (Sonnabende im Berichtsmonat x Gewichtungsfaktor)) x l2
multipliziert. Durch diese Bereinigung erhält man den von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigten Index der
industriellen Nettoproduktion.

Begriffsbeziehungen:
Der Index der industriellen Nettoproduktion ist konzeptionell vergleichbar mit dem Produktionsindex für daq
Baugewerbe (Zusammenfassung des Bauhaupt- und Ausbaugewerbes (siehe >>> Produktionsindex für des
Bauhauptgewerbe (Monatlicher Baubericht)).

Index der Neffoproduktion

Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Der Index der Nettoproduktion aufder Basis 1976: 100 entspricht vom Konzept her dem >>> Index der in-
dustriellen Nettoproduktion.
Unterschiede zwischen beiden Indizes ergeben sich zunächst durch Unterschiede im Berichtskreis, verursacht
durch die Anwendung einer neuen Wirtschaftszweigsystematik (jbergang vom Systematischen Verzeichnis
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zum Monatlichen Industriebericht auf die SYPRO (Systematik der Wirtschaft.ryi9..'fas;ung für die Statistik

im produzierenden Gewerbe)), durch die Einbeziehung des Handrr,erks und durch die Anderung der Abschnei-

degrenzen.

Beim Index der industriellen Nettoproduktion erfolgte die Gruppierung nach Industriezweigen' beim ubergang

auf den Index der Nettoproduktion für das Produzie-rende Geweibe wird dagegen nach Wirtschaftszweigen

gruppiert.

Mi;., umstellung auf dac Basisjahr 1980 wurde ein methodisch völlig neu gefalltes system von Produkti-

onsindizes eingeführt:

Produlctionsindizes für

Unternehmen und für
fachliche Unternehmensteile.

Hinsichtlich der Datenbasis und dem Berechnungsverfahren ist dieses Indexsystem grundlegend neu gestaltet

und unterscheidet sich deshalb wesentlich uon fiIh.r.n Indexberechnungen (siehe wista l2l1983' S' 931 ff)'

Der Index der Nettoproduktion auf Basis 1980 wird kalendermonatlich und von Kalenderunregelmißigkeiten

bereinigt (ab Basis 1985 : 100 arbeitstäglich bereini g!.,anEiruelheiten siehe Dr. Norbert Herbel WiSta

3/8S S. 182 ff) berechnet.

Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln auch die monatlichen Einflüsse wider' die sich aufgrund von

Unregelmäßigkeiten im Kalender (d.h. ünterschiedliche Monatslän'gen, wechselnder Wochenrhythmus, Feier-

tage) auf die Nettoleistung ergeben.

Die Bereinigung der kalendermonatlichen Indexzahlen von den Einflüssen soicher Kalenderunregelmäßigkei-

ten wird im wesentlichen in zwei Schritten vollzogen'

Zunächst wird ein Ausgleich der Monatslängen vorgenommen (mittels Division durch die Zahl der Kalender-

tage und anschließendJMultiplikation mit dir mittiären Monatslänge) und danach durch Gegenüberstellung

der Monatswerte und der je lyionat vorhandenen Wochentagszusammensetzung (unter Berücksichtigrrng evtl'

Feiertage) mit Hilfe der Regressionsschätzung ein System ün Wochentags-Koeffrzienten ermittelt' mit dem die

Werte der Kalenderkomponente berechnet werden'

Durch Subtraktion der monatlichen Kalenderkomponente vom kalendermonatlichen Index erhält man die von

Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigte Indexzahl'

Index der tatsächlichen Werte

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die veränderungen der nominalen werte vs1 ))) warenausfuhr bzw. >>> wareneinfuhr im

Berii-htszeitraum im Verhältnis zu den entsprechenden Werten des Basiszeitraumes'

Zu Einzelheiten der Begriffe wareneinfuhr und warenausfuhr siehe dort.

Im Index der tatsächlichen Werte werden die nominalen Werte der Warenausfuhr bzw. der Wareneinfuhr im

Berichtszeitraum zu den entsprechenden Werten des Basiszeitraumes in Beziehung gesetzl-'

Da bei diesem Index lediglich Verhätnisse aus Werten des Berichtszeitraumes und des Basiszeitraumes gebil-

det werden, handelt es sich eigentlich um eine Meßzahl'

Anderungen im Zeitablauf:
Für den Index der tatsächlichen Werte gelten alle Anderungen im Zeitablauf' die für die Warenausfuhr bzw'

die Wareneinfuhr (Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden'

Index der Verbraucherpreise @inzelhandelsverkaufspreise)

Index der EinzelhandelsPreise
Datennachweis: ab 1962

456



Begriffsinhalt:
Meßgröße für die durchschnittliche Entwicklung der Verkaufspreise (einschließlich Mehrwertsteuer) von Wa-
ren des Einzelhandels. Zugrunde gelegt werden Unternehmen des Einzelhandels, bei denen der Schwerpunkt
der wirtschaftlichen Tätigkeit im Wiederverkauf von Waren an Letzwerbraucher liegt.
Bei den Letztverbrauchern handelt es sich überwiegend um private Haushalte, zum Teil auch um Käufer im
Unternehmens- und im öffentlichen Bereich.
Nicht zum Einzelhandel zählen - weil der Einzelhandel im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit eine unter-
geordnete Rolle spielt - Unternehmen, die selbst hergestellte Erzeugnisse direkt an Letztverbraucher verkaufen,
wie es beispielsweise in den Ladengeschäften des Bäcker- und Fleischerhandwerks oder in den Verkaufsstellen
der fleisch- und fischverarbeitenden Industrie, der Schuh- und Metallwarenindustrie bzw. der Kaffeeröstereien
geschieht. Landwirte, die ihre Produkte auf Wochenmärkten anbieten oder den privaten Verbraucher frei Haus
beliefern, gelten ebenfalls nicht als Einzelhändler.
Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, dalJ sich die Umsatzstruktur des Einzelhandels seit dem Basis-
jahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index). Der Berechnung liegt eine bestimmte Anzahl von Warenpositionen
als Preisrepräsentanten zugrunde. Die Wägung wurde aus der Umsatzstruktur dieser Waren im Basiszeitraum
abgeleitet.
Zu Einzelheiten siehe Rasch, H.G.: Index der Einzelhandelspreise auf Basis 1970, in Wista I lll979, S. 812 ff.
und.Neuberechnung des Index der Einzelhandelspreise auf Basis 1980, in Wista 5/1985 S. 419 ff.
Die monatlich nachgewiesenen Preisindizes beziehen sich jeweils auf den Preisstand zur Monatsmitte.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Index der Verbraucherpreise @inzelhandelwerkaufspreise) wird bei den >>> Preisindizes
für die Lebenshaltung auch die Preisentwicklung von Gütern berücksichtigt, die nicht von Einzelhandelsunter-
nehmen verkauft werden. Dazu rechnen z.B. Strom, Gas, Wasser, vom Handwerk hergestellte Waren, ferner
Dienstleistungen verschiedener Art sowie Mietwohnungen und -garagen. Umgekehrt wird im Einzelhandels-
preisindex die Preisentwicklung von Waren nachgewiesen, die normalerweise nicht von privaten Haushalten
gekauft werden und deshalb auch nicht im Warenkorb der Lebenshaltungsindizes enthalten sind, wie z.B. Bü-
romaschinen und Lastkraftwagen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den Indizes besteht darin,
daß sich die Preisindizes für die Lebenshalrung auf die Ausgaben privater Haushalte beziehen und damit Ein-
kaufspreisindizes sind, deren Indexgewichte aus Ausgabenanteilen abgeleitet wurden. Der Einzelhandetspreis-
index stellt einen Verkaufspreisindex dar, wobei die Umsatzanteile bestimmter Warenarten des Einzelhandels
als Wägungszahlen zugrunde liegen.

Index des Auftragsbestands

1.1 Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: 1977 bis 1984

1.2 Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung des Auftragsbestands.
Der Auftragsbestand ist definiert als Summe der Werte aller vorliegenden, fest akzeptierten, noch nicht ausge-
führten Bestellungen von anderen Unternehmen oder sonstigen Kunden am Ende des Berichtszeitraums.
Dienstleistungen, wie Lohnarbeiten (einschl. Lohnveredlung Reparaturen, Inständhaltung Installationen,
Montagen u.ä.) sind, soweit sie üblichervreise zur Produktion der Erzeugnisse gehören, einbezogen. Nicht zum
Auftragsbestand zählen Aufträge auf Lieferung von Handelsware.
Die Bewertung des Auftragsbestands erfolgt grundsätzlich zu Preisen, die zum Zeitpunkt des Auftragseingangs
galten; bei der Existenz von Preisgleitklauseln werden diese im Wertansatz berücksichtigt. In den Wertansatz
einbezogen sind die Kosten für Fracht, Verpackung und Porto sowie die Verbrauchsteuern. Die Mehrwertsteuer
ist nicht enthalten. Preisnachlässe wie Rabatte, Boni und Skonti werden ebenfalls abgesetzt.
Vom Auftragswert bereits im Bau befindlicher Güter mit langer Produktionsdauer (2.8. angefangene Schiffs-
und Brückenbauten) wird bei der Ermittlung des Auftragsbestands derjenige Teil abgesetzt, der nach Anlegung
eines geeigneten wirtschaftlichen Maßstabes bereits erstellt worden ist.

457



Auftragsbestand aus dem Inland liegt vor, wenn Kunden mit Sitz im Bundesgebiet und Berlin (West), der

ehem. DDR und Berlin io.i) nmrü. erteilt haben. um Auftragsbestand aus dem Ausland handelt es sich'

wenn Kunden mit Sitz im Äsland äer inläindische Exporteure Bestellungen aufgegeben haben.

Der Index des Auftragsbestands auf Basis lglo:100 umfaßt ausgewlihlte Industriezweige der Grundstoff- und

produktionsgüterindustrien, der Investitionsgüterindustrie und dei verbrauchsgüterindustrie. Die Indexberech-

nung erfolgt mit einer rotaigewichtung bei-<ler nur die in den Index einbezogenen Industriezweige berück-

sichtigt werden.

Der Index des Auftregsbestands auf Basis 1976:100 und 1980 : 100 umfallt ausgewählte zweige des verar-

beitenden Gewerbes of,n" Nrfr-ngs- und Genußmittelgewerbe. Die Indexberechnung erfolgt mit einer Total-

le*lcf,tung, bei der nur die in den-Index einbezogenen Wirtschaftszweige berücksichtigt werden'

Begriffsbeziehungen:
Der Auftrag5bestan4 der der Berechnung des Index des Auftragsbestands zugrunde liegt' ist vergleichbar ab
gegten1wie der eüragpeingan U de1 Äl Berechnung des >>i Index des Auftragseingangp Gndizes des Auf-

tragseingangp und des uäsaües nir das Verarbeitende Gewerbe) herangezogen wird. Im Auftragseingang sind

jedoch auch solche Aufträge erfaflt, die durch Verkäufe vom Lager befriedigt werden. Dieser truiftlegqeingang

Ueruntt den Auftragsbestand naturgemäß nicht'

Siehe auch unter 2.

2.1 Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

2.2 Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung des Auftragsbestands im Bauhauptgewerbe. Der Auftragsbestand ist definiert als

die Summe der Werte aller voiliegenden, iest akzeptierten una noch nicht ausgeführten Bauaufträge von ande-

ren Firmen oder sonstigen Kunden am Ende des Berichtszeitraums.

Die Bewertung erfolgt grundsäulich zu Preisen, die zum Zeitpunlit des Auftragseingangs galten' Aufträge' die

über einen langen Zeitraumabgewickelt werden und denen Preisgleitklauseln zugrunde liegen, werden jedoch

mit preisen bewertet, die sich a-us der Anwendung der entsprechenden Vertragsbestimmungen ergeben' In den

Preisen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Auch Rabatte sind abgesetzt'

Bei der Ermittlung des Auftragsbestands ist vom Auftragswert bereits im Bau befindlicher Projekte derjenige

Teil abzusetzen, der nach Anllgung eines geeigneten wirtschaftlichen Maßstabes schon erstellt worden ist'

Indizes des Auftragsbestands werden für einzelne Bauarten und Auftraggeberg,ruppel'für den Hochbau und

Tiefbau und das Bauhauptgewerbe insgesamt ausgewiesen. Diese Indizes ergeben sich ats Quotienten aus den

jeweiligen Auftragsbestfinän aes Beriihtszeitratims und den Auftragsbeständen des Basiszeitraums; es handelt

sich demnach um Wertmeßzahlen.

Begriffsbeziehungen:
Der Auftragsbestand, der der Berechnung des Index des Auftraggbestands zugnrnde liegt, ist vergleichbar ab
gegren^wie der Auftraoseingan g der zur Berechnung des >>j Index des Auftra€seingangs (Monatsbericht

einschl. Auftragseinganär.rt.-Uuig im Bauhauptg.*"iU" (einschl. Fertigteilbau), Index des Auftragseingangs

für dac Bauhauptgeu,erbe) herangezogen wird.

Der Index des Auftragsbestands ist in den unter L und unter 2. genannten statistiken vergleichbar abgegrenzt'

Unterschiede ergeben sich hauptsächlich durch unterschiedliche Berichtskreise.'

Index des Auftragseingangs

1.1 Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bis 1976

1.2 Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes für das Verarbeitende Gewerbe
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Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung des Auftragseingangs.
Der Auftraoseingangist definiert als Summe der Werte aller im Berichtszeitraum eingegangenen und vom Be-
trieb fest akzeptierten Aufträge von anderen Firmen und sonstigen Kunden laut Auftragsbestätigrrng. Verkäufe
abLager sind einzubeziehen, unternehmensinterne Betriebsaufträge dagegen auszuschließen.

Es sind nur Aufträge auf Lieferung eigener Erzeugnisse, nicht jedoch von Handelsware einbezogen.

Der Wertansatz enthält die üblicherweise zur Produktion der Erzeugnisse gehörehden Dienstleistungen, wie
Reparaturen, Lohnarbeiten (einschl Lohnveredlung), Installationen, Instandhaltungen und Montagen, die Ke
sten für Fracht, Verpackung und Porto sowie die Verbrauchsteuern. Die Mehrwertsteuer sowie Preisnachlässe
wie Rabatte, Boni und Skonti sind im Wertansatz nicht berücksichtigt.
Auftragseingänge aus dem Inland liegen vor, wenn Kunden mit Sitz im Bundesgebiet und Berlin (West), der
ehem. DDR und Berlin (Ost) Aufträge erteilen. Um Auftragseingänge aus dem Ausland handelt es sich, wenn
Kunden mit Sitz im Ausland oder inländische Exporteure Bestellungen aufgegeben haben.

Im Index des Auftragseingangs in der Industrie umfaßt der Index des Auftragseingangs ausgeuählte Industrie-
zweige der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien, der Investitionsgüterindustrie und der Verbrauchsgü-
terindustrie. Die Indexberechnung erfolgt mit einer Repräsentativgewichtung bei der auch die nicht in den In-
dex einbezogenen Industriezweige und -gruppen mitberücksichtigt werden.

In den Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes für das Verarbeitende Gewerbe umfaßt der lndex des
Auftragseingangs ausgewählte Zweige des Verarbeitenden Gewerbes ohne Nahrungs- und Genußmittelgewer-
be.

Die Indexberechnung auf Basis 1970:100 erfolgt mit einer Repräsentativgewichtung bei der auch die nicht
ausgeuählten Zweige in der Gewichtung berücksichtigt werden. Die Indexberechnung auf Basis 1976 : 100,
1980 : 100 und 1985 =.100 erfolgt nach einem Meßzahlenkonzept, bei dem nur die ausgewählten Zweige be-
rücksichtigt werden.
Der Index des Auftragseingangs wird jbweils als Wertindex und als Volumenindex nachgewiesen. Der Wertin-
dex stellt die Entwicklung des Auftragseingangs in jeweiligen Preisen dar, der Volumenindex zeigt demgegen-
über die reale Entwicklung des Auftragseingangs.

Andemngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1967 *uar die Umsatzsteuer in den Auftragseingangswe(en enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Der Auftragseingang der der Berechnung des Index des Auftrag5eingangs zugrunde liegt, ist vergleichbar ab
geg;retut wie der Auftragsbestand, der zur Berechnung des >>> Index des Auftragsbestands (Index des Auf-
tragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe, Index des Auftragsbestands in der Industrie) herangezogen wird.
Im Auftragseingang sind jedoch auch Aufträge erfaßt, die durch Verkäufe vom Lager befriedigt werden. Dieser
Auft ragsei ngang berührt naturge mäß de n Auft ragsbestand nicht.
Siehe auch unter 2.

2.1 Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

2.2lndex des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe.
Der Auftrai;,seingang ist definiert als Summe der Werte aller im Berichtszeitraum eingegangenen und vom Be-
trieb fest akzeptierten Bauauft räge.
Aufträge, die durch Arbeitsgemeinschaften abgewickelt werden sollen, werden in die Meldung der Arbeitsge-
meinschaft aufgenommen. Bei den Unternehmen bzw. Betrieben, die diese Arbeitsgemeinschaft bilden, sind sie
nicht aufzuführen.
Teile von Bauaufträgen, die an andere Baufirmen als Unteraufträge weitergegeben werden sollen, werden nur
von diesen angegeben, um so Doppelzählungen zu vermeiden.
Die Wertansätze für bauhauptgewerbliche Bauleistungen entsprechen der Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen. Die Mehrwertsteuer ist in diesen Wertansätzen nicht enthalten.
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Indizes des Auftragqeingangs werden für einzelne Bauarten und Auftraggebergnrppen, für den Hochbau und

Tiefbau und das nauharfttglwerbe insgesamt ausgewiesen. Dieselndizes ergeben sich als Quotienten aus den

ie*eitigen Auftragseingiin;en des Berlchtszeitraums und den Auftragseingängen des Basiszeitraums; es han-

delt sich demnach um Wertmeßzahlen.

Begriffsbeziehungen:
Der Auftragseingang der der Berechnung des Index des Auftregseingangs zugrunde liegt' ist vergleichbar ab

i"g"Ä*i-e aer-euftragsuestan4 der zui Berechnung des >>> Index des Auftragsbestands (statistik über den

Ä,rtragsUestand im Bauiauptgeu,erbe (einschl. Fertigteilbau), Index des Auftragsbestands für das Bauhaupt-

gewerbe) herangezogen wi rd.

Der Index dss fiuft1aoseing2ng5 ist in den unter l. und unter 2. genannten statistiken vergleichbar abgegtenzt'.

Unterschiede ergeben sich haupsäcNich durch unterschiedliche Berichtskreise.

Index des Umsafzes

l. Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bis 1976

2. Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes für das Verarbeitende Gewerbe

Datennachweis: ab 1977

Außenhandelsstatistik
Datemnachweis: ab 1952
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Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Ennvicklung des Umsatzes.

Als Umsatz gilt der Erlös für Lieferungen und Leistungen, die von Unternehmen bzw. Betrieben an Dritte er-

bracht und im Berichtszeitraum in Rechnunggestellt werden (ohne Rücksicht aufden Zahlungseingangoder

den Liefertermin). Zur Ermittlung des tnAeides Umsatzes werden Angaben über den Umsatz nach fachlichen

Betriebsteilen lfrtitrer: Beteiligtenkonzept) zugrunde gelegt. ZtEiruelheiten siehe unter >>> Umsatz'

Im Index des Auftragseingangs in der Industrie umfaßt der Index des Umsatzes ausgewählte Industriezweige

der Grundstoff- und noaikiänsgriterindustrien, der Investitionsgüterindustrie und der Verbrauchsgüterindu-

strie. Die Indexberechnung erfol[t mit einer Repräsentativgewiclitung bei der auch die nicht in den Index ein-

bezogenen Industriezweige und -gruppen mit berücksichtigt werden.

In den Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes für daq Verarbeitende Gewerbe umfaßt der Index des

Umsatzes ausgewählte Zielg,eäes Verarbeitenden Gewerbes ohne Nahrungs- und Genußmittelgewerbe'

Die Indexberechnung auf Basis l97O:100 erfolgt mit einer Repräsentativgewichtung be|ler auch die nicht

ausgewählten Zweigöin der Gewichtungberücksichtigt werden. Die Indexberechnung auf Basis 1976 : 100'

l9g0: 100 und l9g5 : 100 erfolgl nacf, einem tvteßzatrtentonzept, bei dem nur die ausgeuählten Zweigebe'

rücksichtigt werden.

Der Index des Umsatzes wird jeweils als Wertindex und als Volumenindex nachgewiesen. Der Wertindex stellt

die Entwicklung des Umsatzel in jeweiligen Preisen dar, der Volumenindex zeigl demgegenüber die reale

Entwicklung des Umsatzes.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1967 ist im Umsatz die Umsatzsteuer enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Der Index des Umsatzes und die Meßzahlen des Umsatzes (Groß-, Einzelhandels-, Gastgewerbestatistik) sind

Meßgrößen für die Entwicklung des Umsatzes im jeweiligen Wirtschaftszuteig. Sie bezeichnen insofern ver-

gleiJhUare Tatbestände. Sie uniärscheiden sich imwesentlichen dadurch, daß der Eigenverbrauch im Umsatz

der Handels- und Gastgewerbestatistiken enthalten ist, im Index des Umsatzes für das Verarbeitende Genrcrbe

dagegen nicht.

Index des Volumens



Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Veränderung der realen Werte (d.h. des Votumens) von >>> Warenausfuhr bzw.
>>> Warenelirnrnr im Berichtszeitraum im Verhältnis zu den entsprechenden Werten des Basiszeitraumes.
Zu Einzelheiten der Begrifre Wareneinfuhr und Warenausfuhr siehe dort.
Der Index des Volumens wird nach der Formel von Laspeyres berechnet. Es werden zueinander ins Verhältnis
gesetzt: Die Ausfuhr- bzw. Einfuhwolumina im Berichtszeitraum zu Durchschnittswerten (Preisen) des Basis-
zeitraumes und die Ausfuhr- bzw. Einfuhrwerte im Basiszeitraum. Durch diesen Vergleich wird die von
Durchschnittswertänderungen bereinigte Außenhandelsentwicklung dargestellt.
ZuEiru;elheiten des Berechnungsverfahrens vgl. Heimann,J.:"Neuberechnung des Außenhandelwolumens und
der Außenhandelsindizes auf Basis 1980" in Wista 2/ 1984, S. 155 fr.

Anderungen im Zeitablauf:
Für den Index des Volumens gelten alle j\nderungen im Zeitablauf, die für die Warenausfuhr bzw. die Waren-
einfuhr (Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden.

Indirekte Steuern

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Alle Steuern und ähnliche Abgaben, die der Staat oder Einrichtungen der Europäschen Gemeinschaften bei
Produzenten erheben und die bei der Gewinnermittlung abzugsf:ihig sind.
Nicht gemeint ist in diesem Zusammenhang die Abzugsfähigkeit als Sonderausgaben. Die indirekten Steuern
belasten die Produktion bzw. die Umsätze von Waren und Dienstleistungen, den Einsatz der Produktionsfakte
ren sowie die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen. Die indirekten Steuern werden in den Volkswirt-
schaft lichen Gesamtrechnungen in

>>> Produktionssteuern,
>>> nichtabzugsfähige Umsatzsteuer und
>>> Einfuhrabgaben

unterteilt.
Der den Europäischen Gemeinschaften zustehende Anteil an den indirekten Steuern wird als Steuereinnahme
des Staates gebucht. Die Beträge werden - diesem Vorgehen entsprechend - außerdem als laufende.iJbertragun-
gen des Staates an die übrige Welt nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Zum Ausgleich der ab 1968 in die indirekten Steuern einbezogenen Umsatzsteuervergünstigungen
(>>> einbehaltene Umsatzsteuer) werden Beträge in gleicher Höhe als >>> Subventionen vom Staat an die be-
günstigten Unternehmen gebucht.

Begriffsbeziehungen:
l. Bruttoinlandsprodukt (zu Marktpreisen)

- Abschreibungen
= Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen
- Indirekte Steuern+ Subventionen
= Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten

:Nettowertschöpfung

2. Bruttosozialprodukt (zu Marktpreisen)
- Abschreibungen: Nettosozialprodukt zu Marktpreisen
- Indirekle Steuern+ Subventionen
= Nettosozialprodukt zu Faktorkosten

:Volkseinkommen
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3. Indirekte Steuern
+ Direkte Steuern
t Sozialbeiträige
+ Sonstige laufende Ubertragungen
+ Vermögenseinkommen: Laufende Einnahmen des Staates

Indirekte Steuern abzüglich Subventionen

1. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden

Gewerbes
Datennachweis: ab 1975

2. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes

Datennachweis: ab 1975, für die neuen Länder md Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Indirekte Steuern sind Steuern und ähnliche Abgaben, die von öffentlichen Haushalten bei Unternehmen und

öffentlichen Haushalten erhoben werden und voi Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns von den Erlösen

abgesetzt werden können; Subventionen sind Zuwendungen, die Bund, Länder und Gemeinden oder Einrich-

tuigen der Europäischen Gemeinschaften ohne Gegenleistung an Unternehmen für laufende Produktionszwek-

ke geuähren.

Indirekte Steuern sind im wesentlichen die Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer minus der abzugsf?ihi-

gen Umsatzsteuer (Vorsteuer) auf Käufe von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, nicht aktivierte Wirtschaftsgüter

und Handelsware sowie die Kostensteuern ohne Vermögensteuer'

Subventionen werden gewährt um

- die Produktionskosten zu verringern und/ oder

- die Verkaufspreise der Erzeugnisse zu senken und/ oder
- eine hinreichende Entlohnung der Produktionsfaktoren zu ermöglichen.

Hierzu zählen z.B. Zinsaschüsse, gleichgültig für welche Zwecke sie gewährt werden (auch dann, wenn sie an

den Kreditgeber direkt gezahltweräen), Zr*endung.n für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben soweit

nicht spezillle AuftragsTorschung fi.ir äen Staat, Frichthilfen, Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer

nach § 97 AFG.
Nicht zu den Subventionen zählen Steuererleichterungen, Investitionszuschüsse sowie Ersatzleistungen für
Katastrophenschäden und sonstige außerordentliche bzw. außerhalb des Verantwornrngsbereichs des Unter-

nehmens liegende Verluste.

3. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Saldo aus indirekten Steuern und Subventionen. Dieser Saldo bildet in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nungen den "(Jberga.ngsposten" vom Marktprei s- zum Faktorkosten-Konzept.

Begriffsbeziehungen:
l. Bruttoinlandsprodukt (zu Marlctpreisen)

- Abschreibungen: Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen
- Indirekte Steuern abzug. Subventionen
: Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten
= Nettowertschöpfung

2. Bruttosozialprodukt (zu Marktpreisen)
- Abschreibungen: Nettosozialprodukt zu Marktpreisen
- Indirekte Steuern abzüg). Subventionen
: Nettosozialprodukt zu Faktorkosten
= Volkseinkommen
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Indizes der Außenhandelspreise

1. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1950

2. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Die Indizes der Außenhandelspreise (Index der Einfuhrpreise, Index der Ausfuhrpreise) messen die Entwick-
lung der Preise aller Waren, die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Ausland gehandelt wer-
den.
Die Bezugsgröße der Gesamtindizes der Ein- bzw. Ausfuhrpreise ist die Summe der Ein-/ Ausfuhrwerte im
Basisjahr (gegenwärtig 1985), wie sie durch die Außenhandelsstatistik nachgewiesen werden. Im Hinblick auf
die wesentlichen Rechenvorgfrnge können die Indizes als der gewogene Durchschnitt aus den einzelnen Preis-
veränderungszahlen bezeichnet werden, die für eine repräsentative Auswahl von Import- bzw.'Exportuaren
(die sog. Preisreprdsentanten) gebildet werden. AIs Wägungszahlen (= Indexgewichte) dienen die Ein-
/ Ausfuhrwerte jeweils derjenigen Erzeugnisse im Basisjahr, für die eine Einzelpreisreihe als repräsentativ an-
gesehen wird.
Die Einzelpreisreihen werden in der Form von Meßzahlen auf der Grundlage des Preisstandes im Basisjahr
(: 100) dargestellt. Sie beruhen auf den Ergebnissen monatlicher Preiserhebungen bei einer repräsentativen
Auswahl von Berichtsstellen. Im Gegensatz nt den anderen Preisstatistiken des Statistischen Bundesamtes
werden von den Meldefirmen der Außenhandelspreisstatistik nicht Preisangaben für einen bestimmten Stich-
tag,sondernDurchschnittspreiseallerVertragsabschlüsseimBerichtsmonaterfragt.Damitdiemo-
natlichen Werte einer Einzelpreisreihe nur "reine" Preiweränderungen zum Ausdruck bringen, müssen alle für
die Höhe des Preises maßgeblichen Faktoren, die sogenannten preisbestimmenden Merkmale, so lange wie
möglich konstant gehalten werden. Dies gilt nicht nur für die Mengeneinheit des beobachteten Erzeugnisses
und dessen qualitative Beschaffenheit, sondern auch für die verschiedenen Handels-, Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen. Ändert sich eines dieser Merkmale, so kann die Differenz zwischen dem neuen und dem anletzt
gemeldeten Preis eine unechte Preiweränderung enthalten, die eliminiert werden muß.
Die monatlich ermittelten Preise sind Effektivpreise (keine Listenpreise) und beziehen sich auf die Handelsbe-
dingung "frei deutsche Grenze" (bzw. "cif' bei den Einfuhrpreisen, "fob" bei den Ausfuhrpreisen). Öffentliche
Abgaben (Zölle, Abschöpfungen, Währungsausgleichsbeträge, Einfuhrumsatzsteuer bzw. - bei der Ausfuhr -
Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuer sowie Exporthilfen) sind in den Preisen nicht enthalten. In die Indexberech-
nungen gehen nur Preise in Deutscher Mark ein. In Fremdwährung gemeldete Preise werden mit den jeweils
geltenden Devisenkursen umgerechnet. Gegenwärtig werden bei den Importen rund 2 700 Berichtsstellen nach
ihren Einfuhrpreisen für insgesamt 6 520 Preisrepräsentanten befragt, bei den Exporten rund 2 800 Berichts-
stellen für insgesamt 6 570 Preisrepräsentanten. Den Indizes liegen zusammen rd. l3 090 Einzelpreisreihen
zugrunde.
Der Index wird nach der sog. Laspeyres-Formel berechnet. Das bedeutet, daß die aus dem gegenwärtigen Basis-
jahr (1985) stammenden Wägungszahlen bis zur Umstellung des Index auf ein neueres Basisjahr unverändert
bleiben.
AIs nächstes Basisjahr ist dac Jahr l99l in Aussicht genommen. Das letzte Basisjahr vor dem gegenwärtigen
Basisjahr war das Jahr 1980. Für längerfristige Vergleiche können durchlaufende Reihen durch Verkettung der
gegenwärtigen Berechnungsergebnisse aufBasis 1985 (: 100) mit den früheren Indexzahlen aufBasis 1980 1:
100) für dieZeit vor 1985 gebildet werden. Zu diesem Zweckwerden als Quotienten aus den Januarindizes auf
der neuen Basis 1985 = 100 und den entsprechenden Januarindizes aufder früheren Basis 1980 = 100 Verket-
tungsfaktoren gebildet. Mit diesen Faliloren sind die Indexzahlen 1980 : 100 für dre Zeit vor 1985 zwecks
Umbasierung auf 1985 = 100 zu multiplizieren bzw. durch sie sind die Indexzahlen 1985 = 100 für dreZeitab
Januar 1985 zwecks Umbasierung auf 1980: 100 zu dividieren. Die Angabe eines Verkettungsfaktors veröf-
fentlicht in Fachserie 17, Seite 8 "Preise und Preisindizes für die Ein- und Ausfuhr') fehlt bei denjenigen Glie-
derungen und Positionen, für die es keine Indexreihen auf früherer Basis gibt bzw. bei denen einiVeibindung
der alten mit der neuen Reihe wegen zt großer Unterschiede in der Auswahl von Preisrepräsentanten proble-
matisch tuäre. Zu Einzelheiten siehe Szenzenstein, J.: Zur Neuberechnung der Außenhandelspreisindizes auf
Basis 1985, in WiSta 6/1989, 5.384 tr
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Die Indizes der Außenhandelspreise werden nicht nur als Gesamtreihe, d.h. für die Gesamtheit der Ein- bzw'

Ausfuhrwaren, sondern auch für eine große Zahl von Warengruppen verschiedener Agtegationsstufen berech-

net.

Anderungen im Zeitablauf:
Für die Berechnung auf Basis l9g0 wurden 5 800 @asis 1970 = 5 190, Basis 1976:5 600) Preisrepräsentan-

ten für den Index der einfuhrpreise und 6 100 @asis 1970: 5 340, Basis 1976:5 900) Preisrepräsentanten für

den Index der Ausfuhrpreise erhoben.

Industrialisierte westliche Länder

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Zu den industrialisierten westtichen Ländern rechnen

EG-Länder:

Frankreich
Belgien und Luxemburg
Niederlande
Italien
Vereinigtes Königreich
Irland
Dänemark
Griechenland
Spanien
Portugal

Andere europ. Länder:

Kanar. Inseln
Ceuta u. Melilla
Island
Färoer
Norwegen
Schweden
Finnland
Schweiz
Österreich
Andorra
Gibraltar
Vatikanstadt
Malta
Jugoslawien
Türkei

Vereinigte Staaten und Kanada:

Vereinigte Staaten
Kanada

Übrige Länder:

Republik Südafrika und Namibia
Japan
Australien
Neuseeland
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Industriegebiet

Statistik der Kaufwerte für Bauland
Datennachweis: ab 1962; für ddie neuen Länder rurd Berlin-Ost ab 3/1991

Begriffsinhalt:
Gebiete, die ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben dienen. Vorwiegend befinden sich in In-
dustriegebieten solche Betriebe, die in anderen Baugebieten nicht zuläissig sind. Nachgewiesen werden
>>> Kaufirrcrte für Bauland in Industriegebieten.

Industrieland

Statistik der Kaufwerte für Bauland
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder md Berlin-Ost ab 3/1991

Begriffsinhalt:
Unbebaute Grundstücke, die für Industriezwecke vorgesehen sind oder bereits einem Gewerbe dienen.

Zum Industrieland rechnen also Flächen, die für Industriezwecke vorgesehen sind, sowie unbebaute Grund-
stücke, die als Lager- oder Arbeitsplätze einem Gewerbe dienen oder zur Erweiterung eines Betriebes vorrätig
gehalten werden.

Nachgewiesen werden Kaufinerte für Industrieland (zu Einzelheiten siehe >>> Kaufiverte für Bauland).

Industrie (ohne Montan- und Bauindustrie)

Index der Aktienkurse
Datennachweis: 1966 bis 1983

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der dre Zweige
Chemische Industrie (Farbenwerke, Chemiefaserindustrie, übrige chemische Industrie),
Kunststoff- und gummiverarbeitende Industrie,
Industrie der Steine und Erden (Zementindustrie, übrige Industrie der Steine und Erden),
Feinkeramische und Glasindustrie,
NE-Metallindustrie (einschl. NE-Metallgießerei),
Stahl- und Leichtmetallbau,
Maschinenbau,
Stral5enfahrzeugbau,
Schiffbau,
Elektrotechnische Industrie,
Feinmechanische, optische und Uhrenindustrie,
Eisen-, Blech-, Metall-, Spiel-, Schmuckwarenindustrie,
Holzindustrie
Papier- und Druckerei industrie,
Lederindustrie,
Textil- und Bekleidungsindustrie,
Nahrungs- und Genußmittelindustrie @rauereien und Mälzereien, übrige Nalmngs- und Genußmittelindu-
strie) in der Abgrenzung nach der Systematik der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1961, umfaflt.
Nachgewiesen wird der >>> Index der Aktienkurse für ausgewählte Aktiengesellschaften in diesem Wirt-
schaftsbereich.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Wirtschaftsbereich Industrie (ohne Montan- und Bauindustrie) umfaßt der Wirtschaftsbe-
reich >>> Verarbeitende Industrie (Index der industriellen Nettoproduktion, Index der Arbeitsproduktivität)
zusätzlich die Wirtschaftszweige Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke, Schmiede-, Preß- und Hammerwer- t

465



ke, Eisen-, Stahl- und Tempergießerei,Ziehereien und Kaltwalzwerke, Stahlverformung sowie oberflächenver-

edlung und -härtung.

Industrie und Handel

Berufsbildungsstatistik
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Ausbildungsbereich, bei dem die Zuständigkeit für die Benrfsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz bei

den Industrie- und Handelskammern liegt'

Die Industrie- und Handelskammern sind zustäindige Stellen für die Berufsausbildung in Gewerbebetrieben, die

nicht Handwerksbetriebe oder handwerksähnliche Betriebe sind; sie sind auch dann zuständig wenn die Be'
rufsausbildung in anderen Ausbildungpbereichen durchgeführt wir4 sich aber auf Ausbildungsberufe der ge-

werblichen Wirtschaft (außer Handwerk) bezieht.

Zum Ausbildungsbereich Industrie und Handel rechnen auch Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsge-

werbe, Bergbau.

Welche Ausbildungsberufe im einzelnen zum Ausbildungsbereich Industrie und Handel zählen ist der Fachse-

rie 11, Bildung rnd Kultut, Reihe 3, Berufliche Bildung 1985, S. 127 - 136 zu entnehmen'

Die Gliederung in Ausbildungsbereiche deckt sich nicht voll mit der Wirtschaftsgliederung nach'der Systema-

tik der Wirtsci-aftszweige, daiich nach dem Berufsbildungsgesetz die zuständigkeit für die Berufsausbildung

vielfach nach der fut d; Ausbildungsberufs und nicht nach der Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftsbereich

richtet.

Ingenieurwissenschaften

1. Statistik der Studien- und Berufswünsche
Datennachweis: ab 1972

2. Statistik der Hochschulprüfungen
Datennachweis: ab 1959

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung folgender Studienbereiche an Hochschulen:

- Bergbau, Hüttenwesen,
- Maschinenbau, Verfahrenstechnik,
- Elektrotechnih - Nautilq Schiffstechnih
- Raumplanung
- Bauingenieurwesen,
- Vermessungswesen.

Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Abschlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,

Ingenieurwissenschaft en zu studieren.

Anderungen im Zeitablauf:
Vor 1976 wurde in der Statistik der Studien- und Berufswünsche die Fächergnrppe Ingenieurwissenschaften
mit "lngenieurwissenschaften und gewerbliche Fächer" bezeichnet.

Inländer

1. Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr
Datennachweis: 1981 bis 1983
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2. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:
Personen, die ihren ständigen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) oder
innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik oder Berlin (Ost) haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsan-
gehörigkeit.
AIs ständiger Wohnsitz gilt der überwiegende Aufenthaltsort. Beispielsweise gelten daher Angehörige der im
Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte in ihrer Eigenschaft als Gäste von Beherbergungsstätten
als Inläinder.

Insolvenzen

Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Die Insolvenzen umfassen die >>> eröffneten Konkurwerfahren, die >>> mangels Masse abgelehnten Kon-
kursanträge und die >>> eröffneten Vergleichwerfahren, abzüglich der (beantragten) Anschlußkonkurse.

Ein beim zuständigen Amtsgericht beantragtes Konkurwerfahren wird gemäß Konkursordnung vom Konkurs-
gericht entweder eröffnet oder mangels Masse abgelehnt. (zu Einzelheiten siehe Konkursordnung v. 20.5.1898
(RGBI. S. 612) und Anderungsgesetze.)

Einbezogen sind hier alle begründeten Anträge auf Eröffnung eines Konkurwerfahrens, sofern sie nicht zu-
rückgenommen wurden.
Zu den eröffneten Vergleichwerfahren zählen nur Verfahren, die gemäß Vergleichsordnung vom zuständigen
Amtsgericht eröffnet werden. (Zu Einzelheiten siehe Vergleichsordnung v.26.2.1935 (RGBI. I S. 321) und
Anderungsgesetze.)

Anträge auf Eröffnung eines Vergleichsverfahrens, die vom Gericht abgelehnt werden, werden nicht erfaßt.

Anschlußkonkurse sind Konkurwerfahren, die zuvor schon als Vergleichwerfahren eröffnet wurden und die
als eröffnete Vergleichwerfahren auch erfallt und nachgewiesen werden. Um Doppelzählungen dieser Verfah-
ren zu vermeiden, werden von der Summe der beantragten Konkurwerfahren und eröffneten Vergleichwerfah-
ren die Anschlußkonkurse abgezogen.

Die Insolvenzen stellen daher die um die Anschlußkonkurwerfahren bereinigte Summe aller beantragten Kon-
kurwerfahren und der eröffneten Vergleichwerfahren dar.

Begriffsbeziehungen:
Der Unterschiedsbetrag zwischen der Zahl der Insolvenzen einerseits und der Summe der eröffneten Konkurs-
verfahren, der mangels Masse abgelehnten Konkursanträige und der eröffneten Vergleichwerfahren (alle Sta-
tistik der Konkurs- und Vergleichwerfahren) andererseits stellt die Zahl der beantragten Anschlußkonkurse
dar.

Internationale private Übertragungen

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
>>> Laufende Übertragungen von inländischen privaten Haushalten an die übrige Welt bzw. von gebietsfrem-
den privaten Haushalten an inländische Sektoren (ohne Vermächtnisse, Erbschaften, Schenkungen, Mitgiften
usw., die zu den >>> Vermögensübertragungen zählen).
Die internationalen privaten Übertragungen umfassen in erster Linie Heimattiberweisungen ausländischer Ar-
bei tnehmer und private Unterstützungszahlungen, ferner Vi sagebühren u. ä.
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Invalidität (atlgemein)

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland

Dateanachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Dauernde, mit Einschränkung oder Verlust der Berufs- oder Ernerbsf:ihigkeit verbundene Beeinträchtigung der

Gesundheit, physische Gebrechen; Behinderung'

zu denleistungen für die Invalidität (allgemein) gehören außerder Invaliditätsrente u.a. auch die im Zusam-

menhang mit der Invalidität stehende Enischädigrrlngsrente für Körperschaden, die Altersrente' die Landabga-

benrente, die >>> Hilfe zum Lebensunterhalt unä di; >>> Hilfe zui Pflege sowie im Zusammenhang mit der

Invalidität stehende >>> Steuerermäißigungen'

Eine Heilbehandlung in Anstalten durch Arae oder sonstige Heilpersonen, die hierzu erforderlichen Heilmittel

und die unterbringung und verpflegung während eines Anstaltsaufenthaltes zäihlen ebenso zu den Leistungen

für Invalidität (allgemein), wie äuctr-die unentgeltliche Beförderung Behinderter und Leistungen der Beratung

und Betreuung.
Nicht zu den Leistungen für Invalidität (allgemein) zählt die Behinderung als Folge von >>> ArbeitsunfalV Be-

rufskrankheit sowie als >>> Folge politischer Ereignisse'

Familienzuschläge zu Einkommensleistungen sind den Leistungen für >>> Kinder und für >>> EhegStten,

Rentenleistungen an Personen über 60 Jahie (Frauen) bzw. über 65 Jahre (Männer) den Leistungen bei

>>> Alter zugeordnet.

lm Sozialbudget rechnen die Leistungen bei Invalidität gemeinsam mit den Leisrungen zur >>> Vorbeugung

bei >>> Krankheit und bei Arbeitsunfall/ BerufskrankhJit ,u den Leistungen im Rahmen der Funktion

"Gesundheit".

Investitionsgüter

Alle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Güter, die von der ,,Industrie,, hergestellt werden, als technisch fertig ("investitionsreif') angesehen werden und

überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden (ohne Güter für Bauinvestitio

nen). Als technisch fertig gelten Waren/ Güter, die voraussichtliih keinet weiteren Be- oder Verarbeitung im

teurerblichen produktion's6ereich mehr unterliegen, sondern zu.r letzten Verwendung bestimmt sind' Als Be-

oder Verarbeitung gilt jede Umformung von Sto:ffen, jede Verbindung mit anderen Stoffen sowie der Einbau

von Teilen. Die Investitionsgüter umfassen "rrg"*äült. 
Waren-/ GüGrarten (Sechssteller) aus dem Systemati

schen Warenverzeichnis für die IndustriestatirUt (W), Ausgabe 1970 oder l975,bnt. aus dem Systematischen

Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken (GP), Ausgabe 1982 bzw. 1989'

Bei der Auswahl der Waren/ Güter wird so vorgegangen, daß anhand des Systematischen Warenverzeichnisses

für die Industriestatistik bzw. des systematiscnärictiierverzeichnisses für Produktionsstatistiken zunächst alle

eindeutigen Vorprodukte (technisch nicht fertige Waren) ausgeson-dert und von den eindeutigen Fertigwaren

die klar bestimmbaren Investitions- und Verbräuchsgüter festgestellt werden. Da von dem verbleibenden Rest

eine größere Anzahl von Waren nicht nur als Vorprfoukte, sondern auch äls Fertigwaren Verwendung finden

und von letzteren wiederum ein Teil sorrrohl Invesiitionsgut als auch Verbrauchsgut sein kann, u'erden die ver-

bleibenden Waren nach dem Schwerpunkt ihrer voraussi.t tlich.n Verwendung zugeordnet. Die Personen-

kraftwagen werden nach anderen, in den einzelnen Statistiken unterschiedlichen Kriterien zugeordnet'

Nicht zu den Investitionsgütern ziihlen Güter für Bauinvestitionen, d.h. die Lieferungen des Verarbeitenden

Gewerbes an das Baugeürbe und die Leistungen des Baugewerbes selbst bleiben unberücksichtigt'

Nicht einbezogen sind Fe(igungsstoffe (Waren, die weiter be- oder verarbeitet werden), Energie-, Brenn- und

Kraftstoffe, Hilfs- und Betriäbssioffe sowie Waren/ Güter für die laufende Instandhaltung von Anlagen und ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht aktiviert werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Auswahl der zu den Investitionsgütern rechnenden Waren, die auf der Grundlage des Systematischen Wa-

renverzeichnisses fi.ir die Induitriestatistik (WI), Ausgabe l9?5, vorgenommen wurde, unterscheidet sich von
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der Auswahl der Waren nach dem WI, Ausgabe 1970 und der Auswahl der Güter nach dem Systematischen
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982 bzvt. 1989.

Begriffsbeziehungen:
Zur Abgteruung gegenüber den >>> Erzeugnissen des Investitionsgüterproduzierenden Gewerbes
(Außenhandelsstatistit Indizes der Einfrrhr- und der Ausfuhrpreise) siehe dort.

1.1 Index der industriellen Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: 1962 bis 1976

1.2 Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Das Gewichtungsschema das zur Berechnung des nach Investitions- und Verbrauchsgütern gegliederten
>>> Index der Bruttoproduklion bzw. des >>> Index der industriellen Bruttoproduktion verwendet wird wurde
aus den Bruttoproduktionswerten aller Waren-/ Güterarten, die als Investitionsgüter gelten, ermittelt.
Die Fortschreibung der Reihen erfolgt durch - für die Gesamtheit der Verbrauchsgüter annähernd repräentati-
ve - .Erzeugni s reihen des Produkti ons-Ei lberi chts.

Bruttoproduktionsindizes werden im besonderen für folgende Waren/ Güter nachgewiesen:
>>> Stahlbauerzeugnisse, >>> Maschinenbauerzeugnisse, >>> Straßenfahrzeuge (soweit Investitionsgut),
>>> eleklrotechnische Investitionsgüter, >>> Büromaschinen, >>> Datenverarbeitungsgeräte und -
einrichtungen und >>> sonstige im Index erfalJte Investitionsgüter.
Die Personenkraftwagen werden nach der Zutassungsstatistik den Investitions- oder Verbrauchsgütern zuge-
ordnet.

2.1 Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

2.2 lndex der Einfuh rp reise
Datemachweis: ab 1954

2.3 Index der Ausfuhrpreise
Datemachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Waren-
auswahl, die zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoprodul«lion für Investitionsgüter getroffen
wurde.
Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Abwei-
chungen ergeben. 

.

Warennummern des WA die nicht genau mit den entsprechenden Warennummern des WI bzw. GP überein-
stimmen, werden nach dem Schwerpunkt ihrer voraussichtlichen Verwendung zugeordnet.
Waren, die im WA besonders herausgestellt sind - wie z.B. maschinelle Anlagön (vollständige Fabrikations-
einrichtungen) und bei denen es sich eindeutig um Investitionsgüter handelt, werden ebenfalls mit erfaßt.

Außenhandelsindizes werden in der Außenhandelsstatistik im besonderen für folgende Waren nachgewiesen:
>>> Stahlbauerzeugnisse, >>> Maschinenbauerzeugnisse, >>> Straßenfahrzeuge (soweit Investitionsgut),
>>> elektrotechnische Investitionsgüter, >>> Büromaschinen, >>> Datenverarbeitungsgeräte und -
einrichtungen und >>) sonstige im Index erfaßte Investitionsgüter.
Die Personenkraftwagen werden nach der Größe des Hubraums den Investitions- oder Verbrauchsgütern zuge-
ordnet.
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Investitio ns g üterind ustrien

1.1 Index der industriellen Nettoproduktion
Datennachweis: L962 bis 1976

1.2 Index der Arbeitsproduktivität
Datennachweis: 1962 bis 1976

Begriffsinhalt:
Hauptgruppe der >>> verarbeitenden Industrie, welche die Industriegruppen bzw. -zweige

Stahlverformung
Stahl- und Leichtmetallbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Schiffbau
Elektrotechnische Industrie
Feinmechanische und optische sowie Uhrenindustrie
Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten

und -einrichtungen

IB-Nr 3020
3l
32
33
34
36
37
38

50

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht' Ausgabe 1972,

umfaßt.
Nachgewiesen werden der >>> Index der industriellen Nettoproduktion sowie der >>> Index der Arbeitspro-

dul«ivität.
Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Industriegruppen bzw. -zweigen tätig sind rechnen in der

Regel nicht zu den Investitionsgüterindustrien.

Anderungen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik ergaben sich geringfiigige i\nderungen'

Begriffsbeziehungen:
Die Investitionsgüterindustrien und das >>> Investitionsgüter produzierende Gewerbe sind, soweit Indizes der

Nettoprodukliorinachgewiesen werden, vergleichbar abgegena. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen

daraus, daß z-trden Investitionsgüterindustri-en Industriezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum mo
natlichen Industriebericht, zum Investitionsgüter produzierenden Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der

SypRO arsammengefaßt werden. Nur zu dJn Investitionsgüterindustrien rechnet im wesentlichen die Installa-

tion von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen. Nur zum Investitionsgüter prc
duzierenden Gewerbe rechn-en im wesentlichen Reparatur von Kraflfahrzeugen, Fahrrädern und Lackierung

von Straßenfahrzeugen. Ferner zählen zum Investiiionsgüter prodt'zierenden Gewerbe auch Handwerksunter-

nehmen und -betriebe, die in dieser Wirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen zählen solche Unternehmen

und Betriebe in der Regel nicht zur Induitrie.

2. Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bis 1976

)

Begriffsinhalt:
Hauptgruppe der Verarbeitenden Industrie, welche die unter l. genannten Industriegruppen bzw' -zweige um-

faßt; mit Ausnahme des Industriezweigs Uhrenindustrie (IB-Nr. 3770).

Zugrundeliegt.das Systematische Verzeichnis'zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe l97l'
Nachgewiesen werden der Index des Auftragseingangs, der >>> Index des Umsatzes und der >>> Anteil des

Auft ragseingangs am Umsatz.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Industriegnrppen bzw. -zweigen tätig sind' rechnen in der

Regel nicht zu den Investitionsgüterindustrien.

Anderungen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik ergaben sich geringfiigige l\nderungen'
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Begriffsbeziehungen:
Die Investitionsgüterindustrien und dac Investitionsgüter produzierende Gewerbe im Zusammenhang mit dem
Index des Auftragseingangs für das Verarbeitende Gewerbe sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede erge-
ben sich im wesentlichen daraus, daß an den Investitionsgüterindustrien Industriezweige nach dem Systemati-
schen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht zusammengefaßt werden, zum Investitionsgüter produzie-
renden Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SYPRO. Nur zu den Investitionsgüterindustrien rechnet
im wesentlichen die Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen. Fer-
ner zählen zum Investitionsgüter produzierenden Gewerbe auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in
dieser Wirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen sotche Unternehmen und Betriebe in der Regel
nicht zur Industrie. Zur Abgrenzung gegenüber den >>> ausgeuählten Zweigen der Investitionsgüterindustrien
(Index des Auftragsbestands in der Industrie) siehe dort.

Investitionsgüter produzierendes Gewerbe

1. Monatsbericht Iür Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

2. Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes für das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: ab 1977 t

Begriffsinhalt:
Hauptgruppe des >>> Verarbeitenden Gewerbes, welche die Wirtschaftsgruppen bzut. -zvreige

Herstellung von Gesenk- und leichten Freiformschmiedestücken,
schweren Preß-, Zieh- und Stanzteilen

Stahlverformung a. n. 9., Oberfl ächenveredl ung Härtu ng
S tahl- und Leichtmetal lbau, Schienenfahrzeugbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw.
Schiffbau
Luft - und Raumfahrzeugbau
Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Geräten für den Haushalt
Feinmechanih Optrlq Herstellung von Uhren
Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen
in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1979, umfalJt.

Zum Investitionsgüter produzierenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in den
genannten Wirtschaftsgruppen bzw. -zweigen tätig sind. Bei der Ermittlung des >>> Index des Auftragsein-
gangs und des >>> Index des Umsatzes werden nur ausgeuählte Wirtschaftsgruppen und -zweige des Investiti-
onsgüter produzierenden Gewerbes einbezogen (in Klammern die jeweilige SYPRGNummer):
Herstellung von Gesenk- und Freiformschmiedestticken, schweren Preß-, Zieh- und Stanzteilen (3021); Stahl-

verformung a. n. g., Oberfl ächenveredlung Härtung (3 025 ) ;
Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen (ohne Grubenausbaukonstruktionen) (31I l), Kessel-

und Behiilterbau (3151), Lokomotivbau (3171) ab Basis 1985, Waggonbau (3174) Feld- und Industriebahn-
wagonbau (3177) abBasis 1985;

Maschinenbau (32);
Straßenfahrzeugbau (und zwar: Herstellung von Personenkraftwagen u.ä. (einschl. Motoren und Fahrgestellen)

(3312), Herstellung von Lastkraftwagen u.ä. (einschl. Motoren und Fahrgestellen) (3313), Herstellung von
Karosserien, Aufbauten, Anhängern für Kraftwagen (3316), Herstellung von Krafrrädern, Kraftradmotoren
(3321), Herstellung von Fahrrädern (3324));

Schiffbau (34);
Luft- und Raumfahrzeugbau (35) ab Basis 1985;
Eleklrotechnik (ohne Reparatur von elektrischen Geräten für den.Haushalt und ohne Montage von elektro

technischen Erzeugnissen) (36 1 0-3670);
Feinmechanik, Optik (ohne Herstellung von Uhren) (371l-3760);
Feinmechanih Optik und Herstellung von Uhren (37) ab Basis 1985;
Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren (ohne Herstellung von Handelswaffen und deren Munition

und ohne Herstellungvon Panzerschränken (Iresoren)) (3821-3847,3849-3889);
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen (50).

SYPRGNT 3021
3025
3l
32
33
34
35
36
37
38
50
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Begriffsbeziehungen:
Das Investitionsgüter produzierende Gerverbe im Zusammenhang mit dem Index des trffilagqeingangs für das

Verarbeitende Gewerbe und die >>> Investitionsgüterindustrien (Index des Auftragseingangs in der Industrie)

sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daIJ zum Investitionsgüter

piJ*iä.naen c"rir6e wirtschafrszweige nach der SYPRo, zu den Investitionsgüterindustrien dagegen In-

äustriezweige nach dem Systematischen V}zeichnis zum monatlichen Industriebericht alsammengefallt wer-

den. Nur zu den Investitio-nsgüterindustrien rechnet im wesentlichen die Installation von HeizungS-, Lüftungs-,

I<fir*-rra gesundheitstechiischen Anlagen. Zur Abgrerutsnggeggnüber dem Investitionsgüter produzieren-

den Gewerdbeim Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe siehe unter 3.

3. Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe

Datennachweis: L977 bis 1984

Begriffsinhalt:
Hauptgruppe des >>> Verarbeitenden Gerr,erbes, welche die Wirtschaftsgruppen bzw' -zweige

Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau SYPRGNT' 3l
Maschinenbau " 32

Herstellung von Liefer- und Lastkraftwagen,

Kommunalfahrzeugen, Omnibussen, Obussen " T'a' 3313

Schiffbau " 34

Herstellung von starkstrom-, nachrichten- und
informitionstechnischen Erzeugnissen " T 'a' 36

Feinmechani[Optik - " 37ll-3760
in der Abgrenzung nach der SYPRO' Ausgabe 1979, umfaßt'

Nachgewiesen wird der >>> Index des Auftragsbestands für das Investitionsgüter produzierende Gewerbe. Zum

InveJitionsgüter produzierenden Gewerbe ,e.-hnen auch Handwerksunternehmen, die in den genannten Wirt-
schaftsgruppen bzw. -zweigen tätig sind.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Investitionsgüter produzierendes Gewerbe und >>> ausgewählte zweige der Investitionsgüterin-
dustrien (Index des Auftr-agsuestands in der Industrie) sind vergleichbar abgegtena. Unterschiede ergeben sich

im wesentlichen daraus, ain ^. Investitionsgüter produzierenden Gewerbe Wirtschaftszweige nach der

SypRO, zu den 
"urg.*ählt"n 

Zweigender Investitionsgüterindustrien dagegen Industriezweige nach dem Sy-

stematischen Verzeichnis zum monätlichen Industriebericht zusammengefallt werden. Nur zum Investitionsgü-

ter produzierenden Gewerbe rechnet im wesentlichen die Herstellung von Rundfirnk-, Fernseh- und phono
technischen Geräten und Einrichtungen; nur zu den ausgeuählten Zweigen der Investitionsgüterindustrien

rechnet im wesentlichen die Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anla-
gen. Ferner zählen zum Investitionsgüter produzierenden Gewerbe auch Handwerksunternehmen' die in dieser

wirtschaftshauptgruppe tätig sind; aagegen rechnen solche unternehmen in der Regel nicht zur Industrie.

Das Investitionsgüter produzierende Gewerbe im Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe

einerseits und im Index des Auftragseingangs für das verarbeitende Gewerbe andererseits sind unterschiedlich

abgegrera. Zum Investitionsgüterlroduzierenden Gewerbe beim Index des Auftragseingangs für das Verarbei-

tende Gewerbe rechnen lte üirtsciratszweige, die in der Statistik des Auftragsbestands im Verarbeitenden

Gewerbe zusammengefaßt sind, dartiber hinaus aber auch die Wirtschaftszweige Herstellung von Gesenk- und

leichten Freiformschmiedestücken, schweren Pref!-,Zieh- und Stanzteilen; Stahlverformung a.1.9., Oberflä-

chenveredlung Härtung; ferner Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren, Herstetlung von Büroma-

schinen, Datenverarbeiängsgeräten und -einrichtungen, Herstellung von Personenkraftwagen, Kleinomnibus-
sen, Kombinationskraftumrtei, Krafträdern, Karosserien, Aufbauten, Anhängern und Fahrrädern sowie Teile

der Elektrotechnik.

Investitionszuschüsse

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Die Investitionszuschüsse bilden zusammen mit den >>> Sonstigen Vermögensübertragungen die in den

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nachgewiesenen >>> Vermögensübertragungen.

Zu Einzelheiten siehe dort.
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Jahresbauleistung

1. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes
Datennachweis: ab 1975; für die neuen Länder md Berlin-Ost ab l99l

2. Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl.
Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Wert aller vom Unternehmen im Geschäftsjahr erbrachten Bauleistungen, unabhängig von ihrer Abrechnung
oder Anzahlung
Einbezogen werden im Inland erbrachte Bauleistungen für fremde Rechnung angefangene und noch nicht ab
gerechnete Bauleistungen für Dritte, Bauleistungen an Gebäuden, die noch keinen Käufer gefunden haben,
sowie Bauleistungen für eigene Zwecke des Unternehmens (selbsterstellte Anlagen), und zwar unabhängig da-
von, ob sie abgerechnet oder angezahlt sind oder nicht. Ferner sind Reparaturen, Montage- und Lohnarbeiten
für fremde Unternehmen sowie Nachunternehmerleistungen einbezogen.

Selbsterstellte Anlagen (soweit Bauleistungen) und angefangene, aber noch nicht abgerechnete Bauleistungen
werden zu Herstellungskosten bewertet. Für abgerechnete Bauleistungen werden Preise abzüglich gewährter
Preisnachlässe @abatte, Boni, Skonti u.a.) zugrunde gelegt. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist nicht ent-
halten.

Jahresbauleistung, sonstiger Umsafz

Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes
(einschl. Fer.tigteilbau)

Datennachweis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Wert aller vom Unternehmen im Geschäftsjahr erbrachten Bauleistungen (Jahresbauleistung) sowie Umsatz aus
sonstigen eigenen Erzeugnissen, aus industriellen/handwerklichen Dienstleistungen, aus Handelsware und aus
sonstigen nichtindustriellen/nichthandwerklichen Tätigkeiten.
Einbezogen werden im inland erbrachte Bauleistungen für fremde Rechnung angefangene und noch nicht ab
gerechnete Bauleistungen für dritte, Bauleistungen an Gebäuden, die noch keinen Käufer gefunden hatien, so
wie Bauleistungen für eigene Zwecke des Unternehmens (selbsterstellte Anlagen), und zwar unabhängig davon,
ob sie abgerechnet oder angezahlt sind oder nicht. Ferner sind Reparaturen, Montage- und Lohnarbeiten für
fremde Unternehmen sowie Nachunternehmerleistungen einbezogen.

Selbsterstellte Anlagen (soweit Bauleistungen) und angefangene, aber noch nicht abgerechnete Bauleistungen
werden zu Herstellungskosten bewertet. Für abgerechnete Bauleistungen werden Preise abzüglich gewährter
Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti u.a.) zugrunde gelegt. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist nicht ent-
halten.
Als Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen gilt der Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen von Er-
zeugnissen, die im Rahmen von anderen Produktionstätigkeiten des Unternehmbns entstanden sind und nicht
in der eigenen Bauleistung abgerechnet sind. Einbezogen werden auch Umsätze aus dem Verkauf von Waren,
die in Lohnarbeit bei anderen Unternehmen hergestellt werden, sowie Erlöse für verkaufsfähige Produktions-
rückstände und ähnliche Materialien (2.8. bei der Produktion anfallender Schrott und Material, das bei Ab
brucharbeiten anf:illt).
Zum Umsatz aus industriellen/handwerklichen Dienstleistungen rechnen z.B. Gerätereparaturen für Dritte.
Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden Erzeugnissen, die im allgemeinen unbearbeitet und
ohne fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft werden.

Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/nichthandwerklichen Tätigkeiten zählen im wesentlichen:
- Umsätze aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten, betrieblichen Anlagen und Einrichtungen

(einschl. Leasing),
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- Erlöse aus Wohnunggvermietung (von betrieblich und nichtbetrieblich genutzten Wohngebäuden), jedoch

ohne Erlöse aus Grundstücksverpachtung

- Honorare für fuchitekten- und Ingenieurleistungen sowie für Gutachtertätigkeit,

- Erlöse aus der veräußerung von Patenten und der vergabe von Lizenzen,

- Provisionseinnahmen,
- Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren),

- Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (2.B. Erlöse einer vom Unternehmen auf eigene Rechnungbetriebe'

nen Kantine).
selbsterstellte Anlagen (nur Bauleistungen) und angefangene, aber noch nicht abgerechnete Bauleistungen

werden zu Herstellungskosten bewertet.

Für abgerechnete Bauleistungen und sonstige Umsätze werden Preise abzüglich gewährter Preisnachlässe

«r5"nl, Boni, Skonti u.a.) ägnrnde gelegt. Die Umsatzsteuer (Mehrurertsteuer) ist nicht enthalten'

Begriffsbeziehungen:
Jahresbauleistung und sonstiger Umsatz entsprechen dem früher ermittelten >>> wirtschaftlichen Umsatz

(unternehmens- und Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe, 1962 bis 1975).

Jugendhilfe

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Behördliche MalJnahmen zur Förderung der Jugendwohlfahrt'

Die öffentliche Jugendhilfe umfallt alle behorälichen Maßnahmen und sonstige Leistungen zur Förderung der

Jugendwohlfahrt, d ^q sind Jugendpfl ege und Jugendfürsorge'

Hierbei handelt es sich im wesentlichen um die Leistungen für Kindertagesstätten, e|n9lungsnnege, Freizeit-

hilfen, Schutz der pflegekinder in Familien- und Heimpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Fürsorgeerziehung

und übrige Ausgaben.

Nicht enthalten sind die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe.

Die Leistungen werden von den Jugendämtern, den Landesjugendämtern und den obersten Landesbehörden

gewährt; .ihdt.n sind auch die Läistungen nach dem Untärhaltworschußgesetz sowie Leistungen nach dem

Eundesjugendplan; die Ausgaben umfassen auch die Förderung der Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe,

denen ebenfalls Zuschüsse gewährt werden'

Die Finanzierung obliegt im wesentlichen den kommunalen Gebietskörperschaften, zum-Tejl aber auch dem

Bund und den Ländernliin geringer Teil der Finanzierung wird durch Kostenbeiträge der Minderjährigen, ih-

rer Eltern oder sonstigen unörha[spflichtigen sowie durc[ Teilnehmerbeiträge oder Gebühren aufgebracht.

Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Unter Aufsicht des Landesjugendamtes stehende Jugendwohnheime, Schülerheime und Wohnheime für
>>> Auszubildende.
Jugendwohnheime sind unter Aufsicht des Landesjugendamtes stehende Einrichtungen zur Unterbringung von

Jugendlichen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr,-di-e sich in einer Ausbildung oder einem Arbeitwerhältnis

befinden, am Ausbildungp- bzw. Beschäftigungsort; hierä gehören auch Einrichtungen, in denen berufsf<jr-

dernde MalJnahmen in fescNossener forrn'1nü'e Grundausbitdungslehrgänge u.dgl') durchgeführt werden'
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Schülerheime sind unter Aufsicht des Landesjugendamtes stehende Einrichtungen, in denen Minderjäihrige, die
eine Schule besuchen, wäfuend der Dauer ihres Schulbesuchs ganztägig aufgenommen und betreut werden.
Unter Landesaufsicht stehende Schülerheime sind in den statistischen Nachweis nicht mit einbezogen.

Wohnheime für Auszubildende sind unter Aufsicht des Landesjugendamtes stehende Einrichtungen, in denen
schulentlassene Minderjährige für die Dauer ihrer Ausbildunggarutagjg aufgenommen und betreut werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1981 wurden Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende unter den Begrif-
fen " Jugendwohnheime" u nd " S chülerwohnhei me" getrennt nachgewiesen.

Ju g e n d ta g u n g s s tä tte n, Ju g e n d b il d u n g s s tä tte n

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, die garu oder überwiegend Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung einschl. der
Mitarbeiterschulung dienen.

Jugendtagungsstätten sind regionale oder überregionale Einrichtungen ohne hauptamtliches pädagogisches
Personal. Es stehen Tagungs-, (Jbernachtungs-, Verpflegungs- und Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung in de-
nen regel mäßige B ildungweranstaltungen durchgeführt werden.

Jugendbildungsstätten verfügen über eigenes pädagogisches Personal, da" eigene Maßnahmen anbietet. Insbe-
sondere zählen zu den Jugendbildungsstätten Einrichtungen zur politischen, berufsbezogenen und kulturellen
Bildung zur Landjugend- und Mädchenbildung sowie zur internationalen und gesamtdeutschen Begegnung.
Nicht zu den Jugendtagungs- und Jugendbildungsstätten gehören Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

Anderungen im Zeitabtauf:
Bis 1981 wurden Jugendtagungp- und Jugendbildungsstätten gemeinsam unter dem Begriff
"Jugendbildungsstätten" nachgewiesen, 1982 getrennt und seit 1986 wieder in einer Summe.

Jungpflanizen

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
AIs Jungpflanzen im Sinne der Zierpflanzenerhebung gelten Säimlinge oder Stecklinge,'die noch keinen Wur-
zelballen entwickelt haben und zur Weiterkultur an andere Erzeugerbetriebe verkauft werden.
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Kaffeesteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950 .

Begriffsinhalt:
Dem Bund zustehende, von der Zollverwaltung verwaltete Verbrauchsteuer, die auf Rohkaffee, Röstkaffee,
Kaffeeauszüge und -essenzen sowie bei bestimmten kaffeehaltigen Waren auf den in ihnen enthaltenen Kaffee-
anteil erhoben wird.
Die Kaffeesteuer wird auf Kaffee - im Sinne der vorbezeichneten Kaffeearten - erhoben, der in den Geltungsbe-
reich des Kaffeesteuergesetzes (Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) bzw. seit 3.10.1990 Deutschland mit
Ausnahme der Zollausschlüsse und Zollfreigebiete) eingeführt wird. Da Rohkafrec stets eingeführt urcrden
muß, ist die Kaffeesteuer als reine Einfuhrsteuer ausgestaltet worden. Somit sind die im Erhebungsgebiet gele-
genen Betriebe der Kaffeeröster und Extrakthersteller, die den bereits versteuerten Kaffee verarbeiten, nicht als
verbrauchsteuerrechtliche "Herstellungsbetriebe" der Steueraufsicht unterworfen. Für die Einfthr von Kaffee
gelten grundsätzlich die Vorschriften für >>> Zölle sinngemäI!. Steuerschuldner ist jeweils der Zollbeteiligte.

Die wesentlichen Steuersätze sind:
- 3,60 DN{/kg für nicht entkoffeinierten Rohkaffee
- 4,30 DM/kg für nicht entkoffeinierten Röstkaffe
- 9,35 DM/kg für feste Auszüge aus nicht entkoffeiniertem Kaffee
Für Kaffee, der von Händlern unverändert aus dem Erhebungsgebiet wieder ausgeführt worden ist, sowie für
Abftille nicht gerösteten Kaffees wird die Steuer auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen erstattet oder
vergütet.
Herstellern von kaffeehaltigen Waren wird die Steuer für die zur Herstellung verwendete Kaffeemenge auf An-
trag unter bestimmten Voraussetzungen erstattet oder vergütet, wenn die Waren nachweislich aus dem Erhe-
bungsgebiet ausgeführt worden sind.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Steuersätze sind im Zeitablauf mehrfach geändert worden, wobei jeweils Unterschiede in der Höhe des
Steuersatzes für nicht gerösteten Kafree, gerösteten Kaffee bzw. entkoffeinierten oder nicht entkoffeinierten
Kaffee und die entsprechenden Essenzen oder Anteile in kaffeehaltigen Waren bestehen.

Kapitalertragsteuer

l. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Besondere Erhebungsform der Einkommensteuer, die auf bestimmte inläindische Kapitalerträge erhoben wird.
Zu diesen Kapitalerträgen gehören insbesondere
- Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften, Eru.erbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
- Zinsen aus Wandelanleihen und Gewinnoblig3tionen
- Einnahmen aus einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter
- Zinsen aus bestimmten, vor dem 1.1.1955 ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren.
Zu Einzelheiten siehe §§ 43 tr Einkommensteuergesetz (EStG) 1987 i.d.F. v.27.2.1987 (BGBI. I S. 657).

Die Kapitalertrags5lsusl beträgt i.d.R. 25 v.H. der Kapitalerträge, wenn der Gläubiger die Kapitalertragssteuer
trägt, andernfalls gelten höhere Steuersätze. Der Abzug von 25 v.H. stellt eine einkommensteuerliche Voraus-
zahlungdar, die auf die gesamte Einkommönsteuerschuld des Jahres, in dem die Kapitalertragssteuer entrichtet
wird, angerechnet wird. Unter bestimmten, im Einkommensteuergesetz näher erläuterten Voraussetzungen
wird von der Erhebung der Kapitalertrrgssteuer Abstand genommen.
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AIs nicht veranlagte Steuern vom Ertrag sind im Aufkommen der Kapitalertragssteuer ferner Abzugsteuern bei
beschränkt Steuerpflichtigen enthalten, wozu die von beschränkt steuerpflichtigen Aufsichtsratsmitgliedern er-
hobene Aufsichtsratsteuer (30 v.H.) sowie sonstige Abzugsteuern bei beschränkter Steuerpflicht (2.B. aufgrund
einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler, Schriftsteller, Journalist u. dgl.) in Höhe von 25 v.H. bzw. von 15
v.H.,falls die Tätigkeit als Künstler, Schriftsteller, Journalist usw. im Inland ausgeübt wird. Näheres hierzu s.

§ 50a Abs. 4 Einkommensteuergesetz.

Die Kapitalertragsteuer (Aufsichtsratsteuer usw.) entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge
(Vergütungen) dem Gläubiger zufließen; zu diesem Zeitpunkt ist der Steuerabzug vorannehmen. Die innerhalb
eines Kalendermonats (Kalendervierteljafues) einbehaltene Steuer ist jeweils bis zum 10. des dem Kalender-
monat (Kalendervierteljahr) folgenden Monats an das Finanzamt abzuführen.

Die Kapitalertragsteuer ist eine >>> Gemeinschaftsteuer; sie steht Bund und Ländern je zur Hälfte zu.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab 28.6.1965 wurde die Kapitalertragsteuer auf Zinsen aus feswerzinslichen Wertpapieren, die Gebietsfremden
zufl ießen (Kuponsteuer), eingeführt.
Mit Wirkung vom 1.8.1984 wurde die Kuponsteuer wieder aufgehoben. Die Aufhebung erstreckte sich souohl
auf Neuemissionen als auch auf den sog. Altbestand.
Vom l.l. bis 30.6.1989 wurde eine "kleine" Kapitalertregsteuer (sog. Quellensteuer) von l0 v.H. aus Zinsen
aus festverzinslichen Wertpapieren erhoben.

Kapitalgesellschaften

Statistik der Kapitalgesellschaften
Datennachweis: ab l95l

Begriffsinhalt:
Unternehmen, die in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, der Kommanditgesellschaft auf Aktien oder der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt werden.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte
Abschlüsse aufzustellen hat. Dazu zählen auch rechtlich selbständige Unternehmen, die mittelbar oder unmit-
telbar von einem anderen Unternehmen abhängig sind (Iochtergesellschaften), auch wenn solche Tochterge-
sellschaften zusammen mit dem sie beherrschenden Unternehmen einheitlich geleitet werden
(Konzerngesellschaften).
Zu den Kapitalgesellschaften zählen auch:
- Niederlassungen ausländischer Unternehmen im Bundesgebiet, sofern sie als rechtlich selbständige Toch-

tergesellschaften in der Rechtsform der AG, KGaA oder GmbH geführt werden,

- Gesellschaften ohne eigene Beschäftigte (ruhende Gesellschaften, Mantelgesellschaften), sofern sie im Han-
delsregister eingetragen und nicht aufgelöst sind.

Die Kapitalgesellschaften werden anhand ihrer Eintragungen in den Handelsregistern erfaßt. Vor der Eintra-
gung in das Handelsregister besteht eine Kapitalgesellschaft als solche nicht. Einbezogen werden nur eingetra-
gene Geseltschaften, die nicht aufgelöst sind. Eine Gesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Haupt-
versammlung oder der Gesellschafter @röf[nung der Abwicklung) oder durch Eröffnung eines Konkurwerfah-
rens.

Nicht al s Kapitalgesei I schaft en e rfaßt werden :

- Versicherunggvereine auf Gegenseitigkeit
- Bergrechtliche Gewerkschafren
- Gesellschaften, deren Nennkapital nicht auf einen Betrag in Deutscher Mark lautet.

In der Statistik der Kapitalgesellschaften urerden die Jahresendbestände der in den Handelsregistern eingetra-
genen und nicht aufgelösten Gesellschaften sowie die im Jahrewerlauf registrierten Zu- und Abgänge an diesen
Gesellschaft en nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Kapitalgesellschaften und >>> Unternehmen in der Rechtsform der Al<tiengesellschafr, der Kommanditgesell-
schaft auf Aktien und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Arbeitsstättenzäihlung) sind ähnlich abge-
grervt'.
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Nur zu den Kapitalgesellschaften rechnen Gesellschaften, die zwar im Handelsregister eingetragen und nicht

aufgelöst sin4 aUer-teine eigenen Beschäftigten haben (ruhende oder Mantelgesellschafren).

Nur zu den Unternehmen zählen Gesellschaften in den o.g. Rechtsformen, die noch nicht im Handelsregister

eingetragen sin4 aber schon eigene Beschäftigte haben, sowie Gesellschaften, die schon aufgelöst sind" aber

noch über eigene Beschäftigte verfügen.

Kassenmäßige Steuereinnahmen

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Kassenmäßige Steuereinnahmen sind die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in die Kassen der Gebietskör-

perschaften iließenden Beträge, gleichgültig für welches Jahr sie geleistet wurden oder wann die Steuerschuld

entstanden ist.

Ohne Rücksicht auf periodengerechte Erfassung sind im Istaufkommen eines bestimmten Berichtszeitraums al-

so Vorauszahlung.n, Abschluhzahlungen und Nachzahlungen, Säumniszuschläge usw. enthalten, und zwar

ggf. um Erstattungen gemindert.

Käufe abzüglich Verkäufe von gebrauchten Ausrüstungen

Volkswi rtsch aftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Bei der Darstellung der Ausrüstungsinvestitionen nach investierenden Sektoren nachgewiesene Position, die

zusammen mit den Käufen neuer Ausrüstungen die >>> Ausrüsrungsinvestitionen eines Sektors bildet.

Im gesamtwirtschaftlichen Nachweis saldieren sich die Käufe und Verkäufe von gebrauchten Ausrüstungen

weilgehend, mit Ausnahme der Verkäufe von Anlageschrott, der Verkäufe von gebrauchten Ausrüstungen an

privite Haushalte (z.B.Kfz.) und an die übrige Welt (Kfz., Flugzeuge, Schiffe u.a.).

Käufe abzügtich Verkäufe von Land

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Bei der Darstellung der Bauinvestitionen nach investierenden Sekloren nachgewiesene Position, die zusammen

mit den neuen Bauten die >>> Bauinvestitionen eines sektors bildet.

Im gesamtwirtschaftlichen Nachweis saldieren sich die Käufe und Verkäufe von Land, da entsprechende

Transaktionen mit Sektoren, die nach den Definitionen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen keine

Bauinvestitionen haben (private Haushalte, übrige Welt) nicht vorkommen.

Käufe der inländischen privaten Haushalte

Volkswi rtschaftliche Gesa mtrechnungen
Datennachweis: ab 1960
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Begriffsinhalt:
Käufe der inländischen >>> privaten Haushalte für den >>> Privaten Verbrauch, wobei es ohne Bedeutung ist,
ob die Käufe im Inland oder in der übrigen Welt (2.8. als Reiseausgpben) erfolgen. (>>> Volkswirtschaft,
>>> Käufe der privaten Haushalte im Inland).

Begriffsbeziehungen:
Käufe der inländischen privaten Haushalte

+ Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck
= Privater Verbrauch (Inländerkonzept)
- Privater Verbrauch von Inländern in der übrigen Welt
+ Privater Verbrauch von Gebietsfremden im Inland: Privater Verbrauch (Inlandskonzept)

Käufe der privaten Haushalte im Inland

Volkswi rtsch aftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Im Inland getätigle Käufe für den >>> Privaten Verbrauch von gebietsansässigen (inländischen) >>> privaten
Haushalten sowie von gebietsfremden privaten Haushalten (2.B. als Reiseausgaben). (>>> Volkswirtschaft,
>>> Käufe der inländischen privaten Haushalte).

Begriffsbeziehungen:
Käufe der privaten Haushalte im Inland

+ Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck
= Privater Verbrauch (Inlandskonzept)
+ Privater Verbrauch von Inländern in der übrigen Welt
- Privater Verbrauch von Gebietsfremden im Inland
= Privater Verbrauch (lnländerkonzept)

Kaufmännische und technische Angestellte

l. Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Zu den kaufmännischen und technischen Angestellten zählen alle Personen, die überwiegend eine kaufmänni-
sche oder technische Tätigkeit ausüben.
Für die Abgrenzung der kaufmännischen und technischen Angestellten von den >>> Gesellen und sonstigen
Facharbeitern ist im allgemeinen die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung der Angestellten maßge-
bend.
Im Baugewerbe zälrlen Poliere, Schachtmeister und Meister jedoch in jedem Fall zu den Gesellen und sonstigen
Facharbeitern.
Zu denkaufmännischen und technischen Angestellten zählen auch Gewerbegehilfinnen, nicht aber die
>>> Betriebsleiter im Angestelltenverhäiltnis.

Begriffsbeziehungen
Siehe unter 2.

2.1 Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

2.2 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1977; für die neuen Länder md Berlin-Ost ab l99ll92
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Begriffsinhalt:
Zu denkaufmännischen und technischen Angestellten rechnen alle Gehaltsempfdnger, die überwiegend eine

kaufmännische oder techni sche Täti gkeit ausüben.

Für die Zuordnung von personen zu den Angestellten ist die Art der ausgeübten Tätigkeit und nicht die Bei-

tragspflicht oaer tüitglieaschaft in der Angeitelltenrentenversicherung maßgebend. Z.B. rechnen die angestell-

ten-versicherungspflichtigen poliere, Schachtmeister und Meister nicht zu den Angestellten, sondern zu den

Arbeitern, speziell zu den >>> Facharbeitern.

zu denAngestellten zählen auch Gesellschafter, vorstandsmitglieder und andere leitende Kräfte' soweit sie

vom befraften Betrieb Bezüge erhalten, die steuerlich als Einktinfte aus nichtselbständiger fubeit gelten.

Begriffsbeziehungen:
Während in der Handwerkszählung 1977 fiir die Zuordnung zu den kaufmännischen und technischen Ange-

stellten im allgemeinen die versicherungspflicht in der Angestelltenrentenversicherung mallgebend ist und

ieitende Angäellte nicht hinzuzurechnJn-sind, ist in den Baugewerbestatistiken die Art der ausgeübten Tätig-

keit für die Zuordnung von Personen zu den Angestellten maßgebend.

Für die Zuordnung zu den >>> Angestellten (Mikrozensus) spielt ebenfalls nicht die Versicherung5pflicht in
einem Zweig der Rentenversicheruig sondern nur die Art der ausgeübten Tätigkeit eine Rolle; für die Zuord-

nung zu deriAngestellten (Arbeitsstlitenzählung 1987) dagegen ist wiederum die Versicherungspflicht in der

Angestelltenrentenversicherung entscheidend. teitende Angestellte u.ä. zählen in allen genannten Statistiken

zu den Angestellten
Unterschiede in den Zahlen über Angestellte zwischen der Volks- und Berufszählung und dem Mikrozensus

einerseits sowie den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenzählung andererseits ergeben sich auch daraus,

daß z.B. Angestellte in mehreren Betrieben, Unterhehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt und daher in den Be-

i.i.frrrt ti.ti-ten und der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaf}t und nachgewiesen werden können. In der

Volks- und Berufszählung und im Mikrozensus wird jeder Angestellte nur einmal erfaßt, da die einzelne Per-

son und nicht der Betrieb]das Unternehmen oder die-Arbeitsstätte Erhebungseinheit ist. Außerdem können die

befragten personen häufig nur ungenauere Angaben über den Wirtschaftszweig machen als die Betrieh, Un-

ternehmen oder Arbeitsstätten.

Kaufmännische und technische Auszubildende

1.1 Handwerkszählung 1977

1.2 Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

1.3 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)

Datennachweis: ab 1977; für die neuen Länder rmd Berlin-ost ab l99ll92

Begriffsinhalt:
personen, die aufgrund eines Äusbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten kaufmänni-

schen oder technischen Ausbildungsberufen ausgebildet werden. zu Einzelheiten siehe Berufsbildung§gesetz v.

14.8.1969 (BGBI. I S. I I l2) und Anderungsgesetze.

Als kaufmännische und technische Ausbildungsberufe gelten solche, die normalerweise in einen Angestellten-

beruf einmünden.
Einbezogen werden auch Praktikanten, Volonfäre sowie Umschüler mit entsprechenden Tätigkeiten.

Begriffsbeziehungen: ,

Siehe unter 2.

2. Mikrozensus
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Wie unter l, jedoch einschl. der Verwaltungsauszubildenden.

Nicht zu den kaufmännischen und technischen Auszubildenden zählen Personen, deren berufliche Ausbildung

ausschließlich an Schulen der beruflichen Ausbildun g(2.8. Lehre ersetzende Benrfsfachschulen oder Schulen
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des Gesundheitswesens) erfolgt sowie Personen im öffentlichen Dienst, die im technischen oder nichttechni-
schen Vorbereitungsdienst den Beamtenstatus anstreben.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe kaufmännische und technische Auszubildende (Mikrozensus) und >>> kaufmännische, technische
und Verwaltungsauszubildende (Volks- und Berufszählung 1987) beschreiben den gleichen Personenkreis.

Im Unterschied zu den kaufmännischen und technischen Auszubildenden handelt es sich bei den
>>> gewerblich Auszubildenden (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung
im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätwersorgungsunter-
nehmen, Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen, Volks- und Berufszählung 1987, Mikrozensus,
Handwerkszählungl977) um Personen,'die in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet wer-
den. Die Ausbildung dieser Personen mündet normalerweise in einen Arbeiterberuf ein.

In den Zahlen der >>> Auszubildenden (Statistik der beruflichen Bildung) und der >>> Nachwuchskräfte
(Arbeitsstättenzählung 1987) sind im Unterschied zu den kaufmännischen und technischen Auszubildenden
alle Auszubildenden enthalten, deren Ausbildung normalerweise in einen Arbeiter- oder Angestelltenberuf
einmündet. Zu beachten ist ferner, daß die Auszubildenden im Unterschied zu allen übrigen Begri.ffen nicht die
Praktikanten, Volontäre und Umschüler mit entsprechenden Tätigkeiten umfassen.

Unterschiede in den Zahlen über Auszubildende zwischen der Volks- und Berufszählung und dem Mikrozensus
einerseits sowie den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenählung andererseits ergeben sich auch daraus,
daß z.B. Praktikanten in mehreren Betrieben, Unternehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt und daher in den
Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfalJt und nachgewiesen werden können. In der
Volks- und Berufszählung und im Mikrozensus wird jeder Auszubildende nur einmal erfaßt, da die einzelne
Person bzw. der Haushalt und nicht der Betrieb, das Unternehmen oder die Arbeitsstätte Erhebungseinheit ist.
Außerdem können die befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben über den Wirtschaftizweig machen
als die befragten Betriebe, Unternehmen oder Arbeitsst?itten.

Kaufwerte für Bauland

Statistik der Kaufwerte für Bauland
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder md Berlin-Ost ab 3/1991

Begriffsinhalt:
Flächengewogene Durchschnittswerte, die bei Veräußerungen von unbebautem Bauland erzielt werden.

AIs Bauland gelten Grundstücke, die für die Bebauung vorgesehen sind - gleichgültig ob sie erschlossen sind
oder nicht. Im einzelnen rechnen zum Bauland >>> baureifes Land, >>> Rohbauland und sonstiges Bauland,
d.h. >>> Industrieland, >>> Land für Verkehrszwecke und >>> Freiflächen.
Die Kaufircrte für Bauland schließen Wf. Befii$e für Grundstückserschließung Aufivuchs u.dgl. ein, nicht
aber die Grunderwerbsnebenkosten (Vermessungskosten, Makler-, Notariats- und Gerichtsgebühren, Grunder-
werbsteuer u.a.).
Die ausgewiesenen Durchschnittswerte sind für einen zeitlichen Vergleich nur bedingt verwendbar, weil die '
statistischen Massen, aus denen sie ermittelt werden, sich in jeder Periode aus andersgearteten Einzelfeillen zu-
sammensetzen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daIJ sich die Verkäufe in späteren Zeiträumen in
stärkerem Maße auf weniger begehrte Grundstücke beziehen als die Verkäufe in früheren Zeiträumen.

Kinder

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen (auch Zuschläige), die wegen des Unterhalts von Kindern gezahlt werden (einschließlich Waisen-
renten).

Zu den Leistungen für Kinder zählen im wesentlichen das >>> Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz
für jeweils zehn Monate ein Erziehungsgeld, das vom siebten Monat an gemindert wird, wenn bestimmte Ein-
kommensgrenzen überschritten werden, >>> Familienzuschläge, die im öffentlichen Dienst in Form eines er-
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höhten Ortszuschlags für Kinder gezahttu,erden, sowie Maflnahmen und Dienste im Rahmen der
>>> Jugendhilfe, Waisenrenten,und >>> Steuerermäißigungen'

Neben den o.g. Einkommensleistungen zählen auch Sachteistungen, insbesondere für die >>> Hilfe zur Pflege

sowie Leistungen der Beratung und Betreuung zu den Leistungen für Kinder.

Im Sozialbudget rechnen die Leistungen für Kinder mit den Leistungen für Ehegatten und den Leistungen bei

>>> Mutters.t at ^ den Leistungen im Rahmen der Funktion "Ehe und Familie".

Im Sozialbudget werden nur solche Leistungen als Familienleistungen bezeichnet, die unmittelbar und allein

der Förderun[ und Unterstützung von Familien dienen. Dazu gehören auch entsprechende Leistungen mit so-

zialer wirkun-g 
"ur 

dem eigenstädigen Sicherungssystem des Beamtenrechts und des Tarifrertragsrechts des

öffentlichen Dienstes, die ihrer Rechtsqualität nach keine Sozialleistuhgen sind.

Nicht im Sozialbudget enthalten sind Familienleistungen nach Programmen und Gesetzen der Bundesländer

(2.B. Familienferienprogramme) und bestimmte Leistungen karitativer Organisationen, die statistisch nicht b+'

kannt sin{ sowie von Wirtschaftsunternehmen (2.B. Bundesbahn)'

über die im Sozialbudget als Leistungen für Ehe und Familie ausgewiesenen Leistungen hinaus sind auch Lei-

stungen der >>> Kranlenversicherung für mitversicherte Familienangehörige, Leistungen der
>>iAusbildungsforderun g>>> Witwenrenten, Leistungen aufgnrnd von Kindererziehungszeiten aber auch

Leistungen bei; >>> Woh-ngeld, für dac >>> Wohnen und Leistungen der >>> Sparforderung als Familien-
leistungen anzusehen.

Andenrngen im Zeitablauf:
Erziehungsgeld wird erst seit 19g6 gewährt. Vom l. Juli 1979 bis einschl. 1985 bestand stattdessen ein An-
spruch au-f f,,Iutterschaftsgeld nur für Frauen, die vor der Geburt eines Kindes in einem Arbeitwerhältnis stan-

den. Ab 1986 besteht nirätte Frauen ein Anspruch auf Erziehungpgeld. Das Mutterschaftsgeld wurde unter

Mutterschaft nachgewiesen; zu Einzelheiten siehe dort.

Kindergärten

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, in denen Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren ganztägigoder für einen Teil des Tages aufge-

nommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäißig betreut werden.

Ein Kindergarten in einem Kinderheim zählt nur dann als eine selbständige Einrichtung im Sinne der Mehr-
zweckeinriJhtungen, wenn im Kindergarten andere Kinder betreut werden als im Kinderheim.

Anderungen im Zcitablauf:
Bis einschl. 1953 ohne Saarland und Berlin (West), von 1954 bis 1959 ohne Saarland. Seit 1963 werden (mit
Ausnahme von 1974) die Kindergärten und die in ihnen vefügbaren Plätze in der Gliederung nach Trägern
der öffentlichen Hand, Träger dei freien Jugendhilfe und privaten gewerblichen Träigern nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Einrichtungen zur pflegerischen und erzieherischen Betreuung von Kindern im Alter bis zu 3 Jahren sind
>>> Krippän. Einrichtingen zur pflegerischen und erzieherischen Betreuung von Kindern im schulpflichtigen
Alter sind >>> Horte.

Ifindergeld

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen für Kinder im Rahmen des Familienlastenausgleichs nach dem Bundeskindergeldgesetz.

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz soll Lasten, die den Familien mit Kindern entstehen' min-

dern (Familienlastenausgleich). Das finäergeta wird aus Bundesmitteln finanziert. Die Zahlungen werden von
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der Bundesanstalt für fubeit in ihrer Eigenschaft als Kindergeldkasse über die zuständigen Arbeitsämter gelei-
stet. Angehörige des öffentlichen Dienstes erhalten Kindergeld von ihren fubeitgebern oder Dienstherren. Das
Kindergeld wird in unterschiedlicher Höhe für drc erste, für das zweite, für das dritte und für jedes weitere
Kind gezahlt.

Als >>> Kinder im Sinne des Bundeskindergeldgesetzes gelten eheliche und nichteheliche Kinder, für ehelich
erklärte Kinder, an Kindes Statt angenommene Kinder, Stieflcinder, die der Berechtigte in seinem Haushalt
aufgenommen hat sowie Pflegekinder @ersonen, mit denen der Berechtigte durch ein familienähnliches, auf
längere Dauer berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie in seinem Haushalt aufgenommen hat) und Enkel
und Geschwister, die der Berechtigte in seinem Haushalt aufg,enommen hat oder überwiegend unterhät sowie
alleinstehende Kinder.
Berücksichtigt werden Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Kinder, die sich noch in Ausbil-
dungbefinden bis zur Vollendung des27. Lebensjahres, wenn sie nicht eine Ausbildungsvergütung in einer
bestimmten Höhe vom Träiger der Ausbildung erhalten (2.B. Referendare, Inspelctorenannärter, Medizinalassi-
stenten, Praktikanten für Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes und für medizinische Berufe). Kindergeld
über das 27. Lebensjahr hinaus erhalten Kinder, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behin-
derung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, ferner Kinder, die eine Berufsausbildung mangels eines
Ausbildungs- oder Studienplatzes nicht beginnen oder fortsetzen können oder nicht erwerbstätig sind und we-
der fubeitslosengeld oder -hilfe beziehen und der Arbeitsvermittlung zur Vefügung stehen.

Einbezogen werden dabei alle Kinder, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, ohne Rücksicht darauf, ob
es sich um die Kinder von Deutschen oder Ausländern handelt. Darüber hinaus erhalten Angehörige der Eure
päischen Gemeinschaften Kindergeld auch für Kinder, die in einem der EG-Staaten leben.

Nicht berücksichtigt werden Kinder, die im Ausland außerhalb der EG leben, und zwar unabhängig davon, ob
es sich um Kinder von Deutschen oder Ausländern handelt. Mit einigen Ländern (u.a. Jugoslawien, Portugal,
Spanien und Türkei) bestehen seit 1974 Kindergeldabkommen.
Kein Kindergeld wird für die Kinder geleistet, für die Kinderzulage aus der >>> Unfallversicherung Kinder-
zuschuß aus der >>> Rbntenversicherung oder eine vergleichbare Leistung von einer zwischen- oder überstaat-
lichen Einrichtung gewährt wird.

Anderungen im Zeitab.lauf:
Bis zum Inkrafttreten der Neufassung des Bundeskindergeldgesetzes am l. Januar 1975 wurde an Eltern mit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort im Bundesgebiet ein Kindergeld ab dem zweiten Kind gezahlt.
Das Kindergeld wurde für das zweite, für dac dritte, für das vierte und für das fi.infte und jedes weitere Kind in
unterschiedlicher Höhe gezahlt. Während deq Kindergeld für jedes drine und weitere Kind unabhäng,tg vom
Einkommen der Eltern gewährt wurde, bestand für das zweite Kind, wenn keine weiteren Kinder vorhanden
waren, nur dann ein Anspruch, wenn daq Jahreseinkommen der Eltern einen bestimmten Betrag nicht über-
stieg. Diese Einkommensgrenze wurde mehrfach an die sich ändernden wirtschaftlichen Verhältnisse ange-
paßt.

Kindergeld wurde nicht gewährt, wenn Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung Kinderzu-
schüsse aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder Kinderzuschläge aus einem Beschäftigtenverhältnis bei
einem öffentlichen Arbeitgeber geleistet wurden.
Angehörige des öffentlichen Dienstes erhielten staft des Kindergeldes einen Kinderzuschlag in Höhe von
50 DM für jedes Kind nach den besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften des öffentlichen Dienstes.

Das ab l. Januar 1975 für alle Kinder gezahlte Kindergeld ersetzte die Kinderfteibeträge bei der Lohn- und
Einkommensteuer, den Kindera.rschlag im öffentlichen Dienst und die bis dahin gettenden Regelungen für die
Zahlung des Kindergeldes.
Das Bundeskindergeldgesetz ist seit seiner Neufassung im Jahre 1975 mehrfach geändert worden. So wurde dae
Kindergeld ab dem zweiten Kind wiederholt erhöht.
Bis Juni 1976 wurde Kindergeld für volljährige in Ausbildung stehende Kinderauch dann gezahlt, wenn sie
vom Träger der Ausbildung eine Ausbildungsvergütung erhalten haben (2.B. Referendare, Inspektorenanurär-
ter, Medizinalassistenten, Praktikanten für Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes und für medizinische
Berufe).
Bis August 1976 wurden Kinder, die das 18., aber noch nicht das27. Lebensjahr vollendet haben, nicht be-
rücksichtigt, wenn sie eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen
konnten oder nicht erwerbstätig waren und weder Arbeitslosengeld noch Arbeitslosenhilfe bezogen haben und
der Arbeitwermittlung zur Veifügung gestanden haben.

Für das zweite Kind wurde ab 1.1.1978 ein Kindergeld von monatlich 80 DM gezahlt, für das dritte und jedes
weitere Kind zunächst 150 DM, ab 1.1.1979 200 DM. Ab 1.1.1979 wurde auch für das zweite Kind das Kin-
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dergeld auf 100 DM angehoben. Ab 1.2.1981 wurde das Kindergeld für das zweite Kind nochmals auf 120 DM
errränt und für da" drittJ und jedes weitere Kind nunmehr ein Betrag von240 DM monatlich gezahlt.

Vom l.l. bis 31.12.1982 wurde Kindergeld für d^q zweite Kind auf l0o DM und für das dritte Kind auf
2OO DM monatlich festgesetzt; für daq vierte und jedes weitere Kind blieb es bei 240 DM.

Zum 1. 1. 1gg3 äinderte sich der Kindergeldbetrag erneut. Die Höhe des Kindergeldes für dac zweite und jedes

weitere Kind ist nunmehr einkommenäbhringrg; doch sind hiervon nur Familien mit höherem Einkommen

betroffen. Für diese wurden die Kindergeldsätza für dqe zweite Kind von 100 DM auf 70 DM und für das dritte

und jedes weitere Kind von 22obzut. z+o pvt bis auf l4o DM gemindert. Seit 1983 gilt ein allgemeiner jährli-
cheiSteuerfreibetrag von 432 DM je Kind.

Im Zusammenhang der Steuerreform 1986/88 erhöhten sich ab 1986 die Freibeträge; daher wird Berechtigten,

die wegen niedrig;r Einkommen den steuerlichen Kinderfreibetrag nicht oder nicht voll nutzen können, als

Ausgle-ich trierniiaf 1986 ein Zuschlagzum Kindergeld gewährt, und zwar bis 46 DM je Kind.

Bis einschl. 1985 wurde Kindergeld an alleinstehende Kinder nicht gezahlt.

Kla s s en/Kla s s en stufen

1. Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

2. Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Gruppen von Schülern, die über einen bestimmten Zeitraum gemeinsam unterrichtet werden und in der Regel

dem gleichen Einschulungsjahrgang angehören.

Ausgewiesen werden Klassen in vorschulischen Einrichtungen, an >>> Grund- und >>> Hauptschulen,
>>iSonderschulen, >>> Realschulen, >>> Gymnasien und >>> Gesamtschulen bzwl an Berufsschulen,
>>> Berufssonderschulen, >>> Berufsaufbauschulen, >>> Berufsfachschulen und >>> Fachoberschulen/
>>> Fachrymnasien. \
Bei Gymnasien und Gesamtschulen mit reformierter Oberstufe werden keine Ang2ben über Klassen in der

Oberstufe gemacht.

Kleine Eochsee- und Küstenfischerei

Hochsee- und Küstenfischereistatistik - Nationale Anlandestatistik
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Meeresfischerei mit Kuttern und kleineren Booten im Küstenbereich.

Die Kutter haben in aller Regel weniger als 500 Bruttoregistertonnen und ihre Eigner sind zumeist einzelne Fi-

scher.
Die kleine Hochsee- und Küstenfischerei ist urcitgehend identisch mit dem Fischfang in Nord- und Ostsee' Sie

umfaßt auch die Aquakultur, d.h. die künstlich angelegten Fisch- und Meerestierzuchten entlang der Küste'

Knappschaftliche Rentenversicherung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen der knappschaftlichen Rentenversicherung für alle in knappschaftlichen Betrieben oder berufsstän-

dischen Orgpnisationen des Bergbaus beschäftigten Arbeiter und Angestellten.
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Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung ist die Bundesknappschaft.

Eine Versicherungspflicht besteht für alle in Bergbaubetrieben oder deren Nebenbetrieben beschäftigten Arbei-
ter und Angestellte ohne Rücksicht auf die Höhe des Verdienstes.

Wer weder nach dem Reichsknappschaftsgesetz noch nach der Rentenversicherungsordnung dem Angestell-
tenversicherungsgesetz oder dem Handwerkerversicherungsgesetz rentenversicherungspflichtig ist und wäh-
rend mindesteni OO Kalendermonaten Beiträge für eine knappschaftliche versicherungspflichtige Beschäfti-
gung entrichtet hat, kann die Versicherun!, entsprechend seiner zuletzt ausgeübten Beschäftigung in der Ren-

ienversicherung der Arbeiter oder in der Rentenversicherung der Angestellten freiwillig fortsetzen.

Die Leistungen der knappschaftlichen Rentenversicherung bestehen im wesentlichen in der Zahlung von Be'
rufs- und Erwerbsunfiihigkeitsrenten, von Hinterbliebenenrente (Witwen-nvitwerrente, Waisenrente) sowie von
Bergmannsrente und Knappschaft sruhegeld.

Bergmannsrente erhalten Versicherte wegen verminderter bergmännischer Berufstätigkeit oder wegen Vollen-
dung des 50. Lebensjahres und Erfüllungbesonderer Voraussetzungen'

Das Knappschaftsruhegeld wird Versicherten gewährt, die ein bestimmtes Lebensalter erreicht und die Warte-
zeit von 180 Beitraesmonaten erfüllt haben

Nach Vollendung des 60. Lebensjahres wird Knappschaftsruhegeld gewährt, wenn eine Versicherungszeit von
300 Kalendermonaten mit ständigen Arbeiten unter Tage oder diesen gleichgestellten Arbeiten zurückgelegl
worden ist, nach Vollendung des 60. Lebensjahres Frauen, wenn sie in den letzten 20 Jahren überwiegend, d.h.
mindestens 121 Monate, Pflichtbeiträge entrichtet haben und Frauen und Männer nach Vollendung des 60. Le-
bensjahres, wenn sie mindestens 52 Wochen innerhalb der letzten eineinhalb Jahre arbeitslos waren. Nach
Vollendung des 62. Lebensjahres erhalten Schwerbehinderte, Berufsunfähige und Erwerbsunfähige das Knapp
schaftsruhegeld, wenn sie mindestens 35 Versicherungsjahre nachweisen. Wer 35 Versicherungsjahre nach-
weist, erhät Knappschaftsruhegeld nach Vollendung des 63. Lebensjahres, sonst nach Vollendung des 65. Le-
bensjahres.
Knappschaftsausgleichsleistung - eine Sonderleistung eigener Art - erhält auf Antrag der Versicherte in der
knappschaftlichen Rentenversicherung wenn er das 55. Lebensjahr vollendet hat und seine Tätigkeit im Berg-
bau aufgibt.
Neben Renten und Knappschaftsausgleichsleistungen werden von der knappschaftlichen Rentenversicherung
auch Leistungen für medizinische und berufsliirdernde Maflnahmen zur Rehabilitation gewährt.

Außerdem werden Beitragseritattungen von der knappschaftlichen Rentenversicherung geleistet, wenn die
Versicherungspflicht in allen Zweigen der gesetzlichen Rentenversicherung enfällt, ohne daIJ das Recht zur
freiwilligen Versicherung besteht, wenn bei Eintritt der Berufsunfähgikeit die Wartezeit von 60 Beitr2gsmona-
ten nicht erfüllt ist und bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die Wartezeit von 180 Beitragsmonaten nicht
mehr efüllt werden kann oder wenn ein Anspruch auf Witwenrente wegen nicht erfüllter Wartezeit nicht ge-
geben ist.

Andenrngen im Zeitablauf:
Siehe unter >>> Rentenversicherung

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter Rentenversicherung

Kohlenabgabe

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: l95l bis 1963

Begriffsinhalt:
Abgaben laut Gesetz zur Förderung des Bergarbeiterwohnheimbaues im Kohlenbergbau, die durch die Bundes-
finanzbehörden erhoben werden und der Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues dienen.

Erhoben wird die Kohlenabgabe aufden Verkaufvon Steinkohlenkoks, Steinkoks, Steinkohle, Steinkohlenbri-
kett, Braunkohlenschwelkoks, Braunkohlenbrikett und Pechkohle.

Nicht der Kohlenabgabe unterliegen dagegen der Zechenselbstverbrauch an Kohle, Deputatkohle, an andere
Kohlenbergbauunternehmen abgegebene Kohlen und die in den Geltungsbereich des Gesetzes @undesgebiet
einschließlich Berlin (West) mit Ausnahme der Zollausschlüsse und Zollfreigebiete) eingefühte Kohle.
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Die Abpbeschuld entsteht dadurch, daß Kohle aus dem Bereich des Kohlenbergbauunternehmens enfernt oder

zum VJrbrauch innerhalb des Betriebes des Kohlenbergbauunternehmens entnommen wird.

Abgabeschuldner ist das Kohlenbergbauunternehmen bzw. die dem Absatz der Kohle dienende Kohlenver-

karisorganisation. Beide sind verpflIchtet, die Kohlenabgabe ihren Abnehmern gesondert zu berechnen. Sie

darfbei der Berechnuntron Hanäelsnutzen, Verdienstsfannen undsonstigen Zuschlägen nicht berücksichtigt

werden. Bei dem vert<auf durch Kohlenbergbauunternehmen im KohlengrofF und Kohleneinzelhandel darf das

i"ig.r, nicht höher sein als der zulässige neir ^rtigllch 
des Betrages der Kohlenabgab, die in verschiedener

ftOhe je Tonne für die einzelnen Kohlenarten erhoben wird'

Die Kohlenabgabe ist kein der Umsatz-(Mehrwert-) steuer unterliegender Teil des vereinnahmten Entgelts.

Kollegs

Statistik des atlgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Vollzeitschulen zur Erlangung der >>> Hochschulreife im sog. zweiten BildungSweg'

Die Schulbesuchsdauer betrzigt in der Regel sechs Semester (einschließlich eines einsemestrigen Vorkurses).

Voraussetzung für den Besuch eines Kollegs ist eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. ein gleichwertiger

beruflicher Bildungsgpng. Ferner soll der Bewerber aaslS. Lebensjahr vollendet haben' Neben dem Besuch des

Kollegs darf in der Regel keine Berufstätigkeit ausgeübt werden'

Die Kollegs rechnen zu den Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Eine Schulpflicht besteht demzufolge

nicht.
Die Technischen Oberschulen bzw die Wirtschaftsoberschulen in Baden-Württemberg und die Berufsoberschu-

len in Bayern, werden (seit 1971) den Kollegs zugeordnet'

Erfaßt werden öffentliche und private Kollegs.

Begriffsbeziehungen:
Sowohl Kollegs als auch >>> Abendgrmnasien führen im sog. zweiten Bildungsweg zur Hochschulreife' Wäh-

rend die Kole-g5 jedoch als Vollzeitsähulen geführt werden und aie Schüler für den Besuch der Kollegs in der

Regel ihre nerirsuitigkeit unterbrechen, *"rden die Abendgrmnasien als Teilzeitschulen geführt und eine Be-

rufitlitigkeit ist zumi-ndest während des ersten Teils des Schulbesuchs vorgeschrieben.

Kombinationsbetriebe

Landwi rtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
>>> Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe, die in keinem der drei Produktionsbereiche
>>> Landwirtschaft, >>> Gartenbau oder >>> Forstwirtschaft einen ausgeprägten wirtschaftlichen Schwer-

punkt haben (Kombinationsbetriebe und Kombinierte verbundbetriebe).

Zu denKombinationsbetrieben rechnen landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe' bei denen der von ei-

nem der produktionsbereiche Landwirtschaft, Gartenbau oder Forstwirtschaft erwirtschaftete Standarddek-

kungsbeitrag mindestens 50%o, atrJr weniger als'15 %o des Standarddeckungsbeitrags des Betriebes betrli6'

zu denKombinierten Verbundbetrieben zählen diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe, bei

denen keiner der in den Produktionsbereichen Lanäwirtsctraft, Gartenbau oder Forstwirtschaft erwirtschaftete

Standarddeckungsbeiträge 50 % des Standarddeckungsbeitrags des Betriebs erreicht.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung ei-

nes Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsfühnrng unterstehen und

land- und/oder forstwi rtschaft liche Erzeugnisse hervorbri ngen.

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw Vieharten zu den Produlctionszweigen und -bereichen sowie

zur Berechnung der Standardd;ckungsbeiträge siehe unter >>> Betriebssystematik'
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Ko m b in a tio nskra ftwa g en

Statistik des Kraftfah rzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 2,8 t zulässigem Gesamtgewicht, die nach Bauart und Einrich-
tung geeigrret und bestimmt sind, im Innenraum - mit Ausnahme des für die Mitnahme von Reisegepäck be-
stimmten Raums - wahlweise oder gleichzeitig der Beforderung von nicht mehr als 8 Fahrgästen und von Gü-
tern zu dienen.

Bei den Neuzulassungen (>>> Neuzulassungen fabrikneuer Krafffahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue
Kombinationskraftwagen nachgewiesen, denen im Berichtszeitraum ein amtliches Kennzeichen'zugeteilt wur-
de.

Der >>> Fahrzeugbestand umfallt die zugelassenen oder nur vorübergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemel-
deten Kombinationskaftwagen.
Bei den Besitzumschreibungen (>>> Besitzumschreibungen gebrauchter Kraftfahrzeuge und -anhänger) wer-
den gebrauchte Kombinationskraftwagen erfaßt, die im Berichtszeitraum auf einen anderen Fahrzeughalter
übergegangen sind, sofern der Standort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundesgebiet liegt.

Seit 1.8.1969 ist in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung die Trennung von Kombinationskraftwagen und
Personenkraftwagen aufgehoben. Kraflfahrzeuge mit den Merkmalen eines Kombinationskraftwagens können
in den Fahrzeugpapieren und in der Meldung an das Kraftfahrt-Bundesamt als "PKW-Kombi" bezeichnet wer-
den. Dabei liegt es i.a. in der Hand des Herstellers, ob er einen Fahrzeugtyp als Personenkraftwagen normalen
Aufbaues oder als PKW-Kombi erfassen läßt.

Begriffsbeziehungen:
Bei den Kombinationskraftwagen muß im Unterschied zu den >>> Personenkraftwagen die Größe der Ladeflä-
che im Fahrzeugbrief angegeben werden.

Kombinationskraftwagen mit mehr als 2,8 t zulässigem Gesamtgewicht werden in der Regel als Personen-
kraftwagen zugelassen. Eine Zulassung als >>> Lastkraftwagen ist ebenfalls möglich, wird jedoch - wegen der
rechtlichen Beschränkung von Personenbefcirderungen mit Lastkraftwagen - im allgemeinen nicht gewünscht.

Kommunaldarlehen

Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Datennachweis: 1962 bis März 1980

Begriffsinhalt:
Darlehen von Boden- und Kommunalkreditinstituten an inländische öffentliche Haushalte, inländische öfrentli-
che Wirtschaftsunternehmen, inländische Organisationen ohne Erwerbscharakter und an zwischenstaatliche
Einrichtungen, die durch Rechtwerordnung den inländischen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen
Rechts gleichgestellt sind.

Zu den Kommunaldarlehen rechnen auch kommunalverbürgte Darlehen und Hypotheken, die an Drine ge-
währt werden.

Im einzelnen sind dies alle Darlehen, die gemäß § 1 Abs. 2, § 5 Abs. I, Nr. I und Abs. 2 Hypothekenbankge-
setzsowiegemäß§8Abs. I,satz2undAbs.3Pfandbriefgesetzundentsprechönd§5Abs. l,Nr. lSchiffs-
bankgesetz gewährt werden.

Bei kommunalverbürgten Darlehen und Hypotheken übernehmen Körperschaften oder Anstalten des öffentli-
chen Rechts bzw. ihnen gleichgestellte zwischenstaatliche Einrichtungen die Gewährleistung. für an Dritte ge-
gebene Darlehen.
Nicht zu den Kommunaldarlehen rechnen durch Kommunaldeckung gesicherte Landeskulturdarlehen und
nicht verbürgte Restbeträge von Darlehen, bei denen die Gewährleistung durch eine Körperschaft oder Anstalt
des öffentlichen Rechts nur für einen Teilbetrag übernommen worden ist.

Die >>> Neuausleihungen umfassen die während des Berichtsmonats tatsäcltlich neu gewährten (ausbezahlten)
Kommunaldarlehen.
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Der >>> Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forderungen aus Kommunaldarlehen am Mo
natsende an.

Anderungen im Zeitablauf:
Bei den )>> kommunalverbürgten Hlpotheken auf Wohngnrndstücke wurden bis Ende 1968 Hypotheken auf
Wohnungsaltbauten (vor dem 8.5.1945 errichtete Wohnbauten) nicht einbezogen.

Kommunale Gemeinschaftsdienste

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit Ausgaben für
- Straßenbeleuchtung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung (Müllabfuhr und -verwertung Mülldeponien, Tierkörperbeseitigung),

- Straßenreinigung
- schlacht- und viehhöfe (einschl. Fleischbeschau, Schlachthoft ierärzte),

- Märkte (Lebensmittelmärkte, Jahrmärkte, Tiermärkte, Markteinrichtungen), '

-, Bestattungswesen,
- Fuhrpark (Wagenparlq Reparaturwerkstätten)'
- Bauhöfe @aumaterial lage r, Wirtschaft shöfe)'

- sonstige öffentliche Einrichtungen (Pfandleihanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen,
öffentliche Waagen).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1962 sind hier auch die Ausgaben der Gemeinden/Gemeindeverbände für da< Ausstellungs- und Messewe-

sen nachgewiesen.

Bis 1973 sind die Ausgaben für Bauhöfe nicht hier, sondern im Aufgabenbereich >>> Verkehrs- und Nachrich-
tenwesen enthalten.
Bis 1973 sind hier auch die Ausgpben der Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern fü1rlac Feuer-

löschwesen und die Ausgpben dJr Gemeinden mit weniger als tb ooO Einwohnern und Amter für Park- und

Gartenanlagen sowie für Badeanstalten nachgewiesen.

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Bereich Angaben nur für Gemeinden mit l0 000 und

mehr Einwohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor'

Kommunale und gemischtwirtschaftliche Unternehmen

Statistik der Personenbefürderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Verkehrsunternehmen ohne Eisenbahn-Schienenverkehr, an deren Grund- oder Stammkapital oder vergleich-

baren Kapiulausstattungen die öffentliche Hand mit mehr als 50 % beteiligt sind; Unternehmen mit Stadt-

bahn-, Stiaßenbahn- oaJr OUuwerkehr gelten auch dann als gemischtwirtschaftlich, wenn der Anteil der öf-
fentlichen Hand nur 5O%o cdier weniger beträgt.
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Kommunalverbürgte Hypotheken auf Wohngrundstücke

Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Datennachweis: 1962 bis März 1980

Begriffsinhalt:
Realkredite, die durch eine Hypothek auf ein Wohngrundstück und zusätzlich durch die Libernahme der Ge-
währleistung durch eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts gesichert sind.

Zu den Wohngrundstücken zählen alle Grundstücke, die garu cdrer überwiegend - d.h. zu mehr als 50 %o der
Raumlläche - für Wohnzwecke genutzt werden (Alt- und Neubauten). Zu den Wohngrundstücken rechnen auch
Grundstücke mit ländlichen Wohnbauten.
Darlehen, bei denen nur für einen Teilbetragdie Gewährleistung durch eine Körperschaft oder Anstalt des öf-
fentlichen Rechts übernommen wird, werden hier nur mit dem kommunalverbürgten Teil erfaßt.

Die >>> Neuausleihungen umfassen die wäfuend des Berichtsmonats tatsächlich neu gewlihrten (ausbezahlten)
kommunalverbürgten Hypotheken auf Wohngrundstücke.
Der >>> Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forderungen aus kommunalverbürgten Hype
theken auf Wohngrundstücke am Monatsende an.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis Ende 1968 wurden kommunalverbürgte Hypotheken für Wohnungsaltbauten (vor dem 8.5.1945 errichtete
Wohnbauten) nicht einbezogen.

Konsumgenossenschaften

Einzelhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Unternehmen des Einzelhandels, die sich selbst als Konsumgenossenschaften einschätzen sowie Unternehmen
des Einzelhandels, die sonstige Verbraucherorganisationen sind und bestimmte Sortimente ohne ausgeprägten
Schwerpunkt führen; solche Unternehmen gelten auch dann als Konsumgenossenschaften, wenn sie die Merk-
male von >>> Warenhausunternehmen, von >>> Versandhandelsunternehmen oder von
>>> Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstellen (Filialunternehmen) aufi,veisen.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte
Abschlüsse aufzustellen hat. Hierzu zählen auch rechtlich selbständige Tochtergesellschaften. Die Unterneh-
men werden in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschließlich bereichsfremder Teile und Tätigkeiten, aber ohne land-
und forstwirtschaftliche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen im Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn seine wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin
besteht, Handelsware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an private Haushalte oder in einer sonst nur
im Einzelhandel üblichen Form oder in kleinen Mengen an andere als Wiederverkäufer abzusetzen. Die Waren
dürfen dabei nicht oder nur in handelsüblichem Maße be- oder Verarbeitet werden. Nicht zum Einzelhandel
zählen die rechtlich unselbständigen offenen Verkaufsstellen der Industrie.
Als Genossenschaft wird im allgemeinen eine Personenvereinigrrng aufgefaßt, die in einer vom Genossen-
schaftsgesetz vorgeschriebenen Rechtsform geführt wird, die in ihrer Mitgliederzahl nicht begrena ist und die
den Zweck verfolgt, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels genreinschaftlichen Geschäiftsbe-
triebes zu fördern.
Als sonstige Verbraucherorganisationen gelten Zusammenschlüsse von privaten Verbrauchern, wie z.B, Ein-
kaufwereinigungen von Beamten, Angestellten oder Arbeitern, Sozialwerke u.dgl. Sie können in den vom Ge'
nossenschaftsgesetz vorgeschriebenen oder in anderen Rechtsformen geführt werden. Sie zählen nur dann zu
den Konsumgenossenschaften, u,enn sie

- Einzelhandel mit Waren verschiedener Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel oder

- Einzelhandel mit Waren verschiedener Art in der Hauptrichtung Nahrungsmittel oder

- Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln verschiedener Art
betreiben.
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Einzelhandel mit Waten verschiedener Art bzw. Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln verschiedener

Art liegt dann vor, wenn einzelne Warengruppen des Sortiments bestimmte Anteile am Gesamtumsatz nicht
überschreiten

Sonstige Verbraucherorganisationen, die andere als die o.g. Sortimente führen, zählen nicht zu den Konsum-

genosänschaften, sondern zu den Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstellen

öilialunternehmen), zu den Versandhandelsunternehmen oder zu den >>> Facheinzelhandelsunternehmen mit
I bis 4 Verkaufsstellen (übrige Betriebsformen).

Begriffsbeziehungen:
Die Konsumgenossenschaften unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen des Einzelhandels aus-

schließlich durch die Rechtsform, in der die Unternehmen geführt werden. Im einzelnen bestehen folgende Zu-

sammenhänge: Schätzt ein Unternehmen des Einzelhandels sich selbst als Konsumgenossenschaft oder als

sonstige Veibraucherorganisation ein, so gilt es in der Einzelhandelsstatistih unabhängig von seinen sonstigen

Merkialen, als Konsurigenossenschaft. Erzielt von den verbleibenden Unternehmen eines seinen Umsatz

überwiegend durch den Versand von Waren auf Bestellung so gilt es als Versandhandelsunternehmen. Betreibt

eines dei danach verbleibenden Unternehmen Einzelhandel mit Wareri verschiedener Art in der Hauptrichtung
Nichtnahrung§mittel und beschäftigt in mindestens einer Niederlassung mindestens 25 Personen und erzielt in

dieser(n) Nieäerlassung(en) mindeitens 50 o/o seines Gesamtumsatzes, so gilt es als Warenhausunternehmen.

Unterhäit eines der dariach'verbleibenden Unternehmen fünf oder mehr Einzelhandelwerkaufsstellen, so gilt es

als Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstellen (Filialunternehmen). Die danach verblei-
benden Unternehmen des Einzelhandels werden als Facheinzelhandelsunternehmen mit 1 bis 4 Verkaufsstellen

(übrige Betriebsformen) zusammengefaßt.

Korbweiden-, Pappelanlagen, Weihnachtsba umkulturen'

BodennutzungshauPterhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Flächen mit geschlossenen Beständen von Korbweiden, Pappeln oder Weihnachtsbäumen außerhalb des Wal-

des.

Erfaßt werden land- und forstwirtschaftliche Betriebe ab I ha Betriebsfläche und Gesamtflächen ab I ha' die

garu oder teilweise land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, land- und forsnvirtschaftliche Betriebe unter

t h" Betri.brfläche und Gesamtflächen unter I himit bestimmten Mindesterzeugrrngseinheiten sowie sonstige

Flächen auf denen Reben, Obst, Gemüse,ZierpfTaruen oder Baumschulerzeugnisse für den Verkauf angebaut

werden.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis 1969 wurden Pappeln und Weihnachtsbäume unter >>> Waldfläche nachgewiesen.

Bis 1978 wurden land- und forstwirtschaftliche Betriebe ab 0,5 ha Gesamdäche erfaßt' alle anderen

Korbweiden-, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen durch die Gemeinden festgestellt.

Körperschaften, Personenvereinigungenr Vermögen§massen

Körpersch aftsteuerstatistik
Datennachweis: ab 1,961

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung aller juristischen Personen gemäß Körperschaftsteuerrecht'

Im einzelnen sind die folgenden juristischen Personen körperschaftsteuerpflichtig:

- bergrechtliche Gewerkschaften,

- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,
- Versicherungsvereine aufGegenseitigkeit,
- sonstigejuristische Personen des privaten Rechts,
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- nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts,
- Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Aktiengesellschaften sind Handelsgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit (Kapitalgesellschaften), bei
der die Gesellschafter (Aktionäre) mit Einlagen auf das in Aktien zerlegle Grundkapital beteiligt sind. Für
Verbindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftwermögen. Kommanditgesellschaften auf Aktien sind Handelsge-
sellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit (Kapitalgesellschaftefl); sie stellen eine Zwischenform zwischen
Personen- und Kapitalgesellschaften dar. Mindestens ein Gesellschafter haftet den Gläubigern gegenüber unbe-
schränkt (Komplementär), während die übrigen mit Einlagen auf das in Aktien zerlegle Grundkapital beteiligt
sind, ohne persönlich für Gesellschaftwerbindlichkeiten zu haften (Kommandit-Aktionäre). Kolonialgesell-
schaften sind Kapitalgesellschaften, die sich ursprünglich mit dem Betrieb oder der Förderung kolonialer Un-
ternehmungen befaßten und die heute noch in geringer Zahl bestehen.

Bergrechtliche Gewerkschaften sind Erwerbsgesellschafren ohne bestimmtes Grundkapital, die Bergwerksei-
gentum erwerben und ausbeuten können, Das Kapital ist in Kuxe eingeteilt, die ein quotenmäßiges Anteilsrecht
verbriefen. Die Gesellschafter (Gewerken) haften nur insoweit persönlich, als sie zur Zubuße verpflichtet sind.

Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind Handelsgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit
(Kapitalgesellschaften). Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung haften selbst unbeschränkt mit ihrem
Vermögen. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammeinlagenzerlegle Stammkapital beteiligt; sie
haften nur gegenüber der Gesellschaft @rbringung der Einlage und etwaiger Nachschüsse), nicht jedoch per-
sönli'ch für Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Genossenschaften sind juristische Personen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie haben den gesetzlich vorge-
schriebenen Zweckv den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder im Rahmen eines gemeinschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes zu fordern. Die Mitglieder (Genossen) - mindestens sieben müssen während des Bestehens der
Genossenschaft vorhanden sein - sind in Form von Geschäftsanteilen an dem Unternehmen beteiligt. Diese
Anteile, deren Höhe in einer Satzung bestimmt wird, können verzinst werden, oder es werden den Genossen im
Rahmen der Gewinnverteilung Dividenden ausgezahlt. Die Genossenschaften lassen sich nach ihren wirt-
schaftlichen Zielen in verschiedene Arten aufteilen, wie z.B. in Lieferungs- oder Kreditgenossenschaften
(Volksbanken usw.). Die Haftung gegenüber Gläubigern kann sich bei den Genossen auf daq Gesamtvermögen
(unbeschränkte Haftung) oder nur auf die Geschäftsanteile (beschränkte Haftung) erstrecken. Die Genossen-
schaften unterliegen, soweit gesetzlich nicht Steuerfreiheit gegeben ist (2.B. im Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft), mit ihrem steuerlichen Gewinn der Körperschaftsteuer.
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sind mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete private Personenvereini-
gungen, wobei die Mitglieder zugleich Versiclierungsnehmer und Versicherer sind.

Nichtrechtsfähige (nicht eingetragene) Vereine sind Verbindungen von Personen zur Verfolgung eines gemein-
samen, nicht nur vorübergehenden Zweckes; sie sind nicht im Vereinsregister eingetragen. Anstalten sind In-
stitutionen des öffentlichen Rechts, die bestimmte öffentliche Aufgaben außerhalb der unmittelbaren öffentli-
chen Verwaltung wahrnehmen und keine Mitglieder haben. Stiftungen sind mit eigener Rechtspersönlichkeit
ausgestattete Org3nisationen zur Erreichung bestimmter Zwecke; es werden Stiftungen des Privatrechts und des
öffentlichen Rechts unterschieden, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts
sind Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb
der Land- und Forstwirtschaft dienen. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, steht dabei nicht im Vordergrund. Es

handelt sich hierbei überwiegend um gemeinnützige Anstalten der Städte, Gemeinden und Kreise, im besonde-
ren um kommunale Betriebe, die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder Wärme,
dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen sowie um Kreditanstalten und Sparkassen. Die jewei-
lige kommunale Körperschaft haftet dabei für die Verbindlichkeiten als Gewährwerband.

Körperschaftsteuer

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1962

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Steuer, die auf da< Einkommen der im § I Körperschaftsteuergesetz aufgeführten >>> Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen, Vermögensmzssen (im folgenden als "Körperschaften" bezeichnet) erhoben wird.
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Die Körperschaftsteuerpflicht erstreckt sich bei unbeschränkt >>> Steuerpflichtigen (: solche mit Geschäftslei-

tung oaer Sitz im Inland) auf sämtliche Einkünfte. Beschränkt, d.h. nur mit ihren inländischen Einkünften

torfierschaftsteuerpflichiig sind Körperschaften, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland ha-

ben.
Von der Körperschaftsteuer befreit sind unter anderem die Deutsche Bundespost, Deutsche Bundesbahn' Deut-

sche Bundesbank sowie Körperschaften, die kirchlichen gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen. Ge-

regelt ist die Befreiung in § 5 KStG.

Die Körperschaftsteuer beträgt grundsätzlich 56 v.H. des zu versteuernden Einkommens (allgemeiner Steuer-

satz) fü;Körperschaften, aleiifut in das Anrechnungsverfahren einbezogen rrrerden 50 v.H (ermäßigter Steu-

ersatz;. Durch aas enrectrnungsverfahren: einheitliche Ausschüttungsbelastung von 36 v.H. des Gewinns vor

Äi..fr"ung der Körperschaftsteuer. Einzelheiten hieran siehe unter >>> Körperschaftsteuerschuld.

Ermäßigung der Körperschaftsteuer um bestimmte Beträge erfolgt z.B, nach dem B'erlinförderungsgesetz
(§§ 16,1D und dem fünften Vermögensbildungsgesetz (§ 15)'

Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des Veranlagungszeitraums (Kalenderjahr) veranlagt. Der Steuer-

pflichtige hat am 10. Män, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen auf die Körper-

schaftsteuer zu entrichten, die er für den laufenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich schulden wird; sie

bemessen sich grundsätzlich nach der Körperschaftsteuer, die sich bei der letzten Veranlagung ergeben hat.

Nach Abschluß der Veranlagung - geuöhnlich 8 bis 16 Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, ggf.

aber auch erheblich später -ist die bifrer.* zwischen Vorauszahlungen und veranlagungsergebnis zu entrich-

ten. Das Körperschaltsteueraufkommen folgt somit dem Wirtschaftsablauf mit mindestens einjäihriger Verzöge-

rung. Es ist bereits um die nach dem Investitionszulagengesetz geleisteten Beträge gemindert. Die Körper-
schaftsteuer ist eine >>> Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern.

Anderungen im Zeitablauf:
Das Körperschaftsteuerrecht wurde im Zeitablauf häufig geändert. Ab I . I . 1977 erfolgte eine völlige Umgestal-

tung des bisherigen Systems: Anhebung des allgemeinen Steuersatzes von 51 auf 56 v.H. (niedrigere Sätze u'a'

fürietriebe gewerbliiher Art von jurisiischen Fersonen des öffentlichen Rechts und bestimmte Kreditinstitute'
jedoch Einsciränkungen von Begünstigungen im Kreditsektor durch das Steueränderungsgesetz 1979); ErhG

iung der Steuerbelasrung für ausgesctrütteie Gewinne (bisher l5 bzw. 26,5 v.H.) auf 36 v.H. Die auf dem aus-

g.rJhütt.t.n Gewinn lasiende Ktlrperschaftsteuer ist im Regelfall (Ausnahmen: insbesondere öffentlich-
iechtliche Körperschaften, ausländische Anteilseigner) auf die Steuerschuld des einkommen- oder körper-

schaftsteuerpflichtigen Anteilseigrrers anzurechnen; die anrechenbare Steuer zähltzu den Einktinften aus Kapi-

talvermögen.

Begriffsbeziehungen:
Die Körperschafrsteuer der Statistik über den Steuerhaushalt (Körperschaftsteueraufkommen) unterscheidet

sich als >>> Kassenmäßige Steuereinnahme von der Körperschaftsteuerschuld der Körperschaftsteuerstatistik'
Weitere spezielle Untersc-hiede im statistischen Nachweii: dac Körperschaftsteueraufl<ommen umfaßt auch die

Steuerzahlungen der beschränkt Steuerpflichtigen. Es ist bereits um die nach dem Investitionszulagengesetz
geleisteten Auszahlungen (1982: 1,2 Mrd. DM; gemindert.

Körp erschaftsteuerpflichtige

Kö rperschaftsteuerstatistik
Datennachweis: ab 196l

Begriffsinhalt:
Alle unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen juristischen Personen (ohne Organgesellschaften), die mit ei-

nem positiven >>> Einkommen veranlagt worden sind.

Unbeschränkt k<irpersihaftsteuerpflichtig sind alle >>> Körperschaften, Personenvereinigungen, Vermögens-

massen, die ihre §eschäftsleitung oa.r ihren Sitz im Inland haben. Zu diesen juristischen Personen zählen

>>> Aktiengesellschaften, KomÄanditgesellschaften auf Alilien, Kolonialgesellschaften sowie
>>> Gesellschaften mit beschränkter Haftung und bergrechtliche Gewerkschaften, Eru,erbs- und Wirtschafts-

genossenschaften, Versicherungsvereine auf-Gegenseitigk.it, sonstige juristische Personen des privaten Rechts'

Iichtrechtsfähige Vereine, Anitalten, Stiftungen-und andere Zweckvermögen des privaten Rbchts sowie Betrie-

be gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche in- und ausländischen Einktinfte, so-

weit nicht durch besonäere Abmachungen (2.B. Doppelbesteuerungpabkommen) von dieser Regelung abgewi-
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chen wird. Es können dabei, außer >>> Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, alle übrigen Einkunftsarten
des Einkommensteuergesetzes vorkommen. Bei Steuerpflichtigen, die nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches zur Führung von Büchern verpflichtet sind, sind jedoch alle Einkünfte als >>> Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb zu behandeln; deshalb ist allein daq Aufl<ommen aus dieser Einkunftsart von Bedeutung.

Nicht enthalten sind juristische Personen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland haben und
die mit ihren inländischen Einktinften nur beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind.

Ebenfalls nicht enthalten sind die gesetzlich von der Körperschaftsteuer befreiten juristischen Personen. Hierzu
rechnen z.B. Deutsche Bundespost, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundesbanh kleinere Versicherungsver-
eine auf Gegenseitigkeit, ferner unter bestimmten Voraussetzungen Berufwerbände, politische Parteien, ge-
meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienende Körperschaften, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen, gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunternehmen, Genossenschaften im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft; die Befreiungen gelten nicht für inländische Einkünfte, die dem Steuerabzug unter-
liegen oder soweit Ausschüttungsbelastungen herastetlen sind. Die Befreiungen sind abschließend in
§ 5 KSIG aufgeführt.
Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und Vermögensmassen sowie Realgemeinden sind nur unter be-
stimmten Voraussetzungen körperschaft steuerpfl ichtig.
Organgesellschaften (Organtrichter) sind Steuerpflichtige, die durch steuerlich anerkannten OrgSnschaftwer-
trag wirtschaftlich, frnanziell und organisatorisch in ein sie beherrschendes Unternehmen eingegliedert sind.
Sie müssen im Gegensatz zum Organträger (Organmutter) die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft haben. Die
besondere einkommensteuerliche Stellung der Organgesellschaft eryibt sich jedoch erst, wenn neben dieser
Voraussetzung der Organschaft auch die rechtlichen Voraussetzungen des Gewinnabführungsvertrages beste-
hen; daq Einkommen der Organgesellschaft ist dann dem Träger des Unternehmens (Organträger) zuzurech-
nen.

Nicht in der Zahl der Körperschaftsteuerpflichtigen enthalten sind die sog. >>> VerlustFälle. Verlustf?ille sind
jene unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen, bei denen die Veranlagungzvt Körperschaftsteuer zu einem
negativen Einkommen (>>> Verlust) statt zu einem positiven Einkommen geführt hat.

Nicht enthalten sind die Fälle, bei denen die Kosten der Einziehung einschl. der Festsetzung außer Verhältnis
zu dem festzusetzenden Betrag stehen (Nichtveranlagte); dies sind Fälle, bei denen deq Einkommen der Steu-
erpflichtigen offensichtlich I 000 DM nicht übersteigt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. l97l wurden unter den Steuerpflichtigen nur die Steuerbelasteten nachgewiesen, nicht aber dieje-
nigen mit positivem Einkommen veranlagten Steuerpflichtigen, für die keine >>> Körperschaftsteuerschuld
festgesetzt wurde.
Weitere Anderungen im Zeitablauf haben sich aufgrund von Anderungen der gesetzlichen Bestimmungen er-
geben (2.B. bezüglich der Befreiungen von der Körperschaftsteuer).

Begriffsbeziehungen:
Zu den Körperschaftsteuerpflic\tigen zählen unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige mit positiven Ein-
kommen, zu den Verlusfällen (Körperschaftsteuerstatistik) solche mit negativem Einkommen (Verlusten).

Körperschaftsteuerschuld

Körpersch aftsteue rstatistik
Datennachweis: ab 196l

Begriffsinhalt:
Jahressteuerschuld der unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen (>>> Steuerpflichtigen), die sich aufgrund
der Veranlagungztr Körperschaftsteuer aus dem zu versteuernden Einkommen eryibt.
Das zu versteuernde Einkommen der unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen wird aus dem Betrag des
>>> Einkommens berechnet, indem dac Einkommen vermindert wird
- um die im Gewinn enthaltenen inländischen Kapitalerträge (einschließlich >>> Kapitalertragsteuer), die

dem Steuerabzug vom Kapitalertrag in Höhe von 30 v.H. (bei Kapitalerträgen im Sinne des

§ 43 Abs. I Nr. 5 ESIG) unterlegen haben (nach Abzug der mit ihnen in unmittelbarem wirtschafrlichem
Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben, soweit diese den Gewinn gemindert haben bzw. - bei Nicht-
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Uucnninrungspflichtigen - nach Abzug der mit ihnen in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Betriebsausg3ben oder Werbungskosten) und

- um den Freibetrag für kleinere Körperschaften (§ 24 KSIG) oder den Freibetrag für Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossen.chaft.n und Vereine, die Land- und Forstwirtschaft betreiben (§ 25 KStG).

Die Körperschaftsteueischuld eryibt sich, indem auf das so berechnete an versteuernde Einkommen je nach Art
der Körperschaft bzw. des Betriebes unterschiedliche Steuersätze angewendet werden; ferner gibt es unter-

schiedithe Sätze für ausgeschüttete und nicht ausgeschüttete Gewinne.

Die Körperschaftsteuer betrtigt grundsätzlich 56 v.H. des zu versteuernden Einkommens (allgemeiner Steuer-

satz). Fiir Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, für die sog. sonstigen juristischen Personen des privaten
Recirts, für nichtrechtsi:ihige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts

sowie für Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ermäßigt sich die Kör-
perschaftsteuer im allgemeinen auf 50 v.H. Der Steuersatz ist in § 23 KSIG festgelegt.

Schütten unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften oder bestimmte sonstige unbeschränlil steuer-

pflichtige Körperschaften Gewinne aus (2.B. in Form von Dividenden), ändert sich die nach den Tarifvorscfuif-
ien uerectrnete Körperschaftsteuer nach den Grundsätzen des Anrechnungsverfahrens (gemäiß §§ 27-43 KSIG).

Es soll vermeiden, 
-daß 

ausgeschüttete Gewinne doppelt belastet werden, nämlich zum einen mit der Körper-
schaftsteuer der ausschüttenden Korperschaft und zum anderen mit der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer

des Anteilseigners.
Zunächst wird der Steuerbetrag ermittelt, der sich durch Anwendung des jeweils maßgeblichen Steuersatzes auf
den gesamten zu versteuernden Eint<ommensbetrag ergibt (tarifbelastung). Schüttet die Körperschaft Gewinn

"ur,i.,ind..t 
oder erhöht sich die Körperschaftsteuer um den Unterschiedsbetrag zwischen der bei der Körper-

schaft eingetretenen Belastung des Eigenkapitals, das als für die Ausschüttung verwendet gilt, und der Bela-

stung diJsich bei der Anwenäung eines Steuersatzes von 36 v.H. (Ausschüttungsbelastung) auf den ausge-

schütteten Gewinn - vor Abzug der Xtirperschaftsteuer ergibt.

Um die Grundlagen für die Minderung oder Erhöhung der tariflichen Körperschaftsteuer at schaffen, hat die

Körperschaft in äiner fortlaufenden Gliederungsrechnung festzustellen, ob und in welcher Höhe ihr für Aus-

schiittungen als verwendet geltendes Eigenkapitat mit Körperschaftsteuer belastet ist ("Herstellung der Aus-

schünungsbelastung").
Ferner vermindert sich die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelte Körperschaftsteuerschuld um
bestimmte Steuerermäßigungen (2.8. Ermäßigung für Einktinfte aus Berlin (West), Ermäßigung nach dem

Berlin-Förde-ngSg.r.tr, Investitionsprämie nach dem Kohlegesetz, Ermäßigung nach dem Vermögensbil-
dungsgesetz).
Neben den oben beschriebenen Steuerentlastungen für ausgeschüttete Gewinne auf der Seite der Körper-
schaftsteuerpflichtigen bestehen auch Steuerentlastungen aufder Seite der Anteilseigner. Die ausgeschütteten

Gewinne unterliegen, falls der Anteilseigner einkommensteuerpflichtig ist, außerdem der Einkommensteuer als
>>> Einkünfte aui Kapitalvermögen. Dabei erhöht die Steuergutschrift (die anrechenbare Körperschaftsteuer)
die Einnahmen aus Kapitalvermägen. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, kann der Anteilseigner den

auf die Ausschüttung enfallenden Körperschaftsteuerbetrag von seiner individuellen Einkommensteuer abzie-

hen. Für körperschaftsteuerpflichtige Anteilseigner gelten die einkommensteuerlichen Anrechnungsvorschrif-
ten sinngemäß. Hat der Anteilseigner keine Einkommensteuer zu zahlen, wird ihm die Körperschaftsteuer ver-
gütet.

Nach Berücksichtigrrng der ErstattungA.Iachforderung von Körperschaftsteuer nach dem Außensteuergesetz,

der anzurechnenden Käpitalertragsteuer (soweit mit 25 v.H. der inländischen Kapitalerträge einbehalten,
einschl, der Steuergrrt..i,.ift aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens mit Frankeich) und der anzurech-
nenden Körperschiftsteuer nactr-5 49 Abs. I KSIG i.V.m. § 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG ergibt§ich der für den Ver-
anlagungszäitraum zu entrichtende Körperschaftsteuerbetrag; auch hier ist eine lJberzahlung möglich.

Körperschaftsteuerpflichtige, die selbst Anteilseigner an körperschaftsteuerpflichtigen Körperschaften, Perse
nenvereinigungen öd.. Veimögensmassen sind, können Steuergutschriften (anrechenbare Körperschaftsteuer)
bei ihrer .lger"n Körperschaftiteuerveranlagung geltend machen und somit die festgesetzte Körperschaftsteu-
erschuld mindern.

Anderungen im Zeitablauf:
Mit Inkrafttreten des Körperschaftsteuergesetze s 1977 hat das neu eingeführte Anrechnungsverfahren, das eine

Doppelbelastung ausg"r"hütteter Gewinne ausschließt, besondere Bedeutung erlangt. Yot 197'l wurden unmit-
telbar auf die Einkommensteile, die ausgeschüttet wurden, zwar niedrigere Steuersätze angewendet (bei Kapi-
talgesellschaften 15 bzw. 26,5 Yo); diese Einkommensteile mußten aber dem individuellen Einkommen zuge-

rechnet und nochmals besteuert werden, ohne daf! die auf Ausschütnrngen liegende Körperschaftsteuer ange-

rechnet werden konnte.
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Aufgnrnd des 2. Vermögensbildungsgesetzes können seit 1965 vermögenswirksame Leistungen auf die Steuer-
schuld angerechnet werden.

Seit 1968 kann aufgrund des Kohlegesetzes eine Investitionsprämie abgezogen werden.

Durch das Subventionsabbaugesetz 198 I fiel der ermäßigte Steuersatz von 46 v.H. für bestimmte Kreditinstitu-
te und Sparkassen weg.

Außerdem sind durch häufige Gesetzesänderungen Freibetra€sregelungen und vor allem die anwendbaren
Steuersätze mehrfach geände( worden.

Begriffsbeziehungen:
Die in der Körperschaftsteuerstatistik nachgewiesene Körperschaftsteuerschuld ist zu unterscheiden von der
>>> Körperschaftsteuer (Statistik über den Steuerhaushalt).

Als Körperschaftsteuerschuld wird die aufgrund der Veranlagungz.s Körperschaftsteuer ermittelte, festgesetz-
te Jahressteuerschuld nachgewiesen.

Die Körperschaftsteuer der Statistik über den Steuerhaushalt zählt dagegen zu den kassenmäßigen Steuerein-
nahmen des Bundes und der Länder (Gemeinschaftsteuern) und damit zum Steueraufkommen, daq innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes in die Kassen von Bund und Ländern fließt.

Keine Rolle spielt dabei, für welches Jahr diese Zahlungen geleistet werden oder wann die Körperschaftsteuer-
schuld entstanden ist.

Zu beachten ist außerdem, daß die Körperschaftsteuerschuld lediglich für unbeschränkt Körperschaftsteuer-
pfl ichtige nachgewiesen wird.

Körperschafts- und Privatforsten

Bodennutzungsvorerhebung
Datennachweis: bis 1978

Begriffsinhalt:
>>> Forstbetriebe, die sich nicht im Besitz der Bundesrepublik Deutschland oder eines Bundeslandes befinden.
Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche weniger als l0 % ihrer Waldfläche beträgt
(Hauptproduktionsrichtung).

Zu den Körperschafts- und Privatforsten zählen Forstbetriebe, deren Inhaber zu einer der folgenden Gruppen
zählen:
- Bezirke, Kreise oder Gemeinden (einschl. Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände),
- sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts (2.8. Kirchen, kirchliche Anstalten, sonstige Anitalten,

Stift ungen des öffentlichen Rechts),
- juristische Person des privaten Rechts (2.B. eingetragene Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung Stiftungen des privaten Rechts),
- natürliche Person (2.B. Einzelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, BGB-Gesellschaften). Zu den

Körperschafts- und Privadorsten rechnen ferner die Genossenschaftsforsten mit ideellem Besitzanteil (2.B.
Haube rgsgenossenschaft en).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1970 wurde die Hauptproduktionsrichtung der landwirtschaftlichen Betriebe und der Forstbetriebe
nicht nach dem Flächenverhältnis von landwirtschaftlich genutzter Fläche und Waldfläche zueinander festge-
legt, sondern über d^c Schwergewicht der Produktion, gemessen am Verkaufswert der eigenen Erzeugnisse
(einschl. des Eigenverbrauchs), erfragt.

Begriffsbeziehungen:
Zur Abgrenntng der Körperschafts- und Privaforsten gegenüber den >>> Privatwaldbetrieben
(Landwirtschaftszählung I 97 l) siehe dort.
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Kosten für Reparaturenr lnstandhaltungenr lnstallationen, Montagent Mieten und

. 
Pachten, sonstig. *"'r.ä;"r:t*::*:i'.1;orot,ich subventionen

1. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden

Gewerbes
Datennachweis: ab 1975

2. Jahreserhebung (Kostenstmkturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes

Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung verschiedener Vorleistungsgrößen, die zur Ermittlung der >>> Bruttowertschöpfung zu

Faktorkosten uo* ,r, Nettoproduktionswert ohne Umsatzsteuer abgesetzt werden'

Die Bruttowertschöpfung zu Fal:torkosten stellt die insgesamt produzierten Güter und Dienstleistungen zu den

am Markt erzielten preiien dar, allerdingp nach Abzug-des Saldos aus indirekten Steuern und Subventionen'

sie ist somit der wert, der den vorleistungen durch Bearbeitung hinzugefügt worden ist.

Der Nettoproduktionswert ohne Umsatzsteuer ist eine Nettoleistungsgröße und entspricht dem Rohertrag in der

betriebswirtschaft lichen Terminologie'
unter Kosten sind die auf das Geschäftsjahr entfallenden, nicht die im Geschäftsjahr tatsächlich angefallenen

Beträige zu verstehen, also ohne Nachzahlungen für zurückliegende Jahre und ohne Vorauszahlungen f,ir späte-

re Jahre. sind Kosten mit umsatzsteuer hlastet, die als Vorsteuer abzugsf?ihig ist, werden die Beträge ohne

Umsatzsteuer nachgewiesen.

Bei den Kosten für Reparaturen, Instandhaltungen, Installationen, Montagen u.ä. handelt es sich nur um Ke
sten für fremde Leistungen,

Die Kosten für Mieten und pachten umfassen z.B. die Aufircndungen für gemietete und gepachtete Produkti-

onsmaschinen, Datenverarbeitungsanlagen, Fahrzeuge, Fabrikations- und Lagerräume usw. einschl. Kosten flir
Leasing jedoch ohne kalkulatorische Mieten.

Unter sonstigen Kosten sind u.a. folgende Kosten zusammengefaflt: Werbe- und Vertreterkosten, Reisekosten,
provisionen,-Lizenzgebühren, Ausgängsfrachten und sonstige Kosten für den Abtransport von Gütern durch'

fremde Unternehmen, Porto und Postgebühren, Ausgaben für durch Dritte durchgeführte Beförderung der Be-

schäftigten zwischen Wohnsitz und Arbeitsplatz, Versicherungsprämien, Prtifungs-, Beratungs- und Rechtsko

sten, B;nkspesen, Beiträge zur Industrie- ,nd gar,delskammer, zur Handwerkskammer, zu Wirtschaftwerbän-
den u.dgl.; nictrt einUezolen sind Kosten für Büre und Werbematerial, Eneryieverbrauch, kalkulatorische Ko
sten und außerordentliche und betriebsfremde Aufircndungen.

Transportkosten, die bei der Anlieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen usw. durch fremde Unternehmen

entstanden sind, rechnen zum Materialverbrauch und Wareneinsatz. Die Kosten für den eigenen Fuhrpark sind

auf die einzelnen Kostenpositionen aufgegliedert, u.U. geschila bei Sammelkonten. Bei Selbstabholung von

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen u. a4. UGiUen die eigenen Transportkosten bei den Material- und Warenein-

g/ngenund Material- und Warenbestanden unberücGichtigt und gehen deshalb nicht in den ermittelten Mate-

rialverbrauch und Wareneinsatz ein.

Mit Ausnahme der Provisionen an Angestellte, die in der Bruttogehaltsumme enthalten sind, rechnen alle übri-
gen Provisionen zu den sonstigen Kosten.

Zt denBankspesen zählen z.B. Kontoführungsgebühren, Wechselspesen (ohne Diskont), Gebühren für Scheck-

""a-flU.r,*isingsvordrucke, 
Depotgebühren uJw., nicht aber Zinsen für geliehenes Kapital, Kontokorrentzin-

sen und Überziehungsprovisionen.
Nicht zu den sonstigen Kosten zählen z.B. Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen- und Erbschaftsteuer sowie

Lastenausgleichsabgaben, an Abnehmer gewaihrte Preisnachlässe wie Rabatte, Boni, Skonti, Retouren sowie auf

begründeten Beanstandungen beruhende Abzüge'

Indirekte Steuern sind im wesentlichen die Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer minus der abzugsfähi-

gen Umsatzsteuer (Vorsteuer) auf Käufe von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, nicht aktivierte Wirtschaftsgüter

ind Handelsware sowie die Kostensteuern ohne Vermögensteuer. Subventionen sind Zuwendungen' die Bund'

Länder und Gemeinden oder Einrichtungen der Europäschen Gemeinschaften ohne Gegenleistung an Unter-
nehmen für laufende ProduktionszweckJgewähren. 2u Einzelheiten siehe unter >>> indirelrte Steuern abaig'
lich Subventionen.

a

496



Kra ftfa hrzeu g a nh ä n g er

Statistik des Kraftfah rzeug- und Kraftfahzeuganhängerbestandes
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart dazu bestimmt sind, hinter Kraftfahrzeugen gezogen zu werden, mit Aus-
nahme von betriebsunttichtigen Fahrzeugen, die abgeschleppt werden, und von Abschleppachsen. Sattelanhäin-
ger dagegen sind einbezogen.

Nicht zulassungspflichtige Anhänger (Anhäinger von Zugmaschinen, die nicht mehr als 25 km/h fahren, Ar-
beitsanhänger, fahrbare Baubuden, Anhäinger für StralJenreinigung und Feuerlöschzwecke sowie weitere in der
Straßenverkehrs-, Zulassungs-Ordnung aufgeführte Anhänger) werden nicht einbezogen, sofern sie nicht auf
Antrag dem Zulassungsverfahren unterworfen wurden.
Bei den Neuzulassungen (>>> Neuzulassungen fabrikneuer Krafffahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue
Krafffahrzeuganhänger erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfal3t die zugelassenen oder nur vorübergehend, d,h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten
Kraftfahrzeuganhänger an einem besti mmten Stichtag.

Bei den Besitzumschreibungen (>>> Besitzumschreibungen gebrauchter Krafffahrzeuge und -anhänger) wer-
den gebrauchte Kraftfahrzeuganhänger nachgewiesen, die im Berichtszeitraum aufeinen anderen Fahrzeughal-
ter übergegp.ngen sind, sofern der Standort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundesgebiet
liegt.

Kraftfahrzeuge

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: 1960 bis 1974

Begriffsinhalt:
Zu den Kraifahrzeugen im Rahmen der Investitionsgüter rechnen im wesentlichen Personenkraftwagen über
1,5 I Hubraum, Liefer- und Lastkraftwagen, Kombinationskraftwagen, Zugmaschinen, Anhänger, Kraftomni-
busse, Feuerwehr- und Kommunalfahrzeuge sowie Fahrgestelle für Kraftomnibusse.

Begriffsbeziehungen:
Zur Abgreruung der Kraftfahrzeuge von den >>> Straßenfahrzeugen (Außenhandelsstatistik) siehe dort.

Kraftfahrzeugsteuer

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Daterrnachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
>>> Landessteuer, d.ie den motorisierten Straßenverkehr belastet und weitgehend durch die Kosten motiviert
ist, die der öffentlichen Hand durch die Bereitstellung des Strallennetzes entstehen.
Rechtsgrundlage für die Kraflfahrzeugsteuer sind dac Krafffahrzeugsteuergesetz 1979 (BGBI. I S. 132), zuletzt
geändert durch das Steueriinderungsgesetz 1992 vom 25.02.1992 (BGBI. | 5.297).
Der Krafffahrzeugsteuer unterliegt in erster Linie das Halten von Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen
StralJen; dac Halten ist gleichbedeutend mit dem verkehrsrechtlich gegebenen Recht zur Benutzung des Fahr-
zeugs. Die Steuerpflicht beginnt mit der Zulassung und endet mit der Abmeldung des Fahrzeugs bei der Zrias-
sungsbehörde.
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Die Krafffahrzeugsteuer wird bei Krafträdern und bei Personenkraftwagen nach dem Hubraum, bei allen ande-

ren Falrrzeugen (insbesondere also bei Ll$/ und Anhängern) nach dem verkehrsrechtlich zulässigen Ge-

samtgewicht berechnet.

Die Kraftfahrzeugsteuer - als Jahressteuer - beträgt bei Krafträdern 3,60 DM fürjede angefangenen 25 ccm

Hubraum sowie üi personenkraftwagen, die vor äem l. 1. 1986 erstmals zum verkehr zugelassen worden sind'

lg,go DM und bei personenkraftwag,Ien, die ab l. l. 1986 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sin4
2l:60 DM für jede angefangenen 100 ccm Hubraum (bei einem Pl$/ mit I 486 ccm Hubraum also 15 x
lg;go DM :igz,-DM bzw: 15 x 21,60 DM:324,- DM). Als schadstoffarm anerkannte Personenkraftwagen

mii nenzinmotor werden mit einem Steuersatz von 13,20 DM besteuert. Dieser Steuersatz gilt auch für bedingt

schadstoffarme personenkraftwagen der Stufe A soweit sie vor dem l. Oktober 1986 erstmals zugelassen und

vor dem l. Januar lggg als b"dingt schadstoffarm der Stufe A anerkannt wurden. Dies gilt auch für "bedingt

schadstoffarm Stufe C" anerkannte personenkraftwagen, die bis 30. September 1990 erstmals zugelassen wur-

den. Die Kraftfahrzeugsteuersätze für Personenkraftwagen mit Dieselmotor sind seit dem l. Januar 1989 um
g,4O DM und seit aem t. Juli 1991 um weitere 8,- DM je angefangene 100 cm3 Hubraum höher. Dies ist ein

kapitalisierter Ausgleichsbetrag für die - aus EG-Gründen - niedrigere Mineralölbelastung des Dieselkraft-
stoffs. Die Nachrüstung von vo-r dem I . Januar 199 I erstmals zugelassenen Personenkraftwagen mit Ottomotor

wird einmalig - in Abl;,ngigkeit von der zur Abgasreinigung eingesetzten Technik und dem erreichten Stand

der Schadstoffminderungl äurctr einen Förderungsbetrag zwischen 550 DM und I 200 DM gefürdert. In Ab
hängigkeit von der Höhe des Förderungsbetrages müssen die für Mittelklassewagen gültigen Werte oder Werte

der us-Norm oder strenger EG-Normen erfüllt sein. Personenkraftwagen mit Dieselmolor, fie als "besonders

schadstoffarm,' anerkann-t sind, erhalten bei einer Erstzulassung in der Zeit vom I . L 1989 bis 3 I -7. 1992 eine

hubraumabhängige zeitlich befristete Kraftfahrzeugsteuerbefreiung. Unabhängig vom Datum der Erstzulassung

wird eine zeitlich befristete Kraftfahrzeugsteuerbefieiung gewährt, wenn der Diesel-Pkw nach den Feststellun-

gen der Zulassungsbehörde die abgasmäßigen Voraussetzungen durch Nachrüstung in der Zeit vom I . I . 1 989

bis 31.7.1992 erfüllt.
Bei den Fahrzeugen, die nach dem Gesamtgewicht besteuert werden, betr;igt die Jahressteuer von dem Ge-

samtgewicht Vis at Z 000 kg 22,- DMnir jJde angefangenen 200 kg Für die über 2 000 kg liegenden Teile des

GesÄtgewichts steigt der §teuersatz - immer.füiangeiangene 200 kg - progressiv an, wobei die Progression ab

7 000 k; Gesamtgenücht für Fahrzeuge mit mehr alizwei Achsen weniger stark ist als fül Fahrzeuge mit nicht
mehr als zwei Achsen. Beispiele: Jahiessteuer für Lkw mit 7 t Gesamtgewicht 882,50 DM und für Lkw mit l6 t
Gesamtgewicht bei zwei Achsen 3 40?,50 DM, bei drei Achsen 2 957,50 DM.

Von der Kraftfahrzeugsteuer befreit ist u.a. das Halten von Feuerlösch-, Krankentransport-, Müllabfuhr- und

Straßenunterhaltungsiahrzeugen sowie von Fahrzeugen, die im Dienst der Bundeswehr, des Bundesgrenzschut-

zes, der Polizei oder des Zollgrerudienstes verwendet werden.

Die Kraftfahrzeugsteuer wird im fri,iheren Bundesgebiet vom Finanzamt durch schriftlichen Steuerbescheid

festgesetzt. In den neuen Ländern und Berlin-Ost ist die Kraftfahrzeugsteuer im sogenannten Steuermarkenver-

fahän vom Fahrzeughalter selbst zu berechnen und durch Kauf von Steuermarken und Einkleben in die Steu-

erkarte zu entrichten.

Bei Verlust der Steuerkarte wird kein Ersatz geleistet. In Abweichung vom Steurmarkenverfahren können

Falgzeughalter von mehr als 50 Fahrzeugen auf Antrag und mit Genehmigung des Finanzamts die Steuer in
einem besonderen Abrechnungsverfahren entrichten. Sie ist grundsätzlich für ein Jahr im voraus zu entrichten,

kann aber, wenn die Jahressteuer mehr als I 000 DM betr:igt, auch für die Dauer eines Halbjahres und wenn

die Jahressteuer mehr als 2 000 DM betrtigt, auch für die Dauer eines Vierteljahres entrichtet werden' Bei Ent-
richtung für ktirzere Zeiträume muß ein Aufgeld (3 oder 6 v.H.) bezahlt werden.

Endet die Steuerpflicht vorzeitig wird die Steuer im früheren Bundesgebiet für den Zeitabschnitt bis zur Be-

endigung der Steuerpflicht neuiestgesetzt; übrzahlte Beträge werden erstattet. Endet die Steurpflicht in den

neuen Ländern und Berlin-Ost uorziitig werden überzahlte Beträge auf Antrag für volle Monate, in denen kei-
ne Steuerpfl icht bestand, erstattet.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Höhe der Steuersätze, die für die einzelnen Krafffahrzeugarten unterschiedlich hoch sind' sind imZeitab
lauf mehrfach geändert worden.

Die obligatorische Umstellung aufjährliche Vorauszahlung ab 1979 beeinllußte die Auflcommensentwicklung
im Jahrewerlauf stark.
Vor der Einführung differenziertei Steuersätze für verschiedene Plnv ab l. Juli 1985 durch dac Gesetz über

steuerliche Maßnahmen zur Förderung des schadstoffarmen Personenkraftwagens vom 22.5. 1985 (BGBI. I S'

784) betrug der einheitliche Steuersati für Plcrv mit Hubkolbenmotor 14,40 DM je 100 ccm Hubraum.
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3. Wi rtschaftsrechnungen ausgewählter p rivate r Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Je Haushalt und Monat gezahlte Krafffahrzeugsteuern (Steuern auf die Haltung von Krafffahrzeugen).

Die hier erfaßten Kraftfahrzeugsteuern sind nicht um etwaige Rückzahlungen von Krafffahrzeugsteuern durch
dac Finanzamt vermindert; diese Rückzahlungen werden vielmehr gesondert als Einnahme unter der Position
>>> einmalige Einkommensübertragpngen vom Staat berücksichtigt.

Krafffahrzeugsteuern, die Betriebsausgaben darstellen, werden nicht erfaf3t'

Kraftomnibusse und Obusse

Statistik des Kraftfah rzevg- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Mehrspurige Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und EinrichtunEz.fi Beftirderung von Personen im Straßenver-
kehr bestimmt sind und über mindestens zehn Sitzpläue einschließlich Fahrersitz verfügen, unabhängig davon,
ob die Kraftfahrzeuge ihre Antriebseneryie einer Fahrleitung entnehmen (Obusse) oder sie mit sich führen
(Kraftomnibusse).

In der Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes sind die folgenden Besonderheiten zu
beachten:
Bei den Neuzulassungen (>>> Neuzulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue
Kraftomnibusse und Obusse erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der >>> Fahrzeugbestand umfalJt die zugetassenen oder nur vorübergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemel-
deten Kraftomnibusse und Obusse an einem bstimmten Stichtag.

Bei den Besitzumschreibungen (>>> Besitzumschreibungen gebrauchter Krafffahrzeuge und -anhänger) wer-
den gebrauchte Kraftomnibusse und Obusse erfaflt, die im Berichtszeitraum auf einen anderen Fahrzeughalter
übergegangen sind, sofern der Standort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundesgebiet liegt.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Bestand an Kraftomnibussen und Obussen umfassen der Bestand an >>> Kraftomnibussen
und Personenkraftwagen sowie der Bestand an >>> Obussen (beide Statistik der Personenbef<irderung im Stra-
ßenverkehr) die bei den Unternehmen des Straßenpersonenverkehrs verfügbaren Fahrzeuge.

Kraftomnibusse und Personenkraftwagen

e
Statistik der Personenbeftirderung im Straßenverkehr
Datennachweis: 1952 bis 1980

Begriffsinhalt:
Mehrspurige Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Einrichtungz.fi Beforderung von Personen einschließlich
ihres Reisegepäcks geeigrret und bestimmt sind, soweit sie den zur Statistik des StralSenpersonenverkehrs
(Unternehmensstatistik) auskunftspflichtigen >>> Unternehmen verfügbar sind.

Nachgewiesen werden Kraftomnibusse, verfügbare Personenkraftwagen mit Genehmigung für den
>>> Linienverkehr sowie verfügbare Personenkraftwagen mit genau 8 Fahrgastplätzen, soweit sie bei Unter-
nehmen des Kraftomnibuwerkehrs im >>> Gelegenheitwerkehr eingesetzt werden.

Als vefügbar gelten die eigenen, ntzug)ichder angemieteten und abzüglich der vermieteten Fahrzeuge. Jedes
am Erhebungsstichtag auch nur stundenweise angemietete Fahrzeug wird einbezogen, nährend jedes am
Stichtag - und sei es nur für Stunden - vermietete Fahrzeug von der Erfassung ausgeschlossen wird.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Kraftomnibussen und Personenkrafrwagen werden beim Bestand an
>>> Personenkraftwagen (Statistik des Kraflfahrzeug- und Kraflfahrzeuganhängerbestandes) alle Personen-
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kraftwagen bis zu hochstens 9 Sitzplätzen, die zugelassen oder nur vorübergehend, d.h. bis 1' einem Jahr, ab
gemeldi sind, erfaflt. Der Bestandan >>> Kraftomnibussen und Obussen (Statistik des Krafffahrzeug- und

ft.rrfffupr"uganhängerbestandes) umfallt alle Kraftomnibusse und Obusse, die zugelassen oder nur vorüberge-

hend abgemJld.t .inä. Die Kraftomnibusse sind im unterschied zu den obussen nicht an eine Fahrleitung ge-

bunden.

Krafträder

statistik des Kraftfah rzeuT- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Einspurige Kraftfahrzeu ge ^r Beforderung von Personen und/oder Sachen.

Durch den Anbau eines Beiwagens oder seitlicher Sttitzräder wird der Begriff der Einspurigkeit nicht berührt.

Motorroller (Kraftroller) zählen ebenfalls zu den Krafträdern.

Bei den Neuzulassungen (>>> Neuzulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue

Krafträder erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der >>> Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vorübergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemel-

deten Krafträder an einem bestimmten Stichtag.

Bei den Besitzumschreibungen (>>> Besitzumschreibungen gebrauchter Krafffahrzeuge und -anhänger) wer-

den gebrauchte Krafträder J.frnt, die im Berichtszeitraum aufeinen anderen Fahrzeughalter übergegangen

sind]sofern der Standort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundesgebiet liegt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einscil. 1972 wurden nur Krafträder mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm nachgewiesen.

Krafträder, Fahrräder und Bereifungen

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: 1970 bis 1978

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warennummern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik, die im wesent-

lichen den Warenklassen

Krafträder
Fahrräder
Kinderwagen ,
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistilq Ausgabe 1970, entsprechen und zu den

>>> Verbrauchsgütern zählen.

Als Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie hergestellt werden, als technisch fertig
(verbrauchsreglngesehen werden und überwiegend von den privaten Haushalten verbraucht werden.

Im wesentlichen zählen dazu: Krafträder (Motorräder, Motorroller, Mopeds, Fahrräder mit Hilfsmotor), Fahr-

räder, Kinderwagen sowie Bereifitngen für diese Fahrzeuge.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nachdem Warenverzeichnis für die Außenhan-

delsstalistik (WA) urerden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Waienverzeichnisses für die

Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt.

Da im 1ry1 die Waren in erster Linie nach produlrtionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert u,erden, können sich bei.der Gegenüberstellung geringfügrge Abwei-

chungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitionsgiltern erfolgt in Anlehnung an die Waren-

auswahl, die zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für Investitionsgüter und Ver-
brauchsgüter getroffen wurde.

Warenklasse 3317
' 3351
' 3361
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Krafträder und Fahrräder

1.1 Index der industriellen Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: 1962 bis 1976

1.2 Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren/Güter (Waren-/Güterarten) aus den Waren-/Güterklassen

Krafträder und Motorroller Waren-/Güterklasse 33?l
Fahrräder " 3375

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik bzw. des Systematischen Güterverzeichnis-
ses für Produktionsstatistiken, die zu den >>> Verbrauchsgütern zählen.

Als Verbrauchsgüter gelten Waren/Güter, die von der "Industrie" hergestellt werden, als technisch fertig
(verbrauchsreif) angesehen werden und überwiegend von den privaten Haushalten verbraucht werden.

Im wesentlichen rechnen dazu Krafträder, Motorroller, Mopeds, Mofas, Fahrräder und Reparaturen an diesen
Fahrzeugen.

2. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch ohne Reparaturen, aber einschließlich Krankenfahrstühle und Bereifungen für Fahrräder,
Mopeds und Kleinkraft räder.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfi.igige Abwei-
chungen ergeben.
Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Waren-
auswahl, die zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für Investitionsgüter und Ver-
brauchsgüter getroffen wurde.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Krafträder, Fahrräder sowie >>> Krafträder, Fahrräder und Bereifungen (Außenhandelsstatistik)
unterscheiden sich in einigen Waren. Nur zu den Krafträdern und Fahrrädern zählen die Krankenfahrstühle.
Nur zu den Krafträdern, Fahrrädern und Bereifungen ziihlen Bereifungen bis 8 Zoll Felgendurchmesser.

I

Krankenhäuser

1. Krankenhausstatistik
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Anstalten, in denen Kranke untergebracht werden und in denen durch äraliche Hilfeleistung erstrebt wird,
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern, sowie Entbindungsheime mit
regelmäßiger ärztlicher Behandlung.
Einbezogen werden auch einige Krankenhäuser ohne >>> Betten sowie ziT. auch Krankenhäuser, die vorwie-
gend nur bestimmten Personengruppen zur Verfügung stehen, wie die Krankenhäuser und -abteilungen in Ju-
stizvollzugsanstalten und die Bundeswehrkrankenhäuser.
Nicht zu den Krankenhäusern zählen Einrichrungen, in denen nur eine äraliche Überwachung ohne regelmä-
ßige äraliche Behandlung statffindet, z.B. Anstalten zur Unterbringung Gesunder, Erholungsbedürftiger, Ge-
brechlicher, tuberkulosegefährdeter Kinder, ferner Anstalten, die vorwiegend der Erziehungs- oder Wirtschafts-
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fürsorge dienen, wie Waisenhäuser, Mutter- und Wöchnerinnenheime, Entbindungsheime unter der Betreuung

von Häbammen otine regelmäßige ärztliche Betreuung Altersheime usw.

Die Krankenhäuser werden nach der Art ihrer Träger in öffentliche, freie gemeinnützige und private Kranken-

häuser unterschieden.

Zu denöffentlichen Krankenhäusern zählen Krankenhäuser, die von den Gebietskörperschaften @und' Land'

Landschaftwerban4 Gemeindeverband, Kreis, Gemeinde), von Zusammenschlüssen solcher Körperschaften

(2.B. Arbeitsgemeinschaft, Zweclverband) oder von Sozialversicherungsträigern (u.a. Landewersicherungsan-

itat, nerursgunossenschaft) betrieben oder von den genannten Trägern überwiegend finanziell unterhalten

werden.

Freie gemeinnützige Krankenhäuser sind solche, die von Kirchengemeinden, kirchlichen und weltlichen Ver-

einigungen, Genossenschaften sowie von Stiftungen getragen werden'

AIs private Krankenhäuser rechnen Krankenhäuser, die aufgrund § 30 Reichsgewerbeordnungvon einer höhe-

ren Verwaltungsbehörde konzessioniert sind.

Anderungen im Zeitabtauf:
Bundeswehrkrankenhäuser werden erst seit I 97 I einbezogen'

2. 1 Rechnungsstatistik
Datennachweis: 1950 bis 1974

2.2 Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben für
- Krankenhäuser und Heilstätten, Kliniken, Sanatorien sowie für Krankenhäusern angeschlossene Wirt-

schaftseinheiten und Hilfsbetriebe (2.B. Wäschereien, Schwesternwohnheime und -schulen, Apotheken);

- die Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger;

- Zuweisungen und Zuschüsse an Krankenhäuser mit sonderrechnung.

Nicht enthalten sind Ausgaben für Hochschulkliniken, die im Aufgabenbereich >>> Hochschulen nachgewie-

sen werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1973 liegen für Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern keine Angaben vor.

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Bereich Angaben nur für Gemeinden mit l0 000 und

mehr Einwohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

Die Finanzen der öffentlichen Krankenhäuser, die insbesondere seit 1976 wegen der Umstellung ihres Rech-

nungswesens auf die kaufmännische doppelte Buchführung aus dem Berichtskreis der Finanzstatistik ausge'

schiäden sind, wurden für die Rechnungsstatistik von 1976 bis 1978 schätzungsweise ermittelt und sind in den

Ausgaben enthalten.
Ab dem Rechnungsjah 1979 werden sie aufgrund einer Erureiterung des finanzstatistischen Gesetzes wieder

direkt in der Rechnungsstatistik erfaßt und nachgewiesen'

3. Schwangerschaftsabb ruchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Krankenhäuser, in denen u. a. >>> Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt rrrerden'

Bei den Krankenhäusern, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, wird unterschieden zwi-

schen Fachkrankenhäusern bzw. Fachabteilungen für Gynäikologie und sonstigen Krankenhäusern z'8. Beleg-

krankenhäuser, in denen niedergelassene Gynäkologen als Belegärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen

Im Gegensat 2 7u1 ))) grnäkologischen Praxis bedarf ein Krankenhaus zur Durchführung von Schwanger-

schafts-abbrüchen keinei'besonderen Zulassung durch die zuständigen Gesundheitsbehörden.
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Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation,
Hilfe zur FamilienPlanung

Statistik der Sozialhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Die Krankenhilfe umfaßt ärztliche und zahnärztliche Behandlung Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandmit-
teln und Zahnersalz, Krankenhausbehandlung sowie sonstige zur Genesung zur Besserung oder zur Linderung
der Krankheitsfolgen erforderliche Lei stungen.

Bei einem nichtrechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch oder bei einer nichtrechtswidrigen Sterilisation durch
einen Arzt wird Hilfe in Form von äralicher Beratung über die Erhaltung und den Abbruch der Schwanger-
schaft, äraliche Untersuchung und Begutachtung zur Feststellung der Voraussetzungen für eine nichtrechts-
widrige Sterilisation oder für einen nichtrechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch, äraliche Behandlung Ver-
sorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie Krankenhauspflege gewährt.

Im Rahmen der Hilfe zur Familienplanung werden die Kosten der notnendigen äralichen Beratung ein-
schließlich der erforderlichen Untersuchung und Verordnung sowie die Kosten der äralich verordneten emp
fängnisregelnden Mittel übernommen. Zu Einzelheiten siehe §§ 37, 37a und 37b Bundessozialhilfegesetz.
Nachgewiesen werden die Ausgaben für diese Hilfearten und die Empfänger. Zu den Ausgaben rechnen auch
die Aufircndungen der Geschlechtskrankenfürsorge in Hamburg.

Zu den Empfängern zählen alle Personen, die im Laufe des Berichtsjahres eine der genannten Hilfeleistungen
erhalten haben. Personen, die mehrere dieser Hilfeleistungen oder die gleiche Hilfeleistung mehrmals erhalten
haben, werden nur einmal bei den Empfängern der Hilfeart Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei
Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung gezählt, und zwar unabhängig davon, ob ihnen noch eine weitere Hil-
feart im Rahmen der >>> Hilfe in besonderen Lebenslagen und/oder der >>> Hilfe zum Lebensunterhalt ge-
währt wurde

Anderungen im Zeitablauf:
DieZahl der EmpFänger der hier zusammengefaßten Hilfeleistungen und die Höhe der Aufirrcndungen für diese
sind im Zeitablauf von verschiedenen Anderungen der für die Sozialhilfe geltenden Rechtworschriften (u.a.
von Anderungen der Anspruchworaussetzungen, von Leistungsverbesserungen, Heraufsetzung der für diese
Hilfearten geltenden Einkommensgrenzen) beeinfl ußt worden.

Im einzelnen traten u.a. folgende Anderungen ein: Zum 1.9. 1965 wurde die besondere Einkommensglenze
nach § 81 Bundessozialhilfegesetz (BSHP) heraufgesetzt, zum 1.10.1969 wurden die Höhe der gewährten Lei-
stungen der Sozialhilfe an die allgemeine wirtschaftliche und soziale Ennvicklung angepaßt und die Einkom-
mensgrenzen erhöht. Zum 1.4.1974 wurden die Einkommensgrenzen nach § 8l BSHG weiter angehoben. Auch
die seit diesem Zeitpunkt erschwerte Heranziehung Unterhaltwerpflichteter hat sich statistisch auf die Zahl der
Empflänger und die Höhe der Aufir,endungen ausgewirkt
Die Hiffe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation sowie die Hilfe zur Familienplanung sind z,tm 1.12.1975
eingeführt worden.
1963 wurden die Ausgpben des Landschaftwerbandes Rheinland für Geisteskranke und Suchtkranke nicht un-
ter der Krankenhilfe erfallt, sondern 2s1 ))) Hilfe zur Pflege gerechnet.

Ab 1982 sollen die Leistungen der Krankenhilfe nach dem BSHG denen entsprechen, die nach den Vorschrif-
ten über die gesetzliche Krankenversicherung gewährt werden.

Krankenpflegepersonen

1. Statistik der Berufe des Gesundheitswesens
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt: t

Zu denKrankenpflegepersonen rechnen berufstätige Krankenschwestern und -pfleger, Kinderkrankenschwe-
stern bzw. -pfleger und Krankenpflegehelferinnen und -helfer. Es nerden nur die Personen erfaßt, die diese Be-
rufe auch ausüben. Nicht einbezogen werden die Krankenpflegepersonen, die noch in Ausbildung sind (2.B.
Krankenschwesternschülerinnen). Einbezogen werden Personen, die aufgnrnd der gesetzlichen Bestimmungen
berechtigt sind, die jeweilige Berufsbezeichnung zu führen (zu Einzeiheiten siehe Krankenpflegegesetz). Zv
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den Krankenschwestern rechnen auch die Gemeindeschwestern und die in der Geisteskrankenpflege Beschäf-

tigten.

Anderungen im Zeitabtauf:
Die oben genannten pflegeberufe werden seit 1976 erfafJt. In früheren Jahren zählten - neben den Kranken-
schwesteÄ bzw. -pflegeÄ und den Kinderkrankenschwestern bzw. -pflegern, die in allen Jahren einbezogen

wurden weitere personengruppen zu den Krankenpflegepersonen: Bis einschl. 1957 waren dies die Wochen-
pflegerinnenunddieSaugfirigs-undKinderpflegerinnen,vonl958biseinschl.1963außerdemdiesonstigen
iu.E rtin. ohne staatlicf,. ertit ng. 1964 zählten zu den weiteren Personengruppen die Säuglings- und Kin-
derpäegerinnen, die sonstigen Pfle[ekräfte ohne staatliche Prüfung und erstmals die Krankenpflegehelferinnen

und -hJr.r, nicht aber meh, die Wochenpflegerinnen. Von 1965 bis einschl. 1975 umfallten die weiteren Per-

sonengruppen nur die sonstigen Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung und die Krankenpflegehelferinnen und -

here;Sei; 1960 stehen für Bremen nur Angaben über die in Krankenhäusern und überwiegend bei Behörden

und Anstalten des öffentlichen Rechts Beschäftigten zur verfügung. verschiedentlich wurden Personengruppen

unvollstäindig erfaßt: Für die Säuglings- und Kinderpflegerinnen fehlen für 1953 die Angaben für Hamburg

und Bayern ind für die Jahre 1955 bis 1960 die Zahlenfür Bayern. Für die Wochenpflegerinnen liegen von

1959 bis l96l keine Angaben für Hessen vor. Die Krankenpflegehelfer und -helferinnen wurden 1964 und

1965 zunächst nur in einigen Bundesländern erfaßt.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

2. Krankenhausstatistik
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Zu denim Krankenhaus tätigen Krankenpflegepersonen rechnen die in >>> Krankenhäusern beschäftigten
Krankenschwestern und -pfleger, Kinderkrankenschwestern bzw. -pfleger, Krankenpflegehelferinnen und -

helfer, Säuglings- una finaerpflegerinnen sorivie die sonstigen Pflegepersonen ohne staatliche Prüfung. Nicht
erfallt werden die Krankenpnägefirsonen, die noch in Ausbildung sind (2.B. Krankenschwesternschülerinnen).
Zu densonstigen Pflegekr:iften o-hne staatliche Prtifung rechnen alle Personen, die die Krankenpflege berufs-

mäßig ausüben, ohne är Führung einer der genzrnnten Berufsbezeichnung berechtigt zu sein.

Anderungen im Zeitablauf:
Aufgrund anderer Berufsbezeichnungen setzte sich bis einschl. 1964 das erfaßte Pflegepersonal aus den Kran-
kens-chwestern bzw. -pflegern, den Kinderkrankenschwestern und den sonstigen Pflegekräiften zusammen. Für
1964 fehten die Angaircn tiber Krankenpflegehelfer bzw. -helferinnen in vier, für 1965 in einem Bundesland.
Von 1966 bis 1968 fehlen die Zahlen über Säuglings- und Kinderpflegerinnen in Hessen.

Begriffsbeziehungen:
Während zu den ',im Krankenhaus tätigen Krankenpflegepersonen" (Krankenhausstatistik) nur das in Kran-
kenhäusern beschäftigte pflegepersonal zahlt, werden zu den "Krankenpflegepersonen" (Statistik der Berufe

des Gesundheitswesens) alleinbestimmten Pflegeberufen tätigen Personen gerechnet, allerdings ohne die

Säuglings- und Kinderpflegerinnen und die sonstigen Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung

Krankenversicherung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung einschl. der Leistungen des Bundes nach dem Mutter-
schaftsfesetz. ri:ger der gesetzlichen Krankenveisicherung sind die Orts- und Betriebskrankenkassen (einschl.

der Betiiebskrankenkassen der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Bundespost und des Bundewerkehrs-
ministeriums), die See- und Innungskrankenkassen, landwirtschaftliche und ausländische Krankenkassen st>

wie die Bundesknappschaft und Eriatzkassen. Anspruchsberechtigl sind alle pflichWersiche(en und alle frei-
willig versicherten Personen, einschl. pflichWersicherter Studenten und Praktikanten, Dienstleistenden im
Wehr- und Zivil- sowie Grenzschutzpilichtdienst, ferner alle mitversicherten abhäingigen Familienmitglieder.
Ebenfalls anspruchsberechtigt sind Arbeitslose, die - sofern sie Arbeitslosengeld oder -hilfe erhalten - von ih-
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rem zusuindigen Arbitsamt weiterversichert werden, Rentner der Arbeiter- und Angestelltenversicherung oder
der knappschaftlichen Rentenversicherung die in der Regel krankenversichert sind (einscltl. der in der land-
wirtschaftlichen Krankenkasse pflichtversicherten nicht mehr eru,erbstätigen Altenteiler) sowie Sozialhilfe-
oder Unterhaltshilfeempfänger und Kriegsschadenrentner. Zv den Sachleistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung zählen u.a. die ärztliche und zahnärztliche ambulante Behandlung und die ambulante Behand-
lung durch sonstige Heilpersonen, Arzneimittel aus Apotheken, sonstige Heil- und Hilfsmittel, Zahnersatz,
Krankenhauspflege, Mutterschutzleistungen sowie Maßnahmen arr Früherkennung von Krankheiten. Als Ein-
kommensleistungen werden insbesondere drs Krankengeld, das Mutterschaftsgeld während der Schutdrist und
das Sterbegeld sowie Betriebs- und Haushaltshilfen gewährt. Hieran nehmen auch die von 1979 bis 1985 ge-
währten Zahlungen von Mutterschaftsgeld bei Mutterschaftsurlaub, die den Krankenkassen vom Bund erstattet
wurden. Das Mutterschaftsgeld für die Zeit des Mutterschafrsurlaubs wird nicht mehr gewährt, stattdessen wird
seit Januar 1986 Erziehungsgeld gezahlt; diese Leistungen werden im Sozialbudgetjedoch gesondert nachge-
wiesen (zu Einzelheiten siehe unter >>> Erziehungsgeld).

Anderungen im Zeitablauf:
Die Entwicklung der Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung wird im wesentlichen bestimmt
durch gesetzliche Regelungen, wirtschaftliche Einflüsse, Verhaltensweisen der Beteiligten, durch Maßnahmen
der Sozialversicherungsträger, den Empfehlungen der konzertierten Aktion im Gesundheitswesen (§ 405a
RVO), Vereinbarungen der Verbände sowie kurz- und längerfristige Anderungen der Morbidität. Zu den be-
deutendsten Leistungsveränderungen gehören u. a.

- die Einführung der Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall ab Juli 1969,

- die Einführung von MalJnahmen zur Früherkennung von Krankheiten sowie die Einführung eines Arbeit-
geberanteils zum Beitrag freiwillig versicherter Angestellter und das Beitrittsrecht für nichtversicherungs-
pflichtige Angestellte ab 1971,

- die Einbeziehung selbständiger Landwirte und deren mitarbeitenden Familienangehörigen sowie der Alten-
teiler in die Krankenversicherung ab Oktober 1972,

- die Aulhebung der Begrenzung der Krankenhauspflege, die Gewährung von Haushaltshilfe sowie die Ein-
führung einer Zahlung von Krankengeld bei Verdienstausfall und Freistellung von der Arbeit bei Betreuung
eines erkrankten Kindes ab 1974,

- die Einbeziehung der Versorgung mit Zahnersatz in den Bereich der kassenärztlichen Versorgung aufgrund
eines Urteils des Bundessozialgerichts vom24. Januar 1974,

- die ärztliche Hilfe bei Schwangerschaftsabbruch und die äirztliche Beratung über Fragen der Empfängnisre-
gelung ab 1975,

- die Zahlungeines Mutterschaftsgeldes bis zu 750 DM pro Monat für die Zeit des Mutterschaftsurlaubs nach
dem Mutterschaftsurlaubsgesetz von 1979 bis 1985.

- die erweiterte Beitraespflicht der Rentner für die Rente vergleichbare Einkommen (Versorgungsbezüge) ab
l. Januar 1983 sowie die verschiedensten MalJnahmen der Kostendämpfung wie die Beteiligung an den
Arzneikosten und die Begrenzung der Zuschüsse für Zahnersatz aufgrund des Kostendämpfungsgesetzes
vom l. Juli 1977.

Krankheit

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen bei Beeinträchtigung der >>> Gesundheit (außer bei >>> fubeitsunfalUBerufskrankheit), die der
Linderung oder Wiederherstellung dienen, einschl. der Geldleistungen bei ArbeitsunfähgSkeit. Zu den Leistun-
gen bei Iftankheit zählen außer dem betrieblichen Gesundheitsdienst und der Beratung und Betreuung im we-
sentlichen die ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen (ambularit und in Anstalten), die Behandlung durch
sonstige Heilpersonen (ambulant und in Anstalten), Heilmittel, Zahnersatz, die Unterbringung und Verpfle-
gung bei Anstaltsaufenthalten, Fahrtkosten und die >>> Hilfe zur Pflege. Ebenso gehören die Zahlung von
iJbergangs- und Krankengeld sowie die >>> Entgelfortzahlung zu den Leistungen bei Krankheit. Im Sozial-
budget rechnen die Leistungen bei Krankheit gemeinsam mit den Leistungen zur ))) Vorbeugung bei
>>> ArbeitsunfalL/Berufskrankheit und bei >>> Invalidität zu den Leistungen im Rahmen der Funktion
"Gesundheit".
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Kred ita bwicklun g sfo n ds

1. Rechnungsstatistik

2. Kassenstatistik
Datennachweis: ab l99l

Begriffsinhalt:
Der Kreditabwicklungsfonds ist ab 1990 zusammen mit dem ERP-sondervermögen, ab 1992 als gesonderte

Haushaltsebene dargestellt und in die Summe aller öffentlichen Haushalte einbezogen.

Folgende Finanzvorfälle sind davon berührt:

Ausgaben: ' '
iaufender Sachaufivand, Zinsausgaben an andere Bereiche, Schuldentilgrrng an Kreditmarkt.

Einnahmen:
Zinseinnahmen von anderen Bereichen, Schuldendiensthilfen vom Bund, Schuldenaufnahme am Kredit-

markt

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Jährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
schuldart mit der schuldverpflichtung der öffentlichen Haushalte aus

- Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, die beim Erwerb bereits hlasteter Grundstücke übernommen

wurden.
- Restkaufgeldern.
Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte - wie z.B. Leasing - werden schuldenstatistisch nicht erfaßt.

Anderungen im Zeitablauf:
In früheren Darstellungen waren die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in die
>>> Schulden aus Kreditmarktmitteln einbezogen.

In der vierteljährlichen Schuldenstatistik ist dies auch durchgängig der Fall, da sie nicht gesondert erfaßt wer-

den.

Kredite von Sozialversicherungen

1. Vierteljährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

2. Jäh rliche Schuldenstatistik
- Datennachweis: ab l95l

Begriffsinhalt:
Die Kredite von Sozialversicherungen umfassen die Darlehen der Bundesanstalt für Afteit, der Träger der So
zialversicherung und der öffentlichen ZusatzversorgungSeinrichtungen.

Zu denTrägern der Sozialversicherung rechnen die Kranken-, Renten- und Unfallversicherung einschließlich

der Bundesbahnversicherungsanstalt AUt. A die Bundesbahn-Betriebskrankenkasse, die Bundesbahn-

Unfallversicherungsbehörde]die Bundespost-Betriebskrankenkasse und dac Amt für Unfallversicherung der

Bundespost.

Zu denöffentlichen Zusatanersorgung5einrichtungen gehören z.B. die Zusatzversorgungsanstalt des Bundes

und der Länder, Kommunale Zusatzversorgungs.i*ichtungen, die Bundesbahnversicherungsanstalt Abt. B und

die Versorgungsanstalt der Bundespost.
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Begriffsbeziehungen:
Die Kredite von Sozialversicherungen rechnen nicht zu den >>> Schulden beim öffentlichen Bereich
(Vierteljrituliche Schuldenstatistih Jährliche Schuldenstatistik). Dies sind Schulden, die aus Mitteln des
>>> Bundes, des >>> Lastenausgleichs, des >>> ERP-Sondervermögens, der >>> Länder, der
>>> Gemeinden/Gemeindeverbände und der >>> Zweclcverbände aufgenommen werden, unabhäingig davon ob
sie über ein Kreditinstitut ausgezahlt werden.

Kreditinstitute

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Teilsekror der >>> Unternehmen in der Sektorengliederung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Zu
den Kreditinstituten gehören neben der Deutschen Bundesbank alle Unternehmen, die Bankgeschäfte im Sinne
des § I des Kreditwesengesetzes (KWG) betreiben.

Zu den Kreditinstituten rechnen Kreditbanken, Institute des Sparkassenwesens, Bausparkassen, Kreditgenos-
senschaften und genossenschaftliche Zentralbanken, Hypothekenbanken und öffentlich-rechtliche Grundkredit-
anstalten, Kreditinstitute mit Sonderaufgaben, ferner sonstige Kreditinstitute, wie z.B.Tellzahlungskreditinsti-
tute, Kapitalanlagegesellschaften, Kassenvereine und Kreditgarantiegemeinschaften.

Die Postgiro und Postsparkassenämter sind im Unternehmen "Bundespost" enthalten, das dem Wirtschaftsbe-
reich "Nachrichtenübermittlung" im Teilsektor >>> Produktionsunternehmen zugeordnet ist; sie gehören also
nicht zu den Kreditinstituten.
Ebenfalls nicht zu den Kreditinstituten - sondern zu den >>> Produktionsunternehmen - rechnen in den
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Effektenbörsen und alle Unternehmen, die lediglich die Vermitt-
lung von Bank- und Effektengeschäften zum Gegenstand haben, wie Darlehens-, Finanzierungs- und Effek-
tenmakler.
Es sei darauf hingewiesen, daI! bei Kreditgenossenschaften @aiffeisenbanken) auch daq Warengeschäft, sofern
es in Kombination mit dem Bankgeschäft betrieben wir{ im Sektor Kreditinstitute erfaßt wird.

Kreditmarktmittel im engeren Sinn

1. Viertelj äh rliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

2. Jährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Die Kreditmarktmittel im engeren Sinn umfassen Wertpapiere, Schuldscheindarlehen von >>> Kreditinstituten
(einschl. Postsparkassen- und Postscheckvermögen), von Individualversicherungen einschl. privater Kranken-
und Zusatzversorgungseinrichtungen und von Bausparkassen, ferner Kredite aus Haushaltsmineln von Bahn
und Post, von rechtlich selbständigen Stiftungen (2.B. Stiftung Volkswagenwerk), Sondervermöge1 und von
Privaten sowie Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Restkaufgelder.

Zu den Wertpapieren rechnen Anleihen, Bundesschatzbriefe, Schatzanweisungen, Kassenobligationen und an-
dere Wertpapierschulden.
Die Verschuldung aus Anleihen wird "netto" zum Nominalbetrag ausgewiesen, d.h. ohne zurückgekaufte, aber
noch nicht getilgte Anleihestücke im Bestand der Emittenten.

Begriffsbeziehungen:
Die Kreditmarktmittel im engeren Sinn rechnen zu den >>> Schulden aus Kreditmarktmitteln (Viertelj?ihrliche
Schuldenstatistih Jährliche Schuldenstatistik), die außerdem noch die >>> Kredite von Sozialversicherungen
(Vierteljährliche Schuldenstatistih Jährliche Schuldenstatistik) umfassen.
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Kreditmarktschulden

1. Vierteljährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

2. Jährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:

Die Kreditmarktschulden im engeren Sinne umfassen die

- Wertpapierschulden
(nrUäitren, Bundesschatzbriefe, Schatzanrr,eisungen, Kassenobligationen und andere Wertpapierschulden),

- Direktd Darlehen bei r'

intändischen Banken und Sparkassen, Bausparkassen, Versicherungsunternehmen, Bundesbahn und Bun-
despost, der Bundesanstalt für fubeit, den Trägern der Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Unfall-
,.rii.h..ng einschl. Bundesbahnversicherungsanstalt Abt. A Bundesbahn-Betriebskrankenkasse, Bundes-

bahn-Unfallversicherungsbehörde, Bundespost-Betriebskankenkasse, Amt für Unfallversicherung der Bun-

despost), öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen (2.B. Zusatzversorgung§anstalt des Bundes und der

Uinaer, Kommunale Zusatzversorgtngseinrichtungen, Bundesbahnversicherungsanstalt Abt. B, Versor-
gungsanstalt der Bundespost), Stiftungen, öffentlichen und privaten Unternehmen, sonst. inländischen
Stellen, ausländischen Kreditinstituten und sonst. ausländischen Stellen.

Die Kreditmarktschulden im weiteren Sinne umfassen die Summe aus Kreditmarktschulden im engeren Sinne

und den Ausgleichsforderungen.

Begriffsbeziehungen:

Schulden bei der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost sind nicht in den >>> Schulden beim
öffentlichen Bereich (Vierteljährliche Schuldenstatistik, Jährliche Schuldenstatistik), sondern in den Schulden
aus Kreditmarkrmitteln enthalten.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab 1974 enthalten die Schulden der >>> Gemeinden/Gemeindeverbände nicht mehr die für ihre rechtlich un-

selbständigen Eigenbetriebe aufgenommenen Schulden, da das neue kommunale Haushaltsrecht eine klare
Trennung von kommunalem Haushalt und Sondervermögen vorscfueibt.

Die Schulden des >>> Lastenausgleichsfonds sind bis 1979 gesondert, ab 1980 jedoch zusammen mit denen

des >>> Bundes nachgewiesen.

Ab dem 01.01.1990 werden die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nicht mehr in die Schuldensumme einbezo
gen; die bisher nur nachrichtlich dargestöllten Schulden der.Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungs-

wesen werden dagegen integriert.

Kreisstraßen

Statistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Verkefuswege, die den Verkehrsbedürfnissen innerhalb der Kreise als Verbindungen zwischen den Gemeinden
oder als Ansihlußstrecken an das überörtliche StralJennetz dienen. Träger der Baulast sind die Landkreise.

Für die >>> Ortsdurchfahrten bestehen unterschiedliche Regelungen bezüglich der iibernahme der Baulast. Bei
der Ermittlung der >>> Straßenlänge werden Kreuzungen der jeweils höherwertigen StraIJe zugeordnet, also

z.B. der Kreisitralje bei einer Kreuzung mit einer Gemeindestraße oder der vorfahrtberechtigten gegenüber der
vorfahrtbeachteten Straße.

Bei gleichwertigen Straßen erfolgt die Zuordnung zur breiteren, bei gleicher Breite zur längeren Straße. Die
Länge der Ortsdurchfahrten rechnet zur Gesamtlänge der KreisstrafJen.
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Kriegs o pferv ers o rg ung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Dateanachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen der sozialen Entschädigung (Kriegsopferversorgung) nach dem Bundewersorgungsgesetz.

Art und Umfang der Leistungen für die Kriegsopferversorgung mit denen der Staat gesundheitliche und wirt-
schaftliche Folgen von Schädigungen, die Personen während einer militärischen oder militärähnlichen Dienst-
verrichtung oder eines gleichgestellten Ereignisses erlitten haben, entschädigt, richten sich nach dem Bundes-
versorgungsgesetz.
Das Leistungsrecht des Bundewersorgungsgesetzes gilt auch für Soldaten der Bundeswehr und für Dienst-
pflichtige im Zivildienst, bestimmte Angehörige des Bundesgrenzschutzes, ehemalige politische Häftlinge, An-
gehörige von Kriegsgefangenen, Impfgeschädigte im Sinne des Bundesseuchengesetzes und Opfer von Gewalt-
taten.

Die Leistungen werden von den Verwaltungsbehörden der Kriegsopferversorgung (Versorgungsämter, Landes-
versorgungsämter) und von Trägern der Kriegsopferfürsorge als Geldleistungen (insbesondere Versorgungsbe-
züge), Sachleistungen (2.B. Heilbehandlung) oder als persönliche Hilfen den Anspruchsberechtigten zur Verfü-
gung gestellt. Enthalten sind auch die Erstattungen, die Bund und Länder für die unentgeltliche Beförderung
von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr zahlen.

Finanziert wird die Kriegsopferversorgung vorwiegend aus Haushaltsmitteln des Bundes, während die Länder
einen Teil der Leistungen der Kriegsopferfürsorge, die Versorgung der Impfgeschädigten, der Opfer von Ge-
walttaten sowie einen Teil der Fahrgeldausfälle und die Verwaltungpkosten tragen. Einen Teil der Leistungen
der Kriegsopferfürsorge tragen auch die kommunalen Gebietskörperschaften.

Krippen

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, in denen Kinder im Alter bis zu 3 Jahren ganztägSgoder für einen Teil des Tages aufgenom-
men sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut werden.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1953 ohne Saarland und Berlin (West), von 1954 bis 1959 ohne Saarland. Von 1963 bis 1987 wur-
den (mit Ausnahme von 1974) die Krippen und die in ihnen verfügbaren Plätze in der Gliederung nach Trä-
gern der öffentlichen Hand, Trägern der freien Jugendhilfe und privaten gewerblichen Trägern nachgewiesen.
Dabei wurden die Krippen als "Kinderkrippen" nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Weitere Einrichtungen zur pflegerischen und erzieherischen Betreuung von Kindern im Schul- und Vorschulal-
ter sind >>> Horte und >>> Kindergärten.

Kühlschiffe

Statistik des Bestandes an Seeschiffen
Datennachweis: 1969 bis 1970

Begriffsinhalt:
In die Seeschiffsregister eingetragene Schiffe, die dem Transport von Kühlladung dienen und hierfür mit be-
sonderen Einrichtungen ausgestattet sind.
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In die Seeschifrsregister werden Schiffe eingetragen, die für die Schifrahrt außerhalb von Binnengeuässern
(Flüssen, Kanälen und geschlossenen Seen) bestimmt sind und einen Raumgehalt von mehr als 17,65 BRT ha-

b"n. ,r, Seefischereifihrzetge,die mit KüNeinrichtungen ausgestattet sind, zählen nicht zu den Kühlschiffen.

Kulturelle Angelegenheiten/Kunst- und Kulturpflege

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:

Aufgabenbereich mit den Ausgaben

- für die Verwaltung kultureller Angelegenheiten (2.B. staatlicher Amter für Denkmalpflege, Naturschutzbe-

hörden);
- für öffentliche Theater, Berufsorchester und -chöre;

- züt Förderung privater Theater, von Einrichtungen der Musikpflege, Laienspielen, -orchestern und -

chören;
- für Museen, Sammlungen, Ausstellungen, zoologische und botanische Gärten (soweit nicht der Wissen-

schaft zugerechnet);
- zur Förderung der bildenden Künste;

- für Denkmalschutz und -pflege, Naturschutz und Landschaftspflege;

- zur Förderung des Schrifttums, des Filmwesens, der Erhaltung des Kulturgutes der Vertriebenen sowie für
Aufgaben der Volks- und Heimatkunde u.ä';

- anReligionsgemeinschaften.

Anderungen im Zeitabtauf:

Bis 1973 sind auch die Aufir,endungen für folgende Aufgaben enthalten:

- Volkshochschulen;
- Bibliotheken, soweit nicht der Wissenschaft zugeordnet (2.B. öffentliche Büchereien und Lesehallen, biblio

thekarische Ausbildungsstätten);
- sonstige Weiterbildun g(2.8. Einrichtungen und Maßnahmen der Volks- und Weiterbildung der Erwachse-

nenbiiäung der politischen Bildung sowie der betrieblichen und überbetrieblichen benrflichen Aus- und

Fortbildun-g" soweit diese Ausgaben nicht bei anderen Aufgabenbereichen nachgewiesen sind.

Die Aufircndungen für diese Aufgaben werden ab}974 im Aufgabenbereich >>> Sonstiges Bildungswesen

nachgewiesen.

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Bereich Anpben nur für Gemeinden mit l0 000 und

mehr Einwohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

Kunsthochschulen

Studentenstatistik
Datennachweis: ab Sommersemester 1967

Begriffsinhalt:
Hochschulen für bildende Künste, Gestaltung Musih Film und Fernsehen.

Die Aufnahmebedingungen sind unterschiedlich; die Aufnahme kann aufgrund von BegSbungsnachweisen

oder Eignungsprüfu ngen erfolgen.
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Kunst, Kunstwissenschaft

1. Statistik der Studien- und Berufswünsche
Datennachweis: ab 1972

2. Statistik der Hochschulprüfungen
Datennachweis: ab 1959

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung fol gender Studi enberei che an Hochschul en :

- Kunst, Kunstwissenschaft allgemein,
- Bildende Kunst,
- Gestaltung
- Darstellende Kunst, Film, Fernsehen, Theaterwissenschaft,.
- Musik.
Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Abschlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Kunst oder Kunstwissenschaft zu studieren.

Anderungen im Zeitablauf:
Yor 1976 wurde in der Statistik der Studien- und Berufswünsche die Fächergnrppe Kurlst, Kunstwissenschaft
mit "Kunst und kunstw'issenschaftliche Fächer" bezeichnet.

Ku n s ts tofferzeu g n iss e

Index der G roßhandelsverkaufsp reise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 58 "Kunststofferzeugnisse" des Systematischen Wa-
renverzeichnisses für die Industriestatistih Ausgabe 1975 bzrx. des Systematischen Güterverzeichnisses für die
Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982. Einbezogen sind Halbzeug Lager- und Transportbehälter sowie sonstige
Fertigerzeugnisse aus Kunststoff. Nicht berücksichtigt werden Einzelteile und Verpackungsmittel aus Kunst-
stoff.

Kur-, Genesungs- und Erholungsheime für Kinder und Jugendliche

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, dre gatujährig der Gesundheitspflege oder der Erholung von Kindern und Jugendlichen dienen.
>>> Krankenhäuser fallen nicht unter Kur-, Genesungs- und Erholungsheime für Kinder und Jugendliche.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. l98l wurden diese Einrichtungen in der Statistik unter der Bezeichnung Kur-, Heil-, Genesungs-
und Erholungsheime für Mi nde rj ähri ge erfaflt.
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